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Konstruktionstechnische Reaktorsicherheit in der BAM (2.01 ) *) 

Von ORR Dr.-lng. Frank Buchhardt und WA Dr.-lng. Wolfgang Matthees. BundE)Sanstalt fürMaterialprüfung (BAM). Berlin DK621 .039.53 :621.039.58 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (SAM) 13 (1983) Nr. 1 S. 3/12 

Manuskript-Eingang 30. August 1982 

Inhaltsangabe 

Der Beitrag stellt nach einführenden Erläuterungen zur Reaktorsicherheit im allgemeinen und zur konstruktionstechnischen 
Reaktorsicherheit im besonderen beispielhaft aus der Arbeit des Referats SAM- 2.01 Forschungsprojekte zu den Themenbereichen 

- Kerntechnischer Ingenieurbau und 
- Strukturdynamik 

vor. 

Reaktorsicherheit - Containment - Liner - unterirdische Bauweise - Berstschutz - Bauwerk-Boden-Bauwerk-Wechselwirkung -
Flugzeugabsturz - Erdbeben - Berliner Kongreßhalle 

1. Einführung 

Zum Thema .. Konstruktionstechnische Reaktorsicherheit" 
erscheint zunächst eine Begriffs- und Standardbestimmung 
notwendig: 

1) Reaktorsicherheit 

Die friedliche Nutzung der Kernenergie ist nur mit staatlicher 
Genehmigung zulässig. Aus dem großen Bereich gesetzlicher 
Genehmigungsvoraussetzungen sei hier besonders das "Gesetz 
über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den 
Schutz gegen ihre Gefahren" oder kurz das Atomgesetz 
genannt. Hierbei ist der am häufigsten genannte und am 
meisten diskutierte § 7.2.3 zu erwähnen: "Die Genehmigung 
darf nur erteilt werden, wenn die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage 
getroffen ist." Aufbauend auf diese rechtlichen Grundlagen hat 
nun eine schrittweise Umsetzung in Regeln der Technik zu 
erfolgen, niedergelegt in sog. Richtlinien, den Sicherheitskrite
rien für Kernkraftwerke. Die weitere technisch-wissenschaftli
che Umsetzung für die Errichtung kerntechnischer Anlagen ist 
dann fortgeschrieben in den 

- Leitlinien der Reaktorsicherheits-Kommission 
- Regeln des Kerntechnischen Ausschusses 
- DIN-Normen und anderen 
- Internationalen Codes 

2) Konstruktionstechnische Reaktorsicherheit 

Die konstruktive Auslegung stellt bei der Errichtung 
kerntechnischer Anlagen ein wichtiges Teilgebiet dar. 

Für die Durchführung statischer und dynamischer Analysen ist 
eine grundsätzliche Kenntnis des Werkstoffverhaltens erforder
lich, damit eine realistische mathematisch-mechanische For
mulierung erfolgen kann . Größtmögliches Gewicht ist bei der 
Reaktorauslegung auf die Erfassung im Grenzlastbereich zu 
legen. Für die strukturelle Diskretisierung ergibt sich ein 
Spektrum von der Anwendung einfachster Stabmodelle bis hin 
zur Betrachtung dreidimensionaler Kontinua. 

Die konstruktive Auslegung ist dann auf das große Gebiet aller 
Reaktor-Komponenten zu erstrecken, also 

*) Vortrag anläßtich eines SAM-Kolloquiums vom 25. 8. 1982 
(Vortragender: ORR Dr.-Ing. F. Buchhardt) 

Reaktorkern (nukleare bzw. konstruktive Kompo
nenten) 
Primär/ Sekundärkreislauf-Konstruktionen 

- Reaktorbehälter 
- Strahlenabschirmungen 
- Reaktorsicherheitsumschließungen 

Letzter Punkt fällt in das Aufgabengebiet der Bautechnik, die 
im Rahmen der Kerntechnik für die Entwicklung technisch 
zuverlässiger und dabei wirtschaftlich vertretbarer Schutzvor
kehrungen (bei Annahme extrem unwahrscheinlicher Störfälle) 
zu sorgen hat. 

3) Konstruktionstechnische Reaktorsicherheit im Refe-
rat 2.01 

Das Referat 2.01 ist 1975 in der Abteilung 2 "Bauwesen" als 
Sonderreferat unter Leitung von Herrn Prof. Jaeger eingerich
tet worden. Die Grundkonzeption· des Referats richtet sich -
aus bauseitiger Sicht- auf die Gewinnung von fundamentalen 
Kenntnissen bei der Auslegung neuartiger konstruktionstech
nischer Reaktorsicherheitsvorkehrungen sowie der Beurteilung 
der Tragfähigkeit und Sicherheit von sicherheitstedmisch 
relevanten Kernkraftwerks-Baukonstruktionen. Dies bezieht 
sich vorrangig auf extreme Belas tungsbedingungen infolge 
(hypothetischer) katastrophenartiger Schadensfalle - also 
innere und äußere Extremeinwirkungen - mit Schwerpunkt 
auf die Auslotung des vorhandenen passiven Sicherheitspoten
tials derartiger Baukonstruktionen. Hierbei gilt es zu betonen, 
daß das besondere Merkmal bauseitiger Reaktor-Sicherheits
konstruktionen die vollständige Unabhängigkeit vom Funk
tionieren des gesamten Sicherheitssystems und sämtlicher 
anderer reaktortechnischer Schutzvorkehrungen darstellt. 

2. Übersicht 

Es wird zunächst ein Überblick über die einzelnen wissenschaft
lich-technischen und sonstigen Arbeitsschwerpunkte gegeben, 
die anschließend an Beispielen erläutert werden (s. Abb. 1). 

Kerntechnischer Ingenieurbau 

Der kerntechnische Ingenieurbau umfaßt generell die Durch
führung grundlegender Untersuchungen zu neuartigen bau
konstruktionstechnischen Problemen kerntechnischer Anlagen 
mit der Zielsetzung, sicherheitstechnische Lösungen zu 
optimieren. 

Hierbei ist zunächst das Aufgabengebiet zum Sicherheitsein
schluß von Reaktoranlagen zu nennen, und zwar sind für die 
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Abb. 1 
Übersicht der Arbeitsgebiete von BAM- 2.01 

Reaktorsicherheitshülle (bzw. das Containment) oder hierzu 
relevante Konstruktionen Beurteilungsgrundlagen zum Trag
verhalten bis in den Grenzlastbereich hinein zu erarbeiten. In 
diesem Zusammenhang wären beispielsweise neuartige Liner
Konzepte ebenfalls zu nennen. 

Im Hinblick auf die Analyse neuartiger Reaktorlinien, aber 
auch unter dem Aspekt des Sicherheitseinschlusses wäre die 
"unterirdische Bauweise von Kernkraftwerken" (in der Grube 
bzw. im Fels) zu nennen, für die aktuell eine Zwischenauswer
tung bisheriger Studienergebnisse ansteht, und ebenso der 
Hochtemperaturreaktor, der zu komplexen , dickwandigen 
Betonkonstruktionen führt. (Beide Konzepte sind in der letzten 
Zeit wegen Geldmangels in ihrer Entwicklung stark gebremst.) 

Komplexere Untersuchungen bedingen oft mehraxiale Festig
keitsanalysen , deren Aussagen ganz entscheidend von einem 
wirklichkeitsnahen Materialverhalten abhängen . Hier steht die 
Bearbeitung zwecks Einführung mehraxialer Werkstoffgesetze 
(beso nders für den Werkstoff Beton) unter besonderer 
Beachtung teilweise schon vorhandener Meßergebnisse an. 

Strukturdynamik 

Im Hinblick auf die Untersuchung äußerst seltener (hypotheti
scher) Reaktorstörfälle ist die Strukturdynamik ein wichtiges 
Teilgebiet. Bei den Grundlagen liegt hier der Schwerpunkt auf 
nichtlinearen dynamischen Analysen. Einbezogen ist dabei die 
Ankoppelung äußerer und innerer Randbedingungen an die 
Baustruktur, und zwar beispielsweise die Boden-Bauwerk
Interaktion bzw. fluid-strukturdynamische Untersuchungen. 
Ziel der Grundlagen-Betrachtungen ist die Erarbeitung 
optimierter Lösungswege zwecks Reduktion der rechenintensi
ven Analyse, besonders bei dreidimensionalen dynamischen 
Berechnungen. 

Die Anwendung dieser Verfahren wird dann vorgenommen bei 
den Einwirkungen von außen (EVA) bzw. Einwirkungen von 
innen (EVI) im Hinblick auf den strukturellen Response von 
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Rea ktorsicherheitse inschluß und anderen sicherheitstechnisch 
relevanten Baukonstruktionen. Äußere Einwirkungen sind 
z. B. Flugzeugabsturz, Erdbeben und Druckwellen, ferner 
Massestoß und Sabotage (z. B. Detonationen). 

Im Falle der Einwirkung von innen erfolgt die Beurteilung des 
Bauwerkverhaltens einmal für die komplexe Konstruktion 
(z. B. Berstschutz), zum anderen auch für Einzelkomponenten 
und Interaktion bei Roh rleitungsschwingungen . 

3. Beispiele 

Es sollen Beispiele einiger Untersuchungen gegeben werden , die 
von den Mitarbeitern in 2.01 durchgeführt wurden. 

Vorgestellt werden kurz die Forschungsvorhaben 

Liner (BAM-Bericht 69) 
Untergrundbauweise von Kernkraftwerken 
Berstschutzuntersuchungen (BAM-Bericht 67) 
Bauwerk-Boden-B<1 uwerk Interaktion 

(BAM-Bericht 71) 

und die numerischen Untersuchungen zur Berliner Kongreß
halle , die im Sonderfall in 2.01 erstellt wurden. Am Beispiel 
einer nichtlinearen Contai~mentberechnung sollen zukünftig 
durchzuführende Aufgaben gezeigt werden. 

3.1 Liner 

Reaktorsicherheitshüllen stellen die letzte Barriere des 
Sicherheitssystems dar. Bei den Druckwasserreaktionen wird 
dies üblicherweise in der Bundesrepublik Deutschland durch 
eine selbsttragende Kuppelschale aus Stahl erreicht . Bei 
Sicherheitshüllen in Stahlbeton- und Spannbetonbauweise 
geschieht dies durch eine gasdichte Stahlblechhaut - Liner 
genannt - , die an der Innenseite der Betonkonstruktion 
angeordnet und durch eine Vielzahl von Bolzen im Beton 
verankert ist. Die Integrität des Liners muß auch bei 
Störfallbedingungen unter allen Umständen gewahrt bleiben. 
Die geschlossene Stahlblechauskleidung ist durch Kopfbolzen 
(Studs) zug-und schubfest verankert, während die druckseilige 
Abstützung durch die Betonschale selbst übernommen wird. Es 
entsteht also ein monolithischer Verbund zwischen Stahlblech
dichthaut und der umgebenden Außenkonstruktion. Dies wird 
bei Betrachtung eines Liner-Ausschnittes noch einmal 
verdeutlicht (s. Abb. 2). 

• 
• 
• 

Abb. 2 
Linerausschnitt 

• • 
• • 
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Gegenstand und Ziel der Untersuchungen ist eine Versagens
analyse des Liners unter dem Aspekt maximal zulässiger Werte. 
Das bedingt demnach, daß das gesamte Lastspektrum der 



ständigen wie auch extremen (hypothetischen) Lasten (aus dem 
Störfallszenario) durchfahren werden muß. 

Das Verbundsystem läßt sich in die Konstruktionselemente 
aufgliedern 

- Betonhülle 
- Verankerungsbolzen 
- Stahllinerblech . 

Die Betonhülle dient zum Abtrag aller Lasten des Contain
ments und besitzt gegenüber der Stahlblechmembrane eine sehr 
große Eigensteifigkeit. Es ergibt sich daher i. w. keine 
Wechselwirkung der Beanspruchung Betonschale-Linerblech 
und nur eine Beschränkung auf den Verankerungsbereich der 
Studs. 

Die Fixierung der Stahlblechmembran erfolgt über die 
Verankerungsbolzen, die über eine hinreichende Duktilität 
verfügen müssen , um (von außen) erzwungene Deformation('n 
ohne Schädigung ertragen zu können. Das Tragverhalten der 
Studs wird zusätzlich durch geometrische Faktoren wie 
Ausbildung der Raster, der Ankerabstände und -abmessungen 
und auch deren Form beeinflußt. 

Für das Tragvermögen des Linerbleches sind zum einen die 
Größe möglicher lmperfektionen , die Blech dicke, Lage und Art 
der Schweißnähte wie auch Höhe der Fließspannungsgrenze 
bestimmend, zum anderen ist jedoch auch das gewählte 
Steifigkeitsverhältnis zwischen Verankerungsbolzen und Liner
membran maßgeblich. Bei sehr großer Bolzensteifigkeit könnte 
ein Abreißen des Blechs im Bereich der Verankerung auftreten, 
während ein sehr weiches Verankerungselement infolge 
Totalplastizierens ein Abscheren der gesamten Dichthaut 
bewirken könnte (Reißverschlußeffekt). 

Für die Durchführung einer rechnerischen Ana lyse ergibt sich 
fo lgende Problematik: 

1) Es liegt ein hochgradig nichtlineares System vor. 
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2) Eine sehr genaue Gesamtanalyse führt zu einer sehr großen 
Zahl von Freiheitsgraden. 

Bedingung 1 schließt eine geschlossene theoretische Behand
lung aus und erfordert parametrische numerische Untersuchun
gen. Bedingung 2 bedarf wegen des großen Aufwandes 
zusätzlicher Grundvoraussetzungen: 

1) Wegen der großen Steifigkeit der umgebenden Betonhülle 
darf ein Abkoppeln der Linerhaut erfolgen; ihre ideelle 
Fixierung wird durch nichtlineare Ankerkennlinien - auf 
der Basis experimenteller Untersuchungen - wiederherge
stellt. 

2) Der hypothetische Versagenszustand wird angenommen in 
Form imperfekter, sog. Beulfelder und ebener Linerfelder. 

3) Es werden feste geometrische Voraussetzungen getroffen. 

Die Beulfelder werden sehr exakt durch Finite Elemente 
diskretisiert; es kommt der ADINA-Code zur Anwendung. 

Ziel ist die Gewinnung nichtlinearer Last-Verschiebungscha
rakteristiken, auch für die sog. "post-buckling"~Phase . Die 
dreidimensionalen parametrischen Beulfelduntersuchungen 
beinhalten: 

Elementdiskretisierung 
Vorverformung 
Randeinspannung 
Bolzensteifigkeiten 

- Fließspannung. 

Für das abgetrennte restliche ebene System werden hinsichtlich 
des Deformationsverhaltens Vergleichsstudien mit verschiede
nen Systemdiskretisierungen durchgeführt. Eine Gegenüber
stellung der mittleren Dehnungen zwischen einem ebenen (2D) 
Linerfeld und einem Streifenmodell ergibt Abweichungen in 
der Größenordnung von ca. 10 %. Für die kritische 

Abb. 3 
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Bolzenkopfverschiebung zeigt sich eine relativ gute Überein
stimmung. 

Für die parametrische Betrachtung des Gesamtsystems wurden 
die Untersuchungen zum einen aufgrundder Ergebnisse an den 
Teilsystemen, zum anderen zur Reduzierung des beträchtlichen 
rechnerischen Aufwandes auf ein eindimensionales, nichtli
neares Modell beschränkt. Durch die Ankoppelung der Last
Verschiebungscharakteristiken des Heulfeldes an das ebene 
System wird das Gesamtverhalten idealisiert. Die Herstellung 
der Verträglichkeit erfolgt durch die Bedingung der gemeinsa
men Horizontalverschiebung bei zulässiger Vernachlässigung 
der VerdrehverträglichkeiL Alle Federkennlinien weisen 
nichtlinearen Verlauf bzw. elasto-plastisches Verhalten aus. 
Die Berücksichtigung der Nichtlinearität erfolgt durch 
inkrementelle Laststeigerung bei partieller Linearisierung der 
Kennlinien . 

Die Analyse wird bis in den Grenzlas tbereich geführt, d . h., das 
Rechenmodell muß infolge der einwirkenden Belastungen auch 
mehrfache Systemänderungen nachvollziehen können. Die 
Parametervariation des Gesamtsystems wird für die wesentli
chen Einflußfaktoren 

Höhe der Fließspannung 
- Bolzensteifigkeit (Theorie/Experiment) 
- Imperfektionsgröße und -funktion 

durchgeführt. Es erweist sich als vorteilhaft, alle Zwangsbean
spruchungen auf einen einheitlichen Temperatur-Maßstab zu 
normieren . 

Das allgemeine Tragverhalten ergibt sich wie folgt: Bis zum 
Erschöpfungszustand des Beulfeldes liegt eine quasi lineare 
Verformung vor; anschließend wird die Zwängung durch die 
wesentlich weicheren Bolzen aufgenommen, was eine stärkere 
Verformungszunahme der kritischen Studs bedingt . 

Die Gesamtauswertung zeigt ein optimales Tragverhalten des 
Liners bei niedriger Fließspannung im Zusammenwirken mit 
einer gerade noch so harten Bolzencharakteristik, daß 
vorzeitiges Ausreißen des Linerbleches an den Befestigungs
punkten vermieden wird. - Abb. 3 zeigt ein Negativbeispiel 
eines Liners mit hoher Fließspannung bei angenommener 
großer Imperfektion ; in diesem Falle fließt die Zwängungslast 
von Beginn an in die weiche Verankerung, bis die gesamte 
Linerdichthaut reißverschlußartig abschert. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im SAM-Forschungs
bericht 69 nachzulesen . 

3.2 Unterirdische Bauweise von Kernkraftwerken 

Die Idee einer unterirdischen Bauweise von KKW ist nicht neu 
und wurde - ohne ausreichend gesicherte Fakten - von Zeit 
zu Zeit diskutiert - positiv oder negativ. Deshalb initiierte 
1974 der Bundesminister des Innem ein Studienprojekt zur 
Untersuchung der Probleme der Errichtung und des Betriebes 
von unterirdischen KK W, um eine sachliche Basis für mögliche 
künftige Entscheidungen zu setzen. Hierzu wurde zusätzlich ein 
Projektbeirat eingerichtet, in den ebenfalls Prof. Jaeger berufen 
wurde. Zur Erarbeitung einer Bewertungsgrundlage sind in der 
Übersicht die wesentlichsten Kriterien zusammengestellt 
worden: 

Sicherheitsziele 

Eine wesentliche Grundlage stellt die Definition der vorgesehe
nen Sicherheitsziele dar. So gibt es bisher unabhängig 
voneinander definierte Klassen, die z. B. vom Standard eines 
aktuell genehmigungsfähigen KKW bis zur weitgehenden 
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Sicherstellung der Energieversorgung in Krisenzeiten reichen . 
Andere Untersuchungen basieren auf der Steigung dieses 
herkömmlichen Class-8 Standards zu Class-9 accidents, die 
i. w. auf innere Störfalle Bezug nehmen. Mit den Sicherheitsan
forderungen wird auch direkt die Variationsbreite der 
Standortwahl beeinflußt. 

Baukonzeption 

Generell sind bei der unterirdischen Anordnung von KKW 
außerordentliche bautechnische Probleme - allein wegen der 
Dimensionen - zu bewältigen. Deshalb ist den meisten 
Konzepten gemeinsam, nur sicherheitstechnisch relevante 
Gebäude wie Reaktor- und Hilfsanlagengebäude unterirdisch 
zu verlegen. Es sind grundsätzlich zwei Baukonzeptionen 
denkbar: 

l) Grubenbauweise und 
2) Kavernenbauweise. 

Hierbei sind jeweils die unterschiedlichsten Variationen 
möglich . Grundsätzliches bautechnisches Problem bei der 
Grubenbauweise ist jedoch die Erstellung einer sehr tiefen (ca . 
60 m) Baugrube sehr großen Umfanges; besondere Erschwer
nisse sind in der Handhabung des oberflächennahen 
Grundwassers zu sehen. 

Bei der Felsbauweise sind Kavernenspannweiten noch nicht 
realisierter Größenordnung (35 m- 63 m) zu bewältigen, so 
daß die Frage der Kavernenstandsicherheit im Vordergrund 
steht. Dies hat z. B. zu Sonderüberlegungen geführt. Andere 
Konzeptionen gehen den umgekehrten Weg der Anpassung der 
Anlage an bauliche Gegebenheiten . 

Einwirkungen von außen 

Für äußere Ereignisse wie Flugzeugabsturz, Druckwellen oder 
terroristische Einwirkungen ergibt sich für unterirdische 
Anlagen zweifelsohne ein Sicherheitsgewinn; bei der Kavernen
bauweise wären dieses sogar Sekundärlastfälle. Bei der 
Grubenbauweise wird durch den vorgelagerten Boden einmal 
über dessen Dämmwirkung eine Lastabschwächung selbst, zum 
anderen durch die Lastverteilung auf einen größeren Bereich 
ein sehr viel günstigerer Einfluß erzielt. Bei der seismischen 
Einwirkung gibt es noch widersprüchliche Aussagen zum 
Sicherheitsgewinn durch unterirdische Anlagen. Einerseits sind 
Abschwächungseffekte der Beanspruchung mit zunehmender 
Tiefe (durch Messungen und Rechnungen) festgestellt worden, 
andererseits führen aber besondere Gegebenheiten (z. B. 
Topologie oder Schichtdickenverhältnisse) zu gegenteiligen 
Aussagen. 

Einwirkungen von innen 

Einwirkungen von innen lassen sich in innere Störfälle und 
Ausbreitung radioaktiver Stoffe unterteilen . 

Die inneren Störfälle werden sinnvollerweise aufgegliedert in 

- Auslegungsstörfälle 
- extrem hypothetische Störfälle 
- bauweisenspezifische Störfälle. 

Letztere beiden sind verbunden mit extrem hohen Innendrük
ken und -temperaturen. Deutsche Vorschläge legen hier das 
Schwergewicht auf die konstruktive Ertüchtigung, während 
z. B. amerikanische Studien konstruktive Druck-Entlastungs
systeme vorsehen. 

Bei der Ausbreitung radioaktiver Stoffe tritt für die 
unterirdische Bauweise noch der Bodenbelastungspfad als 
charakteristischer Pfad hinzu. Dem Boden selbst wird ein 
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Abb. 4 
Probleme zur technischen Machbarkeil der unterirdischen Bauweise 

zusätzliches Schutzpotential infolge Filterwirkung zugespro
chen, erhöhte Grundwasserkontamination ist jedoch - trotz 
Zusatzmaßnahmen (Bentonitschürzen, Sicherheitsbrunnen)
nicht gänzlich auszuschließen. 

Zusätzliche Einwirkungen 

Hierunter fallen die Themenkomplexe Brandschutzkonzept, 
Überflutung der Anlagen und Sabotage; besonders bei 
letzterem Punkt gehen die Wertungen bzgl. des unterirdischen 
Sicherheitsgewinns auseinander. 

Torabschlüsse 

Ein wesentliches Kriterium für die Realisierung eines echten 
Einschlusses stellt die Lösung der Abschlüsse dar; hier sind 
beispielsweise Schleusensysteme als echt passive Schutzsysteme 
(Klapp- und Schiebetore), aber auch aktive Systeme 
(Schnellveriegelung durch Sprengsätze) in der Diskussion. 
Fragen der Zuverlässigkeit des Verschlußmechanismusses 
einschließlich der Dichtungsprobleme (Außen- und Innendich
tung) sind nicht hinreichend geklärt. 

Genehmigungsfähigkeit 

Bisher ist keine kerntechnische Anlage der Größenordnung von 
I 300 MWe unterirdisch ausgeführt worden , so daß der ersten 
Anlage Bedeutung eines Prototyps zukäme . Aus bautechni
scher Sicht dürften sich für die Grubenbauweise - bei 
Anwendung relativ erprobter technischer Verfahren -
geringere Schwierigkeiten als bei der Kavernenbauweise 
ergeben, da letztere u . U. auch anlagenseitige Modifikationen 
größeren Ausmaßes zur oberirdischen Referenzanlage beinha l
ten könnte. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

Sowohl für die Erstellung als auch für Betrieb und Wartung ist 
mit Mehrkosten zu rechnen . Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
dürfen nicht a ls Restriktion der Sicherheit allgemein verstanden 
werden; vielmehr ist zu klären, ob mit gleichem Aufwand bei 
alternativen Konzeptionen mehr Sicherheit zu erwarten wäre. 

x .. 'j"' ...... . ...... . .. . x 
I 

Stillegung 

Hinsichtlich der Stillegung ergibt sich eine Diskrepanz der 
Möglichkeiten des "gesicherten Einschlusses" und der "totalen 
Beseitigung", da beide Lösungswege zu unterschiedlicher 
Bewertung führen. 

Bewertung 

Eine Bewertung kann zum jetzigen Zeitpunkt nur als 
Zwischenbewertung gegeben werden , da aus finanziellen 
Gründen noch die Kosten-Nutzen-Analyse der unterirdischen 
Bauweise aussteht. In An lehnung an eine amerikanische 
Risiko-Studie, die alternative Lösungen bei Annahme 
gesteigerten Innendrucks mit der unterirdischen Bauweise 
gegenüberstellt, kann eine übersch lägige Bewertung auch bei 
Einbeziehen äußerer Ereignisse vorgenommen werden (s . 
Abb. 4 und 5). Es sollte hier noch einmal hervorgehoben werden, 
daß durch die Definition des Sicherheitskonzeptes - a lso 
durch den Grad der Erhöhung der Anforderungen- letztlich 
das technische Konzept maßgeblich beeinflußt wird. 

I 
I CSP sus 
I ---- --

"' I !!! 
a: I 
~ i z 
0 i >= 

SC SC•PRS - - -- --
u 

! ::;, 
0 
w ! a: 

I 
i 

" 

~~:P_F§ 
Q.U~ PRS 9-~~ DUS 

I ~-u-~ 
---- - ------------- --- ------ --- ----- -----~ - --- - -- -- --- - -- -- ---- -- -- --·- ----- .... 

I NCREASE IN COST 

CSP Gurren! Surface Plant SC Stronger Containment 
PRS Pressure Relief System SUS Shallow Underground Siting 

DUS Deep Underground Siting 

1) internal overpressure only 
2) increased external accidents + 1) 
3) extreme external accidents + 2) 

Abb. 5 
Endbewertung zur unterirdischen Bauweise 
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Zu dem Problemkreis der unterirdischen Bauweise ist seitens 
BAM-2.01 des öfteren Stellung genommen worden ; besonders 
zu erwähnen wären hier Ausarbeitungen für die Reaktorsicher
heitskommission . 

3.3 Berstschutz 

Bauliche Maßnahmen dienen im Kernkraftwerksbau der 
Gewährleistung des unbedingt notwendigen Schutzes gegen ein 
unzulässiges Freisetzen von Radioaktivität. Hierzu gehören 
standardgemäß dickwandige innere Betonkonstruktionen, wie 
beispielsweise der biologische Schild und äußere Betonkon
struktionen, wie beispielsweise Containment, aber auch die 
Sicherheitshülle aus Stahlblech. Es waren und sind weiterhin 
Überlegungen im Gange, wie und ob man KKW-Konstrukti
onen durch bautechnische Maßnahmen noch sicherer gestalten 
kann . Für ein stadtnahes Kernkraftwerks-Projekt wurde 
seinerzeit das Berstschutzkonzept entwickelt . Diese Konzepti
on wurde sehr eingehend bis zur Genehmigungsreife diskutiert, 
dann aber aus wirtschaftlichen Erwägungen fallenge lassen. 

Das besondere Merkmal der hier betrachteten KKW
Konstruktion ist das in sich geschlossene Berstschutzsystem für 
Reaktordruckbehälter (s. Abb. 6) und Wärmetauscher. Es 
besteht für den Druckbehälterbereich aus dem zylindrischen 

prestressed tie rods 

Abb. 6 
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Berstschutzkonstruktion für ein Kernkraftwerk 

Reaktordruckbehälter, der über seinen oberen Deckel mit 
Spannkabeln auf der Fundamentkonstruktion verankert ist. 
Den eigentlichen Berstschutz bildet eine dickwandige, den 
Reaktordruckbehälter umgebende Zylinderschale aus Beton . 
Durch die Längsvorspannung ist der Druckbehälter im 
Betriebszustand frei von axialen Spannungen, so daß ein 
ringförmiges Versagen des Druckbehälterzylinders ausge
schlossen werden kann. Als mögliche Versagensursache des 
Druckbehälters wird für die durch den BMI in Auftrag 
gegebene Studie das Bersten der Bodenkalotte postuliert. 
Durch die plötzliche Änderung des Belastungszustandes kann 
sich der Druckbehälter von seiner Auflagerung abheben und 
unter stoßartiger Beanspruchung auf die Auflagerkonstruktion 
zurückprallen . 

Die Aufgabe besteht also in der Analyse des Stoßvorganges für 
den Bereich der Druckbehältera uflagerung, für den Bereich der 
Kräfteeinleitung in die Spannkabel und für die Kernkonstrukti
on im Reaktordruckbehälter. Für den Kern muß der Nachweis 
geführt werden, daß die im Reaktordruckbehälter zwischen 
oberer und unterer Gitterplatte angeordneten und vorgespann
ten Brennstäbe nicht durch Überschreiten ihrer Tragfähigkeits
grenze die Abschaltbarkeit des Reaktors gefährden. Im 
Gegensatz zur Bemessung konventioneller Bauwerke werden 
Kernkraftwerks-Konstruktionen auch gegen solche extremen 
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Lastfälle ausgelegt , die einerseits eine se hr geringe Eintritts
wahrscheinlichkeit besitzen, die aber andererseits die Kon
struktion bis zur Grenze ihrer Tragfähigkeit beanspruchen 
dürfen. Deshalb genügt hier eine quasistatische Berechnung in 
keinem Fall den gewünschten Sicherheitsanforderungen; es 
sind dynamische Analysen durchzuführen. Von besonderer 
Bedeutung für den Nachweis dynamisch beanspruchter 
Systemteile sind die mit der Änderung der Systemgliederung 
verbundenen und durch Impulsübertragung gekennzeichneten 
stoßartigen Beanspruchungen, wie im vorliegenden Fall das 
Abheben des Druckbehälters vom Auflager und das Ablösen 
der vorgespannten Brennelemente von Gitterplatten. Zur 
Berechnung dieser Stoßbeanspruchung wurde ein spezielles 
Rechenverfahren entwickelt , das der Problemstellung der sich 
ändernden Gliederung Rechnung trägt. 

Für die Berechnung wird vorausgesetzt, daß eine eindimen
sionale Betrachtungsweise der longitudinal beanspruchten, 
rotationssymmetrischen Konstruktion gerecht wird. Die 
zylindrischen Teile der Behälter dürfen mit ausreichender 
Genauigkeit eindimensional abgebildet werden . 

Ein wesentliches Problem bei der Berechnung stoßartig 
beanspruchter Strukturen besteht in der Ermittlung ausrei
chend genauer numerischer Modellsysteme. Die Begründung 
liegt darin , daß bei stoßförmigen Beanspruchungen kontinuier
licher Systeme alle, d. h. auch die höheren Eigenformen 
angeregt werden. In der Berechnung ist aber zu beachten, daß 
die höheren Eigenformen durch die Diskretisierung des 
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Systems zunehmend ungenau werden und deshalb in der 
zeitlichen Integration nicht verwendet werden dürfen. Es muß 
also die Forderung erhoben werden, das kontinuierliche System 
für die numerische Berechnung hinreichend fein zu diskretisie
ren, damit alle benutzten Eigenformen die gewünschte 
Ergebnisgenauigkeit ermöglichen. Ebenso ist die Art der 
Massendarstellung zu berücksichtigen. Bei der Punktmassen
darstellung hat die Massenmatrix Diagonalform; die konsisten
te Massendarstellung folgt aus einem zutreffenden Lösungsan
satz für die Massenträgheitskräfte. Der Vergleich der 
Deformationsantworten zeigt bei ungenügender Diskretisie
rung einen deutlichen Unterschied zwischen beiden Ergebnis
verläufen. Durch theoretische Überlegungen wird nachgewie
sen, daß durch eine Verfeinerung der Diskretisierung beide 
Massenmodelle auf eine Lösung, das ist die genaue Lösung, 
konvergieren. Die Übereinstimmung der Ergebnisantworten 
gibt ein Maß für die durch den jeweiligen Diskretisierungsgrad 
erzielbare Lösungsgenauigkeit. 

Als ausreichend genauer Diskretisierungsgrad wurde ein 
System mit 67 Freiheitsgraden ermittelt. Die Ermittlung der 
Spannungen (s. Abb. 7) in der Berstschutzkonstruktion ergab, 
daß in keinem Zeitpunkt die Tragfähigkeitsgrenze überschrit
ten wurde. Gleiches gilt auch für die ermittelten Spannungswer
te in den Brennelementen. Die Spannungen sind über der Zeit 
aufgetragen. Hier verdeutlicht sich das Problem der Darstel
lung von Spannungen, Dehnungen und Deformationen für 
dynamische Lastfälle in einer geeigneten Form. Während die 
geeignete Darstellung z. B. von Spannungen schon im 
statischen Bereich zu Schwierigkeiten führt, gilt das um so mehr 
im dynamischen Bereich. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind 1m SAM
Forschungsbericht 67 nachzulesen . 

3.4 Bauwerk-Boden-Bauwerk-Wechselwirkung 

Kernkraftwerke sind gegen seismische Einwirkungen zu 
bemessen. Je nach Standort der Anlage wird gemäß der jeweils 
vorhandenen Seismizität ein maximales Beanspruchungsniveau 
für das Freifeld definiert. Diese Freifelderregung dient dann als 
Belastungseingabe fürdie dynamische Berechnung. Dabei ist zu 
beachten, daß der Boden und das Bauwerk ein schwingungsfä
higes Gesamtsystem bilden. Durch die dynamischen Eigen
schaften der Bauwerksstruktur werden die Erregungsverläufe 
des Gesamtsystems im Vergleich zum Freifelderregungsverlauf 
modifiziert. Diese Kopplung der dynamischen Eigenschaften 
von Bauwerk und Boden wird Wechselwirkung genannt. 

In der Praxis stehen zwei Verfahren zur dynamischen 
Berechnung der Boden-Bauwerksstruktur zur Verfügung: 

I. Berechnung der Bauwerksstruktur: den dynamischen 
Bodeneigenschaften wird durch eine Ersatzdarstellung in 
Form von Feder-Dämpfer-Modellen an der Gründung der 
Struktur Rechnung getragen. 

2. Berechnung der Gesamtstruktur, bestehend aus Boden und 
Bauwerk. 

Die Anwendung des ersten oder des zweiten Verfahrens kann 
vom Einzelfall abhängen, da beide Methoden gewisse Vorteile 
und Nachteile besitzen. 

In der vom BMI geförderten Studie sollten Wechselwirkungen 
spezieller Art untersucht werden: Durch die Anordnung von 
Bauwerken großer Masse direkt nebeneinander können 
Bauwerk-Boden-Bauwerk-Wechselwirkungen durch . sei~mi
schen Einfluß entstehen. Diese Bauwerke großer Masse können 

Kernkraftwerkshauptgebäude oder auch Nebengebäude sein 
wie z. B. die Turbinenhalle. 

In Abhängigkeit von Bauwerksmassen und Bauwerksfrequenz
eigenschaften sowie den dynamischen Charakteristiken des 
Untergrundes ergeben sich Wechselwirkungen, die entweder zu 
einer gegenseitigen Reduzierung der Bewegungsgrößen der 
seismisch erregten Strukturen oder aber zu einer Verstärkung 
des Schwingungsverhaltens führen können. Im Rahmen der 
Untersuchungen sollte die Frage beantwortet werden, ob eine 
Nichterfassung der Wechselwirkung von sicherheitstechnischer 
Bedeutung sein kann . Baukonstruktionen sind in erster Linie 
zur Aufnahme von Vertikallasten ausgelegt, deshalb ist für den 
Standsicherheitsnachweis insbesondere die horizontale Kom
ponente einer Erdbebenerregung von Bedeutung. Als Berech
nungsmethode für die durchzuführenden Untersuchungen 
wurde das o. a. zweite Verfahren verwendet, in dem sowohl der 
Boden als auch die Reaktorgebäude enthalten sind. 

Die Berechnungen wurden mit dem Rechencode FLUSH im 
Wissenschaftlichen Rechenzentrum Berlin durchgeführt. 
FLUSH wurde in den U.S.A. entwickelt und wird weltweit zur 
Berechnung von Strukturen unter seismischen Beanspruchun
gen benutzt. In FLUSH wird die Bewegungsgleichung für 
dynamische Steifigkeitsma trizen durch Fourier-Transformati
onen gelöst. Da im Rechner nur eine begrenzte Speicherkapazi
tät zur Verfügung steht, sind für das mechanisch-numerische 
Modell gewisse Annahmen und Vereinfachungen zu treffen. 
Abb. 8 zeigt das benutzte Boden-BauwerkgesamtmodelL Für 
den Boden ist nur der maßgebliche, unterhalb der Gebäude 
liegende Bereich abgebildet. 

40 m ? 
~lL_ 

CD Soil elements 
6 ~ä/ 1Ö I Nodes of soil elements 

m-- I Nodes of structure element 

;\ if13 1ii; ~ ;3 .. . . .. i 185 
4 s 192 

-25 m 

1 14 21 21 [3~ 4 -SO m 1 
---199 

49 [56) 63 1 1 84 91 98 0 112119 12 13 4 4 s 16 
1 98 
222 

f------- 23 x 10m = 230m --------< 
Abb. 8 
Schematische Diskretisierung eines Kernkraftwerkes zur seismischen 
Berechnung 

Durch besondere seitliche Randbedingungen wird der Einfluß 
des "abgeschnittenen" Bodenbereichs erfaßt. Auch eine echte 
dreidimensionale Berechnung würde die Rechnerkapazität 
übersteigen. So wird für das Modell ein ebener Dehnungszu
stand definiert; der dritten Dimension wird durch besondere 
dynamische Randbedingungen Rechnung getragen. Die 
verwendeten Bodenkennwerte (Schubmodul) sind tiefenabhän
gig. Die Berechnungen werden i. a. unter der Annahme linearen 
Verhaltens durchgeführt, da einerseits eine nichtlineare 
Berechnung durch die Diskretisierung des Systems in sehr viele 
Freiheitsgrade an die Grenze der verfügbaren Rechnerkapazi
tät führt und da andererseits ausreichende Daten, die eine 
Beschreibung des nichtlinearen Charakte~ ermöglichen, 
derzeit in ausreichendem Umfang nicht zur Verfügung stehen. 
In der Praxis behilft man sich dann derart, daß entweder 
Näherungsmethoden für die nichtlineare Analyse benutzt 
werden oder daß durch Variation der linearen Kennwerte in 
zutreffenden Bandbreiten nichtlineare Werte mit abgedeckt 
werden. In FLUSH wird die nichtlineare Berechnung nur quasi 
nichtlinear durchgeführt, da die linearen Kenngrößen auf 
maximale Beanspruchungswerte bezogen werden. 
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Als Beanspruchungseingabe dient das Beschleunigungsdia
gramm des TAFT-Erdbebens aus dem Jahr 1952. Sein 
Spektrum zeigt, daß im Bereich bis zu 10 Hz verstärkte 
Beanspruchungen zu erwarten sind. Dieser Frequenzbereich 
entspricht quantitativ genau den Frequenzen, die für die 
baulichen Anlagen und Konstruktionen in einem Kernkraft
werk maßgebend sind. Im Rahmen der Untersuchungen 
wurden variiert: 

Schubsteifigkeitsverhalten des Bodens 
Dämpfung des Bodens 
Bodentiefen (50 m bis 350 m) 
Massen und Querschnitte des Hauptgebäudes 
Elastizitätsmodul des Hauptgebäudes. 

Durch die Parametervariation konnte gezeigt werden, daß 

1. tiefe Böden (z. B. Tiefe des Lockergesteins bis zum Fels 
größer als 250m) nur ein geringes Potential für die 
Verstärkung von Wechselwirkungseinflüssen haben und daß 
bei 

2. flachen Böden (z. B. Bodentiefen kleiner als 60 m), und das 
gilt besonders bei kleinen Bodendämpfungen (z. B. kriti
sches Dämpfungsverhältnis von 5 %), Wechselwirkungs
kräfte auftreten können, die genauere Berechnungen dieser 
Boden-Bauwerkstruktur notwendig erscheinen lassen . 

Die durchgeführten Berechnungen zeigen, daß der Frequenz
gang des Bodens für die aus Boden und Bauwerk bestehende 
Struktur dominant ist, die Bauwerksfrequenzen tragen lediglich 
zu Phasenverschiebungen bei. Deshalb ist auch keine Aussage 
über Verstärkung oder Abschwächung durch Wechselwir-

X 
........_ ~ X X-- _.. x-x--x-x 

\."'-. /.1· 
~~;~~~rzter Kongreßhallenbogen und Bogendurchbiegung für die ""-• /• 
Reißverschlußfä!le (ZO bis Z4) ........_.-• , 
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kungseinflüsse ohne Berechnung möglich. Abb. 9 zeigt zwe1 
Response Spektren für einen Gebäudepunkt einmal mit und 
einmal ohne Nebengebäude. Der Vergleich zeigt, daß durch die 
Anordnung des Nebengebäudes für diesen Punkt im Bereich 
zwischen 2 und 3 Hz eine Verstärkung von 38 % eintritt. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im BAM
Forschungsbericht 71 nachzulesen. 

3.5 Kongreßhalle 

Technische Untersuchungen im Zuge des Einsturzes der 
Berliner Kongreßhalle wurden ebenfalls durchgeführt. Bei 
diesen Untersuchungen ging es zum einen um das Durchleuch
ten sämtlicher üblicher Lastzustände, aber zum anderen sollte 
das Traglastvermögen der Konstruktion nach teilweiser 
statischer Umlagerung analysiert werden. Hier waren aber 
Überlegungen ähnlicher Art wie bei reaktorsicherheitstechni
schen Untersuchungen anzustellen; zum anderen konnte der 
Programmcode STAB-WERK kurzfristig nach kleiner Modifi
kation zum Einsatz gebracht werden; hierüber ist bereits im 
BAM-Forschungsbericht 44 ausführlich berichtet worden . 

Die Gesamtaußendachkonstruktion der Kongreßhalle wurde 
sehr genau durch ein räumliches Stabsystem mit 234 Freiheits
graden abgebildet. Der Bogenbereich war biegesteif, die 
Spannkabel biegeweich angenommen. Je ca. zwei Kabel 
wurden durch ein Stabelement diskretisiert. Die Rechnungen 
für die Gebrauchslastzustände führten zu bemerkenswerter 
Übereinstimmung mit allen damaligen statischen Ermittlun
gen. Die Sensitivität bei der Lasturnlagerung infolge des 
initiierenden Schadenszustandes - also der Reißverschlußef
fekt - wurde zusätzlich untersucht. Hierbei konnte eindeutig 
die außerordentlich schnelle Umlagerung der Kräfte nachge
wiesen werden, d. h. das Versagen ohne Vorankündigung. Das 
läßt sich sehr gut aus der Darstellung der Zusatzdurchbiegung 
in bezug auf die Nullage des Gebrauchszustandes ablesen. 
Gegenüber dem Schadenslastfall von ca. acht bis zehn 
ausgefallenen Spanngliedern ergibt sich am Ende dieser 
Reißverschluß-Betrachtung ein Ausfall von ca. 39 Spannglie
dern, was durch die große Zusatzverformung ausgewiesen wird. 
Die konstatierten Betonrandspannungen des Bogens führten 
gerade im Bereich des ausgewiesenen Trennbruchs zu 
intolerierbaren Werten (s. Abb. 10). 

3.6 Containmentberechnung 

Das vorliegende Beispiel der Berechnung eines vollständigen 
Kernkraftwerkgebäudes, bestehend aus Containment, Sicher
heitshülle, Fundament und inneren Strukturen, soll eine 
zukünftig zu bearbeitende Aufgabenstellung aufzeigen. Abb. 11 
zeigt die Diskretisierung dieses Systems, für welches eine 
dreidimensionale Berechnung notwendig ist. Die Berechnun
gen erfolgen mit dem Programmcode ADINA auf einer 
Rechenanlage des Typs Cyber 175. Dabei wird die Speicher
platzkapazität vollständig ausgenutzt, da das Gebäude für den 
Lastfall Flugzeugabsturz sehr genau diskretisiert werden muß, 
also mehrere tausend Freiheitsgrade anstehen. Durch die 
genaue Diskretisierung soll insbesondere der Einfluß der 
höheren Frequenzen berücksichtigt werden. Die Untersuchun
gen werden in mehrere Abschnitte geteilt, derzeit wird die 
nichtlineare Berechnung des Gesamtsystems durchgeführt. 

Zur Aufgabenstellung des Problems: In der Bundesrepublik 
Deutschland müssen entsprechend vorliegender Sicherheitsphi
losophie trotz extrem geringer Eintrittswahrscheinlichkeit 
Kernkraftwerke gegen Flugzeugabsturz ausgelegt werden. 
Hierbei ist das angestrebte Schutzziel, eine unzulässige 
Freisetzung radioaktiver Stoffe an die Umgebung zu 

Abb. 11 
Diskretisierung eines Kernkraftwerkgebäudes zur Überprüfung des 
Datengenerators 

verhindern und den Reaktor nach einer derartigen äußeren 
Belastung sicher abschalten zu können. Bauseitig sind somit 
folgende Bedingungen zu erfüllen: 

I) In der unmittelbaren Aufschlagstelle des Projektils wird das 
Material bis weit in den Grenzlastbereich hinein bean
sprucht, wobei ein Großteil der Aufschlagenergie verzehrt 
wird. Es muß dabei sichergestellt werden, daß es zu keinem 
lokalen Bauteilversagen an der Auftrefffläche kommt. 

2) Über die "nicht-gestörte" Containment-Konstruktion muß 
die Aufschlagenergie dann abgeleitet werden, so daß auch 
eine Interaktion Bauteil-Anlagenkomponenten vorliegen 
kann. Bei der Komponentenauslegung ist dann auch die 
Etagenantwort aus Flugzeugabsturz in Betracht zu ziehen. 

Zur Klärung der hochgradig nichtlinearen Phänomene im 
Kontaktbereich Flugzeug (Projektil)/Betonstruktur wurden 
und werden derzeit in der Bundesrepublik Deutschland 
umfangreiche Großversuche ebenso wie experimentelle Simula
tionen an Modellen durchgeführt. 

Der gesamte Themenkomplex (theoretisch und experimentell) 
wurde erst kürzlich in der BAM diskutiert (Concrete structures 
under impact and impulsive loading, RILEM- CEB- lAB SE 
-lASS Symposium vom 2. - 4. Juni 1982 in der BAM). Der 
dort aufgezeigte Stand von Wissenschaft und Technik bildet die 
Grundlage der in BAM-2.01 aufzustellenden Untersuchungen. 

Zur realistischen Erfassung des Auftreffbereichs sind eine 
möglichst genaue Kenntnis des linearen und nichtlinearen 
Materialverhaltens und der Versagenskriterien erforderlich. 
Bereits vorliegende Meßdaten an Balken- und Plattenmodellen 
werden hierzu grundlegend mit Vergleichsstudien unter 
Hinzuziehen modellmechanischer Betrachtungen verwandt, 
um einesteils integrale bzw. elementweise Steifigkeitsbeziehun
gen aufzustellen. Diese auf Messungen basierenden Übertra
gungsfunktionen werden dann jeweils in der Projektileinlei
tungszone bei der Analyse des Gesamtsystems eingeführt. 

Durch die Einführung realistischer, nichtlinearer Steifigkeits
beziehungen wird der strukturelle Response aufgrund der 
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erhöhten Energiedissipation reduziert. Der Grad dieser 
Reduktion wird durch parametrische Untersuchungen einge
grenzt, und zwar i. w. durch Variation 

- der angenommenen Einflußzone 
- der Lastangriffspunkte 
- der unterstellten Last-Zeit-Funktion. 

Zusätzlich soll auch eine Variation der Wanddicke des 
Containments durchgeführt werden . 

Das Ziel der Untersuchungen ist Ermittlung des Einflusses des 
nichtlinearen Containmentverhaltens auf die Beanspruchung 
der inneren Strukturen und Anlageteile. Dazu sollen sowohl 
unterschiedliche Materialmodelle, die durch den Vergleich zu 
den Experimenten zu ermitteln sind, als auch unterschiedliche 
Versagenskriterien , durch welche der Grad der Nichtlinearität 
beeinflußt wird , Anwendung finden . In diesem Zusammenhang 
sind besonders die "strain-rate-dependent" Materialeigenschaf
ten zu beachten. 
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Inhaltsangabe 

ln der Baupraxis unterliegen Spannstähle vor dem Injizieren unter Umständen einer Gefährdung durch wasserstoffinduzierte 
Spannungsrißkorrosion . Praxisähnliche Laborversuche liefern Hinweise , daß der Grad der durch Wasserstoffaufnahme der Spannstähle 
hervorgerufenen Versprödung von den Umgebungsbedingungen und der Spannstahlqualität abhängt. 

Spannungsrißkorrosion an Spannstählen - Spannbetonbau - Baustellenbedingungen - Zeitstandversuche nach Vorkorrosion -
Wasserstoffversprödung 

1. Einführung 

In den letzten Jahren ist eine Reihe von korrosionsbedingten 
Schadensf<illen an Spannstählen aufgetreten und dokumentiert 
worden [I - 3]. Vielfach ereignete sich das Versagen der Stähle 
auf der Baustelle zu einem Zeitpunkt , in dem die Spannkanäle 
noch nicht mit Injektionsmörtel verfüllt waren . Dieser 
Zeitraum, in dem die Spannstähle besonders gefahrdet sind, 
erstreckt sich von der Anlieferung der Stähle zur Baustelle bis 
zum endgültigen Verpressen der Spannkanäle. Innerhalb dieses 
Verarbeitungsabschnittes können sowohl vor dem Einbau des 
Stahles in das Bauwerk als auch im Bauwerk selbst vielfältige 
Einflüsse auf den Stahl einwirken und durch korrosive 
und/ oder mechanische Vorschädigungen Keime gebildet 
werden , die unter Umständen zu einem spannungsrißkorrosi
onsbedingten Bruch des Stahles nach dem Vorspannen führen 
können . 
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Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es deshalb, die für die 
Korrosion von Spannstählen wesentlichen Parameter auf 
Baustellen vor dem Injizieren zu ermitteln. Dabei sollten vor 
allem Baustellen einbezogen werden, bei denen die Verarbei
tung der Spannstähle den auf Baustellen üblichen Behandlungs
formen der Spannstähle entsprach. 

Die Richtlinien für die Verarbeitung von Spannstählen mit 
nachträglichem Verbund sind in D IN 4227 und entsprechenden 
Erläuterungen fe stgelegt. Unter normale Verarbeitungsbedin
gungen fallen deshalb nur diejenigen Baustellen, bei denen sich 
der Arbeitsablauf nach DIN 4227 vollzog oder zumindest nicht 
in ungewöhnlichem Maße davon abwich. Dies sollte 
verhindern , daß durch unsachgemäße Behandlung von 
Spannstählen bzw. durch deutlichen Verstoß gegen die 
bestehenden Richtlinien induzierte Schadensfälle einen reprä-



sentativen Charakter annehmen und somit das Ergebnis der 
Untersuchung verfälschen konnten. 

Wesentlicher erschien es zu überprüfen , inwieweit die 
bestehenden Verarbeitungsvorschriften ausreichen , um korro
sionsbedingte Schäden zu vermeiden. Des weiteren sollte 
geklärt werden, ob die vorgegebenen , unabänderlichen 
Gegebenheiten der Baupraxis stets und in vollem Umfang die 
Anwendung der Richtlinien zulassen bzw. die Erfahrungen aus 
den vorliegenden Untersuchungen eine Änderung oder 
Erweiterung der gültigen Richtlinien erfordern. 

Der vorgegebene zeitliche und finanzielle Rahmen erforderte 
eine Beschränkung des Umfangs der Untersuchungen. Aus 
diesen Gründen konnten nicht alle zur Zeit angewendeten 
Spannverfahren bzw. sämtliche vorstellbaren Arten von 
Bauwerken einbezogen werden. 

Die ermittelten baupraktischen Bedingungen wurden im 
zweiten Teil der Untersuchungen in ihrem schädigenden 
Einfluß auf das Korrosionsverhalten verschiedener handelsüb
licher Spannstähle gekennzeichnet. 

Die Prüfung der Spannstähle vollzog sich in zwei Stufen. Im 
ersten Teil der Untersuchungen wurden die Stähle einer 
Feuchtlagerung in salzfreier und salzhaltiger Umgebung 
ausgesetzt. Eine mechanische Belastung während dieser Phase 
fand nicht statt. Die Stähle wurden kurzzeitig vollständig mit 
dem Korrosionsmedium beaufschlagt und anschließend 
atmosphärisch feuchter Luft ausgesetzt. Die Beanspruchung 
wiederholte sich zyklisch über drei Wochen . Danach wurde 
durch optische Begutachtung der Einfluß der Vorkorrosion auf 
das Oberflächenverhalten der Spannstähle untersucht und 
weiterhin in Zugversuchen überprüft , ob signifikante Änderun
gen der mechanischen Kennwerte der Spannstähle eingetreten 
waren. 

Da in der Praxis die bei der Lagerung oder beim Einbau der 
Spannglieder entstandenen und durch Korrosion bedingten 
Vorschädigungen nach dem Vorspannen durch das Einwirken 
der mechanischen Spannung und spezifischer Mikroklimate im 
Spannkanal aktiviert und verschärft werden können, wurden 
im zweiten Teil der Laborversuche die Stähle mit 80 % der 
Zugfestigkeit vorgespannt und in einem Dauerstandversuch 
Elektrolyten ausgesetzt, die in ihrer Zusammensetzung den auf 
Baustellen gefundenen Hüllrohrwässern entsprachen. Trat 
unter diesen Bedingungen innerhalb von I 000 h kein 
bruchbedingtes Versagen der Spannstähle auf, wurde anschlie
ßend ein Zugversuch an den Proben durchgeführt, um einen 
eventuell vorhandenen Einfluß auf die mechanischen Kennwer
te der Spannstähle nachzuweisen. 

2. Grundlagen 

Nach DIN 50 900 [ 4] wird Korrosion als Reaktion eines 
metallischen Werkstoffes mit seiner Umgebung bezeichnet, die 
eine meßbare Veränderung des Werkstoffes bewirkt und zu 
einem Korrosionsschaden führen kann. Eine Schädigung durch 
Korrosion im Sinne dieser Definition liegt dann vor, wenn die 
Funktion eines metallischen Bauteils durch den Korrosionsan
griff beeinträchtigt wird. 

Die Arten der Korrosion und deren Erscheinungsformen in der 
Praxis sind vielfältig. Eine Möglichkeit der Einteilung bietet die 
Unterscheidung zwischen Korrosion ohne bzw. mit mechani
scher Beanspruchung. Insbesondere im Hinblick auf die 
Verhältnisse beim Spannbeton muß jedoch berücksichtigt 
werden, daß Vorschädigungen durch Korrosion während des 
Zeitraums, in dem der Spannstahl mechanisch nicht belastet 

wird (Transport, Lagerung, Verweilzeit in der Verschalung und 
ungespannt im Bauwerk) , nach dem Aufbringen der 
mechanischen Spannung Keime für Spannungsrißkorrosion 
bilden können , falls im vorgespannten Zustand zusätzliche 
korrosionsbegünstigende Umstände wirksam werden bzw. der 
Korrosionsangriff vor dem Verspannen bereits soweit 
fortgeschritten ist, daß die vorgegebene mechanische Spannung 
ausreicht , um zum Versagen des Spannstahles zu führen. 

2.1 Korrosion ohne mechanische Beanspruchung 

Wesentliches Merkmal eines Korrosionsvorganges ist eine 
Phasengrenzreaktion zwischen einem angreifenden Medium 
(Elektrolyt) und einem Werkstoff. Da es sich zumeist um einen 
elektrochemischen Vorgang handelt, eignen sich zur Beschrei
bung des Reaktionsablaufes thermodynamische und kinetische 
Betrachtungen. Unter dem Gesichtspunkt der Thermodynamik 
kann erörtert werden, inwieweit in einem gegebenen System 
Metall/Elektrolyt die Möglichkeit eines Korrosionsangriffs 
besteht, die Kinetik der Reaktionen liefert Hinweise über die 
Korrosionsgeschwindigkeit. 

Von allen möglichen Angriffsmitteln nimmt das Wasser eine 
Sonderstellung ein. Das Wassermolekül bildet einen Dipol und 
besitzt deshalb die Fähigkeit, Ionen aufzunehmen und gelöst zu 
halten . Dadurch können die bei einem Korrosionsvorgang nach 
der Reaktion 

Me- Me2
+ + 2e (I) 

entstandenen Metallionen gelöst werden . Nach Gleichung (I) 
werden bei diesem als anodisch bezeichneten Reaktionsschritt 
Elektronen abgegeben. Die Elektroneutralitätsbedingung 
fordert, daß diesem Oxidationsvorgang ein Reduktionsvorgang 
gegenübersteht. Dieser kathodische Teilschritt richtet sich nach 
der Natur des Elektrolyten. In neutralen , Sauerstoff enthalten
den Elektrolyten tritt als kathodische Reaktion die Sauerstoff
reduktion nach 

(2) 

ein. In sauren Lösungen mit hoher Wasserstoffaktivität 
vollzieht sich die kathodische Teilreaktion nach der Bruttoum
setzung 

(3) 

Diese Möglichkeit der Rea ktion ist bedeutungsvoll , da sie zur 
Entwicklung von Wasserstoff führt, der unter bestimmten 
Umständen in das Metall eindringen kann und dort zur 
Wasserstoffversprödung führt. 

Neben den elektrochemischen Betrachtungen erscheint es 
sinnvoll, Korrosionsarten ohne mechanische Beanspruchung 
nach der Art der Ausbildung des Korrosionsangriffes 
einzuteilen. Nach DIN 50 900 [4] läßt sich unterscheiden 
zwischen gleichmäßiger Flächenkorrosion, Muldenkorrosion, 
Lochkorrosion, Spaltkorrosion, Kontaktkorrosion, Korrosion 
durch unterschiedliche Belüftung, verschiedene Arten der 
selektiven Korrosion und Kondenswasserkorrosion. Diese hier 
angeführte Aufstellung enthält nur die für den Spannbetonbau 
wesentlichen Arten der Korrosion. In der Praxis liegen häufig 
verschiedene Arten der Korrosion in einem System nebenein
ander vor, wobei eine Abgrenzung der einzelnen Korrosions
formen (Mulde- Lochfraß) unter Umständen Schwierigkei
ten bereitet. 

2.2 Korrosion mit zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung 

Vergleichbar mit anderen Bereichen der Technik unterliegt 
auch beim Spannbetonbau der Stahl einer mechanischen 
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Belastung. Tritt zusätzlich zu dieser Spannung eine korrosive 
Beanspruchung auf, so kann unter bestimmten Bedingungen 
eine Rißbildung im Spannstahl erfolgen, die zu einer 
kennzeichnenden Schadensart, der Spannungsrißkorrosion, 
führt . Im Gegensatz zu vielen anderen Korrosionserscheinun
gen ist das Versagen des Bauteiles durch Rißbildung und 
-ausbreitung nicht unbedingt an eine vorherige, erkennbare 
Vorschädigung gebunden. Der abrupt eintretende Bruch 
beinhaltet somit ein erhöhtes Risiko für das Betriebspersonal 
und den Betriebsablauf. 

In der Literatur [5, 6] wird unterschieden zwischen anodischer 
Spannungsrißkorrosion und kathodischer Spannungsrißkorro
sion (Wasserstoffversprödung). Obwohl das äußere Erschei
nungsbild des Schadens in beiden Fällen vielfach Ähnlichkeiten 
aufweist, sind die Mechanismen, die zum Versagen führen , 
unterschiedlich . 

Das Auftreten von anodischer Spannungsrißkorrosion ist an 
verschiedene Voraussetzungen gebunden. Zunächst muß durch 
den Elektrolyten eine spezifische Wirkung auf den Werkstoff 
gegeben sein, der Werkstoff selbst muß eine Anfiilligkeit zur 
Spannungsrißkorrosion besitzen und die einwirkenden Zug
spannungen müssen ausreichend hoch sein. Di<:: Anfalligkeit 
eines Werkstoffes gegenüber Spannungsrißkorrosion ist a lso 
keine Materialeigenschaft vergleichbar der Zugfestigkeit, 
sondern eine Erscheinung, die der Werkstoffunter bestimmten, 
definierten Bedingungen zeigt. Es handelt sich um ein 
Dreikomponentensystem, bestehend aus dem Werkstoffzu
stand (Festigkeit, Gefüge, Oberflächenzustand), mechanischen 
Zugspannungen (äußere Spannung, Eigenspannungszustand) 
und spezifischen Elektrolyten. Eine weitere notwendige, jedoch 
nicht hinreichende Bedingung für den Eintritt von Spannungs
rißkorrosion ist das Vorliegen von schützenden Deckschichten 
auf der Metalloberfläche. Ausgangspunkte der Rißbildung sind 
örtliche Zerstörungen dieser Deckschicht, die sowohl durch 
chemische als auch mechanische Beanspruchung entstehen 
können. Die Mechanismen der Rißausbreitung lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe beschreibt 
Spannungsrißkorrosion als selektive elektrochemische Metall
auflösung am Rißgrund , die andere Gruppe sieht die Ursache 
der Spannungsrißkorrosion in einer Herabsetzung der 
Bindungskraft der Atome am Rißgrund in Anwesenheit 
spezifischer Ionen oder Moleküle [5]. 

Das Erscheinungsbild der Spannungsrißkorrosion gleicht 
weitgehend dem eines Sprödbruch es, der sich unter verringerter 
Bruchspannung senkrechter Richtung der größten Zugspan
nung durch ein Material ausbreitet. Die Risse können je nach 
Werkstoff trans- oder interkristallin oder als Mischform 
auftreten. 

Bei der kathodischen Spannungsrißkorrosion oder Wasser
stoffversprödung ist der durch einen Korrosionsvorgang 
angebotene Wasserstoff für die Versprädung des Werkstoffs 
verantwortlich. Voraussetzung für das Eindringen des 
Wasserstoffs in einen Werkstoff ist , daß er in dissoziierter Form 
vorliegt. Gleichung 3 zeigt die Bruttoumsetzung der kathodi
schen Teilreaktion. Der Gesamtvorgang läßt sich in Teilreakti
onen aufspalten. Zunächst werden die Wasserstoffprotonen an 
der Phasengrenze nach der Gleichung 

(4) 

entladen. Erfolgt dort eine Rekombination dieser Wasserstoff
a tome zum Wasserstoffmolekül , kann das entstehende 
Wasserstoffmolekül desorbiert werden und in die Atmosphäre 
entweichen. Bei kinetischer Hemmung der Rekombination 
kann es durch Aufstauung der adsorbierten Vvasserstoffatome 
vor der Oberfläche zu erheblichen Wasserstoffpartialdrucken 
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kommen, die ein Eindringen des Wasserstoffs in das Metall 
bewirken. 

Wesentlich gefördert und darum von ausschlaggebender 
Bedeutung für die Wasserstoffversprödung ist die Anwesenheit 
von Rekombinationsgiften [7] , welche die Rekombination zum 
Wasserstoffmolekül verhindern. Hierzu zählen vor allem 
Schwefelwasserstoff und andere Sulfide, Verbindungen von 
Arsen, Selen, Phosphor und Rhodanide. 

Die Versprädung meta llischer Werkstoffe durch Wasserstoff 
kann durch verschiedene Hypothesen gedeutet werden . Die 
Drucktheorie, die insbesondere für weiche Stähle Gültigkeit 
besitzt, geht davon aus, daß der Wasserstoff an inneren 
Fehlstellen (Einschlüsse, Poren) rekombiniert und dabei hohe 
innere Drücke erzeugt, die zum Versagen des Werkstoffes 
führen können. Für hochfeste Stähle, zu denen die Spannstähle 
gehören, sind andere Hypothesen wahrscheinlicher. Nach der 
Troiano-Theorie [8] finden die für die Rißausbreitung im 
Werkstoff wesentlichen Wechselwirkungen des absorbierten 
Wasserstoffs mit dem Grundmetall nicht in einem vorhandenen 
Hohlraum oder an dessen Grenzfläche statt, sondern in den 
Bereichen vor der Rißspitze, in denen sich aufgrund des 
dreiachsigen Spannungszustandes plastisch verformte Zonen 
bilden können . In diese Gitterbereiche diffundiert der 
Wasserstoff bevorzugt und kann dort zu Dekohäsionserschei
nungen im Gitterbereich führen, die eine Beeinträchtigung der 
Gitterbindungskräfte hervorrufen . 

Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen anodischer und 
wasserstoffinduzierter Spannungsrißkorrosion besteht in der 
einleitenden Rißbildung . Während für die anodische Span
nungsrißkorrosion das Aufreißen von Deckschichten notwen
dig ist, erfolgt die Rißbildung bei der Wasserstoffversprödung 
unter Umständen in oberflächenfemen, inneren Bereichen . 

3. Baustellenuntersuchungen 

Die Transportbedingungen zur Baustelle wurden durch eine 
Umfrage unter den Spannstahlverarbeitern und Baustellenbe
suche untersucht. Dabei stellte sich heraus, daß Fertigspann
glieder zumeist auf offenem Lkw zur Baustelle gelangen und 
unverrohrte Spannstähle, die während des Transports 
besonders gefährdet sind, stets auf geschlossenem Lkw zur 
Baustelle t;·ansportiert werden. Nach den Erfahrungen der 
Baustellenbesuche muß die Möglichkeit einer korrosionsbe
dingten Vorschädigung beim Transport der Spannstähle als 
äußerst gering angesehen werden. Korrosionsschutzmittel 
werden nur dann verwendet, wenn für Transport , Lagerung auf 
der Baustelle oder unverpreßte Verweilzeit im Bauwerk 
ungewöhnlich lange Zeiten erwartet werden. 

Die Lagerung der Spannstähle auf Baustellen erfolgte zumeist 
in einer normgerechten , korrosionseinschränkenden Weise (s. 
DIN 4227 bzw. entsprechende Ausführungsbestimmungen). 
Auf einigen Baustellen wurden jedoch bodennahe Lagerungs
plätze und Abdeckungen der Spannstähle mit Zeltplanen oder 
Plastikbahnen ermittelt, die aufgrund der mikroklimatischen 
Bedingungen zur Schwitzwasserbildung mit entsprechenden 
Korrosionsangriffen führen und deshalb zu vermeiden sind. 

Auf einer Baustelle wurden während der Wintermonate nur 
unzureichend geschützte SpannstähleSt 1080/ 1230 neben einer 
stark befahrenen Straße gelagert. Durch Tausalzeinwirkung 
wurde eine starke gleichmäßige Verrostung der Spannstahl
eberfläche mit erhöhten Chloridgehalten auf der Oberfläche 
der Spannstähle im Bereich der Spritzwassereinwirkung 
festgestellt. Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse konnte keine 
Veränderung der mechanischen Kennwerte ermittelt werden. 



Die für Vorschädigungen bedeutendste Phase besteht beim 
Einbau der Spannglieder in die Verschalung bzw. während der 
Verweilzeit in der Verschalung in unbetoniertem Zustand. 
Ungenügende Verrohrung der Spannglieder und Löcher in den 
Hüllrohren bieten .während dieser Zeit die Möglichkeit des 
Eindringens von Regen- oder Leitungswasser bzw. schaffen 
eine Voraussetzung für das Eindringen von Restwasser aus 
dem Betoniervorgang. Knicke in den Hüllrohren, die nach 
unseren Erfahrungen als unvermeidliche Baustellenbedingun
gen angesehen werden müssen, beeinträchtigen vielfach den 
späteren Verpreßvorgang. 

Eine zeitliche Statistik über einen Zeitraum von zwei Jahren 
ergab bei einem ausgesuchten Spannverfahren eine mittlere 
Verarbeitungszeit (Anliefern der Spannglieder bis zum 
Verpressen) von ca. 45 Tagen. Prüfzeiträume zur Spannstahl
korrosion im Labor von I 000 Stunden erscheinen unter diesem 
Gesichtspunkt realitätsnah. 

Relative Feuchtigkeit und Temperatur wurden in verschiede
nen Stadien der Verarbeitung von Spanngliedern auf Baustellen 
gemessen. Während der Lagerung und Verweilzeit im 
unbetonierten Zustand kann zwischen zwei möglichen 
Bedingungen unterschieden werden: in trockenen Hüllrohren 
herrschen während dieser Zeit die dem äußeren Klima 
entsprechenden Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse 
vor, während in Hüllrohren mit selbst geringen Wasseran
sammlungen stets eine rel. Feuchte von 100 % nachgewiesen 
wurde, die bei zeitlichen Temperaturschwankungen im 
Tagesverlauf mit Taupunktunterschreitungen zu Kondensation 
von Wasser auf der Stahloberfläche und entsprechenden meist 
punktförmigen Korrosionsangriffen führen. Nach dem Beto
nieren entwickeln sich Feuchtigkeit und Temperatur im 
unverpreßten Hüllrohr völlig unabhängig von den äußeren 
atmosphärischen Bedingungen. Durch die bei der Erstarrung 
des Betons freigesetzte Reaktionswärme steigt die Temperatur 
im Hüllrohr zunächst an, wobei der erreichte Maximalwert von 
der Höhe der Betondeckung abhängt. Nach Erreichen des 
Maximalwertes (in unseren Messungen ca. 60°C) fällt die 
Temperatur anschließend kontinuierlich auf den Wert der 
äußeren Umgebung des Bauwerks ab. 

Die relative Feuchte in unverpreßten Spanngliedern erreicht 
bereits kurzfristig nach dem Betonieren (t < 20 h) einen Wert 
von 100 % und behält diese Höhe bis zum Injizieren [9]. Diese 
Klimaveränderung im Hüllrohr kann auf während des 
Betoniervorganges eingedrungene Feuchtigkeit zurückgeführt 
werden. Durch die vorher beschriebene Temperaturabsenkung 
im Hüllrohr während des Erstarrungsvorgangs des Betons tritt 
unter diesen Bedingungen Taupunktunterschreitung ein, die ein 
für die Korrosion notwendiges Feuchtigkeitsangebot liefert. 

Neben Feuchtigkeit und Temperatur ist der Sauerstoffgehalt 
der Spannkanalatmosphäre ein weiterer wichtiger Parameter 
für den Ablauf von Korrosionsreaktionen; Messungen an 
einseitig geöffneten bzw. nicht völlig abgedichteten Spannglie
dern ergaben sowohl vor als auch nach dem Betonieren keine 
Veränderung des atmosphärischen Sauerstoffgehaltes von 
21%. 

In längeren (ca. 30m) Spanngliedern mit ausreichender 
Abdichtung konnten nach dem Betonieren abgesenkte 
Sauerstoffgehalte bis zu 8 %gemessen werden. In der Nähe des 
Spannankers lagen die Sauerstoffgehalte höher als in weiterer 
Entfernung vom Spannanker. Dies läßt auf einen Konzentrati
onsgradienten des Sauerstoffgehalts über die Spanngliedlänge 
schließen . 

Wasser kann auf vielfältige Weise in Spannkanäle eindringen. 
Schon beim Transport, Verlegen und Verweilen in der 

Verschalung kann durch schadhafte Hüllrohre oder an 
freiliegenden Ankerteilen Wasser in Spannglieder eindringen. 
Nach dem Betonieren besteht ebenfa lls die Möglichkeit, daß 
Restwasser vom Betonieren in die Spannkanäle gelangt. 

Nach unseren Untersuchungen muß die Wahrscheinlichkeit für 
das Eindringen von Wasser in die Spannglieder beim 
Betonieren als sehr hoch angesehen werden. Beim Durchblasen 
mit Preßluft vor dem Betonieren wurde auf mehreren 
Baustellen an verschiedenen Spannsystemen und Spannglie
dern Wasser aufgefangen und analysiert . Die Menge des 
austretenden Wassers steht in Zusammenhang mit der 
Verwendung von Betonzusatzmitteln beim Betonieren. Erstar
rungsverzögerer erhöhen die Fluidität und führen zu höheren 
Wassergehalten in den Hüllrohren. 

In allen Hüllrohrwässern wurde der Chlorid- und Sulfatgehalt 
sowie der pH-Wert bestimmt [9- 11]. Die erste Gruppe 
enthielt niedrige Chlorid- ( 4- 8 mg/l) und Sulfatgehalte 
(28- 117 mg/1) , der pH-Wert lagjedoch in den meisten Fällen 
im alkalischen Bereich (10,2- 11,3). Beide Ergebnisse deuten 
auf Leitungswasser hin , das jedoch mit geringen Restwasseran
teilen vermischt bzw. mit Beton in Kontakt gekommen sein 
muß. 

Bei der zweiten Gruppe der Hüllrohrwässer handelte es sich um 
Restwasser aus dem Betoniervorgang. Ihre Chiaridgehalte 
schwankten zwischen 60 und 350 mg/1, bei den Sulfaten 
konnten Gehalte bis zu 5 000 mg/ 1 nachgewiesen werden. In 
der Mehrzahl der Proben wurden höhere pH-Werte (10- 12) 
ermittelt, bei Hüllrohrwässern , die sich bereits über einen 
längeren Zeitraum im Spannkanal befanden (ca. drei Monate) 
wurden auch pH-Werte im Neutralbereich gemessen. 

Da nach den zur Zeit üblichen Verarbeitungsrichtlinien das 
Auftreten von Hüllrohrwässern nicht verhindert werden kan n 
und diese bis zum endgültigen Verpressen der Spannglieder im 
Spannkanal verbleiben, wurde ihr Einfluß aufdas Korrosions
verhalten verschiedener Spannstahlsorten in praxisnahen 
Dauerstandversuchen überprüft. Bei der Entwicklung eines 
praxisorientierten Prüfverfahrens wurden die Ergebnisse aus 
den Zusammensetzungen der Hüllrohrwässer ebenfalls berück
sichtigt. 

Unter gewissen, durch die Konstruktion eines Bauwerks 
vorgegebenen Bedingungen oder länger anhaltende ungünstige 
Witterungsverhältnisse, die ein Verpressen der Spannstähle 
verhindern, können in der Spannbetonpraxis Fälle auftreten, in 
denen Spannglieder relativ lange (drei bis sechs Monate) 
unverpreßt und mechanisch belastet der Spannkanalatmosphä
re ausgesetzt sind. Da im Regelfall diese Spannglieder 
anschließend injiziert werden, können Informationen über 
eventuelle korrosionsbedingte Veränderungen oder Schädigun
gen des Spannstahles in dieser Zeit nur in Sonderfällen 
gewonnen werden. Im Rahmen dieses Vorhabens wurden an 
drei Bauwerken Spannstahlproben entnommen und geprüft, 
bei denen Spannstähle unter definierten Lastbedingungen über 
einen längeren Zeitraum (drei bis 13 Monate) unverpreßt im 
Bauwerk verweilten. 

In allen drei Fällen handelte es sich bei dem eingesetzten 
Spannstahl um kaltgezogenen Stahl, der entweder als 
Bündelspannglied (St 1470/1670) oder Litze (St 1580/1760) 
eingesetzt wurde. Die Einzelheiten zum Versuchsablauf sind 
in [11] eingehend beschrieben . Bei der Litze traten nach drei 
Monaten Einbauzeit nur unbedeutende Korrosionserscheinun
gen in der Nähe des Ankerbereiches a uf, die keinen Einfluß auf 
die mechanischen Kennwerte des Spannstahles bewirkten. In 
den anderen Fällen wurden unter ungünstigeren Umgebungs-
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bedingungen zwar Korrosionsnarben bis zu 50 1-Lm ermittelt, 
die aber auch ohne Einfluß auf die mechanischen Eigenschaften 
des Spannstahles blieben. 

4. Laboruntersuchungen 

Wie bereits vorher beschrieben wurde, gliederten sich die 
Laboruntersuchungen in zwei Stufen, praxisnahe Vorkorrosion 
in verschiedenen wäßrigen Elektrolyten und Dauerstandversu
che nach Vorkorrosion. Sowohl die Vorkorrosion als auch die 
Dauerstandversuche wurden an anderer Stelle [9] bereits 
eingehend beschrieben, so daß auf eine Wiederholung 
verzichtet werden kann. 

4.1 Versuchswerkstoffe 

Als Versuchswerkstoffe wurden vier handelsübliche Spann
stahlqualitäten verwendet . Tabelle 1 zeigt die chemische 
Zusammensetzung der Stähle, Tabelle 2 deren mechanische 
Kennwerte. Um den Einfluß von Gewinderippen oder 
Profilierungen der Spannstahloberfläche zu eliminieren, 
wurden nur Spannstähle mit runder, glatter Oberfläche 
einbezogen . 

Tabelle 1 

Chemische Zusammensetzung der Versuchswerkstoffe 

Werkstoffbezeichnung handelsübliche Bezeichnung Durchmesser 

in mm 

A St 835 / 1030 26 

B St 1 080 / 1230 26 

02 St 1420 / 1570 12,2 

E St 1375 / 1570 12,2 

Tabelle 2 

Mechanische Kennwerte der Versuchswerkstoffe 

Werkstoffbezeichnung Herstellungsart Streckgrenze Zugfestigkeit 

Rpo.2 Rm 

N / mm2 N /mm2 

A warmgewalzt 908 1 056 

B warmgewalzt 1 165 1 287 

02 vergütet 1 499 1 607 

E kaltgezogen 1 526 1 673 

4.2 Ergebnisse 

4.2.1 Vorkorrosion 

Um zu untersuchen , ob die Vorkorrosion mit unterschiedlichen 
Elektrolyten die mechanischen Eigenschaften des Spannstahles 
korrosionsbedingt beeinflußt, wurden im Anschluß an die 
Vorkorrosion Zugversuche an den Spannstählen durchgeführt 
und deren Ergebnisse mit den Werten von unbehandelten 
Proben verglichen. Obwohl die Stähle insbesondere nach der 
Vorkorrosion in chlorid- und sulfathalt igen Elektrolyten z. T. 
erhebliche flächen- oder narbenförmige Korrosionserscheinun
gen aufwiesen, trat bei keiner Stahlqualität eine Minderung der 
Festigkeits- oder Zähigkeitseigenscharten im Zugversuch ein. 

4.2.2 Dauerstandversuche 

Trat nach 1 000 Stunden Standzeit kein Bruch der Proben ein, 
wurde im Anschluß an den Dauerstandversuch ein Zugversuch 
durchgeführt, dessen Ergebnisse mit den Werten von 
unbehandelten Proben verglichen wurden. Neben den 
Verformungskennwerten (Brucheinschnürung und -dehnung) 
[12] bildeten Untersuchungen der Bruchfläche eine weitere 
Möglichkeit zur Beurteilung der wasserstoffinduzierten Ver
sprödung. 
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Spannstahl A (St 835/1030, d = 26 mm) 

Weder in ges. Calziumhydroxidlösung mit Zusätzen an 
Chloriden und Sulfaten noch in Leitungswasser konnten 
innerhalb von 1 000 Stunden Brüche im Dauerstandversuch 
beobachtet werden . In den anschließenden Zugversuchen 
zeigten die Zugfestigkeit und Streckgrenze nur unbedeutende 
Abweichungen von den Ausgangswerten . Dieses Ergebnis galt 
für beide im Dauerstandversuch verwendeten Elektrolyten 
gleichermaßen. Ebenso blieb die Bruchdehnung nach allen 
Arten der Vorkorrosion und den folgenden Dauerstandversu
chen unbeeinflußt. Die Brucheinschnürung, die am empfind
lichsten auf eine Wasserstoffaufnahme der Spannstähle oder 
durch Korrosion bedingte Kerbwirkungen reagiert, wurde mit 
Ausnahme der Vorkorrosion in nitrathaltiger Umgebung, bei 
der keine Abminderung beobachtet wurde, auch in den anderen 
Vorkorrosionsmedien nur geringfügig (20- 40 %) unter die 
ursprünglichen Werte abgesenkt. Ein Unterschied zwischen den 
Elektrolyten im Dauerstandversuch hinsichtlich ihrer Wirkung 
konnte nicht nachgewiesen werden . 

Trotz der teilweise abgeminderten Werte der Brucheinschnü
rung zeigten die REM-Aufnahmen der Brüche duktilen 

Massengehalt in % 

c Si Mn p s Cu Cr Al. lös. V 

0,73 0,74 1,37 0,013 0,028 0,17 0,06 0,042 

0,71 0,81 1,41 0,012 0,021 0,15 0,04 0,032 0,26 

0,50 1,80 0,62 0,012 0,018 0,05 0,40 0,036 

0,83 0,26 0,64 0,010 0,012 0,02 0,03 0,032 

Bruchdehnung Brucheinschnürung 

A10 z 
% % 

9,9 31 ,4 

8.1 29,5 

8,1 53,0 

7,0 42,0 

Charakter, die Veränderung der Werte kann durch die 
Kerbwirkung der Korrosionsnarben , die auch vielfach den 
Bruchausgang bildeten, erklärt werden . 

Spannstahl B (St 1080/1230, d = 26 mm) 

Auch bei dieser Stahlqualität trat innerhalb der vorgegebenen 
Zeitgrenze kein Bruch im Dauerstandversuch ein. Streckgrenze 
und Zugfestigkeit wiesen mit Ausnahmen der er-Vorkorrosion 
und Dauerstandversuch in Leitungswasser keine größeren 
Abweichungen von den Ausgangswerten auf. Zwischen den 
Medien im Dauerstandversuch ergaben sich in ihrer Wirkung 
insofern Unterschiede, als daß die ges. Ca(OH)2-Lösung mit 
Zusätzen in ihrem Einfluß auf das Korrosionsverhalten der 
Spannstähle gefährlicher einzuschätzen ist , da in diesem 
Medium mit Ausnahme der Nitratvorkorrosion alle anderen 
Arten der Vorkorrosion zu erheblichen Abminderungen 
sowohl der Bruchdehnung als auch -einschnürung führten. In 
Leitungswasser waren mit Ausnahme der er-Vorkorrosion die 
Abminderungen der Verformungskennwerte z. T. geringer 
ausgeprägt. 

Brüche mit abgeminderten Werten der Dehnung und 
Einschnürung zeigten im REM Spaltbruch (Abb. 1) , der 



Abb. 1 
Spaltbruch beim Spannstahl St 108011230 (Vergrößerung 1 000 : 1) 

Abb. 2 
Bruchfläche eines St 108011230 (Vergrößerung 3 : 1) 

Bruchausgang befand sich am Umfang und ging von 
Korrosionsnarben aus (Abb. 2) . Kleinere Korrosionsnarben 
waren dabei ungünstiger einzuschätzen in ihrer Wirkung auf 
das Korrosionsverhalten a ls großflächige Narbenbereiche. Die 
veränderten Verformungskennwerte sind auf eine kombinierte 
Wirkung von korrosionsbedingter Wasserstoffaufnahme und 
Kerben zurückzuführen. 

Spannstahl D 2 (St 1420/1570, d = 12,2 mm) 

In den Versuchen mit dem vergüteten Spannstahl D 2 rissen 
beim Dauerstandversuch in ges . Ca(OH)z-Lösung mit Zusätzen 
innerhalb von I 000 Stunden Stäh le, die in SOl ___ bzw. s·-_ 
haltiger Umgebung vorkorrodiert waren; in Leitungswasser 
ergaben sich vorzeitige Brüche nach Vorkorrosion in Cl-- bzw. 
s·--ha ltigen Lösungen. Zugfestigkeit und Streckgrenze zeigten 
in den restlichen im Zugversuch gerissenen Proben keine 
abweichenden Ergebnisse (Abb. 3 und 4) , während wiederum 
mit Ausnahme der Nitratvorkorrosion alle anderen eingesetz
ten Arten der Vorkorrosion erhebliche Abminderungen von 
Bruchdehnung und-einschnürungbewirkten (Abb. 5 und 6). In 
der ges . Calziumhydroxidlösung mit Zusätzen (Abb. 3 bis 6) 
traten diese·versprödungserscheinungen stärker hervor als in 
Leitungswasser (Abb. 7 bis 10) . 

Die vorzeitigen Brüche gingen von Randbereichen mit 
aufgelösten ehemaligen Austenitkorngrenzen aus ( Abb. JJ) , 
während der Restbruch aus Wabenbruch (Abb. 12) bestand. 
Bruchauslösend wirkte die bekannte, die Rekombination der 
durch Korrosion erzeugten Wasserstoffa tome zum Wasser
stoffmolekül hemmende Wirkung der Sulfid- bzw. HS-Ionen an 
der Oberfläche der Stähle. Dadurch entstanden hohe 
Wasserstoffaktivitäten, die das Eindringen des Wasserstoffs in 
den Stahl förderten und zu vorzeitigen Sprödbrüchen führten . 

Spannstahl E (St 1375/1570, d = 12,2 mm) 

Die höchste Widerstandsfähigkeit gegen korrosionsbedingte 
Wasserstoffversprödung zeigte der kaltgezogene Spannstahl E. 
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Abb. II 
Bruchausgang mit aufgelösten ehemaligen Austenitkorngrenzen, 
St 14201 1570 (Vergrößerung 300: I) 

Abb. 12 
Wabenbruch beim SpannstahlSt 14201 1570 (Vergrößerung I 000: I) 

Lediglich die s---Vorkorrosion mit anschließendem Dauer
standversuch in ges. Ca(OH)2-Lösung mit Zusätzen an 
Chloriden und Sulfaten führte zu einer erheblichen Einschrän
kung der mechanischen Kennwerte im nachfolgenden Zugver
such. Alle anderen Versuche sowohl in Leitungswasser als a uch 
im praxisnahen Hüllrohrelektrolyten führten zu keiner 
merklichen Veränderung der Stahleigenschaften. 

Die spröden Brüche nach der Sulfidvorkorrosion waren 
gekennzeichnet durch Wa benbruch mit Spaltbruchanteilen und 
erheblichen inneren Rissen . 

Vorkorrosion in ges. Ca(OH)l-Lösung mit Zusätzen an Sulfat-, 
Chlorid- und Rhodanidionen 

Diese Versuche wurden nur an den Stahlqualitäten B, D 2 und E 
durchgeführt. Qualitativ ergab sich eine ähnliche Empfindlich
keitsabstufung gegen wasserstoffinduzierte Brüche wie bei den 
vorher beschriebenen Versuchen. Sowohl in ges. Ca(OH)2-
Lösung mit Zusätzen als auch in Leitungswasser traten Brüche 
im Dauerstandversuch nach rela tiv kurzer Zeit nur beim 
Spannstahl D 2 auf, während die Qualitäten B und E im 
anschließenden Zugversuch erhebliche Abminderungen in 
ihren Vorformungskennwerten aufwiesen. Insgesamt ist die 
Wirkung der Rhodanidzusätze vergleichbar mit dem Einfluß 
der Sulfide. Die passivitätszerstörende bzw. -hemmende 
Wirkung tritt jedoch stärker in Erscheinung als bei der 
Sulfidvorkorrosion, während der Einfluß auf die Wasse rstoff
aufna hme in derselben Größenordnung liegt . 



5. Zusammenfassende Beurteilung 

Unter den äußerlich gleichen Bedingungen einer Vorkorrosion 
in verschiedenen salzhaltigen Medien zeigen die Spannstähle A 
und E die höchste Widerstandsfähigkeit gegen wasserstoffindu
zierte Versprödungseffekte, während an den Spannstählen B 
und insbesondere D 2 erhebliche Abminderungen ihrer 
Zähigkeitseigenschaften bzw. Brüche im Dauerstandversuch 
(D 2) auftraten. Mit Ausnahme der Nitrate, die eine 
Stabilisierung bestehender Rostschichten auf den Stählen 
bewirkten und in keinem Fall zu Versprödungseffekten führten, 
sind alle anderen Ionensorten in feuchter Umgebung als 
korrosionsfördernd einzustufen. Sulfide, Sulfite und Rhodani
de begünstigen die Ausbildung hoher Wasserstoffaktivitäten 
durch Hemmung der Rekombinationsreaktion des atomaren 
Wasserstoffs. 

Leitungswasser bewirkt im Vergleich zu dem praxisnahen 
Hüllrohrwasser (ges. Ca(OH)2-Lösung mit Chlorid- und 
Sulfatzusätzen) eine geringere Gefährdung der Spannstähle 
hinsichtlich einer wasserstoffinduzierten Abminderung der 
Gebrauchseigenschaften. 
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Manuskript-Eingang 18. Oktober 1982 

Inhaltsangabe 

Es wurde untersucht, unterwelchen Bedingungen der Zerfall von Distickstoffoxid explosionsartig abläuft. Dazu wurden Zündversuche mit 
verschiedenen Zündquellen in unterschiedlichen Zündgefäßen bei Raumtemperatur und Anfangsdrücken zwischen 0,05 bar und 8 bar 
ausgeführt. Außerdem wurde festgestellt, wie hoch der Anteil an Sauerstoff, Stickstoff oder Luft im Gemisch mit Distickstoffoxid sein muß, 
um einen explosionsartigen Zerfall zu verhindern. Bei tiefen Temperaturen wurden die Grenzbedingungen für den Zerfall im 
Phasengleichgewicht flüssig-gasförmig ermittelt. 

Distickstoffoxid, Bedingungen für explosionsartigen Zerfall von - instabile Gase, Untersuchungen an 

Einleitung 

Die Fachgruppe 4.2 "Technische Gase" beschäftigt sich u. a. 
mit Untersuchungen darüber, ob Gase "chemisch instabil" sind, 

d . h ., ob sie ohne Beteiligung anderer Gase, insbesondere auch 
ohne Anwesenheit von Sauerstoff zu gefährlichen Reaktionen 
angeregt werden können . Hier sollen beispielhaft die 
Untersuchungen an einem besonderen Stoff, nämlich Distick-
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stoffoxid, geschildert werden *). Dabei wird die Problematik 
der Ermittlung sicherheitstechnischer Grenzwerte für solche 
Gase deutlich werden, die nur schwer zur Reaktion anzuregen 
sind. 

Eigenschaften von Distickstoffoxid 

Distickstoffoxid oder Stickoxydul (N20) wird in der Medizin 
u. a . als Narkosemittel verwendet - wegen der dabei 
auftretenden Rauschzustände erhielt es den Trivialnamen 
"Lachgas" - und in der Lebensmittel-, Kosmetik- und 
pharmazeutischen Industrie als Aerosol-Treibgas - z. B. für 
die Herstellung von Schlagsahne. Für diese Anwendungen wird 
es sowohl unter Druck verflüssigt in Druckgasflaschen 
transportiert- der Dampfdruck bei Raumtemperatur beträgt 
52 bar - als auch tiefgekühlt verflüssigt in Kesselwagen und 
Straßentankwagen. 

Distickstoffoxid ist im Unterschied zu den meisten anderen 
chemisch instabilen Stoffen kein brennbares Gas, sondern ein 
brandförderndes Gas, das viele Verbrennungsprozesse unter 
Selbstzersetzung unterhalten kann und darin dem Sauerstoff 
ähnelt. Im Gegensatz zum Sauerstoff hat es jedoch eine positive 
freie Bildungsenthalpie, d . h . anders ausgedrückt, die Reaktion 

hat eine negative freie Reaktionsenthalpie von - 104 kJ/mol 
(- 24,9 kcal/mol). Distickstoffoxid kann daher exotherm in 
die Elemente zerfallen. 

Untersuchungen an reinem Distickstoffoxid bei Raumtem
peratur 

Im Hinblick auf die praktische Anwendung wurde untersucht, 
unter welchen Bedingungen Distickstoffoxid zu einem 
explosionsartigen Zerfall angeregt und durch welche Maßnah
men ein Zerfall verhindert werden kann. Für die Einleitung der 
Zerfallsreaktion standen drei verschiedene Zündquellen zur 
Verfügung, die seit längerer Zeit routinemäßig zur Ermittlung 
sicherheitstechnischer Kenngrößen benutzt werden. Ihre 
wesentlichen Eigenschaften sind uns aus früheren Untersu
chungen bekannt. Außerdem standen Zündgefäße unterschied
licher Größe und Geometrie zur Verfügung. Um den Einfluß 
der Parameter Größe und Geometrie der Gefäße und Art der 
Zündquelle auf die Zerfallsreaktion zu untersuchen , wurden 
mehrere Kombinationen von Gefäß und Zündquelle benutzt. 

Versuchsaufbau 

Die Zündquellen werden an Hand der ersten beiden 
Abbildungen beschrieben . Es handelte sich zunächst um die 
sogenannte "Drahtzündung" , bei der ein zwischen Haltestäben 
aufgespannter Nickelindraht elektrisch durchgeschmolzen 
wird, worauf sich dann ein Lichtbogen zwischen den 
Haltestäben ausbildet. In Abb. I sind in der unteren Hälfte die 
Form und die Abmessungen des Zündeinsatzes und das Prinzip 
des verwendeten Schaltgerätes, das genau eine Halbwelle der 
Netzspannung an die Stäbe schaltet, dargestellt und in der 
oberen Hälfte der Verlauf von Strom und Spannung am Draht 
bzw. am Lichtbogen wiedergegeben. Aus den elektrischen 
Messungen ergibt sich eine Zündenergie von ca. 80 Ws. 

In Abb. 2 wird in gleicher Weise die "Gleitfunkenzündung" 
beschrieben. Hier wird über einen Graphitstab ein aufgeladener 

*) Über die allgemeine Problematik der Feststellung der chemischen 
Stabilität bzw . Instabilität hat Conrad bei dem gemeinsamen 
Seminar von PTB und BAM im Februar !983 berichtet. 
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sich auch hier ein Lichtbogen aus. Die umgesetzte elektrische 
Energie beträgt hier ca. 70 Ws. Beide Zündquellen unterschei
den sich durch die Art der Vorionisierung und durch die Dauer 

der Entladung. 
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Die beiden verwendeten Autoklaven zeigen die Abb. 3 und 4. Es 
handelt sich einmal um einen kugelförmigen Autoklav (Abb. 3) 
mit ca. 30 cm Durchmesser, zum anderen um einen 
zylinderförmigen Fenster-Autoklav (Abb. 4) mit 15,5 cm 
innerem Durchmesser und 10 cm Länge , dessen Deckelflächen 
aus druckfesten Schauglasplatten bestehen. 

Abb. 3 
Kugekautoklav 

Abb. 4 
Fensterautoklav 

Um den Einfluß von Turbulenz und Konvektion auf den 
Zünderfolg zu untersuchen, konnten die Zündquellen im 
Kugelautoklav im Zentrum und dicht über dem Boden 
eingesetzt werden . Im Fensterautok lav wurden die Zündquel
len immer in die Mitte der Mantelfläche eingesetzt, jedoch 
konnte der ganze Autoklav sowohl liegend als auch stehend 
betrieben werden, so daß auch hier die geometrische 
Anordnung variiert werden konnte. 

Außerdem wurde mit der "Standard-Apparatur" .zur Bestim
mung von Expl osionsgren~en (Abb. 5) gearbeitet, die auf 
Anregung des Decherna-Arbeitsausschusses "Gas- und Flam
menreaktionen" von einem Arbeitskreis unter Beteiligung der 
BAM entwickelt worden ist . Sie besteht aus einem 6 cm weiten, 
30 cm langen Glasrohr, unten geschlossen, oben mit einem 
leichten Stopfen abgeschlossen, in dem über eine Funkenstrek
ke ein Hochspannungsfunke gezündet wird. Aus Messungen 

Abb. 5 

Elektroden 
Spitzenabstand 5mm 

Standard-Apparatur zur Bestimmung von Explosionsgrenzen 

der isobaren Ausdehnung des Gases im Gefäß ist bekannt , daß 
von dem Funken eine Leistung von ca. 10 W an das Gas 
abgegeben wird. 

Versuchsdurchführung 

Es wurden Versuche mit allen Kombinationen der drei 
Zündquellen und der drei Zündgefaße angestellt. In die 
Autoklaven wurde nach dem Evakuieren Distickstoffoxid bis 
zu einem vorgegebenen Anfangsdruck Pa eingefüllt, dann die 
Zündquelle ausgelöst und während und nach der Zündung der 
Druckverlauf im Gefäß registriert. Es entwickelte sich in allen 
Fällen, in denen eine Zerfallsreaktion eingeleitet werden 
konnte, ein relativ langsamer Druckanstieg bis auf einen 
Maximaldruck Pex zu einem Zeitpunkt tmax mit anschließen
dem Abfall auf einen Gleichgewichts-Enddruck Pe nach dem 
Ende der Reaktion und abgeschlossenem Temperaturausgleich. 
Abb. 6 zeigt beispielhaft eine solche Druckkurve , hier für 
Entzündung von NzO mittels Gleitfunkenstrecke bei 2,5 bar 
Anfa ngsdruck im Kugela utokl av. 
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Druckverlauf bei einem explosionsartigen Zelfall von N,O (Kugelauto
klav, Gleitfunkenzündung) 

Der Drucksteigerungsfaktor f = Pexi Pa und das Verhältnis 
PeiPa wurden als charakteristische Meßgrößen angesehen. 
Insbesondere wurde ein Drucksteigerungsfaktor f > 1,1 als 
Zeichen für einen explosionsartigen Zerfa ll gewertet. In der 
Standard-Apparatur konnte nur bei Atmosphärendruck 
gearbeitet werden. Hier wurde nach Spülen mit einer 
ausreichenden Menge Gas gezündet und eine eventuelle 
Flammenausbreitung visuell beobachtet. 
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Ergebnisse 

Es sei vorweggenommen, daß mit der Zündquelle der Standard
Apparatur in keinem der Gefaße ein explosionsartiger Zerfall 
ausgelöst werden konnte. Auch eine Verlängerung der 
Funkendauer von üblicherweise 0,5 s auf 5 s, d . h . auf eine 
insgesamt freigesetzte Energie von 50 Ws brachte keinen 
Erfolg. In dem Zündgefäß der Standard-Apparatur ließen sich 
Erscheinungen, die auf einen explosionsartigen Zerfall 
hindeuteten, nur mit der Drahtzündung auslösen. 

Die Ergebnisse der Zündversuche in den Autoklaven sollen an 
der Abb. 7 erläutert werden, die beispielhaft die Abhängigkeit 
des Drucksteigerungsfaktors f vom Anfangsdruck Pa für die 
Kombination Drahtzündung und Fensterautoklav zeigt. Das 
Fortschreiten der Reaktion im Fensterautoklav konnte visuell 
beobachtet werden, und es wurden auch Aufnahmen mit einer 
Hochgeschwindigkeitskamera gemacht. 

In Abb. 7 ist zu erkennen, daß mit zunehmendem Anfangs
druck die Werte des Drucksteigerungsfaktors steigende 
Tendenz zeigen . Je höher bei bestimmtem Anfangsdruck der 
gemessene maximale f- Wert ist, desto größer sind jedoch auch 
die Schwankungen innerhalb dieser Meßreihe. Mit der 
Gleitfunkenzündung als Zündquelle ergaben sich im Über
druckhereich ähnliche Ergebnisse . Im Unterdruckbereich 
jedoch wurden damit nur Drucksteigerungsfaktoren nahe 1 
gemessen , während bei der Drahtzündung im Unterdruckbe
reich auch hohe f- Werte gemessen wurden und ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen Anfangsdruck und Drucksteige
rungsfaktor nicht mehr bestand. Die im Kugelautoklav 
gemessenen Werte waren unter gleichen Bedingungen immer 
wesentlich niedriger. Eine eindeutige Druckgrenze für die 
Zerfallsfahigkeit von Distickstoffoxid läßt sich daher nicht 
angeben. 

Deutung der Ergebnisse 

Das hier geschilderte Verhalten des Drucksteigerungsfaktors
starke Schwankungen und Abhängigkeit von mehreren 
Parametern - macht deutlich , daß bei dem relativ trägen 
Zerfall des Distickstoffoxids die Art und die Lage der 
Zündquelle, die Geometrie und die Größe des Zündgefäßes 
einen wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung der Reaktion 
haben. 
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Bei den Einflußgrößen ist einerseits von Bedeutung, wie groß 
das von der Zündquelle erfaßte primär umgesetzte Volumen ist. 
Die Auswertung der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen hat 
gezeigt , daß bei der Drahtzündung im Unterdruckbereich 
dieses primär erfaßte Volumen wesentlich größer ist als bei 
höheren Anfangsdrücken. Dies erklärt das abweichende 
Verhalten bei der Drahtzündung im Unterdruckbereich. Die 
glühenden Teilchen, die bei der Drahtzündung durch das Gas 
fliegen, haben mit der Entzündung nichts zu tun. 

Andererseits ist es wichtig, ob und in welchem Maße bei und 
nach der Einwirkung der Zündquelle starke Turbulenz und 
Vermischung der heißen Gase mit dem kaltenunzersetzten Gas 
stattfinden. Dies war zu bemerken bei Parallelversuchen, nach 
gemeinsamer Füllung der beiden durch eine Druckleitung 
verbundenen Autoklaven , Kugelautoklav und Fensterauto
klav. Nach gleichartiger Zündung ergaben sich im Fensterauto
klav immer wesentlich größere Druckanstiege. Hier machte 
sich bemerkbar, daß in dem Fensterautoklav die Zündquelle 
eine stark turbulente Strömung in Form eines doppelten 
Wirbels erzeugte, während in dem Kugelautoklav nur eine 
relativ ungestörte Flamme in einer kegelförmigen Zone 
senkrecht nach oben von der Zündquelle aus brannte . Deutlich 
wurde dieses Verhalten auch bei Versuchen, bei denen der 
Fensterautoklav gekippt war und mit seiner Zylinderachse 
senkrecht stand. In dieser Anordnung, in der das Schauglas 
oben war und die Zündquelle in die Mitte des Zylinders seitlich 
hinein ragte, konnte eine sich kegelförmig von der Zündquelle 
her ausbreitende Flamme beobachtet werden. Die Druckan
stiege waren verglichen mit Versuchen im liegenden Autoklav 
unter sonst gleichen Verhältnissen (Zündquelle, Anfangsdruck) 
wesentlich geringer. 

Bemerkenswert ist, daß der Quotient PeiPa zum Drucksteige
rungsfaktor f bei allen Zündversuchen im gleichen Zusammen
hang steht, wie dies in Abb. 8 deutlich wird, in der alle Versuche 
unabhängig vom Anfangsdruck, von der Zündquelle und vom 
Zündgefäß aufgetragen sind. Die eingezeichnete Kurve gibt den 
theoretischen Zusammenhang für eine Zerfallsreaktion nach 
der Bruttoformel 

ohne Berücksichtigung von Wärmeverlusten an. Die Tendenz 
des experimentell gefundenen Zusammenhanges im Vergleich 
zu der theoretischen Kurve scheint zu bestätigen, daß der 
Zerfall immer in dieser Weise abläuft. Die Ergebnisse gas
chromatographischer Analysen der Reaktionsprodukte zeigen, 
daß N20 im wesentlichen in N2 und 0 2 zerfällt. Man findet in 
dem Gas nach der Reaktion auch andere Stickstoffoxide, was 
im Einklang mit der Beobachtung braungefarbter Reaktions
produkte (N02) steht. Es ist bekannt, daß bereits geringe 
Mengen an N02 eine deutliche Braunfärbung hervorrufen. 
Vermutlich entstehen diese anderen Stickstoffoxide erst nach 
dem Zerfall in dem heißen Reaktionsgas aus N2 und 0 2. Die 
Restanteile an nicht zerfallenem N20 stehen im eindeutigen 
Zusammenhang mit den jeweiligen f-Werten, und zwar 
unabhängig vom Anfangsdruck und unabhängig davon, mit 
welchem Autoklav gearbeitet wurde. 

Untersuchungen über die Phlegmatisierung des Zerfalls 
durch andere Gase 

Es entstand die Frage, ob der relativ träge Zerfall des 
Distickstoffoxids durch andere Gase zu phlegmatisieren bzw. 
zu verhindern ist. Wegen der Anwendung des N20 als 
Narkosemittel wurden hier die Wirkungen von Sauerstoff, Luft 
und dementsprechend auch Stickstoff untersucht. Die Versuche 
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Drucksteigerungsfaktor f in Abhängigkeit vom Quotienten PeiPa 
(Enddruck/ Anfangsdruck). 
Die eingetragenen Meßpunkte umfassen nahezu alle Zündversuche 
unabhängig von der Zündquelle, dem Zündgefäß und dem Anfangsdruck. 
Die ausgezogene Kurve gibt den theoretischen Zusammenhang nach der 
Bruttoformel N20 - N, + 112 o, ohne Berücksichtigung von 

Wärmeverlusten an 

fanden parallel im Kugelautoklav und im Fensterautoklav mit 
gemeinsamer Füllung beider Autoklaven statt. Gezündet 
wurde mit der Drahtzündung, weil diese sich als die 
wirkungsvollste Zündquelle erwiesen hatte. Gemessen wurde 
bei Anfangsdrücken von 1,0; 2,0 und 5,0 bar, in wenigen Fällen 
auch mit 0,5 und 1,5 bar Anfangsdruck. In der Abb. 9 ist- hier 
am Beispiel für Sauerstoff- als Ergebnis dieser Untersuchun
gen der Drucksteigerungsfaktor f in Abhängigkeit vom 
Fremdgasanteil aufgetragen. Parameter ist jeweils der 
Anfangsdruck . Es zeigt sich, daß ein explosionsartiger Zerfall 
des N20 verhindert wird (f:S: 1,1), wenn mindestens 30 % 
(Volumenanteil) des anderen Gases in der Mischung enthalten 
sind. Versuche mit Stickstoff und Luft lieferten ähnliche 
Ergebnisse. Es ist anzunehmen, daß es sich hier um einen 
thermischen Effekt handelt, denn diese Deutung macht 
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Abb. 9 
Drucksteigerungsfaktor f in Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt im 
N, Q/0,-Gemisch; Parameter: Anfangsdruck 

verständlich, warum der erforderliche Fremdgasanteil für alle 
drei Gase gleich ist. Es sind nämlich für Sauerstoff und für 
Stickstoff (und demzufolge auch für Gemische beider Gase) 

.sowohl die Wärmeleitfähigkeit als auch die molare Wärmeka-
pazi tät bei konstantem Volumen nahezu gleich groß . 

Untersuchungen über die Zerfallsfähigkeit im Phasen
gleichgewicht flüssig/gasförmig bei tiefen Temperaturen 

Im Hinblick auf den Transport des Distickstoffoxids wurde 
untersucht , unter welchen Bedingungen es sich bei tiefen 
Temperaturen zum explosionsartigen Zerfall anregen läßt, 
wenn flüssige Phase und gasförmige Phase im Gleichgewicht 
vorliegen . 

Die Versuche wurden in einem kühlbaren Autoklav durchge
führt , wie ihn Abb. 10 zeigt. Der Innenraum des Autoklavs 
hatte die Form eines stehenden Zylinders von 20 cm innerem 
Durchmesser und einer lichten Höhe von 20 cm mit einer unten 
angesetzten Halbkugel von 10 cm innerem Radius. Das ergab 
ein freies Volumen von 8,4 I. Der untere Teil des Autoklavs war 
von einem Aluminiummantel umgeben , in den eiri wendeiför
miges Kühlrohr eingegossen war. Ein Aluminiumring mit einer 
zweiten Kühlwendellag auf dem Deckel des Autoklavs. Durch 
beide Kühlwendeln wurde tiefkaltes Methanol aus einem 
Ultrakryomaten gepumpt. Der Autoklav war durch eine 
Umhüllung aus Glasfasermatten gegen Wärmeeinströmung 
isoliert. Mit dieser Anordnung war es möglich , im Inneren des 
Autoklavs Temperaturen bis ca . - 60 "C zu erzeugen, wobei 
sich wegen der vorgegebenen Anordnung ein Temperaturgra
dient von unten nach oben nicht vermeiden ließ . 

10 cm 20 

Abb. 10 
Kühlbarer Hochdruckautoklav 

In dem Autoklav wurde mit zwei Thermoelementen, eines dicht 
über dem Boden, das andere in der Mitte des freien Gasraumes , 
die Temperatur und mit einem am Deckel angebrachten 
Druckmeßwandler der Druck vor, während und nach der 
Zündung gemessen. Als Zündquelle diente wiederum die 
Drahtzündung. Der durchschmelzende Zünddraht befand sich 
einmal in der Mitte des freien Gasraumes und bei einer zweiten 
Versuchsreihe in der flüssigen Phase. 

In den gekühlten und evakuierten Autoklav wurde aus einem 
wägbaren Zwischengefäß eine definierte Menge Distickstoff
oxid eingeleitet, die so bemessen war, daß immer auch flüssige 
Phase im Autoklav vorhanden war. 

Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind in Abb. 11 zusammen
gefaßt. Aufgetragen ist auf der Abszisse der im Autoklav vor 
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Abb. 11 
Drucksteigerung!>Jaktorf in Abhängigkeit vom Sälligungsdruck bei tiefen 
Temperaturen 

der Zündung gemessene Gleichgewichtsdampfdruck Pa und auf 
der Ordinate der Drucksteigerungsfaktor f, d. h. das Verhältnis 
des bei der Zerfallsreaktion gemessenen maximalen Druckes 
Pex zu diesem Dampfdruck Pa · Oberhalb eines Dampfdruckes 
von 6 bar nimmt der Drucksteigerungsfa ktor schnell hohe 
Werte an. Unterha lb von 5,5 bar ist er nahezu I. Definiert man 
als Grenzwert den Dampfdruck, bei dem der Explosionsdruck 
höchstens um 10 % über dem Anfangsdruck li egt (f :'S I, I) , so 

erhält man einen Grenzdruck von 5, 7 bar. Gemäß der 
Dampfdruckkurve gehört zu diesem Druck eine Sättigungstem
peratur von -55 "C. Die Ergebnisse der Zündversuche in der 
flüssigen Phase beweisen , daß unterhalb der Grenzwerte für 
eine stabile Gasphase auch bei einer Zündung in der flüssigen 
Phase Distickstoffoxid nicht zum Zerfall a nzuregen ist. 

Am Beispiel der hier geschilderten Untersuchungen wird 
deutlich , daß es bei schwer zündbaren instabilen Gasen zur 
Festlegung der Stabilitätsgrenzen komplexer Untersuchungen 
bedarf. Es sind jedoch nach diesen Ergebnissen für den 
Transport und a lle Anwendungen des Distickstoffoxids 
Maßnahmen angebbar , die eine s ichere Handhabung gewähr
leisten. 

Eine ausführlichere Darstellung der Untersuchungen und ihrer 
Ergebnisse ist in dem SAM-Forschungsbericht Nr. 89 
enthalten, der bei dem Verlag für Neue Wissenschaft in 
Bremerhaven bezogen werden ka nn . 

Wir danken unseren Mitarbeitern H . Koch und H. Timm für 
die sorgfältige Ausführung der diversen Meßreihen, Herrn 
Dipl.-Ing. R. Kaulbars, der die Hochgeschwindigkeitsa ufnah
men gefilmt hat und den Kollegen des Laboratoriums 4.21 für 
die Ausführung der gaschromategraphischen Analysen . 

Zur Zeitabhängigkeit des Schrumpfens beim Sintern 
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Inhaltsangabe 

Der Sintervorgang und die Möglichkeiten seiner Nutzung zur Herstellung metallischer und keramischer Produkte ist hier [ 1] bereits 
in einer allgemeinen Übersicht beschrieben worden. ln diesem Aufsatz sollen Ziele, Probleme und Teilergebnisse unserer Versuche 
zur Charakterisierung technischer Metallpulver mittels kinetischer Daten dargestellt werden. 

Transportvorgänge- Aktivierungsenergien- Kinetik- Schrumpfung 

Einleitung 

Thermodynamisch befindet sich ein sinternder Preßling aus 
Metallpulver, allgemein Grünling genannt , außerhalb des 
Gleichgewichtes, das heißt , bei der Verdichtung verringert 
sich die Oberfläche, und es wird Energie frei. Der Vorgang 
kann prinzipiell spontan ablaufen . Die freie Oberflächen
energie beträgt bei den meisten technischen Pulvern jedoch 
nur wenige kJ /Mol , der Transportprozeß jedoch erfordert 
Aktiviemngsenergien bis hin zur Ablösearbeit der einzelnen 
Atome. Der Sintervorgang muß daher fast immer bei er
höhten Temperaturen, mindestens bei 2/3 der Schmelz
temperaturen erfolgen, wenn man in endlichen Zeiten merk
liche Verdichtungen erreich en will. Die Zeitabhängigkeit 
der Verdichtung als Funktion der Temperatur und anderer 
einstellbarer Größen wie Korngrößenverteilung, Preßdruck 
bei der Herstellung des Grünlings und anderes ist bevor
zugter Gegenstand von experimentellen Untersuchungen 
des Sinterns. Festigkeit, Leitfähigkeit, Porosität und andere 
tec hnisch wichtigen Größen lasse n sich häufig mit der 
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Dichte , die mit der einfach zu messenden Volumenänderung 
verknüpft ist, in einen Zu sammenhang bringen, so daß im 
weitaus größten Teil der Arbeiten zur Sinterkinetik dilato
metrische Messungen beschrieben werden. Die Frage nach 
der Gültigkeit bestimmter Zeitgeset ze st eht bei der Inter
pretation der Kurven im Vordergrund. Drei Gruppen von 
Zeitgesetzen für die Isotherme Sinterkinetik werden aus 
verschied enen Gründen geprüft. 

Experimentelle Probleme bei der Ermittlung kinetischer 
Daten bei technischen Pulvern 

In grundlegenden Arbeiten zur Kinet ik des Sinterns von 
Modellkörpern (Kugel an Kugel, Kugel auf Platten usw.) 
wurde nachgewiesen , daß Transportmechanismen, wie z.B. 
Volumen- und Oberflächendiffusion , sich in Form be
stimmter Zeitgesetze und mit typischer Aktivierungsenergie 
zu erkennen geben. Seitdem werden alle möglichen Systeme 
hinsichtli ch ihrer Sintermechanismen geprüft . Die Glei-



chungen, die unter sehr vereinfachenden Voraussetzungen 
hergeleitet werden und auch bei Modellsystemen nur eng 
begrenzte Berechtigung haben, sind auf technische Pulver 
mit unübersichtlicher Geometrie der Partikel kaum über
tragbar. Auch chemische Einflüsse, Umlagerungseffekte und 
überlagerungen von Transportvorgängen lassen Aussagen 
bezüglich der Transportmechanismen an einem bestimmten 
technischen Pulver häufig fragwürdig erscheinen [2, 3, 4 ]. 
Deshalb verzichten andere Autoren bei der Aufstellung von 
Zeitgesetzen für technische Pulver bewußt auf konkrete 
Vorstellungen über geometrische Gegebenheiten und vor
gegebene Mechanismen und kommen durch einfache sta
tistische [5, 6] und thermodynamische Annahmen [7] be
reits zu einfachen Zeitgesetzen, die den experimentellen 
Befund bei einer einzelnen Schrumpfungskurve genauso 
zutreffend beschreiben wie die aus Diffusionsgesetzen ab
geleiteten Gleichungen. Selbst einfachste Formeln ohne 
jeden physikalischen Inhalt, mit 2 bis 3 Parametern, reichen 
zuweilen zur Beschreibung des zeitlichen Sinterverlaufes 
völlig aus [ 8]. 

Man kann daraus schließen, daß Ergebnisse isothermer 
Sinterversuche Modellvorstellungen zur Sinterkinetik mög
lich erscheinen lassen, siejedoch nicht beweisen. 

Bei der üblichen Dilatometrie wurden ca. 10 mm Probe
körper mit 11 mm Durchmesser verwendet, wodurch Fehler 
in der Bestimmung des zeitlichen Nullpunktes des iso
thermen Sinterns durch endliche Aufheizzeiten und andere 
Schwierigkeiten durch Temperaturgradienten entstehen. Des
halb wurden hier Schrumpfungskurven mit einem Verfahren 
ermittelt, das der Forderung nach möglichst unbeeinflußter 
Schrumpfung besser entgegenkommt und auch mehr den 
tatsächlichen Vorgängen bei der Herstellung von Sinter
teilen entspricht: 

Es wurden 1 mm starke Scheiben mit 1 1 ,3 mm Durchmesser 
aus Kupferpulver gepreßt , wobei durch die geringe Stärke 
in Preßrichtung eine nahezu homogene Grünlingsdichte 
gewährleistet war. Jeweils 10 bis 12 Proben mit gleicher 
Dichte und gleicher Kornverteilung wurden nun bei einer 
Temperatur unterschiedlich lange gesintert und danach ver
messen. Die Proben wurden auf einem Schlitten in einen 
Ofen großer Masse und guter Temperaturkonstanz ge
schoben, wodurch die Aufheizzeit im Verhältnis zur Sinter
zeit vernachlässigbar klein wurde. Für jede gewählte Tempe
ratur und Grünlingsdichte wurden isotherme Schrumpfungs
kurven mit 10 bis 12 Meßpunkten gewonnen. Mit einem 
Rechner wurden diesen Meßwerten durch Parameteropti
mierung einer Reihe von Gleichungen mit jeweils 2 bis 3 
frei einstellbaren Konstante<: angepaßt, wobei die Fehler
summe als Gütekriterium galt. Es zeigte sich, daß fast alle 
in der Literatur angegebenen und auch die willkürlich 
herausgegriffenen Gleichungen sehr gut den Meßpunkten 
angepaßt werden konnten. Die bereits an anderer Stelle aus
gesprochene Vermutung, daß durch Anpassung der iso
thermen Längenänderung an Gleichungen kein "richtiges" 
Zeitgesetz erkannt werden kann [8], konnte hier voll be
stätigt werden. Darüber hinaus ließ sich zwischen den er
mittt>.lten Konstanten und der Temperatur sowie der Grün
lingsdichte keinerlei sinnvoller Zusammenhang erkennen, 
offenbar beschreiben alle durch Parameteroptimierung den 
Meßpunkten angepaßten Gleichungen mit 2 bis 3 Kon
stanten die Sinterkinetik als Funktion von Temperatur und 
Ausgangsdichte gleich schlecht und sind somit für eine 
Pulver-Charakterisierung auf diese Art wenig geeignet . Es 
ist also notwendig, gewisse Sintereigenschaften eines Pulvers 
zunächst auf andere Weise in einen Zusammenhang mit den 
Verfahrensvariablen zu bringen, um so die Zahl der durch 

Parameteroptimierung zu bestimmenden Größen zu ver
ringern. 

Eine derartige Kenngröße wäre die Aktivierungsenergie de! 
Schrumpfung, die die Temperaturabhängigkeit der Ge
schwindigkeitskonstanten festlegt. Alle in der Literatur ge
nannten isothermen und nichtisothermen Methoden zu 
deren Ermittlung sind entweder nur für Modellsysteme ge
eignet oder beruhen auf die Allgemeingültigkeit stark ein
schränkenden Arbeitshypothesen oder sind experimentell 
nicht einwandfrei durchzuführen. 

Grundlagen einer neuen Methode zur Bestimmung von 
Aktivierungsenergien beim Sintern 

Die gleichen Grundgedanken, die im Zusammenhang mit 
der Thermolumineszenz zu einem Verfahren zur Bestim
mung von Ablösearbeiten der Elektronen in Kristallgitter
defekten geführt hatten [9], brachte uns zu einer nicht
isothermen, dilatometrischen Methode zur Bestimmung von 
Aktivierungsenergien beim Sintern, die den experimentellen 
Möglichkeiten und den physikalischen Gegebenheiten op
timal entspricht [10]. 

Sie verlangt nur triva1e Voraussetzungen bezüglich des 
unbekannten Zeitgesetzes, nämlich die Gültigkeit der 
Arrhenius-B eziehung für die Aktivierungsenergie und ein 
stetiges Abfallen der Schrumpfungsgeschwindigkeit mit der 
Zeit bei isothermer Temperaturführung. Letztere Eigen
schaften zeigen alle Sinterkurven, deren Verlauf nicht durch 
chemische oder sonstige Vorgänge beeinflußt wird. Experi
mentell stellt die Forderung nach guter Linearität beim 
Aufheizen und Abkühlen keine Schwierigkeit mehr dar. 

Die Änderung der Sintergeschwindigkeit v ist mit Tempe
ratur- und Zeitänderung durch das als vollständig angenom
mene Differential 

verknüpft. 

Für v gelte die Arrhenius-Beziehung 

v = ko • e _ _g_ · C(t) 
RT ' 

(2) 

wobei C eine unbekannte Funktion der Zeit ist, die durch 
Logarithmieren und Differenzieren von der Temperatur
Funktion getrennt wird: 

alnv Q 1 av Q 
Cal /T)\ =- R:; -; Cao/T))t =- R: (3) 

Dividiert man Gleichung 1 durch v • d (1 /T), erhält man 

1 dv 1 a V 1 a V dt 
-; d(l/T) =-; (a(l/T)\ +~ (at)l/T. d-(-1/T-) ' 

was mit 

dlnv Q 1 av dt 
d(l/T) =- R +-; (at\/T d(l/T) 

• identisch ist. Mit d 0/T) dt/T 2 und der Heizrate 
dT/dt = a erhält man 

d ln V Q 1 av 
d(l/T) = R: +-; Cat)l /T 

(4) 
a 

Ermittelt man aus der Dilatometerkurve v und trägt es 
logarithmisch gegen 1/T auf, erhält man näherungsweise 
eine Gerade . 
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Da v stets positiv , ~~ stets negativ ist, erscheint beim Auf
heizen, da a positiv ist, für diese Gerade eine Steigung, deren 
Wert unterhalb des Wertes von Q/ R liegt. Beim Abkühlen 
ist a negativ, die Steigung der Geraden liegt über der ent
sprechend Q/ R. Das Verfahren liefert also eine obere und 
eine untere Grenze, zwischen denen die tatsächliche Akti
vierungsenergie liegt. 

Heizt man nun bis zu einer bestimmten Temperatur auf 
und kühlt dann wieder ab, gilt für die Summe der Stei
gungen bei einer ganz bestimmten Temperatur 

d lnva d lnvb 2Q 1 ova 1 OVb T 2 

------=-+(----·--).-
d(l/T) d(l/T) R Va ot Vb ot a 

(5) 

(a beim Aufheizen, b beim Abkühlen). 

Der Klammerausdruck auf der rechten Seite der Gleichung 5 
wird am Umkehrpunkt der Temperaturänderung 0, aber in 

der Nähe dieses Punktes ist jedoch va und Yb sowie : va und 
0 ut 

oVtb groß, wodurch die Differenz ebenfalls groß sein kann . 

Daher ist es praktisch sinnvoll, die Kurve bei den Tempe
raturen auszuwerten, bei denen va und Vb klein ist, da hier 
ova ovb at und at verschwindend gering werden. Die Heizrate a 

muß sehr klein gewählt werden, damit innerhalb der Probe 
ein möglichst homogenes Temperaturfeld besteht. 

In der Regel sind beim Sintern mehrere Prozesse gleichzeitig 
an der Schrumpfung beteiligt, z.B . kann eine an einer Kom
grenze liegende Pore durch Korngrenzdiffusion und durch 
Volumendiffusion schrumpfen. Das hier erläuterte Ver
fahren liefert also in solch einem Falle Werte für eine 
mittlere Aktivierungsenergie, die irgendwo zwischen den 
entsprechenden tatsächlichen Aktivierungsenergien liegt. 
Bei vergleichsweise tiefen Temperaturen, also bei Tempe
raturen, bei denen der Sintervorgang gerade beginnt, domi
niert jedoch der Prozeß mit der geringeren Aktivierungs
energie gegenüber dem mit der höheren erheblich . Ver
ändert sich im Laufe des Sinterns das Gefüge, d .h. findet 
Kornwachstum statt, was die Regel ist , treten immer mehr 
isolierte Poren auf, die dann nur noch durch Volumen
diffusion schrumpfen können. Daraus ergibt sich die prak
tische Konsequenz, die Temperatur in Zyklen zu führen, 
deren Maximaltemperatur langsam gesteigert wird, um die 
tatsächlichen Aktivierungsenergien getrennt bestimmen zu 
können. 

Experimentelle Ergebnisse 

Zur Erprobung des Verfahrens wurde ein technisches Silber
pulver verwendet , weil Silber keine chemischen Reaktionen 
mit der Schutzgasatmosphäre erwarten läßt und gesicherte 
Daten aus Diffusionsexperimenten vorliegen . 

Jeweils 5 g des Pulvers wurden mit einem Preßdruck von 
5 · I 0 7 N/m 2 zu Grünlingengepreßt und mit einer Heizrate 
von 2 OC/ min aufgeheizt bzw. gekühlt. 

Eine typische Dilatometerkurve zeigt A bb. 1. 

Aus den Dilatometerkurven wurde die Geschwindigkeit V 
entnommen und logarithmisch gegen 1/T aufgetragen . Die 
Steigerungen für Aufheiz- und Abkühlkurven wurden ge
mittelt . In Abb. 2 sind diese Mittelwerte auf der Abszisse 
als Strich dargestellt, deren Länge den Schrumpfungsbetrag 
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Abb. 1 
liingenänderung eines Grünlings aus Silberpulver als Funktion der 
Temperatur und Zeit. 

des jeweiligen Zyklus wiedergibt. Die Zahl der Striche gibt 
die laufende Nummer des Zyklus an. Bis zum 15 .·Zyklus 
liegen die Werte bei 90 kJ ± 15 %, danach steigen sie an 
und die letzten vier liegen bei 170 kJ ± 5 %. Es überlagern 
sich also mindestens zwei Vorgänge und zwischen beiden 
könnte noch ein dritter liegen. Um das auszuschließen, 
wurde das Temperatur-Zeit-Programm geändert . Nach jedem 
Zyklus wurde die Maximaltemperatur für den folgenden 
Zyklus erst heraufgesetzt, wenn die Schrumpfung in dem 
Zyklus einen bestimmten minimalen Wert unterschritten 
hatte. Abb. 3 zeigt wieder das Ergebnis in der Darstellungs
form wie bei Abb. 2. Da die Schrumpfungsbeträge nach dem 
ersten oder zweiten Zyklus innerhalb eines Temperatur
Intervalls sehr klein waren und v nicht mehr genau genug 
ermittelt werden konnte, wurden diese Schrumpfungs
beträge den jeweils ersten auswertbaren Zyklen zugeordnet. 
Man erkennt, daß der Anteil der Schrumpfung mit den 
Werten zwischen II 0 kJ und 15 0 kJ deutlich zurück
gegangen ist und ein eigenständiger Vorgang in diesem Be
reich offensichtlich nicht existiert . Weiter wurde der Preß
druck bei der Herstellung der Proben variiert . Mit steigender 
Grünlingsdichte nahm der Schrumpfungsanteil mit der 
Aktivierungsenergie von 90 kJ rasch ab, bei 2 • l 08 Nf m2 

Preßdruck erschien praktisch nur noch der Vorgang mit 
170 kJ. Auch Grünlinge aus Silberfeilspänen schrumpfen 
praktisch nur mit dieser Aktivierungsenergie. 

Dieses Ergebnis zeigt, daß beim Sintern des Silbers zwei 
Vorgänge das Schrumpfen verursachen. Die Vorgänge stehen 
anteilmäßig nicht in einem festen Verhältnis zueinander. 
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Abb. 3 
Schrumpfungsbetrag und Aktivierungs
energie bei gegenüber Abb. 2 veränder
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Der mengenmäßige Anteil hängt vom Preßdruck, dem 
Sinterfortschritt und dem metallographisch nachgewiesenen 
Kornwachstum ab. Mit diesem Ergebnis wird verständlich, 
daß die Suche nach einem einfachen Zeitgesetz mit 2 oder 
3 Parametern für das isotherme Sintern , das auch die anfäng
liche Grünlingsdichte und die Temperaturabhängigkeit er
faßt, in solch einem Falle vergeblich sein dürfte , da min
destens 2 Gleichungen für die Kinetik gleichzeitig gelten 
müssen , deren Gewicht sich durch das Kornwachstum ver
schiebt. 

Noch komplizierter ist das Sintern heterogener Systeme. 
Durch ungleiche Diffusionskoeffizienten kann hier sogar die 
Schrumpfung mit einer Schwellung überlagert sein [ 11]. Um 
das zu demonstrieren, wurde eine Probe aus einem Gemisch 
von Bronze mit 10 % Sn und reinem Kupfer mit einer Heiß
presse bis zu einer Restporosität von etwa 2 - 3 % ver
dichtet. Beim Sintern mit einem Temperatur-Zeit-Programm 
mit stetig steigender Maximaltemperatur der Zyklen schwoll 
die Probe im Temperaturbereich von 350 oc bis 550 oc zu
nächst durch die bevorzugte Wanderung des Sn in das reine 
Kupfer an. Nach Erreichen des Konzentrationsausgleichs 
änderte sich das Volumen eine Zeitlang nicht, ab 600 OC 
schrumpfte der Körper durch die Verringerung der ur
sprünglichen und der neuentstandenen Porosität. 

Die Aktivierungsenergien und die Längenänderung pro 
Zyklus sind in Abb. 4 dargestellt. 

Allgemein werden Diagramme, in denen eine Intensität oder 
Menge gegen eine Energie aufgetragen ist, als "Spektren" be-

-----Schwellung 

---Schrumpfung 

Abb. 4 
Schwe!lungs- und Schrumpfungsbeträge 
und deren Aktivierungsenergien beim 
Sintern von Kupfer-Bronze-Gemischen 

a-kJ 

zeichnet. Für die Ab b. 2 und 3 dürfte daher der Ausdruck 
"Sinterspektrum" eine angebrachte Bezeichnung sein. Ein 
derartiges Sinterspektrum gibt Auskunft darüber, wieviel 
Prozesse mindestens an der Schrumpfung des betreffenden 
Grünlings beteiligt sind und charakterisiert somit bereits 
selbst ein Pulver. Man hat auch nun die Möglichkeit, nach 
Systemen zu suchen, die nur durch einen Transportvorgang 
schrumpfen. Mit diesem System ist die Suche nach 
"richtigen" Zeitgesetzen wesentlich einfacher, da die Zahl 
der in Frage kommenden Gleichungen eingeschränkt wird 
und nicht mehr alle Parameter der isothermen Schrump
fungskurve durch rechnerische Anpassung ermittelt werden 
müssen. Darüber hinaus ist die tatsächlich erforderliche 
Aktivierungsenergie bereits ein Merkmal für den praktischen 
Gebrauch eines Pulvers, da sie Hinweise auf die zweck
mäßigen Sintertemperaturen und -zeiten gibt. 
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Gefüge einer als Knochenersatz dienenden Glaskeramik 
W. Gesatzke und Ch. Zaminer 
Beitrag in: • Prakt. Metallographie, Sonderband 12 (1981) 
s. 309-317 

Die elektronenmikroskopische Untersuchung einer aus den 
Oxiden Si02, P20s, CaO, MgO, Na20 und K20 aufgebauten, 
biologisch gut verträglichen Glaskeramik zeigte spärolithför
mige Entglasungserscheinungen in einer glasartigen Matrix. 
Elektronenbeugungsaufnahmen an diesen Sphärolithen ließen 
ein hexagonales Kristallgitter mit den Abmessungen 
a0 = 0,96 nm und Co= 0,71 nm erkennen. Eine eindeutige 
Zuordnung der Entglasungserscheinungen zu einer der 
bekannten Phasen ist zur Zeit nicht möglich . 

Knochenneubildung in unmittelbarer Nähe implantierter 
Glaskeramik zeigte einen Aufbau aus Kollagenfasern mit 
Einlagerungen aus Hydroxylapatit. Der gute Verbund zwischen 
Glaskeramik und neugebildetem Knochen könnte mit dem 
apatitähnlichen Gitteraufbau der Entglasungsphase zusam
menhängen. 

Zur werkstoffmechanischen Beurteilung des Kerbschlag
biegeversuches 
R. Helms, H.-J. Kühn und S. Ledworuski 
SAM-Forschungsbericht Nr. 82 (1982) 52 Seiten 

Der herkömmliche Kerb schlagbiegeversuch gestattet bei 
Stahlwerkstoffen nur vergleichende und eingruppierende 
Aussagen über die Sprödbruchsicherheit. Eine Beurteilung der 
Bauteilsicherheit aufgrund der Kerbschlagarbeit A v und der 
Übergangstemperatur Tü ist allenfalls empirisch, zumeist nicht 
mit ausreichender Sicherheit möglich . 

Weitergehende Aussagen zum Werkstoffverhalten werden vom 
instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch in Kombination mit 
einer fraktografischen Auswertung erwartet. Die Instrumentie
rung liefert dabei Schlagkraft-Durchbiegungsdiagramme. Bei 
Vorliegen dieser Diagramme und einer fraktografischen 
Auswertung lassen sich u. a. Aussagen machen über 

Temperatur Tgy und Schlagarbeit bei gerade vollplasti
schem Kerbquerschnitt ("General Yield"), 

die Temperatur Tj und die Schlagarbeit bei Entstehen eines 
duktilen Anrisses im Kerbgrund ("Initiation") 

- die kerbbedingte Erhöhung der Probenfließgrenze 
("Constraint-Wirkung") unter Einwirkung verschiedener 
Prüfgeschwindigkeiten, Temperaturen und Verformungs
einflüsse 

- das Entstehen eines instabilen Rißfortschritts aus dem 
elastischen oder plastischen Bereich heraus. 

Die Auswertung instrumentierter Versuche wird durch 
dynamische Vorgänge und Schwingungsüberlagerungen beson
ders im Bereich des Niederspannungsbruches erschwert. 
Beschränkt man die Auswertung auf Bereiche nach Erreichen 
des vollplastischen Kerbquerschnittes der Probe, können bei 
Beachtung einiger meßtechnischer Kriterien sichere Schlag
kraftwerte für die Werkstoffbeurteilung gewonnen werden . 

Die verwendete Instrumentierung zur Ermittlung der Kraft
Durchbiegungs-Diagramme beruht abweichend vom üblichen 
Vorgehen auf dem Einsatz nur einer Meßkette für die 
Schlagkraft. Die Probendurchbiegung wird nach dem Grund
gesetz der Dynamik aus der der Schlagkraft proportionalen 
Beschleunigung der Hammermasse und zweifacher numeri
scher Integration des Beschleunigungs-Zeitverlaufes ermittelt. 

Zur genauen Registrierung der bis in den J..LSec-Bereich 
hinabreichenden dynamischen Vorgänge beim Kerbschlagver
versuch ergeben sich für das Frequenzverhalten der zu 
verwendenden Meßkette besondere Anforderungen hinsichtlich 
Signalanstiegszeit und Bandbreite. Das beim Durchschlagen 
der Probe gemessene Kraftsignal wird mit Hilfe eines 
Transienten-Recorders digitalisiert und gespeichert. Es steht 
danach für eine rechnergestützte Auswertung zur Ermittlung 
des Schlagkraft-Durchbiegungsdiagramms und des Schiag
energieverlaufes zur Verfügung. 

Bei Vorliegen von Kraft-Durchbiegungs-Diagrammen kann die 
Beurteilung des Werkstoffes nicht nur anhand signifikanter 
Kräfte , sondern auch mit Hilfe von Nennspannungen erfolgen. 
Unter der Voraussetzung eines starr-idealplastischen Werk
stoffmodells werden wertvolle Hinweise auf die globale 
Constrain-Wirkung und auf den Mechanismus der temperatur
abhängigen Versprädung gewonnen. 

Die das Bruchverhalten beeinflussende Constrain-Wirkung, die 
durch das Verhältnis der Kräfte bzw. Momente der gekerbten 
und ungekerbten Probe bei Fließbeginn beschrieben werden 
kann, ist u. a. von der Probengeometrie, der Kerbform und der 
Belastungsart abhängig. Die am Beispiel der Stahlwerkstoffe 
St E 460 und St E 500 durchgeführten Untersuchungen zeigen 
für verschiedene Belastungsfälle auch eine Abhängigkeit des 
Constraint-Faktors von der Ausbildung der Fließgrenze und 
damit auch eine Temperatur- und eine Geschwindigkeitsabhän
gigkeit. 

Differenzierende Aussagen zum Bruchmechanismus und zu 
den Vorgängen bei der Versprädung werden durch die 
gemeinsame Zuordnung signifikanter Spannungen und Durch
biegungen sowie qualitativer und quantitativer Aussagen zur 
Bruchfläche am Beispiel eines Kohlenstoffstahles vermittelt. 
Auf der Grundlage von vier typischen Diagramm-Typen des 
instrumentierten Schlagversuches wird folgende Einteilung der 
Bruchvorgänge nach der Temperatur vorgenommen: 
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Der Bereich I ist durch den sog. Niederspannungsbruch mit nur 
teilplastischem Kerbgrund und extremer Tieflage der Kerb
schlagarbeit (< 10 J) gekennzeichnet. 

Der Bereich I! ist durch die Temperatur T gy, bei der der 
Kerbquerschnitt vor dem Bruch gerade vollplastisch wird, vom 
Bereich I abgegrenzt; es liegt auch hier nur instabiler 

Spaltbruch vor. 

Der Bereich !I! von der Temperatur Ti ab, ist durch einen 
stabilen daumennagelförmigen Wabenbruch im Kerbgrund 
gekennzeichnet, an den sich wieder ein instabiler Bruch 
anschließt, der zu höheren Temperaturen hin wieder 
aufgefangen wird, um dann in einen stabilen Restbruch 
überzugehen. 

Der Bereich IV ist durch stabil fortschreitenden Wabenbruch 
mit ausgeprägter plastischer Verformung und Hochlage der 
Kerbschlagarbeit gekennzeichnet. 

Aufgrund experimenteller Ergebnisse und theoretischer 
Überlegungen ist eine werkstoffmechanisch begründete Über
tragung von Ergebnissen des Kerbschlagbiegeversuches auf 
werkstoffgleiche Bauteile eher auf der Grundlage der aus der 
Instrumentierung und fraklografischen Bruchflächenbeurtei
lung gewonnenen Temperaturen Tgy und Ti möglich, als mittels 
den üblichen Werten für Kerbschlaga rbeit Av und Übergangs
temperatur T ü· 

Untersuchungen zum dynamischen Verhalten einer vorge
spannten Berstschutzkonstruktion 
A study on the dynamic behaviour of a prestressed hurst 
protection system with varying boundary conditions 
W. Matthees 
Nuclear Engineering and Design 67 (1981) 227- 243 

Die Arbeit enthält Untersuchungen zum dynamischen 
Verhalten des Prototyps einer Berstschutzkonstruktion für ein 
Kernkraftwerk unter dynamischer, stoßartiger Beanspruchung. 
Es wird der Nachweis geführt, daß nach einem hypotheti schen 
Versagen des vorgespannten Reaktordruckbehälters die 
Tragfähigkeitsgrenze des Reaktorkerns in keinem Gliederungs
zustand überschritten wird, wodurch die Abschaltbarkeit des 
Reaktors gewährleistet werden kann. 

Die Diskretisierung von kontinuierlichen Systemen in Finite
Element Darstellungen bedarf bei stoßartigen Beanspruchun
gen einer Bewertung hinsichtlich der durch ~ie gewählte 
Modellabbildung erzielbaren Ergebnisgenauigkeit. Dabei ist 
den beiden gegensätzlichen Forderungen Rechnung zu tragen, 
daß bei stoßartigen Beanspruchungen einerseits höhere 
Eigenformen angeregt werden, daß aber andererseits durch die 
Diskretisierung die höheren Eigenformen zunehmend ungenau 
ermittelt werden. 

Es wird der Anteil der höheren Eigenformen am Gesamtverlauf 
bewertet , wodurch gezeigt werden kann , daß bei feiner 
werdender Diskretisierung der Anteil der höheren, d . h. 
ungenauen Moden am Gesamtverlauf abnimmt. 

Die Untersuchung der Berstschutzkonstruktion zeigt, inwie
weit die maßgebenden Parameter der numerischen Berechnung 
bei der Diskretisierung des Systems einer kritischen Bewertung 
zu unterziehen sind (s. Forschungsbericht Nr. 67 der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin , 1980). 
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Materialtechnische Untersuchungen am Dach der Kon
greßhalle in Berlin-Tiergarten 
J. Hundt und E. Porzig 
Bautechnik 59 (1982) H. 8, S. 253 - 260 

Im Jahre 1980 stürzte der südliche Randbogen mit dem 
Außendach der erst im Jahre 1957 errichteten Kongreßhalle in 
Berlin-Tiergarten ein. Die Untersuchung der Ursachen dieses 
Unglücks war Gegenstand eines umfangreichen Gutachtens, 
das von der Bundesanstalt für Materialprüfung im Auftrage der 
Staatsanwaltschaft beim LandgerichtBerlinerstellt wurde. Die 
Ergebnisse fanden ihren Niederschlag in einem Forschungsbe
richt, in dem der Einsturz der südlichen "Dachkrempe" damit 
begründet wird, daß "von der Abspannung, die den Randbogen 
in seiner Schräglage hielt, mehrere nebeneinanderliegende 
Spannglieder im Laufe der Zeit infolge wasserstoffinduzierter 
Spannungsrißkorrosion gerissen waren". Als Ursache hierfür 
wurde die statische und konstruktive Auslegung der 
Plattenanschlußstellen zum Bogen und Ringbalken genannt, 
die in Verbindung mit erheblichen Ausführungsmängeln den 
auftretenden Beanspruchungen auf Dauer nicht genügen 
konnte. Der erwähnte Bericht enthält die für Schadensfälle 
dieser Art charakteristische Feststellung, daß erst das 
Zusammenwirken aller ungünstigen Faktoren zum Teileinsturz 
des Dachtragwerkes geführt hat . 

Im Hinblick auf eine mögliche Sanierung bzw. Rekonstruktion 
der Halle beauftragte der Senator für Bau- und Wohnungswe
sen des Landes Berlin nun die Bundesanstalt, das Innendach des 
Auditoriums einer materialtechnischen Untersuchung zu 
unterziehen , wobei bereits feststand, daß die nördliche 
Dachkrempe abgetragen werden müßte. Diese wurde in die 
Untersuchungen einbezogen, um noch nicht erfaßte Details 
erkennen zu können · und den für die Beurteilung des 
Innendaches notwendigen Gesamteindruck zu erhärten. Mit 
den materialtechnischen Untersuchungen und den Abrißarbei
ten an der nördlichen Dachkrempe konnte nach Vorliegen der 
notwendigen politischen Entscheidung endlich im Spät
herbst 1981 unter nunmehr ungünstigsten Witterungsbedin
gungen begonnen werden. Wie schon an der südlichen 
Dachkrempe wurden auch hier umfangreiche Ausführungs
mängel festgestellt. Sie erschienen zunächst als weniger 
gravierend, da das Innendach dem Tragverhalten nach im 
Vergleich zur Außendachkonstruktion a ls "gutmütiger" 
einz~schätzen war. Bei Überprüfung der Verankerungskörper 
für die Spannglieder des nördlichen Außendaches wurden dann 
jedoch vor den Spannköpfen Dichtpfropfen aus Kork 
gefunden, die durch ihre Wirkung als Feuchtigkeitsspeicher 
eine Korrosion der Spannstähle verursacht hatten. Hierdurch 
haben die Stähle offenbar eine erhebliche Tragfähigkeitseinbu
ße bei empfindlicher Versprödung erlitten. Die Ergebnisse 
gelten in gleicher Weise für die Spannglieder der Außendächer 
und des Innendaches , die überdies streckenweise nur 
mangelhaft mit Mörtel verpreßt sind. Insgesamt gesehen, ist das 
Tragverhalten der Spannglieder damit unkalkulierbar gewor
den. Diese Umstände haben die Sanierung des Innendaches 
nicht mehr als zweckmäßig erscheinen lassen. 

Klassenbreiten mit statistisch gesicherter Unterscheidbar
keit ftir die Klassifizierung von Materialien durch 
Eignungsversuche 
W. Struck 
Materialprüfung 24 (1982) Nr. 8, S. 272- 276 

Die Einteilung in Klassen ist ein geeignetes Mittel, mit dem 
Materialien hinsichtlich einer Eigenschaft einfach und schnell 
als unterschiedlich oder gleichwertig eingeordnet werden 



können. Die Information aus Ergebnissen von Eignungsversu
chen ist aber wegen des meist nur geringen Stichprobenumfan
ges mit statistischen Unsicherheiten behaftet; Streuungen der 
Materialeigenschaft relativieren die Aussage über mögliche 
Unterschiede. Ein Gesichtspunkt, der die Klassenbreite 
mitbestimmen sollte, ist eine ausreichende Wahrscheinlichkeit, 
mit der über die Verschiedenheit von zwei Materialien 
ausgesagt werden kann, wenn die Stichprobenmittelwerte sich 
um eine Klassenbreite oder mehr unterscheiden. Dafür sind mit 
Hilfe eines bekannten Testes der mathematischen Statistik die 
Formeln für die erforderlichen Klassenbreiten zusammenge
stellt und an Zahlenbeispielen erläutert. Ausgegangen wurde 
von der Situation, daß sich bei den einzelnen Materialien die 
Merkmalswerte für die betrachtete Eigenschaft nur durch ihre 
Mittelwerte unterscheiden, während ihre Streuungen für alle 
Materialien (bei Normalverteilung die Standardabweichung, 
bei logarithmischer Normalverteilung der Variationsquotient) 
gleich und bekannt seien. 

Übertragbarkeit der Ergebnisse von Brandprüfungen im 
Kleinprüfstand 
R. Müller und R. Rudolphi 
SAM-Forschungsbericht Nr. 84 (1982) 

Im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens wurden bei 
fünf deutschen Materialprüfungsanstalten und fünf Industrie
unternehmen Ringversuche in Kleinprüfständen nach 
DIN 4102 Teil 8 durchgeführt. Ziel der Arbeit war die 
Beurteilung der Ergebnisse der Brandversuche auf ihre 
Reproduzierbarkeil und Vergleichbarkeit hin . Nach einer 
Diskussion der geeigneten Auswertungsverfahren werden die 
Versuchsergebnisse analysiert und die im Hinblick auf eine 
Weiterentwicklung von DIN 4102 Teil 8 ,.Brandverhalten von 
Baustoffen und Bauteilen; Kleinprüfstand" daraus zu ziehen
den Schlußfolgerungen formuliert. 

Zur Analyse von Polyamiden: Bestimmung der Molekül
massen und ihrer Verteilung 
G. Pastuska, U. Just und H. August 
Die Angewandte Makromolekulare Chemie 107 (1982) 
s. 173- 184 

Die mittleren Molekülmassen von Polyamiden können mit 
Hilfe der Kleinwinkel-Laserlichtstreuung direkt bestimmt 
werden. Geeignete Lösemittel sind Hexafluor-isopropanol-2 
und Phenol : n-Propanol 70: 30 (w: w). Die Meßtemperatur 
beträgt 25 °C. Durch Kombination der Gelpermeationschro
matographie mit der Kleinwinkel-Laserlichtstreuung können 
die Molekülmassenverteilungen ohne Kalibrierung des Chro
matographen bestimmt werden. Die Versuchsergebnisse 
werden am Beispiel von zehn Typen PA 6 erläutert. Es wird 
gezeigt, daß bei hochmolekularen Polyamiden verhältnismäßig 
tiefe Meßtemperaturen zu Meßfehlern führen können, die 
dadurch entstehen, daß keine echten Polymerlösungen erhalten 
werden. Es liegen dann noch Aggregationen vor, die zu hohe 
Molekülmassen vortäuschen . 

Mit Hilfe der beschriebenen Absolutmessungen kann die 
Verläßlichkeit der Kalibrierungsverfahren mit Hilfe des 
hydrodynamischen Volumens oder der Methode nach Swartz 
überprüft werden. Die Übereinstimmungen sind gut. 

Textilkennzeichnungsgesetz im Rahmen der EG 
L. Meckel 
Lenzinger Berichte H. 52 (1982) S. 43- 49 

Für die Herstellung von Textilien und den Handel damit sind 
neben dem Textilkennzeichnungsgesetz (TKG) einige andere 

Rechtsnormen zu beachten . Außerdem ist neben Gütezeichen, 
RAL-Testaten und vielen Markenzeichen besonders die 
freiwillige Pflegekennzeichnung von Bedeutung. Auf die 
Hintergründe der gesetzlichen Regelung wird eingegangen . In 
den Begründungen für die Gesetze werden die bessere 
Information der Verbraucher und allgemeine Gesichtspunkte 
des Verbraucherschutzes angeführt. Bei der Begründung zum 
TKG (Rohstoffkennzeichnung) wird die zusätzliche Pflege
kennzeichnung ausdrücklich erwähnt. 

Im allgemeinen wird auf die zu erwartenden Änderungen des 
TKG eingegangen. Diese Änderungen sind als Vorschläge der 
EG-Kommission dem Rat vorgelegt und bereits in mehreren 
Sitzungen besprochen worden . Einige Erfahrungen mit dem 
TKG und der Pflegekennzeichnung werden mitgeteilt, 
insbesondere wird die Unterkennzeichnung bei der Pflegekenn
zeichnung beanstandet. 

Abschließend werden die von Verbrauchern immer wieder 
erhobenen Forderungen an Informationssysteme - speziell 
Warenkennzeichnungssysteme - zusammengestellt. Danach 
sollen solche Informationen möglichst verständlich, eindeutig, 
verbreitet, aussagekräftig und nachprüfbar sein. Ferner sind 
eine gewisse Mindestgarantie und eine Klassifizierungaufgrund 
der Kennzeichnung wünschenswert. 

An diesen Anforderungskatalog werden die eingangs angeführ
ten Kennzeichnungssysteme gemessen und bewertet. Hiernach 
erfüllt die Pflegekennzeichnung grundsätzlich die gestellten 
Anforderungen am weitgehendsten. 

Eine prinzipielle Überlegenheit der gesetzlichen Regelungen 
gegenüber den freiwilligen Kennzeichnungen ist nicht zu 
erkennen. Das Informationsbedürfnis des Verbrauchers, aber 
auch dessen Verwirrung durch die Vielfalt der Kennzeichnungs
systeme bei Textilien sind nicht zu bestreiten. 

Monte-Cario-Untersuchungen über Größe und Gestalt 
isolierter Polymerketten mit isotaktisch und syndiotaktisch 
angeordneten Seitengruppen am gitterfreien Modell 
W. Bruns und L. Vogel 
Colloid & Polymer Science 260 ( 1982) S. 303 - 307 

Die technologischen Eigenschaften von Polymeren werden 
durch den mikrostrukturellen Aufbau beeinflußt. Deshalb 
sollten mit Hilfe von Modellrechnungen einige Kettenparame
ter für die beiden taktischen Anordnungen miteinander 
verglichen werden . 

Für iso-und syndiotaktische Anordnungen der Seitengruppen 
wurden Ketten mit bis zu 102 Bindungen im Kettenrückgrat 
aufgebaut. Das mittlere Quadrat des Fadenendenabstands 
<h2>, das mittlere Quadrat des Trägheitsradius <r2> und die 
Achsenquadratverhältnisse < lj2> I< 12

1 > wurden untersucht. 
Es konnte gezeigt werden, daß die mittlere Größe und Gestalt 
der Knäuel unabhängig sind von der Art der Taktizität. 

Systematische Untersuchungen über die Bildung gefährli
cher Mengen explosionsfähiger Gemische in geschlossenen 
Räumen 
G. Engel und G. Heinsohn 
8. Internationales Kolloquium für die Verhütung von Arbeits
unfällen und Berufskrankheiten in der chemischen Industrie 
der IVSS Frankfurt am Main, 7.- 9. 6. 1982, S. 633- 647 

Nach den Explosionsschutz-Richtlinien (EX-RL) ist für die 
dort definierte .,gefährliche explosionsfähige Atmosphäre" ein 
Mindestwert von zehn Litern in Form einer zusammenhängen-
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den Menge anzusehen . Beim Umgang mit brennbaren Gasen ist 
es für die Planung von Explosionsschutzmaßnahmen notwen
dig, für den Fall von Störungen durch Leckagen den Grenzwert 
der Quellstärke zu kennen, bei dessen Überschreiten sich eine 
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bildet. Es wird über 
Untersuchungen mit verschiedenen ausströmenden Gasen 
berichtet, bei denen die örtliche Verteilung der Gas
Konzentration als Funktion der Quellstärke mittels eines 
Gaskonzentrationsmeßsystems mit mehreren Meßstellen ge
messen wurde. Aus den Ergebnissen wird der oben genannte 
Grenzwert der Quellstärke für verschiedene Gase abgeschätzt , 
der vom Gasdruck, von der Gasart und der Leckgröße, aber 
auch von der Form des Lecks abhängig ist. 

Explosion tests on pyrotechnic compositions in a drying 
house 
N. Pfeil und H. Treumann 
,Colloque de Pyrotechnic Fondamentale et Appliquee 
5.- 7. 10. 1982, Arcachon 

In the pyrotechnic industry the contents of drying houses 
occasionally ignited and burned away or exploded. Fortunate
ly, no people were injured in the last years, but the structural 
damages varied largely, i. e. : 

- The effect of the incident was limited to only one room or 
chamber. 

- Several roomes were affected or damaged . 

- The whole building was destroyed. 

Since the effect of a fire or an explosion depends on the chemical 
and physical properties and on the spatial arrangement and 
confinement of the pyrotechnic composition special questions 
of practical importance should be investigated to obtain 
experimental results on the expected pressure and thermal Ioad 
on the building and the effects on the surroundings. 

A testing building with two different types of roomes, both 
typical for pyrotechnic plants, was built at scale 1 : 1. The 
experiments, the results of which will be presented, were carried 
out in an room (15m 3

) with three pressure resistant walls and a 
pressure resistant roof of reinforced concrete . The front was 
closed with a fully frangible wall construction as venting area. 

The pyrotechnic compositions were spherical stars (red and 
silver resp.) used in fireworks for recreation, 5 mm - 8 mm 
diameter, coated with meal powder as priming composition. 
The compositions were based on potassium chlorate without 
meta I resp. barium nitrate and aluminium. The total mass ofup 
to 200 kg starswas subdivided into layers on stacked sieves and 
fired electrically. 

Inside the room pressures and temperatures were measured. 
Outside the room the temperatures at the front of the 
neighbouring room and the radiant heats at 105 m distance 
were recorded. Several cameras documented the experiments. 
Therefore, it was possible to determine sizes and durations of 
flames. 

Under the given arrangement the results show that the reaction 
of the stars of totally up to 200 kg is a slow deflagration . Since 
the maximum pressures were small the building was not 
damaged in any case. Considerable lengths of flames were 
observed in the venting direction. Part of the flames turned 
backwards araund the corner of the hause, according to the 
relatively high temperatures at the front of the neighbouring 
room . When comparing the radiant heats with those humans 
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can tolerate , it seems that at a distance surpassing the range of 
flames men are not endangered . 

Jahreszeitliche Veränderung von Holzeigenschaften in 
Lärchenbäumen. 
Teil 1: Chemische Zusammensetzung 
A. Burmester, K.-H. Knall und S. Barz 
Holz-Zentrallblatt 79, Jg. 108 (1982) S. 1158 

Aus einem Lärchenbaum (Larix decidua Mill.) wurden in 
monatlichen Abständen Bohrkerne entnommen, deren chemi
sche Zusammensetzung nach Extrakten, Lignin und Hemicellu
lose bestimmt wurde . Es wurde festgestellt, daß sich die 
chemische Zusammensetzung sowohl des Splint- als auch des 
Kernholzes im Verlaufe eines Jahres ändert. 

Im Splintholz liegt der Gehalt an Wasserextrakten zwischen 2,6 
und 4,2 % und der an Benzol/Ethanol-Extrakten zwischen 2,0 
und 4,3 %; für Kernholz schwankt er zwischen 6,1 und 7,3 % 
(Wasserextrakt), während für den B/E-Extrakt keine eindeuti
ge jahreszeitliche Veränderung wegen anderer Einflüsse 
nachweisbar ist. Der "Lignin-Gehalt (Lignin-Kohlenhydrat
komplex) schwankt im Splintholz zwischen 20 und 31 %und im 
Kernholz zwischen 21 und 26 %. Die Veränderung des 
Hemicellulosegehaltes A und B verhält sich im Splint- und 
Kernholz reziprok zu der des "Lignins". 

Die jahreszeitlichen Änderungen im Extraktgehalt können mit 
den Wachstumsvorgängen in Zusammenhang gebracht werden. 
Zucker wird im Kernholz etwa drei Monate und im 
Splintholz einen Monat vor dem Knospenaufbruch gebildet. 

Jahreszeitliche Veränderung von Holzeigenschaften in 
Lärchenbäumen. 
Teil 2: Physikalische Eigenschaften 
A. Burmester und W. Ranke 
Holz-Zentra lblatt 99 (1982) S. 1399- 1401 

Aus vier 65jährigen Lärchenbäumen wurden in den Jahren 1978 
und 1979 in monatlichen Abständen im unteren Schaftteil 
Bohrkerne entnommen, die in Splint- und drei Kernholzzonen 
von je 40 mm Länge unterteilt wurden . An diesen Proben 
wurden Holzfeuchtigkeit im Frischzustand, Ausgleichsfeuch
tigkeit im Klima 20°/86 %, 65% und 34 %, die entsprechende 
Radial- und Volumenschwindung sowie die Raumdichte 
bestimmt. 

In allen vier Bäumen ergaben sich im Trend übereinstimmende 
Veränderungen der Holzeigenschaften des Splint- und des 
Kernholzes im Verlaufe des Jahres . 

Die Feuchtigkeit des frischen Splint- und Kernholzes ist im 
Januar/Februar am größten; das Splintholz ist im Sommer am 
trockensten , und das Kernholz erreicht seinen niedrigsten Wert 
vor dem Nadelabwurf im November. 

Die Raumdichte hat den höchsten Wert im Februar und den 
niedrigsten Wert nach dem Nadelaustrieb im April. Der 
Unterschied beträgt für Splintholz 6 % und für Kernholz 4 %. 

Die Schwindung (radial, tangential und Volumen) ist im 
Februar/März am geringsten. Die Radialschwindung erreicht 
den Höchstwert im Juli und liegt dann um rund 30 % höher als 
im Februar. Tangential- und Volumenschwindung verzeichnen 
nach einem Höchstwert im Juli einen kräftigen Rückgang im 
September und ein erneutes Ansteigen bis zur Entnadelung im 
November. Die Unterschiede zwischen Höchst- und Tiefstwert 
betragen für die tangentiale Schwindung etwa 20 % und für die 
Volumenschwindung rund 18 %. 



Die Ausgleichsfeuchtigkeit im Klima 20°/86%, 20°/65 % und 
20°/34 % erfährt im Splint- und Kernholz gleichlaufende 
Veränderungen. Vor dem Nadelaustrieb nimmt das Holz eine 
höhere Ausgleichsfeuchtigkeit an als danach und im Sommer. 
Im Herbst bis zum Nadelabfall steigt die Feuchtigkeit erneut an 
und geht im Winter wieder zurück . Die Schwankungsbreite 
liegt im Splintholz bei 20/86 zwischen 18,5 und 20,7 %, bei 
20/65 zwischen 12,7 und 14,9 % und bei 20/34 zwischen 7,3 und 
8,6 %. Im Kernholz ist der Unterschied nur wenig geringer. 

Untersuchungen des Gleit- und Furchungsverschleißes an 
thermochemisch behandelten Stählen 
K.-H. Habig, R. Chatterjee-Fiseher und F. Hoffmann 
Z. Werkstofftechnik 13 (1982) S. 207- 215 

Es wird zusammenfassend über die Ergebnisse von mehrjähri
gen Forschungsarbeiten berichtet , die gemeinsam von der 
Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin, und der 
Stiftung Institut für Härterei-Technik (IHT), Bremen, 
gewonnen wurden. Die Verschleißuntersuchungen erstreckten 
sich auf gehärtete, aufgekehlte und gehärtete , nitrierte, 
borierte , chromierte, chromvanadierte und vanadierte Stähle. 
Sie wurden bei Festkörperreibung in Luft und im Vakuum 
sowie bei Mischreibung durchgeführt , wobei a ls Verschleißme
chanismen vor allem die Adhäsion, die Abrasion und die 
Tribooxidation in Erscheinung traten. Aus den Ergebnissen 
wird deutlich, wie die Verschleiß-Bewertungsfolge der 
unterschiedlich wärmebehandelten Stähle von der Verschleiß
art und den wirkenden Verschleißmechanismen abhängt. 

Kälteverhalten strukturviskoser Schmieröle 
(Viskositätsverhalten nicht-newtonscher Motorenöle im 
Tieftemperaturbereich) 
H. Holdaek-Janssen und H. Mewes 
Deutsche Gesellschaft für Mineralölwissenschaft und Kohle
chemie e. V., DGMK-Forschungsbericht 299 (1982) 171 Seiten 

Neben dem Durchdrehverhalten ist die Pumpfähigkeit von 
Motorenölen bei tiefen Temperaturen von Bedeutung, weil 
Motoren gerade hier auch nach dem Start durch Ölmangel 
großem Verschleiß unterliegen. 

Zur Untersuchung des Ölpumpverhaltens von Mehrbereichs
motorenölen bei tiefen Temperaturen wurden Öl pumpversuche 
an Vollmotoren und an einem Modellprüfstand vorgenommen. 
Weiterhin wurden die verwendeten Referenzöle in den 
verschiedensten Viskosimetern untersucht. 

Die Vollmotormessungen wurden sowohl an geschleppten als 
auch an gefeuerten Motoren in Abhängigkeit von der Drehzahl 
durchgeführt . Sie sollten zur Festlegung der Schmierölviskosi
tätsanforderungen dienen und sollten ferner zeigen, inwieweit 
die verschiedenen Motoren unterschiedliches Pumpverhalten 
haben. Als Maß für das Pumpverhalten wurde eine 
Öl pumpgrenze bestimmt und für jedes Öl in jedem Motor eine 
Grenzpumptemperatur ermittelt. 

Zur labormäßigen Bestimmung der Ölpumpgrenze wurden 
viskosimetrische Messungen und Pumpversuche an einem 
Modellprüfstand vorgenommen. Angestrebt wurde dabei, das 
Ölpumpverhalten von Vollmotoren bei tiefen Temperaturen in 
einfachen Modellprüfständen oder in geeigneten Viskosimetern 
zu simulieren. um somit eine Vorhersage des Ölpumpverhaltens 
vornehmen zu können. 

Die Untersuchungen dienten unmittelbar dem Materialschutz 
durch verri ngerten Verschleiß und der Energieeinsparung 
durch Minderung des Reibungswiderstandes . 

Ein verbessertes Verfahren zum Untergrundabzug bei 
energiedispersiven Röntgenspektren 
H. Hanfsehe 
Beitr . elektronenmikroskop. Direktabb . Oberfl . 15 (1982) 
S. 87-98 

Energiedispersive Röntgenspektren enthalten bekanntlich oft 
einen hohen Anteil an Bremsstrahlungsuntergrund, der vor 
einer quantitativen Analyse möglichst gut abgezogen werden 
muß. Schon früher sind eine ganze Reihe von Vorschlägen dazu . 
gemacht worden, die jedoch in vielen Fällen keine guten 
Resu ltate erbrachten. 

In dieser Arbeit wird eine empirische Methode vorgestellt, die 
weder physikalische oder technische Konstanten noch 
Referenzspektren des Untergrundes zur Berechnung benötigt. 
Es wird gezeigt, daß auch in schwierigen Fällen befriedigende 
Resultate erzielt werden können , da das Spektrum keinen 
speziellen Bedingungen genügen muß . Absorptionskanten 
können jedoch naturgemäß keine Berücksichtigung finden. Die 
Methode ist dafür gedacht, als erster Schritt in einem 
Iterationsverfahren zu dienen . 

Vergleich von Matrix-Korrekturprogrammen für die 
quantitative Röntgenmikroanalyse 
H. Hanfsehe und G. Kempf 
Beitr. elektronenmikroskop. Direktabb. Oberfl. 15 (1982) 
S. 99- 114 

Das Ziel der Arbeit war herauszufinden, welches der 
üblicherweise verwendeten Programme zur ZAF-Matrixkor
rektur am besten für die spätere Verwendung (nach 
entsprechender Modifizierung) zur quantitativen energiedis
persiven Röntgenmikroanalyse geeignet ist , wenn diese mit 
einem Minicomputer durchgeführt werden soll. Es wurden fünf 
Programme (FRAME 4, MAGie V, eOR 2, MSADund MPI) 
untersucht und zehn Beispiele, die zum größten Teil von den 
Programmautoren selbst stammen, durchgerechnet. 

Es zeigte sich , daß die Differenzen im allgemeinen gering sind 
und es nicht erforderlich ist, große, viel Speicherkapazität 
belegende Rechenprogramme zu verwenden . Ein für den 
vorgesehenen Zweck gut· geeignetes Programm ist MAGie V. 

On Iong-term behavior of encapsulated, weldable half 
bridge strain gages with PtW-wires at temperatures up to 
550 °C 
C. Amberg und N. Czaika 
Proceedings of the Seventh International eonf~rence on 
Experimental Stress Analysis, Haifa, Israel, 23.- 27. 8. 1982, 
S. 237-255 

The objective of the present investigation is the estimation of 
measuring errors with resistance strain gages used for long-term 
static strain measurements at high tempera tures. The long-term 
drift and creep of the fully encapsulated and MgO-powder 
isolated ?Iatinum-Tungsten strain gages ofthe SG 425 type and 
the MG 425 miniature type from Ailtech/USA was determined 
at various constant temperatures between 30 °e and 550 °e in 
each case for about 100 days . For Ionger periods of time, a 
certain extrapolation from the results is possible . 

The time temperature behavior of the half bridge strain gages is 
interpreted by means of the measured quarter bridge behavior. 
The half bridge drift within 100 days at 480 °e amounts to less 
than - 100 llm/m and at 550 °e from- 500 to + 200 !lml m, 
depending on the pretrea tment. At 550 °e the gages creeped up 
to 10 % of the strain within 100 days. 
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The investigations of long-term temperature effects were 
extended to the characteristic and the apparent strain of the 
strain gages and to the drift of integrated steel sheathed cables. 

Ein Impuls-Wirbelstromprüfsystem mit rechnergestützter 
Erfassung und Auswertung der Meßsignale 
H.-M. Thomas. G. Wittig und D. Maser 
Materialprüfung 24 (1982) Nr. 8, S. 282- 287 

Im Zuge der Entwicklungsarbeiten zur Anwendung des Impuls
Wirbelstromverfahrens wurde ein Prüfsystem konzipiert, in das 
ein Prozeßrechner unmittelbar für die Erfassung und 
Verarbeitung von Meßsignalen einbezogen ist. Ein Programm
system übernimmt darin weitgehend die Funktion von 
Bedienungselementen, so daß eine hohe Flexibilität für eine 
Vielzahl von Anwendungsfällen gegeben ist. So erfolgt parallel 
zur Steuerung und Protokollierung des Prüfablaufs routinemä
ßig eine Abspeicherung der Urdaten der Meßsignale in einem 
Massenspeicher. Eine Reihe von Möglichkeiten zur Weiterver
arbeitung und Ausgabe der Ergebnisse werden beschrieben und 
diskutiert. Ergänzend hierzu wird anhand verschiedener 
Beispiele gezeigt, wie die Leistungsfähigkeit des Systems für 
Fälle aus der Prüfpraxis ausgenützt werden kann. 

Elektrischer Leitungsmechanismus in Metallklebstoffen 
auf der Basis von Epoxidharz 
H. Klingenfuß 
Adhäsion 1982, H. 10, S. 28 - 31 

Widerstandsmessungen , die während der Vernetzung von 
Gießharzen und reaktiven Metallklebstoffen durchgeführt 
werden , lassen Aussagen über den Vernetzungszustand zu . 
Dieses kontinuierliche Meßverfahren eignet sich nicht nur für 
wissenschaftliche Untersuchungen, sondern es können sogar 
Messungen an Bauteilen durchgeführt werden. Für die 
Deutung und Zuordnung der bei der Widerstandsmessung 
erhaltenen Kurven ist die Kenntnis des Leitungsmechanismus 
erforderlich, weil die Zeit- und die Temperaturabhängigkeit des 
Widerstandes dadurch bestimmt werden. 

Es wurden deshalb Versuche mit zwei warmvernetzenden 
Einkomponentenklebstoffen auf der Basis von Bisphenol A 
(Epoxidharz) mit dem wärmeaktivierbaren Vernetzer Diciandi
amid durchgeführt. Wegen des übersichtlicheren mechanischen 
Spannungszustandes wurden Zugproben verwendet. 

Die Messungen wurden bei Gleich- und Wechselstrom mit einer 
Feldstärke von 83 V /cm durchgeführt . 

Unter der Annahme, daß die Ladungsträger im flüssigen, 
unvernetzten Klebstoff als kleine Kugeln aufgefaßt werden 
können , ergibt sich eine Berechnung, daß der Strom I und die 
dynamische Viskosität 1) einander umgekehrt proportional 

Amtliche Bekanntmachungen 

sind. Die Versuchsergebnisse zeigen damit eine verhältnismäßig 
gute Übereinstimmung. Die Abweichung ist nicht größer als sie 
bei anderen Flüssigkeiten mit Ionenleitung gefunden wurde. Im 
vernetzten Klebstoff ist wegen der hohen Temperaturabhängig
keit des Widerstandes von -0,08 Zehnerpotenzen je K in 
Übereinstimmung mit Versuchsergebnissen anderer Autoren 
ebenfalls Ionenleitung anzunehmen . 

Die Zeitabhängigkeit des unvernetzten Klebstoffs ist erheblich. 
Erst nach ca. 10 h wird ein konstanter Wert erreicht, der das 
10fache des Anfangswertes beträgt. Beim unvernetzten 
Klebstoff ist die Zeitabhängigkeit geringer. Nach 24 h ist der 
Widerstand erst auf den 5fachen Wert gestiegen. 

Für Widerstandsmessungen an Metallklebstoffen ergeben sich 
deshalb folgende Bedingungen: Während der Messung darf die 
Temperaturänderung durch Drift und Regelschwankungen 
± 0, I K nicht überschreiten, vor allem, wenn der Übergang vom 
teilvernetzten in den vollvernetzten Zustand ermittelt werden 
soll. 

Wenn die Zeitabhängigkeit des Widerstandes die Bestimmung 
des Vernetzungsendes erschwert oder unmöglich macht, muß 
die Messung mit Wechselstrom durchgeführt werden. 

Untersuchung der Schadstoffbildung beim Schutzgas
schweißen 
Teil 2: Wolfram-lnertgasschweißen von legiertem Stahl 
und Aluminiumlegierungen 
H. Preß und W. Florian 
Schweißen und Schneiden 34 (1982) H . 9, S. 437- 440 

In einer standardisierten Meßzelle wurden WIG-Aufschmelz
versuche durchgeführt und die entstehenden Schadgase Ozon 
und Stickstoffoxide registriert. Die Abhängigkeit der entste
henden Schadstoffmengen von der Lichtbogenspannung 
(Lichtbogenlänge) wurde für verschiedene Schutzgaswirkun
gen (Schutzgasmenge, Düsendurchmesser, Schutzgaszusam
mensetzung) bestimmt. Aus den Ergebnissen ist abzuleiten, daß 
beim WIG-Schweißen in erster Linie eine Gefahrdung durch 
Ozon auftreten kann . Stickoxide und Schweißrauche sind von 
geringerer Bedeutung. Zwischen der NOx-Bildung und der 0 3-

Konzentration ergab sich ein enger Zusammenhang. Zusätze 
von H2 oder He zum Argon reduzieren die Ozonbildung. Durch 
gezieltes Verwirbeln der äußeren Schutzgasbereiche ließ sich die 
NO-Bildung verstärken , was zu einer Reduktion der 0 3-

Konzentration führte. Aus den Ergebnissen sind Ansatzpunkte 
für ein Vermindern der Schadstoffbildung zu entnehmen. Die 
ermittelten Schadstoffmengen , die pro Zeiteinheit entstehen, 
können nicht unmittelbar in Schadstoffkonzentrationen 
umgerechnet werden. Über Ergebnisse von Konzentrations
messungen in der Atemzone des Schweißers wird später in 
Zusammenhang mit Untersuchungen beim MAG- und MIG
Schweißen berichtet. 

Verträglichkeit zwischen Füllgut und Werkstoff von Gefahrgutbehältern *) 
Teil1-

1. Vorbemerkung 

Diese Veröffentlichung baut auf den im Jahre 1981 mit 
ähnlicher Thematik erschienenen Verträglichkeitslisten [I , 2] 
auf. Sie ist nach intensivem Erfahrungsaustausch zwischen 
zuständigen Behörden und betroffener Industrie entstanden, 
wobei neuere eigene Versuchsergebnisse und weitere Literatur
daten einflossen. Ziel dieser Überarbeitung ist eine leichtere 
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Handhabbarkeit bei der konkreten Umsetzung in die Zulassung 
von Lager- und Transportbehältern für gefährliche Stoffe. 

*) Mitteilung aus dem Referat 1.02 "Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 



2. Einleitung 

Allein in Berlin mußten in den letzten Jahren mehrere Millionen 
Mark dafür ausgegeben werden, die Schäden, die durch das 
unkontrollierte Austreten von Gefahrgütern entstanden waren, 
in Grenzen zu halten bzw. zu beseitigen (z. B. Bodenverseu
chung unter stillgelegten Gasometern und Gefährdung des 
Grundwassers durch undichte Tankstellen). Um diese 
Gefahrdung der Umgebung so weit wie möglich herabzusetzen , 
hat der Gesetzgeber die entsprechenden Rechtsinstrumente 
geschaffen. So werden die Lagerung, das Abfüllen und 
Umschlagen wassergefährdender Stoffe vom Wasserhaushalts
gesetz [3] geregelt, während die Beförderung von gefährlichen 
Gütern, abgesehen von speziellen Regelungen des Binnen
schiffsverkehrs auf dem Rhein und des Luftverkehrs, im 
wesentlichen von fünf verschiedenen internationalen Überein
kommen und nationalen Gefahrgutverordnungen erfaßt wird 
(ADR/GGVS/RID/GGVE/GefahrgutVSee) [4- 8]. 

In allen diesen Gesetzen und Verordnungen wird ein 
Eignungsnachweis der für die zum Lagern, Abfüllen, 
Umschlagen und Befördern vorgesehenen Anlagen und 
Behälter von Gefahrgütern gefordert. Ein Teil des Eignungs
nachweises ist der Nachweis der Verträglichkeit von 
gefahrliehen Stoffen mit Wandungs-, Armaturen- und 
Dichtungswerkstoffen ihrer Umschließungen. Beispielsweise 
müssen die zuständigen Behörden in den Baumusterzulassun
gen von Behältern zur Beförderung gefahrlicher Güter auf der 
Straße, mit der Eisenbahn oder mit Seeschiffen bescheinigen, 
daß die Werkstoffe der Tanks oder ihrer Schutzauskleidung, die 
mit dem Inhalt in Berührung kommen, keine Stoffe enthalten, 
die mit dem Inhalt gefährlich reagieren , gefährliche Stoffe 
erzeugen oder den Werkstoff merklich schwächen. Da die 
zuständige Behörde nur dann einen Verwaltungsakt vollziehen 
kann, wenn sie die Richtigkeit dieses Sachverhaltes geprüft und 
bewertet hat , muß also neben anderen Teilen des Eignungs
nachweises die Verträglichkeit jedes einzelnen Stoffes nachge
wiesen werden. 

Die Nachweislücken auf dem weiten Feld der Verträglichkeit 
von Füllgut-Werkstoff-Kombinationen veranlaßte die BAM, 
im Rahmen ihrer Mitwirkung im Beirat beim Bundesinnenmi
nisterium für die Lagerung und den Transport wassergefähr
dender Stoffe (LTwS) und ihrer Prüf-, Beratungs- und 
Zulassungstätigkeiten für Gefahrgutumschließungen Untersu
chungen zur Klärung dieser Probleme vorzunehmen. Die 
nachfolgenden Verträglichkeitslisten sind ein erstes Ergebnis 
eines vom BMI geförderten und vom Umweltbundesamt 
betreuten Forschungsvorhabens .,Verträglichkeit von Füllgut 
und Wandungswerkstoff als Voraussetzung der Eignungsfest
stellung gemäß der 4. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz". 
Dabei können diese stoffbezogenen Ergebnisse den o. g. 
verschiedenen Rechtsbereichen gleichermaßen als Entschei
dungshilfe angeboten werden . 

3. Grundlagen und Aufbau der 
Verträglichkeitslisten 

3.1 Füllgüter und Behälterwerkstoffe 

Weil hierfür ein besonders großer Bedarf bestand, wurden 
zunächst die Stoffe der Klassen 3 und 6.1 (GGVE/GGVS) 
behandelt. Neben den Verträglichkeitsaussagen zu drei 
Gruppen von Wandungswerkstoffen (unlegierter Stahl , auste
nitischer CrNi-Stahl und austenitischer CrNiMo-Stahl) werden 
auch Beständigkeitsangaben zu drei Dichtungswerkstoffen 
Polytetrafluoräthylen, Fluorkautschuk, Acrylnit ril-Butadien-

Kautschuk (PTFE, FKM, NBR)gemacht. Die Verträglichkeits
angaben stützen sich in erster Linie auf die im Literaturver
zeichnis angeführten Beständigkeitsdatensammlungen [9-18], 
daneben auf eigene Korrosionsversuche und Angaben von 
Stählherstellern und Tankbetreibern. 

3.2. Stoffe der Klasse 3 

3.2.1. Stoffe der Klasse 3- normale Prüffristen 

3.2.1.1. Prüffristen 

Um auf dem komplexen Gebietder Verträglichkeitsaussagen zu 
klaren eindeutigen Wertungen zu kommen , werden -wie bei 
vielen technischen Systemen üblich -in die Beurteilung auch 
betriebliche Überwachungsmaßnahmen einbezogen. Die in 
Tabelle 1 genannten Stoffe der Klasse 3 der GGVE/GGVS sind 
solche Stoffe, bei denen die Gefahrgutbehälter nach fünf bzw. 
sechs Jahren einer Innenbesichtigung auf Korrosion durch 
einen in den Vorschriften genannten Sachverständigen 
unterzogen werden müssen. Anstelle einer Innenbe~ichtigung 

ist eine Wanddickenmessung möglich , wenn keine loka len 
Korrosionserscheinungen zu erwarten sind. Die Auswahl der in 
Tabelle I aufgeführten Stoffe ergab sich aus den für 
Tankcontainer und Tankfa hrzeuge in den Gefahrgutverord
nungen festgelegten Fristen für die wiederkehrenden Prüfun
gen. Auf diese Weise können Korrosions- und wiederkehrende 
Prüfungen zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt werden. 

3.2.1.2. Eignung 

Die Feststellung der Eignung einer Füllgut-Wandwerkstoff
Kombination ergibt sich a us dem maximalen Wandabtrag, der 
zwischen den wiederkehrenden Prüfungen eintreten kann . Für 
die Wertung der Wandungswerkstoffe ., Werkstoff geeignet" in 
Tabelle I sind folgende Bedingungen maßgebend: 

Abtragsrate kleiner oder höchstens 0, I mm pro Jahr 
keine wesentlichen loka len Korrosionserscheinungen 

Sind diese konservativ errechneten Abtragsraten höher oder ist 
z. B. Lochkorrosion zu erwarten, so erfolgt in Tabelle I die 
Wertung "Werkstoff nicht geeignet". 

Im Sinne der Konservat ivität wird für solche Stoffe keine 
Wertung a bgegeben, für die gesicherte Aussagen feh len. 

Die Verträglichkeitsangaben gelten im allgemeinen für eine 
durchschnittliche Betriebstemperatur von 25 "C, wobei eine 
Erwärmung auf 50 °C zulässig ist, wenn nicht durch Auflage H 
die Vermeidung einer extremen Aufheizung gefordert wird. 

3.2.1.3. Auflagen 

Mit Nachdruck wird da rauf hingewiesen, daß die Aussage 
.,Werkstoff geeignet" nur bei Einha ltung der durch Großbuch
staben codifizierten Auflagen gelten! Auch wenn spezielle 
Auflagen nicht gefordert werden, gelten die Verträglichkeitsan
gaben nur für handelsüblich reine Stoffe. Keinesfalls gelten sie 
für Abfälle mit einer unbestimmten Anzahl und Konzentration 
von Verunreinigungen. 

Werden an das Füllgut bestimmte Reinheitsanforderungen 
gestellt, so e rstreckt sich diese Forderung selbstverständlich 
auch sinngemäß auf den Tank vor Einfüllen des Gefahrgutes. 
So muß ein Tank trocken sein , wenn ein Stoff eingefüllt werden 
soll, für den Wasserfreiheit (Auflage A) gefordert wird. Die 
Forderung nach Säurefreiheit (Auflage C) bedeutet nicht , daß 
der pH-Wert beliebig durch Alkalienanteile erhöht werden 
darf. Unter dem Begriff "frei von Beimengungen" (Auflage E) 
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sind nicht nur bewußt zugesetzte Stoffe, sondern auch 
Verunreinigungen zu verstehen, die die Korrosivität des 
Füllguts im Vergleich zum reinen Stoff erhöhen. Darin 
eingeschlossen ist auch z. B. die Forderung nach Wasserfreiheit 
und bei halogenhaltigen Stoffen die Forderung, daß das Füllgut 
frei von abgespaltenen Halogeniden ist. 

3.2.2. Stoffe der Klasse 3 - verkürzte Prüffrist 

In die Tabelle 2 sind die Stoffe der Klasse 3 aus der Tabelle 1 
aufgenommen worden, bei denen dort eine negative Wertung 
bei einem Wandungswerkstoff zu finden ist. Die Wertungen 
"Werkstoff geeignet" aus Tabelle 1 werden in Tabelle 2 für die 
Wandungswerkstoffe nicht wiederholt. Eine positive Verträg
lichkeitsangabe in Tabelle 2 gilt nur für den Fall einer Prüffrist 
der Tanks von 2 1/2 Jahren (für Tankcontainer) und drei 
Jahren (für Tankfahrzeuge). Kriterium für diese Eingruppie
rung ist eine maximale Abtragungsrate von 0,5 mm pro Jahr 
oder Gefahr von Lochkorrosion. Die sonstigen allgemeinen 
Bedingungen aus Tabelle 1 treffen auch für Tabelle 2 zu. 

3.3. Stoffe der Klasse 6.1 

In den Tabellen 3 und 4 sind die Verträglichkeitsangaben von 
Stoffen der Klasse 6.1 nach dem Prinzip der Tabellen 1 und 2 
zusammengestellt. Hier wird bei wenigen Stoffen in den 
Bemerkungen ein höherer Grenzwert der Betriebstempera tur, 
zu der natürlich die Einfüll- und Entleerungstemperatur 
gehören , angegeben. Dies geschieht bei Stoffen mit höherem 
Schmelzpunkt , bei denen zu vermuten ist, daß sie bei höheren 
Temperaturen im geschmolzenen Zustand in die Tanks 
eingefüllt bzw. aus den Tanks entfernt werden. 

4. Schlußbemerkung 

Die vorliegenden Verträglichkeitslisten sollen den Betroffenen 
eine Richtschnur für die einheitliche Beurteilung der 
Verträglichkeit von Füllgut-Werkstoff-Kombinationen sein. 
Durch die Einbeziehung von unterschiedlichen Prüffristen in 
die Wertung gelingt es in den meisten Fällen, zu klaren Ja-Nein
Entscheidungen zu gelangen. Die Verträglichkeitslisten werden 
in Zukunft durch die Aufnahme weiterer Gefahrgüter und 
Wandungswerkstoffe kontinuierlich ergänzt werden. 
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Werkstoffverträglichkeit von Stoffen der Klasse 3 (GG VE / GG VS) bei einer Prüffrist der Tanks von 5 (bzw. 6) Jahren 

s toffbezeichnung 

cetaldehyd 

cetessigsäure-

A 

A 
a. 'thylester 
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RID /ADR 
GGVE / GGVS 
Klasse-Ziffer 

3-5 

3-4 

GefahrgutVSee UN-Nr. 
unlegierter Stahl 

Klasse I / sek. Gefahr z. B. 1.0425 
Eignung Auflage 

3.1 1089 + E, N 

- - + C, H 

Verträglichkeit Bemerkungen 
CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE FKM NBR 
z. B. 1.4541 z. 8. 1.4571 

Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

+ N + N + - -

+ c + c + - -



s toffbezeichnung RID / ADR GefahrgutVSee UN-Nr. Verträglichkeit Bemerkungen 
GGVE / GGVS unlegierter Stahl CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE FKM NBR 
Klasse-Ziffer Klasse I / sek. Gefahr z. B. 1.0425 z. B. 1.4541 z. B. 1.4571 

Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

Acetessigsäure- 3-4 - - + C,H + c + c + - -
methylester 

Aceton 3-5 3.1 1090 + c + + + - -

Acrolein , stabi lisiert 3-1a 3.1 I 16.1 1092 - + N + N + 

Äthano l und wäßrige 3-5 3.213.3 1170 + B,C + B + B + + + 

Lösungen einschl. 
alkoholische Getränke 

Äthylacetat 3-1a 3.2 1173 + A,C + frei von + + - -
H,so. 

Äthylacrylat, 3-1a 3.2 1917 + C,H + H, + H + - -
stabilisiert freivon 

H,so. 

Äthyläther 3-1a 3.1 1155 + A + + + - -

(Diäthyläther) 

Äthylamin, in 3-5 3.1 2270 - + B + B + - -
wäßrigen Lösungen 
mi t höchstens 70 % 
Äthylamin 

Äthylbenzoat 3-4 - - + E + E + E + + 

Äthylbenzol 3-1a 3.2 1175 + A, F + + + + -

2-Äthylbutanol 3-4 3.3 2275 + B,C + B + B + 

2-Äthylbuttersäure 3-4 8 1760. - + + + 

') ätzende Flüssigkeit 
n . a. g. 

N-Äthylbutylamin 3-1a 3.2118 2733. + B,G + B + + -
') Alkylamin n. a. g. 

2-Äthylbutyraldehyd 3-1a 3.2 1178 + A , C + + + -

Äthyl-n -butyrat 3-3 3.3 1180 + c + frei von + + 

H2so. 

Äthyl-iso-butyrat 3-1a 3.2 2385 + c + freivon + + 
H,S04 

Äthylenglykoldiäthyl- 3-3 3.3 1153 + + + + 

äther 

Äthylformiat 3-1a 3.1 1190 + A,C + + + + -
Äthylglykol - 3.3 1171 + + + + 

Äthylglykolacetat 3-3 3.3 1172 + A + + + 

2-Äthylhexanal 3-3 3.3 1191 + + + + -

2-Äthylhexanol 3-4 - - + B,C + B + B + 

2-Äthylhexylacrylat, 3-4 - - + C, H + H, + H + 
stabilisiert (3.3) (2527") freivon 
('wie iso-Butylacrylat) H, so. 

Äthyllacetat 3-3 3.3 1192 + c + c + + 

Äthylmercaptan 3-1a 3.1 2363 + A, H + + + -

Äthylpolysilikat 3-3 3.3 1993. + + + + 
') entzündbare 

Flüssigkeit n . a. g . 

Äthylpropionat 3-1a 3.2 1195 + c + + + - -
Äthylsilikat 3-3 3.3 1294 + + + + + + 

Allylami n 3-5 3.1 I 16.1 2334 + G,H + B, H + B + -

Amylacetate 3-3 3.213.3 1104 + A, C + freivon + + - -
H,S04 

Amylalkohol , tertiär 3-1a 3.2 13.3 1105 + A, B,C + B + B + -

Amylalkohole, primär 3-3 3.213.3 1105 + A, B, C + B + B + -

und sekundär mit 
Ausnahme von 
Diäthylcarbinol 

n-Amylamin 3-5 3.2 1106 + G + B + + 

Amylchiarid 3-1a 3.2 1107 + A,C, H - - + 

iso-Amylformiate 3-3 3.3 1109 + A,C + frei von + + 
H,so. 

Amylnitrat 3-3 3.3 1112 + c + + + 

Anisol 3-3 3.3 2222 + + + + - -
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s Iaffbezeichnung 

Benzaldehyd 

Benzol 

n-Butanole 

iso-Butanol 

tert-Butanol 

Butanon-2 
(Äthylmethylketon) 

iso-Buttersäure 

n-Butylacetat, primär 

n-Butylacetat, 
sekundär 

iso-Butylacetat 

n-Butylam in 

Butylbenzole 

n-Butylbromid 

n-Butylformiat 

n-Butylglykolacetat 
(n-Butylglykol-
monoacetat) 

tert-Butylmercaptan 
•) Mercaptan, flüssig 

n. a. g. 

n-Butylpropionat 

iso-Butylpropionat 

B utyraldehyd 

so-Butyraldehyd 

hlorbenzol 

-Chlortoluol 

c 
p 

c 
c 
c 

yclohexanon 

yclopentanol 

yclopentanon 

c 
n 

is-Oecahydro-
aphthalin 

rans-Oecahydro-
n aphthalin 

n -Oecan 

so-Oecane 
) entzündbare Flüs-

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
m 

sigkeiten, nicht 
giftig, n. a. g. 

ehydrolinalool 

iacetonalkohol 

iäthylamin 

iäthylcarbinol 

iäthylcarbonat 

iäthylketon 

i-n-butyläther 

iisobutylene, iso-
ere Verbindungen 

38 

RID /ADR 
GGVE /GGVS 
Klasse-Ziffer 

3-4 

3-1a 

3-3 

3-3 

3-5 

3-1a 

3-4 

3-3 

3-1a 

3-1a 

3-5 

3-3 

3-1a 

3-1a 

3-4 

3-1a 

3-3 

3-3 

3-1a 

3-1a 

3-3 

3-3 

3-3 

3-3 

3-3 

3-4 

3-3 

3-3 

3-3 

3-4 

3-5 

3-5 

3-3 

3-3 

3-1a 

3-3 

3-1a 

GefahrgutVSee UN-Nr. 
unlegierter Stahl 

Klasse I /sek. Gefahr z. B. 1.0425 
Eignung Auflage 

- - + A,C 

3.2 1114 + A,C,S 

3.3 1120 + B,C 

3.3 1212 + B, C 

3.2 1120 + B, C 

3.2 1193 + 

3.3 2529 -
3.2 1123 + A, C 

3.2 1123 + A , C 

3.2 1213 + A,C 

3.2 1125 + B, G 

3.3 2709 + E, C 

3.3 1126 + A,C 
(3.2) 

3.2 1128 + A,C 

- - + A 

1228. + K 

3.3 1914 + A,C 

3.2 2394 + A,C 

3.2 1129 + c 
3.1 2045 + c 
3.3 1134 + A,C 

3.3 2238 + A,C 

3.3 1915 + A,C 

3.3 2244 + B, C 

3.3 2245 + A,C 

3.3 1147 + A 

3.3 1147 + A 

3.3 2247 + A 

3.3 1993. + A 

- -

3.2 /3.3 1148 + 

3.1 1154 + B,G 

3.3 2706 + A, B, C 

3.3 2366 + A, C 

3.2 1156 + A, C 

3.3 1149 + A 

3.2 2050 + N 

Verträglichkeit Bemerkungen 

CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE FKM NBR 
z. B. 1.4541 z. B. 1.4571 

Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

+ A, B + A,B + + -

+ + + 0 -

+ B + B + + + 

+ B + B + + + 

+ B + B + + + 

+ + + - -

+ H + + + 

+ frei von + + - -
H2so. 

+ freivon + + - -
H2so. 

+ frei von + + - -
H2so. 

+ B + + - -

+ + + + 

- + A + 

+ A + + 

frei von 
H2so. 

+ + + 

+ + + K: 
vor der erst-
maligen Be-
nutzung und 
bei jedem 
Wechsel des 
Ladegutes 
ist der Tank 
mit H2S und 
tert-Butyl-
benzol zu 
passivieren 

+ A + + -
+ A + + -
+ + + - -
+ + + - -

- - + + -

- - + + -

+ + + - -

+ B + B + 

+ + + - -

+ + + + -

+ + + + -

+ + + + -

+ + + + -

+ + + -

+ + + - -

+ B + + - -

+ B + B + - -
+ A + + 

+ + + - -
+ + + - -
+ + + 



s Ioftbezeichnung 

Diisobutylketon 

3 ,4-Dichlorbenzo-
rifluorid 

,N-Dimethylcyclo-N 
h exylamin 

N ,N-Dimethyl-
ormamid 

Dirnethylsulfid 

Dioxan 

Dipenten 

D i-n-propyläther 

Fluorbenzol 

AM-Normalbenzin F 
n ach DIN 51 635 
) Benzin 

n -Heptan und 
somere 

H exaldehyd 

n -Hexan und Isomere 

n -Hexanole 

Isopren, stabilisiert 

Methanol 

M ethylacetat 

ethylaceton 

ethylacrylat, 

M 

M 
s tabilisiert 

Methylamin, wäßrige 
Lösungen mit 
h öchstens 40 % 

Methylamylacetat 

Methylamylketon 

Methylbenzoat 

Methyl-tert-butyl-
k eton 
•) Ketone, nicht giftig, 

n. a. g. 

Methyl-n-butyrat 

Methylcyclohexan 

Methylcyclo-
hexanone 

Methylcyclopentan 

Methylformiat 
(Ameisensäure-
m ethylester) 

Methylglykol 
(2-Methoxyäthanol) 

Methylglykolacetat 
(Methylglykol-
monoacetat) 

Methylisobutylketon 

Methylmethacrylat, 
stabilisiert 

Methylpropionat 

Methylpropylketon 

-Methylvaleraldehyd 

N itrobenzol 

n-Nonan und Isomere 

RID /ADR GefahrgutVSee UN-Nr. 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer Klasse I lsek. Gefahr 

3-3 3.3 1157 

3-4 

3-3 8 2264 

- 3.3 2265 

3-1a 3.1 1164 

3-5 3.2 1165 

3-3 3.3 2052 

3-1a 3.1 2384 

3-1a 3.2 2387 

3-1a 3.1/3.2 1115. 

3-1a 3.2 1206 

3-3 3.3 1207 

3-1a 3.1 1208 

3-4 3.3 2282 

3-1a 3.1 1218 

3-5 3.2 //6.1 1230 

3-1a 3.2 1231 

3-5 3.2 1232 

3-1a 3.2 1919 

3-5 3.1 /3.2/3.3 1235 

3-3 3.3 1233 

3-3 3.3 1110 

3-4 6.1 2938 

3-1a 3.1 /3.2 1224. 

3-1a 3.2 1237 

3-1a 3.2 2296 

3-3 3.3 2297 

3-1a 3.2 2298 

3-1a 3.1 1243 

3-3 3.3 1188 

3-3 3.3 1189 

3-1a 3.2 1245 

3-1a 3.2 1247 

3-1a 3.2 1248 

3-1a 3.2 1249 

3-4 3.3 2367 

3-4 6.1 1662 

3-1a /3 3.2 /3.3 1920 

Verträglichkeit Bemerkungen 
unlegierter Stahl CrNi-Stahl CrNi Mo-Sta h I PTFE FKM NBR 

Z. ß . 1.0425 z. B. 1.4541 Z. B. 1.4571 
Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

+ A , C + + + - -
+ A - - + 

+ B, G + B + + 

+ G, K + + + - - K: 
Wasserge-
halt < 10% 

+ c + + + 

+ E + + + - -
- + + + + -

+ A + + + 

+ A,C + A, C + A,C + + -

+ + + + + + 

+ A + + + + +' 

+ A,C + + + - -

+ A + + + + + 

+ B, C + B + B + + -

+ A + + + 

+ N + + + - + 

+ c + frei von 1 + - -

H,S04 

+ c + + + 

+ H + H + H + - -
frei von 
H2so. 

+ B, G + B + B + - -

+ A, C + frei von + + 
H2so. 

+ A,C + + + 

+ E + + + 

- + + + - -

+ c + + + 

+ A + + + 

+ + + + - -

+ A + + + + 

+ c + + + - -

+ + + + 

+ A + + + - -

- + + + - -

+ A + frei von + + - -

H2so. 

+ c + + + 

+ + + + 

+ A , C + + + -
+ A + + + - -

+ A + + + 
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Stoffbezeichnung 

n-Octan und Isomere 

1-0ctanol 

Paraldehyd 

Pentane mit Ausnah-
me von Neopentan 

Petroläther nach 
DIN 51 630 / IV 

Petroleum 

Picoline 

Piperidin 

Propanel 

iso-Propanol 

n-Propylacetat 

iso-Propylacetat 

n-Propylamin 

iso-Propylamin 

Propylbenzol 

iso-Propylbenzol 
(Cumol) 

Propylendich I arid 

Propylenoxid , 
stabilisiert 

n-Propylformiat 

Pyridin 

Schwefelkohlenstoff 

Siedegrenzenbenzine 
1 und 2 nach 
DIN 51 631 

Siedegrenzbenzin 3 
nach DIN 51 631 

Solvent Naphtha 
nach DIN 51 633 
·) entzündbare Flüs-

sigkeit, nicht giftig, 
n . a. g. 

Styrol-Monomere, 
stabilisiert 

Terpentin 

Testbenzine nach 
DIN 51 632 

n-Tetradecan 

T 

T 
0 

T 

etrahydrofuran 

etraisopropyl-
rtho-titanat 

etrahydro-
naphthalin 
(Tetralin) 

etramethylsilan T 

4 -Tiliopentanal 
(ß-Meth yl merca pto-
p 

T 

T 

T 

ropionaldehyd) 

hiophen 

oluol 

riäthylamin 
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RID/ADR 
GGVE /GGVS 
Klasse-Ziffer 

3-1a 

3-4 

3-1a 

3-1a 

3-1a 

3-1a 
3-3/4 

3-3 

3-5 

3-5 

3-5 

3-1a 

3-1a 

3-5 

3-5 

3-3 

3-3 

3-1a 

3-1a 

3-1a 

3-5 

3-1a 

3-1a 

3-1a 

3-3 

3-3 

3-3 

3-3/4 

3-4 

3-5 

3-4 

3-4 

3-1a 

3-4 

3-1a 

3-1a 

3-5 

GefahrgutVSee UN-Nr. 
unlegierter Stahl 

Klasse //sek. Gefahr z. B. 1.0425 
Eignung Auflage 

3.2 1262 + A 

- - + B, C 

3.3 1264 + c 
3.1 1265 + A 

3.1 1271 + 

3.1 /3.2 /3.3 1270 + A 

3.3 2313 + 

3.2 2401 + B, G 

3.2 1274 + B,C 

3.2 1219 + B, C 

3.2 1276 + A,C 

3.2 1220 + A , C 

3.1 1277 + B, G 

3.1 1221 + B,G 

3.3 2364 + A 

3.3 1918 + A 

3.2 1279 + A , C 

3.1 1280 + H, N,K 

3.2 1281 + A,C 

3.2 //6.1 1282 + A 

3.1 I /6.1 1131 + E, H,N 

3.1 1115 + 

3.2 1115 + 

3.3 1993. + A,C 

3.3 2055 + D 

3.3 1299 + A 

3.2 /3.3 1115 + 

- - + A 

3.1 2056 + A 

3.3 2413 

- - + A 

3.1 2749 + A 

6.1 2785 -

3.2 2414 + c 
3.2 1294 + A , C 

3.2 1296 + B,G 

Verträglichkeit Bemerkungen 
CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE FKM NBR 
z. B. 1.4541 z. B. 1.4571 

Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

+ + + -
+ B + B + + -

+ + + 

+ A + A + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + 

+ B + + - -

+ B + B + + + 

+ B + B + + + 

+ frei von + + - -
H2so. 

+ frei von + + + -
H2so . 

+ + + - -

+ + + - -

+ + + 

+ + + 

- + A,C + 

+ H, N + H, N + - K: 
vollkommen 
rostfreie 
Tankinnen-
wand 

+ frei von + + 

H2so. 

+ + + - -

+ H, N + H,N + + -
+ + + + + 

+ + + + -

+ + + + -

+ + + - -

+ + + + -

+ + + + -

+ + + 

+ + + - -

+ + + 

+ + + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + - + 

+ + + - -

+ B + + - + 



s toffbezeichnung RID /ADR GefahrgutVSee UN-Nr. Verträglichkeit 
GGVE /GGVS unlegierter Stahl CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE 
Klasse-Ziffer Klasse //sek. Gefahr z. 8. 1.0425 z. 8 . 1.4541 z. 8. 1.4571 

Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung 

T riäthylorthoformiat 3-3 3.3 2524 - + B + B + 
(Athylorthoformiat) 

T rimethylamin, 3-5 3.2 1297 + B,G + B + + 
w äßrige Lösungen 
mit höchstens 
30 % Trimethylamin 

1,2,4-Trimethylbenzol 3-3 3.3 1993. + A + + + 
•) entzündbare Flüs-

sigkeit, nicht giftig, 

n . a. g. 

Trimethylortho- 3-5 3.2 1993. + B + B + 
formiat 
·) entzündbare Flüs-

sigkeit, nicht giftig, 

n. a. g. 

Vinylacetat, 3-1a 3.2 1301 + c + + + 
stabilisiert 

Wetterlampenbenzin 3-1a 3.1 1115 + + + + 
nach DIN 51634 

Xylole 3-3 3.2 13.3 1307 + A,C + + + 

Tabelle 2 
Werkstoffverträglichkeit von Stoffen der Klasse 3 (GGVE I GGVS) bei einer Prüffrist der Tanks von 2 112 (bzw. 3) Jahren 

s toffbezeichnung 

A 

A 

crolein, stabilisiert 

mylchlorid 

n -Butylbromid 

hlorbenzol c 
p 

3 

- Chlortoluol 

,4-Dichlorbenzo-

rifluorid 

ipenten 

ethylisobutylketon 

0 

M 

p 

T 
f 

ropylendichlorid 

riäthylortho-

ormiat 
( Athylorthoformiat) 

Tabelle 3 

RID / ADR GefahrgutVSee UN-Nr. 
GGVE /GGVS 
Klasse-Ziffer Klasse //sek. Gefahr 

3-1a 3.1 I 16.1 1092 

3-1a 3.2 1107 

3-1a 3.3 1126 

3-3 3.3 1134 

3-3 3.3 2238 

3-4 - -

3-3 3.3 2052 

3-1a 3.2 t245 

3-1a 3.2 1279 

3-3 3.3 2524 

Verträglichkeit 
unlegierter Stahl CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE 

z. 8 . 1.0425 z. 8 . 1.4541 z. 8. 1.4571 
Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung 

+ C, N + 

+ A,C, H + A,C + 

+ A,C + 

+ A,C + A,C + 

+ A,C + A , C + 

+ A + A + 

+ C, N + 

+ c + 

+ A , C + 

+ + 

Werkstoffverträglichkeit von Stoffen der Klasse 6.1 (GG VE I GG VS) bei einer Prüffrist der Tanks von 5 (bzw. 6) Jahren 

s tollbezeichnung 

A 

s 
cetoncyanhydrin , 

tabilisiert 

A cetonitril 

A crylamid, 

w äßrige Lösungen 

A 

A 

crylnitril, stabilisiert 

thylenimin, 

tabilisiert, s 
w äßrige Lösungen 

A !drin 

fest 
flüssig 

) organisches chlor-
haltiges Pestizid , 
n. a. g ., fest 

•) organisches chlor-

haltiges Pestizid, 

n. a . g ., flüssig 

RID / ADR GefahrgutVSee UN-Nr. 
GGVE / GGVS 
Klasse-Ziffer Klasse //sek. Gefahr 

6.1-11a 6.1 1541 

6.1-2b 3.2 116.1 1648 

6.1-21 6.1 2074 

6.1-2a 3 .1 I 16.1 1093 

6.1-3 3.2 116.1 1185 

6.1-81b 
6.1 2761. 

6 .1 2996 .. 

Verträglichkeit 
unlegierter Stahl CrNi-Stahl CrNi Mo-Stah I PTFE 

z. 8 . 1.0425 z. 8 . 1.4541 z. 8 . 1.4571 
Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung 

+ + + + 

+ + + + 

- + H + H + 

+ H + H + H + 

+ H + H + H + 

- - + A,C + 

Bemerkungen 
FKM NBR 

Eignung Eignung 

+ 

+ + 

+ -

+ -

Bemerkungen 
FKM NBR 

Eignung Eignung 

+ -

+ -

+ -
- -

Bemerkungen 
FKM NBR 

Eignung Eignung 

- -

Angabe des 
Lösungs-

mittels 
erforderlich 
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s Ioftbezeichnung 

Allylalkohol 

Allylchiarid 

Allylisothiocyanat , 
stabilisiert 

Anilin 

ortho-Anisidin 

Benzalchlorid 

Benzotrichlorid 

Bleialkyle 

Chloral, wasserfrei, 
stabilisiert 

p-Chloranilin , fest 

Chloraniline, flüssig 
(Monochloraniline) 

Chloroform 

m-Chlorphenyl-
isocyanat 
·) lsocyanat mit 

Siedepunkt unter 
300DC und Flamm-
punkt über 23DC, 
n. a. g. 

Cyanidlösungen 
(Lösungen anorgani-
scher Cyanide) 

Cyclohexylisocyanat 

Diäthylsulfat 

1,2-Dibromäthan 
(Athylendibromid) 

Diehierani line 

2,2'-Dich lordiäthyl-
"!her a 

ichlormethan D 
( Methylenchlorid) 

D 

D 

imethylsulfat 

initroaniline 

,4-Dinitrophenol, 2 
w äßrige Lösungen 

initrotoluole, flüssig 

initrotoluole , fest 

D 

D 

4 
d 
( 

,4'-Diphenylmethan-
iisocyanat 
M. D. 1.) 

RID /ADR 
GGVE /GGVS 
Klasse-Ziffer 

6.1-13a 

6.1-4a 

6.1-21d 

6.1-11b 

6.1-210 

6.1-62 

6.1-62 

6.1-14 

6.1-12 

6.1-21e 

6.1-21e 

6.1-61a 

6.1-25b 
nur 

GGVEI 
GGVS 

6.1-31b 

6.1-15a 
nur 

GGVEI 
GGVS 

6.1-22 

6.1-61a 

6.1-21e 

6.1-12f 

6.1-61a 

6.1-13b 

6.1-21f 

6.1-81c 

6.1-21m 

6.1-21m 

6.1-25 
nur 

GGVEI 
GGVS 

GefahrgutVSee UN-Nr. 
un legierter Stahl 

Klasse I /sek. Gefahr z. 6. 1.0425 
Eignung Auflage 

3.2116.1 1098 + E, C 

3.1 I 16.1 1100 -

6.1 1545 

6.1 1547 + K 

6.1 1602 -

6.1 1886 + C,E, T 

8 2226 + C, E, T 

6.1 1649 + A. B, K 

6.1 2075 + E, T 

6.1 2018 -

6.1 2019 -

6.1 1888 + C. K 

6.1 2206. + T 

6.1 1935 -

6.1 I 13 2488 + C, T 

6.1 1594 + C, T 

6.1 1605 -

6.1 1590 -

3.3 116.1 1916 -

6.1 1593 + A,C 

6.1 1595 + C. T 

6.1 1596 + E, K 

6.1 1599 -

6.1 I 13 1600 + c 
6.1 2038 + c 
9 2489 

Verträglichkeit Bemerkungen 

CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE FKM NBR 
z. B. 1.4541 z. B. 1.4571 

Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

+ + + - + 

- + E + - -
+ B.C + B,C + 

+ + + + - K: 
vor der erst-
maligen Be-
nutzung und 
bei jedem 
Wechsel des 
Ladegutes 
ist der Tank 
mit Oxalsäu-
relösung 
vorzubehan-
dein 

+ + + 

+ 

- + C, E, 'I" + -

+ A. B + A. B + - K: 
Zusatz-
korrosions-
inhibitor 

+ E, H + 

+ E + E + 

+ E + E + 

- + E + - - K: 
stabilisiert 
mit H20-Ge-
halt < 0,05% 

+ T + T + 

+ H + H + + + 

+ B, C, T + B,C, T + 

+ A + A + 

- + C, T + 

+ E + E + 

- + E, T + 

- + A, C. H + + -

+ A + A + 

+ E, K + E, K + K: 
Betriebs-
temperatur 
höchstens 
1000C 

+ + + + 

+ + + - -

+ + + - -

+ B, C, T + B. C.T + 



s toffbezeichnung 

E 

H 
p 

pichlorhydrin 

exachlorcyclo-
entadien 

H 
d 
( 

examethylen-
iisocyanat 
HMDI) 

lsophoron-
d iisocyanat 

resole K 

M ethylparathion 
) organisches 

phosphorhaltiges 
Pestizid, n. a. g ., 
giftig 

) organisches 
phosphortialtiges 
Pestizid, flüssig , 
giftig , entzündbar, 
n. a. g. 

M ononitroaniline 

Mononitrotoluole 

N 

N 

aphthylamin (alpha) 

aphthylamin (beta) 

-Naphthylisocyanat 
) lsocyanat n. a. g. 

N atriumcyanid , fest 

m -Nitrophenol 

0 -Nitrophenol 

N itroxylole 

Phenol, fest 

Phenol, geschmolzen 

p henollösungen 

Phenylisocyanat 

etrachloräthylen, T 
s tabilisiert 
(Perchloräthylen) 

Tetrach lorkoh Jenstoff 

Toluidine 

2,4-Toluylendiamin 

2,4-Toluylen-
diisocyanat 

m-Tolyl isocyanat 

· ) Isocyanate n. a. g. 

Trichloräthylen, 
stabilisiert 

Xylenole 

Xylidine 

RID /ADR GefahrgutVSee UN-Nr. 
GGVE /GGVS 
Klasse-Ziffer Klasse I /sek. Gefahr 

6.1-12a 6.1 //3 2023 

6.i -62 6.1 2646 

6.1-25e 6.1 2281 
nur 

GGVE / 
GGVS 

6.1-66d 6.1 2290 
nur 

GGVE / 
GGVS 

6.1-22a 6.1 2076 

6.1-81a 6.1 2783. 

6.1 //3 3017' 

6.1-211 6.1 1661 

6.1-211 6.1 1664 

6.1-21g 6.1 2077 

6.1-21g 6.1 1650 

6.1-66b 6.1 2206. 

6.1-31a 6.1 1689 

6.1-13 6.1 1663 

6.1-22 6.1 1663 

6.1-21n 6.1 1665 

6.1 -13c 6.1 1671 

6.1-13c 6.1 2312 

6.1-13c 6.1 2821 

6.1-15b 6.1 2487 

6.1-61 6.1 1897 

6.1-61 6.1 1846 

6.1-210 6.1 1708 

6.1-21h 6.1 1709 

6.1-25a 6.1 2078 
6.1-21c 

(RID /ADR) 

6.1-15c 6.1 //3 2206. 

nur 
GGVE / 
GGVS 

6.1-61a 6.1 1710 

6.1 -22b 6.1 2261 

6.1-21p 6.1 1711 

Verträgl ichkeit Bemerkungen 
unlegierter Stahl CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE FKM NBR 

z. B. 1.0425 z. B. 1.4541 z. B. 1.4571 
Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

+ A,C - + E + - -

+ A, C - + E + 

+ B, C, T + B, C , T + 

+ B, C, T + B, C, T + 

- + + + - -

- + H + H + 

+ E, K + E, K + E, K + K: 
Betriebs-
temperatur 
höchstens 
1000C 

+ c + + + - -

+ + + + 

+ + + + 

+ B, C, T + B, C,T + 

- + H + H + 

+ A + + + 

+ A + + + 

+ c + + + - -

- + E + + -
- + E + + -

- - + + + -

+ B, C, T + B,C,T + 

+ A,C,H - + A,C + + -

+ A, C, H - + A,C + + -
+ + + + -

+ + + + -

+ B, C, T + B, C, T + 

+ B, C, T + B,C, T + 

+ A, C, H + A,C + + -

- + + + 

+ + + + 
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Tabelfe 4 
Werkstoffverträglichkeit von Stoffen der Klasse 6.1 (GG VE I GG VS) bei einer Prüffrist der Tanks von 2 1 12 (bzw. 3) Jahren 

s toffbezeichnung 

A I drin 
fest 
flüssig 

) organisches chlor-
haltiges Pestizid , 
n. a. g ., fest 

·)organisches chlor-
haltiges Pestizid , 
n. a. g. , flüssig 

A llylchlorid 

0 rtho-Anisidin 

enzolsulfonyl-B 
c hlorid 

B enzotrichlorid 

p -Chloranilin, fest 

hloraniline, flüssig c 
( Monochloraniline) 

c hloroform 

,2-Dibromäthan 
Äthylendibromid) 

1 ,3-Dichloraceton 
(symmetrisches 
Dichloraceton) 

Dichloraniline 

2,2' -Dich I ord iäthyl-
äther 

Diehiermethan 
(Methylenchlorid) 

Epichlorhydrin 

Hexachlorcyclo-
pentadien 
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RID / ADR GefahrgutVSee UN-Nr. 
GGVE / GGVS 
Klasse-Ziffer Klasse I / sek. Gefahr 

6.1-81b 
6.1 2761. 

6.1 2996 .. 

6.1-4a 3.1 I 16.1 1100 

6.1-210 6.1 1602 

6.1-62 8 2225 

6.1-62 8 2226 

6.1-21e 6.1 2018 

6.1-21e 6.1 2019 

6.1-61a 6.1 1888 

6.1-61a 6.1 1605 

6.1-23e 6.1 2649 

6.1-21e 6.1 1590 

6.1-12f 3.3116.1 1916 

6.1-61a 6.1 1593 

6.1-12a 6.1 I 13 2023 

6.1-62 6.1 2646 

Verträglichkeit 
unlegierter Stahl CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE 

z. 8 . 1.0425 z. B. 1.4541 z. 8. 1.4571 
Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung 

+ A,C, H + 

+ H, K + E + 

+ + 

+ K, T - - + 

+ C, E, + 

H, T 

+ E, H, K + 

+ E, H, K + 

+ E + 

+ C,H, T + C, T + 

+ C, T - + A, C + 

+ E, H, K + 

+ E, T + E, T + 

+ A,H + 

+ E + 

+ E + 

Bemerkungen 
FKM NBR 

Eignung Eignung 

- - K: 
weniger als 
0,08% H20 
und frei von 
Aminen 

K: 
Inhibitor, 
z. B. NH3 

-

K: 
vor der erst-
maligen Be-
nutzung und 
bei jedem 
Wechsel des 
Ladegutes 
ist der Tank 
mit Oxalsäu-
relösung 
vorzubehan-
dein 

K: 
vor der erst-
maligen Be-
nutzung und 
bei jedem 
Wechsel des 
Ladegutes 
ist der Tank 
mit Oxalsäu-
relösung 
vorzubehan-
dein 

- -

K: 
vor der erst-
maligen Be-
nutzung und 
bei jedem 
Wechsel des 
Ladegutes 
ist der Tank 
mit Oxalsäu-
relösung 
vorzubehan-
dein 

+ -

- -



s Ioftbezeichnung RID /ADR GefahrgutVSee UN-Nr. 
GGVE /GGVS 

Kresole 

Phenol, fest 

Tetrachloräthylen , 
stabilisiert 
(Perchloräthylen) 

Tetrachlorkohlenstoff 

Trichloräthylen, 
stabilisiert 

Xylenole 

Erklärung der Symbole: 

Klasse-Ziffer Klasse l/sek. Gefahr 

6.1-22a 6.1 2076 

6.1-l3c 6.1 1671 

6.1-61 6.1 1897 

6.1-61 6.1 1846 

6.1 -61a 6.1 1710 

6.1-22b 6.1 2261 

+ = Werkstoff geeignet 
0 = Werkstoff bedingt geeignet 
- = Werkstoff nicht geeignet 

PTFE = Polytetrafluoräthylen 

unlegierter Stahl 
z. B. 1.0425 

Eignung Auflage 

+ A 

+ H, S 

+ A 

Verträglichkeit Bemerkungen 
CrNi-Stahl CrNiMo-Stahl PTFE FKM NBR 
z. B. 1.4541 z.B. 1.4571 

Eignung Auflage Eignung Auflage Eignung Eignung Eignung 

+ - -
+ -

+ A, C + + -

-· 
+ A,C + + -

+ A,C + + -

+ 

FKM = Fluorkautschuk, Vinylidenfluorid-Perfluorpropylen-Copolymerisat 
NBR = Butadien-Acrylnitril-Kautschuk mit 28 % Acrylnitril im Kautschuk 

Verzeichnis der Auflagen: 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 

Die Tanks müssen vor derBefüllungtrocken und sauber sein, wenn die Auflagen A und E erhoben werden. 

A: wasserfrei 

B: chiaridfrei 

C: säurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 

E: frei von Seimengungen mit Ausnahme notwendiger Stabilisatoren 

F: fluoridfrei 

G: frei von Ammoniumsalzen 

H: Die Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern , daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird (Fiüssigkeitstemperatur an 
der Tankwand höchstens 30DC) 

K: siehe jeweils in Spalte "Bemerkungen" 

N: Die Stoffe sind mit Stickstoff von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben 

S: schwefelfrei 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden , um ein Eindringen von Feuchtigkeit 
während der Beförderung auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben 

Bekanntmachung der Zulassung neuer Container nach Baumuster zum Übereinkommen über 
sichere Container (CSC) 

Gontrans 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 101/222/82 

Gesellschaft für Containerverkehr mbH 
Postfach 500363, 2000 Harnburg 50 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster m1t 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TC 18/1 - Typ II 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977 - BGBl. ll, 1977, S. 41) entspricht. 
Gontrans 
Gesellschaft für Containerverkehr mbH 
Postfach 500363, 2000 Harnburg 50 
ist berechtigt an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden 'das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 101/222/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. Bauschke, Dipl.-lng. Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Firma 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 103/021/82 

VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH 
Neue Rabenstr. 21, 2000 Harnburg 36 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

Typ 2152 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, s. 41) entspricht. 
Firma 
VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH. 
Neue Rabenstr. 21, 2000 Harnburg 36 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge-
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stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 103/021/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-Ing. A. Ul rich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Dipl.-Ing. Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Firma 

BUNDESANS TALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 104/035/82 

VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH 
Neue Rabenstr. 21, 2000 Harnburg 36 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Planen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

Typ 2153 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Conta i ner - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH. 
Neue Rabenstr. 21, 2000 Harnburg 36 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassun9sschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 104/035/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Dipl.-lng. Ulrich 
Anlage : 1 Rechtsmittelbelehrung 

Firma 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 106/225/82 

Dipl.-lng. A. Ul rich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZE 6,0/2150/20 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977 - BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits -Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 106/225/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter Referats] elter 

Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Di pl.-Ing. Ul rich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
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Firma 

BUNuESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM- 107/226/82 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZSfik 15/2000/ 16,6 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
i st berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM- 107/226/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter Referats 1 ei ter 

Sachbearbeiter: Ing. Bausc hke, Dipl. - Ing. Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Contrans 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 108/230/82 

Gesellschaft für Containerverkehr mbH 
Postfach 500363, 2000 Harnburg 50 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

208 ZE 3,0 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. I!, 1977, S. 41) entspricht. 
Contrans 
Gesellschaft für Containerverkehr mbH 
Postfach 500363, 2000 Harnburg 50 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 108/230/82 anzubringen. 

1000 8erlin 45, den 21. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Dipl.-Ing. Ul rich 
Anlage : 1 Rechtsmittelbelehrung 

Firma 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 109/231/82 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2080 zs 6,0/2000/17,8 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977 - BGBl. II , 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 



Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 109/231/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 19S2 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Dipl.-lng. Ul rich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Fi nna 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - SAM - 110/233/82 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZE 6,0/2150/20-UE 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 110/233/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 19S2 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-lng. A. Ul rich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. Bauschke, Dipl.-Ing. Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Firma 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM- 111/237/82 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Planen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZSoih 6,0/1900/14 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 111/237/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 19S2 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. Bauschke, Dipl.-lng. Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Fi nna 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 112/243/82 

Westerwäl der Ei senwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZEih 6,0/2150/20-UE 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom27. Januar 1977- BGBl. li, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
Westerwäl der Ei senwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - SAM - 112/243/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 19S2 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. Bauschke, Dipl.-lng. Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Fi nna 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 113/246/82 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZEih 6,0/2150/20-0E 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. li, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
D-5241 Weitefeld/Sieg 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 113/246/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. S. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. Bauschke, Dipl.-lng. Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
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Firma 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 114/249/82 

Bleiwerk Goslar KG 
Im Schleeke 8, D-3380 Goslar 1 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plan:n 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster m1t 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

BG 9 - 20 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Conta·iner - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
Bleiwerk Goslar KG 
Im Schleeke B, D-3380 Goslar 1 
ist berechtigt, an Containern, .die nach diesem ~aumuster herge
stellt werden das CSC-Sicherhe1ts-Zulassungssch1ld (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 114/249/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 22. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Dipl.-Ing. Ulrich 
Anlage : 1 Rechtsmittelbelehrung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 115/251/82 

Firma 
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 
Postfach 110 909, D-2000 Hamburg 11 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Planen 
und Ko nstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

CC-1-TI 200 
den Regelungen des Obereinkommens vom 02. Dezember 1972 über si
chere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 
Firma 
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 
Postfach 110 909, D-2000 Harnburg 11 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster herge
stellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel 1 und 
Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 115/251/82 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 22. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Dipl.-Ing. Ul rich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Dipl .- Ing. A. Ul rich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 

Bescheinigung zu Baumusterzulassungen von kubischen Tankcontainern zur Beförderung 
gefährlicher Güter (KTC) 

BUNDESANSTALT FiiR MATF.RIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
B E S C H E I N I G U N G 

Auf Antrag der BLEFA-Aktiengesellschaft, 5910 Kreuztal, vom 
06.08.1982, gibt die Bundesanstalt für Materialprüfung ihre Zustim
mung, daß die nach den Baumusterzulassungen mit den Nrn.: 

D/BAM/02 001/KTC 
D/BAM/02 004/KTC - 1. Neufassung 
D/BAM/02 005/KTC - 1. Neufassung 
D/BAM/02 006/KTC 
D/BAM/02 007/KTC 
D/BAM/02 0"08/KTC 
D/BAM/02 009/KTC 
D/BAM/02 010/KTC 
D/BAM/02 011/KTC 
D/BAM/02 028/KTC 

gefertigten kubischen Tankcontainer auch wahlweise mit den in der 

Anordnung geänderten Auslaufarma~uren (Auslaufrichtung: Schmalseite) 
und der entsprechend geänderten Offnung des Ventilschutzes zur 
Schmalseite nach der Zeichnung der Hoesch Siegerlandwerke AG (BLEFA, 
Kreuztal) mit der Nr. 

B 811.03.00.04-4-0 vom 05.08.1982 
ausgerüstet werden dürfen. 
Diese Bescheinigung gilt nur im Zusammenhang mit den o.g. Baumuster
zulassungen. 

1000 Berlin 45, den 06. September 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Refera t 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-lng. A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Oberregierungsrat 
LV. 
Sachbearbeiter: Dr.P. Blümel, s. Schrödter 

Bescheinigungen und Nachträge zu Baumusterzulassungen von Tankcontainern zur 
Beförderung gefährlicher Güter (TC) 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Neufassung 
D/53 002/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung Uber die BefBrderung gefKhrlicher GUter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b-

- EuropKisches Übereinkommen vom 30. September 1957 Uber die inter-
nationale BefBrderung gefKhrlicher GUter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. November 1971 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 4. ADR-
Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. II, s. 665) 
- insbesond~re Aqhang B, lb - d i -

- Verordnung Uber die Beförderung gefKhrlicher GUter mit er E sen 
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) 
- insbesondere Anhang X - .. . 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefahrlicher GUter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen llberein
kommen Uber den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
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- insbesondere Anhang X -
der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Hamburg 26 
für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 
Schwietert GmbH, 4720 Beckum-Vellern 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 19,5/III a 
- Tankcontalnerdaten: (20' - 1 C) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 700 1, Eigengewicht ca. 3780 kg, 
max. Gesamtgewicht: 24 000 kg, (ISO: 20 320 kg) 
Betriebsdruck: 2 bar (Überdruck), Prüfdruck: 3 bar (Uberdruck) 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi 18 9 (Werkstoff-Nr. 1.4541) 

- Zeichnungen des Herstellers: 
· H 1009/l b vom 15.01.1974 (Tank) 
B 241.20.00 vom 06.02.1973 (Rahmenwerk- Fa. Graaff, Elze) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgefUhrten Stoffe der Klasse 3 der/des GGVS/ADR/GGVE/RID mit 
einer Dichte von höchstens 1,28 kg/dm3 erteilt. 
Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c 
sind zur Beförderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr 
(GGVE, GGVS) nicht zugelassen. 

I 2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 



Nr. D/53 002/TC 1. Neufassung vom 18 . September 1980 aufgeführten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte B~umuster 
eines Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgefuhrten 
gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/ 
des/GGVS/ADR/GGVE/RID/CSC entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Iankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk ver-
sehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer ist 
erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre 
den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen Prüfungen 
ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch einen in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Korrosion zu p~i
fen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser 
Baumusterzulassung nur genutzt werden, wenn der Iür die Prüfung 
zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorge
schriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse er-
bracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. H 1459/4 
vom 07.12.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den nach di~ser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fuhren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 002/TC 
zu kennzeichnen. .. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. llber dieser Zulas-
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3 5 Diese Zulassung gilt zunächst nur für Tankcontainer, die bis zw 
19.06.1980 gefertigt wurden. Vor Nachbauten aufgrunddieser ~ulas
sung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Prufung 

einzureichen. h i N D/53 002/TC -Diese Zulassung ersetzt den Zulassungssc e n r. 
1. Neufassung vom 18. September 1980 und wird un;,er dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt langstens bis zum 
17. September 1985. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: .. 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des llbereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977- BGBl. II 1977, 
s 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-022/002/78 und dem Hersteller
I~dentifizierungskennzeichen HT 19.5 IIIa-HL 20/1 PL zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 01. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl.-Ing. B. 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

Dr. Blümel 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Bezeichnung 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/53 002/TC 
- 2. Neufassung -

ADR/GGVS/RID/GGVE 
Klasse-Ziffer 

Acetaldehyd 
Aceton 
Äthanol und seine Lösun

3 5 
3-5 
3-5 

gen, einschließlich al
koholischer Getränke 
Äthylacetat 3-la 
Äthyläther (Diäthyläther)3-la 
Äthylbenzoat 3-4 
Äthylbutyrat 3-3 
Äthylglykolacetat 3-3 
Äthylpropionat 3-la 
Amylalkohol, tertitär 3-la 
Amylalkohole, primär und 3-3 
sekundär 
Butanol 
iso-Butanol 
sec-Butanol 
tert-Butanol 
Diäthylamin 
Di-n-butyläther 
Dioxan 
Heptan und Isomere 
Hexan und Isomere 
1-Hexanol 

3-3 
3-3 
3-3 
3-5 
3-5 
3-3 
3-5 
3-la 
3-la 
3-4 

Bemerkung/Auflagen 

X, N 
X 
X, B 

X 
X 
X, E 
X 
X 
X 
X 
X 

X, ß 
X, B 
X, B 
X, B 
X 
X 
X 
X 
X 
B 

Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Nitrobenzol 
Nonan und Isomere 

3-4 
3-la 
3-la 
3-4 
3-3 

Octan und Isomere 3-la 
1-0ctanol 3-4 
Paraldehyd 3-la 
Propanol 3-5 
iso-Propanol 3-5 
Pyridin 3-5 
Styrol, stabilisiert 3-3 
Tetrahydronaphthalin 3-4 
Toluol 3-la 
Triäthylamin 3-5 
Vinylacetat, stabilisiert 3-la 
Xylole 3-3 

X 
X 

X 
X 
B 
X 

X, ß 
X, B 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
B: chloridfrei 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
N: Die Stoffe sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten Gas 

von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 
X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Neufassung 

i. Hiermit wird nach 
D/53 006/TC 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- ins besondere Anhang B. 1 b -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 iiber die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 04 . 
November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 4. ADR
Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. II, S. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b-

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBL I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährliche!: Giiter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen llberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl . II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -
der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 
für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 
Schwietert GmbH, 4720 Beckum-Vellern 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 19,5/III a/V 
- lankcontainerdaten: (20 1 1 c) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 700 1, Eigengewicht ca. 3780 kg, 
max. Gesamtgewicht: 24 000 kg, (ISO: 20 320 kg) 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüf druck: 4 bar (iiberdruck) 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi 18 9 (Werkstoff~Nr. 1.4541) 

- Zeichnungen des Herstellers: 
H 1009/1 b vom 19.04.1974 (Tank) 
B 241.20.00 vom 28.02.1973 (Rahmenwerk- Fa. Graaff, Elze) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der Klasse 3 und 8 der/des GGVS/ADR/GGVE/RID 
mit einer Dichte von höchstens 1,28 kg/dm3 erteilt. 
Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 'C 
sind zur Beförderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr 
(GGVE, GGVS) nicht zugelassen. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungs
schein Nr. D/53 006/TC- 1. Neufassung vom 18. September 1980 auf
geführten Prüfberichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertig
te Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der unter 
1. aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungs
vorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/CSC entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk ver
sehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer ist 
erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre 
den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen Prüfungen 
ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch einen in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Korrosion zu prü
fen. Die Tankcontainer dürfen fiir den Verwendungszweck nach dieser 
Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Priifung 
zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorge
schriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse er-
bracht haben. · 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. H 1459/4 
vom 07.12.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten zu kennzeichnen. 
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3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu ruhren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 006/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung gilt zunächst nur für Tankcontainer, die bis zum 
19.06.1980 gefertigt wurden. Vor Nachbauten aufgrunddieser Zulas
sung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Prüfung 
einzureichen. 
Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/53 006/TC -
1. Neufassung vom 18. September 1980 und wird unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 
17. September 1985. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: .. 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Ubereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977- BGBl. II 1977, 
s. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-023/006/78 und dem Hersteller
Indentifizierungskennzeichen HT 19.5 IIIa/V-HL 20/1 PL zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 30. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

DipL-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dr. Blümel 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/53 006/TC 
- 2. Neufassung -

Bezeichnung ADR/GGVS/RID/GGVE Bemerkung/Auflagen 

Acetaldehyd 
Aceton 
Äthanol und seine Lösun

Klasse-Ziffer 
3 5 
3-5 
3-5 

gen, einschließlich al
koholischer Getränke 
Äthylacetat 3-1a 
Äthyläther (Diäthyläther)3-1a 
Äthylbenzoat 3-4 
Äthylbutyrat 3-3 
Äthylglykolacetat 3-3 
Äthylpropionat 3-1a 
Amylalkohol, tertitär 3-1a 
Amylalkohole, primär und 3~3 
sekundär 
Butanol 
iso-Butanol 
sec-Butanol 
tert-Butanol 
Diäthylamin 
Di-n-butyläther 
Dioxan 
Heptan und Isomere 
Hexan und Isomere 
1-Hexanol 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Nitrobenzol 
Nonan und Isomere 
Octan und Isomere 
1-0ctanol 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
Tetrahydronaphthalin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat,stabilisiert 
Xylole 

Äthylendiamin 
Essigsäureanhydrid 
Formaldehyd in wäßrigen 
Lösungen 

3-3 
3-3 
3-3 
3-5 
3-5 
3-3 
3-5 
3-1a 
3-1a 
3-4 
3-4 
3-1a 
3-1a 
3-4 
3-3 
3-1a 
3-4 
3-1a 
3-5 
3-5 
3-5 
3-3 
3-4 
3-1a 
3-5 
3-1a 
3-3 

8-35 
8-21e 
8-24 

Hexamethylendiamin 8-35 
Hydrazin in wäßrigen Lö- 8-34 
sungen mit höchstens 64 % 
Hydrazin 
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X, N 
X 
X, B 

X 
X 
X, E 
X 
X 
X 
X 
X 

X, B 
x, B 
X, B 
X, B 
X 
X 
X 
X 
X 
B 

X 
X 

X 
X 
B 
X 
X, B 

X, B 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X, B 
X 
X 

X, H 

Phenol in alkalischen 
Lösungen mit einer Dichte 
von höchstens 1,28 kg/dm3 

8-32 

Triäthylentetramin 8-35 
wäßrige Lösungen von 8-41a/b 
Wasserstoffperoxid mit 
mehr als 6 % und höchstens 

Betriebstemperatur 
höchstens 60 °C 

H,W 

60 % H202 stabilisiert 
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
B: chloridfrei 
E: Der Stoff muß frei von Beimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

N: Die Stoffe sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten Gas 
von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Neufassung 
D/53 007/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl . II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 3. AaR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981, (BGBl. II, S. 1131) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährliche~ Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Tlberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -
der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 
für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 
Scfiwietert GmbH, 4720 Beckum-Vellern 
Typenbezeichnung des Herstellers: HT 19,5/IV a 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1 C) 
Lange: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 500 1, Eigengewicht ca 3780 kg, 
max. Gesamtgewicht: 24 000 kg, (ISO: 20 320 kg) 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4 bar (iiberdruck) 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi 18 9 
Werkstoff-Nr. 1.4541 

- Zeichnungen des Herstellers: 
T 4319/1 c vom 20.10.1972 (Tank) 
B 241.01.00 vom 14.03.1973 (Rahmenwerk- Fa. Graaff, Elze) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der Klassen 6.1 und 8 der ADR/GGVS/RID/GGVE 
erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem in Zulassungs
schein Nr. D/53 007/TC 1. Neufassung vom 18. September 1980 auf
geführten Prüfbericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertig
te Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der unter 
Nr. 1 aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Aus
rüstungsvorschriften der ADR/GGVS/RID/GGVE entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
ISo-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Entfallt 
3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer ist 
erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre 
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebe
nen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2 jährigen Prii
fungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch einen 
in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Korrosion 
zu prüfen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach 
dieser Baumusterzulassung nur genutzt werden, wenn der für die 
Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcon
tainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. H 1459/4 
vom 07.12.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 



beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zul assungsnummer 
D/53 007/TC 

zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm bet r agen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an-

zubringen. 
3.5 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/53 007/TC 
- 1. Neufassung vom 18. September 1980 und wird unter .. dem Vorbe
halt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt l~ngstens bis 
zum 30. Mai 1985. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 
Ent a t . 

1000 Berlin 45, den 31. März 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließung aus 
metallischen Werkstoffen 

in Vertretung 
Dr.-Ing. B. Droste 
Referatsleiter 

Ing. (grad) A. Dlrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad) Vaidyanathan, Dr. Bliimel 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Anilin 
Phenol (geschmolzen) 
Acrylamid (monomere 
Lösung) 
2,4-Toluylendiisocynat 
(TDI) 
Mononitroaniline (meta) 
Naphthylamin (alpha und 
beta) 
Mononitrotoluole 
Toluidine 
Kresole 
4.4-Diphenylmethandiiso
cyanat (MD!) 
ungereinigte 
leere Tanks 
Formaldehyd 
wäßrige Lösungen mit 
einem Flammpunkt über 
55 •c 
Hydrazin in wäßrigen 
Lösungen mit höchstens 
50 % Hydrazin und einem 
Flammpunkt von mehr als 
55 •c 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/53 007/TC 

- 2. Neufassung -
ADR/GGVS/RID/GGVE 
Klasse-Ziffer 

6.1 11 b 
6.1 13 c 
6.1 21 

6.1 21 c 

6.1 21 
6.1 21 g 

6.1 21 1 
6.1 21 c 
6.1 22 a 
6.1 66 +) 

6.1 91 

8 24 +) 

8 34 

Bemerkung/Auflagen 

H, J 

GGVS/GGVE,Ziffer 25 a 

E 

+) nur GGVS/GGVF. 

+) nur GGVS/GGVE 

Hexamethylendiamin 8 35 B 
Triäthylentetramin 8 35 B 
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
B: chloridfrei 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern, bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einfliisse vermie
den wird. 

J: Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr . E 50R -
5. Neufassung des BMV vom 01.10.1981 bzw. Ausnahme Nr. S 6 vom 
02.10.1979 (BGBl. I, S. 1612). 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Neufassung 
D/53 008/TC 

1 . Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 tiber die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 3 . ADR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981, (BGBl. II, S. 1131) 
- insbesondere Anhang B. lb -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü.ter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährliche~ Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen 1Jberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 

1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -
der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 
für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 
Scfiwietert GmbH, 4720 Beckum-Vellern 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 17,5/IV a 
- Tankcontainerdaten: (20' - 1 C) 

Lange: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 17 500 1, Eigengewicht ca 3780 kg, 
max. Gesamtgewicht: 24 000 kg, (ISO: 20 :l20 kg) 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi 18 9 
Werkstoff-Nr. 1.4541 

- Zeichnungen des Herstellers: 
H 1044/1 c vom 13.12.1973 (Tank) 
B 241.01.00 vom 14.03.1973 (Rahmenwerk, Fa. Graaff, Elze) 

die Zulassung zur Beförderhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 6.1 und 8 der ADR/GGVS/RID/GGVE 
erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem in Zulassungsschein 
D/53 008/TC l. Neufassung vom 18. September 1980 aufgeführten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. l aufgeführten 
gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
ADR/GGVS/RID/GGVE entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3 .1 Entfallt 
3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer ist 
erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre 
den nach den unter Nr. l genannten Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen Prüfungen 
ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch einen in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Korrosion zu prii-
fen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser 
Baumusterzulassung nur genutzt werden, wenn der für die Prüfung 
zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorge
schriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. H 1459/4 

~~~ ~~ö1G6~l~~nzXng~G~~h~~chDä~b~~t~i"n~~ fs~eJ~Räfe~aR~8R~~~~F~r 
schriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnunge.l zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 008/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 
3.5 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/53 008/TC 
- 1. Neufassung vom 18. September 1980 und wird unter dem Vorbe
halt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis 
zum 28. Mai 1985. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Ent a t. 

1000 Berlin 45, den 29 . März 1982 
Unter de~ Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

in Vertretung 
Dr.·-Ing. B. Droste 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A .Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad) Vaidyanathan, Dr. Bllimel 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/53 008/TC 

Bezeichnung 
- 2. Neufassung -

ADR/GGVS/RID/GGVE 
Klasse-Ziffer 

Bemerkung/Auflagen 

Anilin 6.1 11 b 
Phenol (geschmolzen) 
Acrylamid (monomere 
Lösung) 
2,4-Toluylendiisocynat 
(TDI) 

6 .1 13 c 
6. 1 21 

6.1 21 c 

Mononitroaniline (meta) 6.1 
Dinitroaniline 6.1 
Naphthylamin (alpha und 6.1 
beta) 

21 f 
21 f 
21 g 

H, J 

GGVS/GGVE,Ziffer 25 a 

E 

51 



Dinitrobenzole 6.1 
Toluidine 6.1 
Kresole 6.1 
Methylenchlorid 6.1 
4.4-Diphenylmethandiiso- 6.1 
cyanat (MDI) 
ungereinigte 6.1 
leere Tanks 
Formaldehyd 8 
wäßrige Lösungen mit 
einem Flammpunkt über 
ss •c 
Hydrazin in wäßrigen 8 
Lösungen mit höchstens 
50 % Hydrazin und einem 
Flammpunkt von mehr als 
ss •c 

21 
21 c 
22 a 
61 a 
66 +) 

91 

24 +) 

34 

+) nur GGVS/GGVE 

+) nur GGVE 

Hexamethylendiamin 8 35 B 
Triäthylentetramin 8 35 B 
Grundsatzlieh durfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
B: chloridfrei 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern, bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermie
den wird. 

J: Transport nur aufgrundder Ausnahmegenehmigung Nr. E 508-
5. Neufassung des BMV vom 01.10.1981 bzw. Ausnahme Nr. S 6 vom 
02.10.1979 (BGBl. I, S. 1612). 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
ZULASSUNGSSCHEIN 

1. Neufassung 
D/53 016/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b. - ' 
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und R vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 4. ADR
Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982, (BGBl. II, S. 665) 
- insbesondere Anhang B. lb -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) -
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen iiberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

der Firma 
Degussa, 6000 Frankfurt 1 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Schallex Apparatebau Herbert Balog GmbH, 5900 Siegen 
- Typenbezeichnung des Herstellers: Alu Container- 20' 
- Tankcontainerdaten: (20'- 1 C) 

Tanklänge: 6058 mm Breite: 2438 mm Höhe: 2438 mm 
Tankvolumen ca. 14JOO 1, Eigengewicht ca. 4415 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 20320 kg, Betriebsdruck: drucklos, 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: Al 99,5 F 7 

- Zeichnungen des Herstellers: 
C-016/5007/f vom Oktober 1980 (Tank und Rahmenwerk) 
A-216/5011/e vom 13.06.1972 (Mannloch) 

die Zulassung von Wasserstoffperoxid, wäßrige Lösungen mit mehr 
als 60 % und höchstens 90 % Wasserstoffperoxid stabilisiert; GGVS/ 
ADR/GGVE/RID-Klasse 5.1 Ziffer 1 - erteilt. Die Tankcontainer sind 
so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung 
durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 
2. Es wird hiermit beRcheinigt, daß das nach den im Zulassun~sschein 
Nr. D/53 016/TC - 2. Anderung - vom 10. Dezember 1980 aufgefuhrten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Bau
muster für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefährlichen 
Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ 
ADR/GGVE/RID entspricht. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merk
blattes 592-1 sowie die der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Priifvermerk ver
sehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen fiir 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige beschei
nigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 473-3 vom 
18.11.1980 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit 

52 

den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu rühren und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an bei
den Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 016/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu-
1assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung gilt nur für Tancontainer die bJ:s 31.10.1980 
gefertigt wurden. Vor Nachbauten aufgrund dieser Zu assung sind der 
BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Prüfung einzureichen. 
Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/53 016/TC- 2. 
Änderung - vom 10.12.1980 und wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens jedoch bis zum 07. De
zember 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 08. Dezember 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

1982 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Neufassung 
D/70 018/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b. -
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 4. ADR
Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. II, s. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) -
- insbesondere Anhang X -
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährliche~ Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Uberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) in der Fas
sung der 1. See-Gefahrgut-Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 
(BGBL. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Fa. Schwietert GmbH, 4720 Beckum-Vellern 
Typenbezeichnung des Herstellers: HT 19,2/IVa /10 
Tankcontainerdaten: (20 1 ISO 1 C) 
Tanklänge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm 
Tankvolumen ca. 19200 1, Eigengewicht ca. 4500 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24000 kg (ISO: 20320 kg), 
Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 9 bar 
(Überdruck), Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10 
Werkstoff-Nr. 1.4571 

- Zeichnungen des Herstellers: 
H 1185/1 e vom 29.04.1976 (Tank) 
B 241.01.00 vom 14.03.1973 (Rahmenwerk- Fa. Graaff KG, Elze) 
H 1349/3 vom 05.07.1977 (Sicherheitsarmatur) 

die Zulassung zur Beförderung de·r im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der Klassen 6.1 und 8 der/des GGVS/ADR/GGVE/RID 
sowie der Klassen 5.1, 6.1, 8 und 9 der GefahrgutVSee, (IMDG-Code) 
mit einer Dichte von höchstens 1,27 kg/da3 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/70 018/TC - 2. Änderung - vom 28. Dezember 1977 aufgeführten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten gefährlichen Güter 
geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/ 
RID/GefahrgutVSee/CSC entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
Im Sinne des IMDG-Codes ist es ein ortbeweglicher Tank vom Typ 1. 



3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk ver
sehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen 
Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch 
einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs
zweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der 
für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. 
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. H 1459/4 
vom 07.12.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 018/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung gilt für Tankcontainer, die bis 28.12.1977 ge
fertigt wurden. Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung sind der 
BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Prüfung einzureichen. 
Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/70 018/TC -
2. Änderung vom 28. Dezember 1977 und wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens jedoch bis zum 
24. August 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: .. 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Obereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977) -BGBl. II 1977, 
s. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-053/018/79 und dem Hersteller
Identifizierungskennzeichen HT 19,2/IV a/10 zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 18. Oktober 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyana than, Dr. Blümel 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Acetoncyanhydrin, 
stabilisiert 
Anilin 
Phenol (geschmolzen) 
2,4-Toluylendiisocyanat 
( TDI) 
Chloraniline, flüssig 
(ortho- oder meta-) 
Naphthylamin (alpha) 
Naphthylamin (beta) 
2,4-Toluylendiamin 
Mononitrotoluole 
(ortho- und meta-) 
Toluidine 
Xylidine 
Kresole 
Benzylchlorid, stabilisiert 
Formaldehyd in wäßrigen 
Lösungen mit einem Flamm
punkt über 61 •c 
Kaliumhydroxid in wäßri
gen Lösungen mit höchstens 
28 % KOH 

Natriumhydroxid in wäßri
gen Lösungen mit höchstens 
25 % NaOH 

D/70 018/TC 
1. Neufassung 

RID/ADR Gefahr-
GGVE/GGVS gutVSee 
Klasse- Klasse 
Ziffer 
6.1-lla 6.1 

6.1-llb 6.1 
6.1-13c 6.1 
6.1-2lc 6.1 
(RID/ ADR) 
6.1-2le 6.1 

6.1-21g 6.1 
6.1-2lg 6.1 
6.1-2lh 6.1 
6.1-211 6.1 

6.1-2lo 6.1 
6.1-2lg 6.1 
6.1-22a 6.1 
6.1-61k 8 
8-24 9 
(GGVE/GGVS) 

8-32 8 

8-32 8 

UN
Nr. 

1541 

1547 
2312 
2078 

2019 

2077 
1650 
1709 
1664 

1708 
1711 
2076 
1738 
2209 

1814 

1824 

Auflagen/ 
Bemerkung 

GGVE/GGVS 
Ziff. 25a 
E 

A 

Betriebstem
peratur 
höchstens 
60 •c 
Betriebstem
peratur 
höchstens 
60 •c 

alkalische Lösungen von 8-32 8 1719 
Phenol mit einer Dichte 
von höchstens 1,27 kg/dm3 
(alkalische ätzende Flüs-
sigkeit n.a.g.) 
Hydrazin in wäßrigen 8-34 8 2030 
Lösungen mit höchstens 
50 % Hydrazin und einem 
Flammpunkt von mehr als 
55 •c 
Triäthylentetramin 8-35 8 2259 B 

1783 B 
2014 H, W 

Hexamethylendiamin 8-35 8 
Wasserstoffperoxid in wäß- 8-41a, b 5.1 
rigen Lösungen von mehr als 
6 % bis höchstens 60 % 
H202 stabilisiert 
Grun~sätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser 
bar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 

nicht beliebig misch-

A: Der Stoff muß wasserfrei sein 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein 
E: Der Stoff muß frei von Heimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver
mieden wird. 

W: Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit 
mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die 
inneren Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der ersten 
Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorg
fältig zu passivieren. 

1. 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRüFUNG 
{BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Neufassung 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulas~ungsnummer 

D/ 30 024/TC 

~i[~i~ a~~tRe~acObereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
{ADR) vom 18. August 1969 {BGBl. !!, S. 1489) mit Anlagen 
A und B vom 04. November 1977 (BGBl. I I, S. 1190) in der Fas
sung der 4. ADR-Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. 
I I, S. 665) 
- insbesondere Anhang B. lb -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr {CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. I!, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungs
verordnung vom 17. Dezember 1981 {BGBl. I!, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen {GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 {BGBl. I, S. 1017) 
in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungsverordnung vom 
27. Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

der Firma 
Cheminova, DK-7620 Lemvig 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

-Hersteller: 
Luther-Werke GmbH & Co, 2300 Braunschweig 
- T enbezeichnun des Herstellers: TC 15/1 Typ I A 

- Tankcontainerdaten: 20 1C 
Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 15140 1, Eigengewicht ca. 4800 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24000 kg 
max. Betriebsdruck: 3 bar {Überdruck), 

. Prüfdruck: 4,50 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech H I! {Werkstoff-Nr. 1.0425) 
Tankinnenauskleidung: Hartgummi Typ Vulcoferran 2194 der 
Fa. HAW. 

- Zeichnun,en des Herstellers: 
l-1PR 13 8.01 vom 06.09.1976 (Druckbehalter 1514o l) 
0- 1. 1404.02 D vom 05.01.1976 (Rahmen, komplett) 

die Zulassung zur Beförderung von 
0.0 - Dimethyl-Thiophosphorylchlorid, UN-Nr. 1760 
0.0- Diäthyl-Thiophosphorylchlorid, UN-Nr. 2751 
RID/ADR - Klasse 8, Ziffer 21; {IMDG-Code) - Klasse 8, mit einer 
Dichte von höchstens 1,59 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hienw;t bescheinigt, daß das nach den im Zulassungs
schein D/30 024/TC - 1. Änderung vom 10.Januar 1977 aufgeführten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen {Anlagen) gefertigte Bau 
muster eines Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 
aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrü
stungsvorschriften der/des ADR/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
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3. Nebenbestimmungen 

3.1 Entfällt. 

3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer 
dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung 
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachver
standlge besche1n1gt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrü
stung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse gebracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 1-1 PR 
1378.01 vom 06.09.1976 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 ge
nannten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonstiges 

Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh
r:n und m1ndestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
s1chtbar an belden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/30 024/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß 
lassungsnummer sind 
anzubringen. 

mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 

3.5 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungssche1n D/30 024/TC - 1. 
Änderung vom 10. Januar 1977 und w1rd unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. Sie gilt längstens bis zum 
20.·10.1987. 

4. FestleTung der Kennzeichnung nach CSC: 
Enttal t. 

1000 Berlin 45, den 21.10.1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referats 1 ei ter 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich, Dipl.-Ing. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT _FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
3. Nachtra11 

D/70 031/TC- 1. Anderung-
Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
de Stoffe ergänzt: 
Bezeichnung 

2,4-Toluylendi 
isocyanat 
4,4-Diphenylmethan
diisocyanat 
Dodecylbenzolsufon
säure (Alkylbenzolsul
fonsäure n.a.g.) 

) nur GGVE/GGVS 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 
6.1 2lc 

GefahrgutVSee 
Anlage A 
Klasse 

6.1 
6.1 - 25a 
6.1 - 66*) 9 

8 - lOb*) 8 

UN- Auflagen/ 
Nr. 

Bemerkung 

2078 

2489 

2586 H 

H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermie
den wird. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulass~ngsschein 
Nr. D/70 031/TC 1. Änderung. 

LV. 

1000 Berlin 45, den 25. März 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dr.-Ing. B. Droste 
Referatsleiter 

Ing.(grad.) A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing.(grad.) A. Ulrich, Dr. P. Blümel 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 

D/70 032/TC - 1. Neufassung 
Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt: 
Bezeichnung RID/ADR GefahrgutVSee UN- Auflagen/ 

GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

Klasse Nr. Bemerkung 

iso-Butylmethacrylat, 
stabilisiert 

3 - 3 3.3 2283 H 

H: Die Tankcontainer sind so zu befSrdern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver-
mieden wird. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 032/TC- 1. Neufassung- vom 18. Oktober 1982 der Fa. Eisen
bahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, Düsseldorf. 

1000 Berlin 45, den 08. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Neufassung 
D/70 036/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb. -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
~ovember 1977 (BGBl. II, s . 1190) in der Fassung der 4 . ADR
Anderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. II, s. 665) 
- insbesondere Anhang B. lb-

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn ( GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) -
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) 
in der Fassung der 1 . See-Gefahrgut-Änderungsverordnung vom 
27. Juli 1982 (BGBL. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) 

der Firma 
Eisenbahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, 4000 Düsseldorf 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Graaff KG, 3210 Elze/Hannover 
- Typenbezeichnung des Herstellers: EV 20 TC 
- Tankcontainerdaten: (20'- 1 CC) 

Tanklänge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
Tankvolumen ca. 19800 1, Eigengewicht ca. 5090 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24000 kg (ISO: 20320 kg), 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4,5 bar 
(Überdruck), Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: St E 32, Werkstoff-Nr. 1.0846 

- Zeichnungen des Herstellers: 
B 3/1.32.01/4 vom 2/.06.1977 (Tank) 
B 371.20.01/6 vom 30.06.1977 (Rahmenwerkk) 
Druckstutzen DN 40 vom 10.12.1981 (Zeichnung der Fa. EVA) 
Steigrohrstutzen DN 50 vom 10.12.1981 (Zeichnung der Fa. EVA) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID/- Klasse 6.1; Gefahrgut
VSee Klasse 3.1 -mit einer Dichte von höchstens 1,19 kg/dm3 ·er
teilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/70 036/TC vom 10. Oktober 1977 aufgeführten Prüfberichten ein
schließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster für die Beför
derung der unter 1. aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist 
und den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/Gefahrgut
VSee/CSC entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG
Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßgaben 
des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISo-Empfehlung 1496/3 er
füllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk ver-



sehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vo r ge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen 
Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch 
einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs
zweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der 
für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. 
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. B 371.32. 
07 vom 19.08.1977 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhal b eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 036/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/70 036/TC
vom 10.10.1977 mit den Nachträgen 1 und 2 und wird unter dem Vor
behalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis 
zum 08. Dezember 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Übereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container - CSC - (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977) -BGBl. II 1977, 
s. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-002/036/78 und dem Hersteller
Identifizierungskennzeichen EV 20 TC zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, E. Reeck 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 036/TC 
1. Neufassung 

Stoffbezeichnung RID/ADR Gefahr- UN- Auflagen/ 
GGVE/GGVS gutVSee Nr. Bemerkung 

Acetoncyanhydrin, 
stabilisiert 
Acrylnitril, 
stabilisiert 

Klasse-
Ziffer 
6.1 lla 

6 .l-2a 

Klasse 

6.1 

3.1 

1541 

1093 H, X 

Grundsatzlieh dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermie
den wird. 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
5. Nachtrag 
D/30 054/TC 

Die Stoffaufzählung - zulässiger Inhalt - wird um folgenden Stoff 
ergänzt: 
Bezeichnung 

Omethoat 
(Folimat techn.-flüssig
organisches phosphorhal
tiges Pestizid, flüssig, 
n.a.g.) 

RID/ADR GefahrgutVSee 
Klasse- Anlage A 
Ziffer Klasse 
6.1- 82 a)L 6.1 

UN
Nr. 

2783 

Auflagen/ 
Bemerkung 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungssr.hein 
Nr. D/30 054/TC. 

1000 Berlin 45, den 09. November 1982 
Unter den Eichen 87 

LV. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dr.-Ing. B. Droste 
Referatsleiter 

Ing.(grad.) A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing.(grad.) A. Ulrich, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM} 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEr N 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
N r. D/30 061/TC 

Die Stoffaufzählung -wird um folgende Stoffe ergänzt: 

Stoffbezeichnung 

Dimethoat 
Äthyl pa rath i on 
Methylparathion 
Ethion 
Novathion 
Monochloressigsäure, Lösung 
in Methanol mit mindestens 
80% Monochloressigsäure 
Besondere Auflagen: 

RID/ADR 
Klasse
li ffer 
6.1 -83a 
6.1 -81a 
6.1 -81a 
6.1-82a 
6.1-83a 
8 -21a 

GefahrgutVSee 
Klasse 

6.1 
6.1 
6. 1 
6.1 

8 

UN
Nr. 

2783 
2783 
2783 
2783 
2783 
1750 

Nach Ablauf eines jeden Jahres ist durch einen behördlich anerkann 
ten Sachverständigen die Beschichtung des Tankinnern zu begutachten. 
Die Berichte über diese Untersuchungen sind der BAM umgehend zuzulei
ten. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/30 061/TC vom 12. Januar 1979 der Firma Containertechnik Harnburg 
GmbH. & Co. 

1000 Berlin 45, den 04. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. 8. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl . -lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Mischke, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Nachtrag 
D/46 065/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt: 
Bezeichnung GGVE/GGVS GefahrgutVSee UN- Auflagen/ 

Klasse- Klasse Nr. Bemerkung 
Ziffer 

Phosphor-gelb, 4.2-1 4.2 1381 
trocken 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/46 065/TC vom 01.08.1978 sowie der Ausnahmegenehmigung Nr. 
S26- 1. Neufassung- des BMV vom 17.09.1982. 

1000 Berlin 45, den 29. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1 . 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg Dipl .-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dr. p, Blümel 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCaEIN 
1 . Nachtrag 
D/70 07 5/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
de Stoffe ergänzt: 
Glycidyltrimethylammoniumchlorid, Lösung - Quab 151 - RID/GGVE/ADR/ 
GGVS - Klasse 8 Ziffer 32; GefahrgutVSee (IMDG-Code) - Klasse 8 U.N. 
Nr. 2904 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 075/TC vom 30. Oktober 1978. 
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LV. 

1000 Berlin 45, den 25. März 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dr.-Ing. B. Droste 
Referatsleiter 

lng.(grad.) A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng.(grad.) A. Ulrich, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 

D/70 091/TC 
Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt: 
Bezeichnung 

3,5-Xylidin 
(m-Xylidin) 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 
6.1 2lq 

GefahrgutVSee 

Klasse 

6.1 

UN- Auflagen/ 

Nr. Bemerkung 

1711 rein 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 091/TC vom 09. April 1979 (Tank mit .. Säkaphen si 14e'' 
Innenbeschichtung) der Fa. Bayer AG, 5090 Leverkusen-Bayerwerk. 

LV. 

1000 Berlin 45, den 30. September 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

H. Vaidyanathan, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FiiR MA11l_Jl._lALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/10 113/TC 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgender, mit dem Prüfvermerk 
des TÜV-Baden vom 07. Oktober 1982 versehenen Zeichnung der Fa. 
Thyssen Industrie AG gefertigt werden (Stutzenänderung): 

885.180.60-2c vom 01.09.1982 (Tank) 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/10 113/TC vom 07. Dezember 1979. 

1000 Berlin 45, den 08. Dezember 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 

Übergangsbescheinigung Nr. 114/TC 
1. Neufassung 

Auf Antrag der Firma FB Silbermann, Postfach 10 24 07, 8900 Augsburg 
1, vom 03.08.1982 wird der folgende Stoff 
Salpetersäure mit mehr als 55 % aber höchstens 70 % reiner Säure 
(HN03)-Klass~ 8, Ziffer 2b- +) 
in die o.g . Obergangsbescheinigung mit aufgenommen. 
Dieser Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit der Übergangsbeschei
~}gung Nr. 114/TC- 1. Neufassung vom 16. September 1981. 

Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 

1000 Berlin 45, den 06. September1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
·metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
i.V. Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dr. Blümel 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/70 126/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
de Stoffe ergänzt: 

Buten-1 (Butylen) 
RID/ADR/GGVE/GGVS/GefahrgutVSee - Klasse 2, Ziffer 3c; 
U.N. Nr. 1012. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 126/TC vom 07. Februar 1980. 

1000 Berlin 45, den 04. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1 .0 2 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich, Dipl.-Ing. Mischke 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
l. Nachtrag 
D/17 128/TC 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Fa. Air 
Products Ltd., Acrefair, England gefertigt werden: 
TS 6993 A vom 13.01.1981 (Zusammenstellung und Beschriftung) 
TS 6983 A vom 02.10.1980 (Innentank) 
TS 6990 A vom 11.12.1980 (Außentank) 
TS 6985 A vom 29.01.1981 (Rahmen, Schutzgitter usw.) 
TS 6377 A vom 12.05.1981 (Rahmenwerk) 
TS 6449 C vom 02.06.1981 (Tankschild) 
Diesem Nachtrag liegt der ergänzende Prüfbericht des TÜV
Rheinland Nr. 913-198074 vom 07.10.1981 zugrunde. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/17 128/TC vom OS. Februar 1980. 

1000 Berlin 45, den 03. August 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. Mischke 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/30 133/TC 

Die Tankcontainer - ISO 1 CC, !MO Tanktyp 2 - dürfen auch nach 
folgenden Zeichnungen (Armaturenanordnung) der Firmen Fort Vale 
Engeneering Limited; Braunswiek Street, Nelson, England und Euro
tainer gefertigt werden. 
Mod. 518-519-IM 102 der Fa. Eurotainer (iibersichtzeichnung) 
280/3000 vom August 1982 (Top Operator+ Bottom outlet Assy.) 
280/3100 vom Juni 1982 (Top outlet Flange Assy.-USA-Arrangement) 
280/3200 vom November 1981 (Bottom outlet Flange-USA-Arrangement) 
280/3201 vom August 1982 (Bottom outlet Flange-USA-Arrangement) 
11925 vom August 1981 (Link, Crank + Crankshaft Assy.) 
20334 vom Mai 1982 (Bayonet cap) 
20341 vom September 1980 (Footvalve pappet Assy.) 
324/2010 vom Mai 1982 (pappet seat Housing welded Assy.) 
324/2020 vom April 1982 (pappet seat clamp) 
SA 0365 vom Juni 1982 (Anbau Sicherheitsventil) 
SA 0367 vom Juni 1982 (Anbau Sicherheitsventil) 
Diesem Nachtrag liegt die Prüfbescheinigung des Germanischen Lloyd, 
Glasgow, GB, Nr. 12998 vom 12.10.1982 zugrunde. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/30 133/TC vom 28.03.1980. 

1000 Berlin 45, den 04. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 



BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/70 136/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgenden Stoff ergänzt: 

RID/ADR 
Bezeichnung GGVE/GGVS GGVSee UN-

Klasse
Ziffer 
3-4 

IMDG-Code Nr. 
Klasse 

Auflagen/ 
Bemerkung 

2-Athylhexanol 
Dieser Nachtrag gilt nur 
Nr. D/70 136/TC. 

in Verbindung mit dem Zulassungsschein 

1000 Berlin 45, den 02. August 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Gemäß 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Bescheinigung zum 
D/05 150/TC 

- § 14 (2) zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509), gibt 
die Bundesanstalt für Materialprüfung Ihre Zustimmung zur Weiterver
wendung der entsprechend dem o.g. Baumuster in Serie gefertigten 
Tankcontainer. 
Diese Bescheinigung gilt nur im Zusammenhang mit der Baumusterzu
lassung Nr. D/05 150/TC und ihren ggf. vorhandenen Nachträgen. Sie 
gilt bis zum 16. Juli 1985 sofern sie nicht vorzeitig widerrufen 
wird. 

1000 Berlin 45, den 06. Septemberl982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
i.V. Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALP~ÜJ:!IN.G 

(BAM) 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/05 153/TC 

Gemäß 
- § 14 (2) zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509), gibt 
die Bundesanstalt für Materialprüfung Ihre Zustimmung zur Weiterver
wendung der entsprechend dem o.g. Baumuster in Serie gefertigten 
Tankcontainer. 
Diese Bescheinigung gilt nur im Zusammenhang mit der Baumusterzu-
lassung Nr. D/05 153/TC und ihren ggf. vorhandenen Nachträgen. Sie 
gilt bis zum 14. Juli 1985 sofern sie nicht vorzeitig widerrufen 
wird. 

1000 Berlin 45, den 06. Septemberl982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Oberregierungsrat 
i.V. 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Gemäß 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/05 155/TC 

- § 14 (2) zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509), gibt 
die Bundesans t alt für Materialprüfung Ihre Zustimmung zur Weiter
verwendung der entsprechend dem o.g. Baumuster in Serie gefertigten 
Tankcontainer. 
Diese Bescheinigung gilt nur im Zusammenhang mit der Baumusterzu-

lassung Nr. D/05 155/TC ~nd ihren ggf. vorhandenen Nachträgen. Sie 
gilt bis zum 31. Juli 1985 sofern sie nicht vorzeitig widerrufen 
wird. 

1000 Berl:ln 45, den 06. Septemberl982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
LV. Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

n Butylmethacrylat 
stabilisiert 
Methylmethacrylat, 
stabilisiert 
X) nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS 

X) 

X) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 156/TC vom 04. August 1980 der Firma Eisenbahn-Verkehrs
mittel-Gesellschaft mbH, Düsseldorf. 

1000 Berlin 45, den 19. August 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Nachtrag 
D/70 156/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage 
folgenden Stoff ergänzt: 

zum Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

GefahrgutVSee 
Klasse 

UN-Nr. Auflagen/ 
Bemerkung 

4 Thiopentanal 3 - 4 
(beta-Methylmercapto
propionaldehyd) 

6.1 2785 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 156/TC vom 04. August 1980 der Fa. Eisenbahn-Verkehrsmit
tel-Gesellschaft mbH, Düsseldorf. 

LV. 

1000 Berlin 45, den 15. September 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

H. Vaidyanathan, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Neufassung 
D/22 164/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb. -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) -
- insbesondere Anhang X -

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Hamburg 26 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 
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Containers and Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. Monaghahn, 
Irland 

- Zeichnungen des Herstellers: 
2/1169 B vom 31. Mai 1978 (Zusammenstellung) 
2/1170 B vom 31. Mai 1978 (Tank) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der Klassen 3, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE mit einer 

Dichte von höchstens 1,87 kg/dm3 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das Baumuster eines Tankcontai
ners, das nach den im Zulassungsschein Nr. D/22 164/TC vom 23. Sep-
tember 1980 genannten Prüfb~richt einschließlich Anhang (Anlagen) 
gefertigt ist, für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
ISo-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2jährigen 
Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch 
einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs
zweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der 
für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. 
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 28337 vom 
19.02.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit 
den übrigen Angaben nach den unter Nr . 1 genannten Rechtsvorschrif
ten zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 164/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. Die Tankcontainer sind im Dombereich wie folgt dauerhaft zu 
kennzeichnen: 

"Mannlochdurchmesser 450 mm" 
3.5 Diese Zulassung gilt zunächst nur für 10 Tankcontainer mit 
den C.P.V-Fabrikations-Nrn. 1141, 1150 (Hoyvo 010691-010700). 
010684-010686). Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/22 164/TC vom 23. September 1980 und wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens jedoch bis zum 
22. September 1985. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 19. August 1.982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dr. Blümel 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/22 164/TC 

Stoffbezeichnung 
- 1. Neufassung -

GGVS/GGVE 

Acetessigsäuremethylester 
Äthylbenzoat 
2-Athylhexanol 
Benzaldehyd 
Decahydronaphthalin, cis 
3,4-Dichlorbenzotrifluorid 
Methylbenzoat 
beta-Methylmercaptopropion
aldehyd (4-Thiopentanal) 
Nitrobenzol 
n-Octanol (Octylalkohol) 
Tetrahydronaphthalin 
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Klasse
Ziffer 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 

3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 

Auflagen/ 
Bemerkung 

c 
E 
B 

A, B 

B 

ungereinigte leere Tanks, 3 - 6 A, H, N 
die die o.g. Stoffe enthalten 
haben 
Anilin 6 . 1 - llb 
Phenol 6.1 13c 
Chloraniline 6.1 - 2le 
Mononitrotoluole 6.1 211 
Toluidine 6.1 2lo 
Chloroform 6.1 6la 
Methylenchlorid 6.1 61a 
Tetrachlorkohlenstoff 6.1 6la 
Phosphorylchlorid 
Phosphortrichlorid 
Siliciumtetrachlorid 
Sulfurylchlorid 
Titantetrachlorid 
Formaldehyd in wäßrigen Lö-
sungen mit einem Flammpunkt 
von mehr als 55 •c 
Phenol in alkalischen Lösun
gen mit einer Dichte von 
höchstens 1,87 kg/dm3 
Natriumhydroxid in wäßrigen 
Lösungen mit einer Dichte von 
höchstens 1,87 kg/dm3 
Hydrazin in wäßrigen Lösun
gen mit höchstens 50 % 
Hydrazin und mit einem Flamm-
P.unkt von mehr als 55 •c 
Athylendiamin 
Hexamethylendiamin 
Träthylentetramin 
ungereinigte leere Tanks, die 
die o.g. Stoffe entahlten 
haben 

8 - lla 
8 lla 
8 - lla 
8 lla 
8 lla 
8 24 

8 - 32 

8 - 32 

8 - 34 

8 - 35 
8 - 35 
8 - 35 
8 - 51 

E 

E 
c, H 
A 
E, H, T 
E, H, T 
E, H, T 
E, H, T 
E, H, T 

Betriebstemperatur 
höchstens 60 •c 

B 
B 
B 
A, H, N 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig misch
bar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden. 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
E : Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einfliisse ver
mieden wird. 

N: Die Tankcontainer sind in vollkommen trockenem Zustand mit 
trockenem Stickstoff oder einem anderen geeigneteem Gas von 
0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung 
auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beauf
schlagen. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Neufassung 
D/22 167/TC 

1. Hiermit wird nach 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Giiter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb. -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502)
- insbesondere Anhang X -

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Hamburg 26 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Containersand Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. Monaghahn, 
Irland 

- Typenbezeichnung des Herstellers: entfällt 
- Tankcontainerdaten: (20 1 - 1 C) 

Lange: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 14000 1, Eigengewicht ca. 3225 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 28000 kg, (ISO: 20320 kg, UIC: 24000 kg) 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüf druck: 4,5 bar (;iberdruck), 
Tankwerkstoff: X 5 CrNiMo 1810, 
Werkstoff-Nr. 1.4401 

- Zeichnungen des Herstellers: . 
2/1177 B vom Ol. Juni 1978 (Zusammenstellung) 
2/1172 B vom 31. Mai 1978 (Tank) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten Stoffe der Klassen 3, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE mit einer 
Dichte von höchstens 2,21 kg/dm3 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das Baumuster eines Tankcon
tainers, das nach den im Zulassungsschein Nr. D/22 167/TC vom 
27. Oktober 1980 genannten Prüfbericht einschließlich Anhang (Anla
gen) gefertigt ist, für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten 
gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
ISo-Empfehlung 1496/III erfüllt. 



3. Nebenbestimmungen 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen 
Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch 
einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs
zweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der 
für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. 
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 28337 vom 
19.02.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit 
den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschrif
ten zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 167/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. Die Tankcontainer sind im Dombereich wie folgt dauer
haft zu kennzeichnen: 

'"Mannlochdurchmesser 450 mm" 
3.5 Diese Zulassung gilt zunächst nur für 4 Tankcontainer mit den 
C.P.V-Fabrikations-Nrn. 1173, 1154-1156 (Hoyvo 10680, 010684 -
010686). Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/22 
167/TC vom 27. Oktober 1980 und wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens jedoch bis zum 
26. Oktober 1985. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Ent a t. 

1000 Berlin 45, den 23. August 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dr. Blümel 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/22 167/TC 

Stoffbezeichnung 
- 1. Neufassung -

GGVS/GGVE 

Acetessigsäuremethylester 
Äthylbenzest 
2-Äthylhexanol 
Benzaldehyd 
Decahydronaphthalin, cis 
3,4-Dichlorbenzotrifluorid 
Methylbenzest 
beta-Methylmercaptopropion-
aldehyd (4-Thiopentanal) 
Nitrobenzol 
n-Octanol (Octylalkohol) 
Tetrahydronaphthalin 
Dimethylformamid 
ungereinigte leere Tanks, 
die die o.g. Stoffe enthalten 
Anilin 
Chloraniline 
Chloroform 
Dichtormethan (Methylen-
chlorid 
4,4'-Diphenylmethandiiso
cyanat (MDI) 

Klasse
Ziffer 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 

3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 6 

6.1 - llb 
6.1 - 21e 
6.1 - 6la 
6.1 - 6la 

6.1 - 66 

Mononitrotoluole 6.1 - 211 
Phenol 6.1 - 13c 
Tetrachiorkohlenstoff 6.1 - 6la 
Toluidine 6.1 - 2lo 
2,4-Toluylendiisocyanat (TDI)6.1 - 66 
unsereinigte leere Tanks, 6.1 - 91/92 
die die o.g. Stoffe ent-
halten 
Formaldehyd in wäßrigen Lö
sungen mit einem Flammpunkt 
von mehr als 55 •c 
Hexamethylendiamin 
Hydrazin in wäßrigen Lösun
gen mit höchstens 50 % Hy
drazin und einem Flamm-

8 - 24 

8 - 35 
8 - 34 

Auflagen/ 
Bemerkung 

c 
E 
B 
A, B 

B 

A, H, N 

E 
A, C 
C, H 

A 

A, H, N 

B 

punkt von mehr als 55 •c 
Natriumhydroxid in wäßrigen 
Lösungen mit höchstens 50 % 
NaOH 
Phenol, alkalische Lösung 
Phosphortrichlorid 
Phosphorylchlorid 
Siliciumtetrachlorid 
Sulfurylchlorid 
Titantetrachlorid 
Triäthylentetramid 
ungereinigte leere Tanks, die 
die o.g. ätzenden Stoffe 
enthalten haben 

8 - 32 

8 - 32 
8- lla 
8- lla 
8 - lla 
8 - lla 
8 - lla 
8 - 35 
8 - 51 

Betriebstemperatur 
höchstens 60 •c 

E, H, T 
E, H, T 
E, H, T 
E, H, T 
E, H, T 
B 
A, H, N 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig misch
bar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein 
C: Der Stoff muß neutral oder schwach alkalisch sein 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver
mieden wird. 

N: Die Tankcontainer sind mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenem Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beauf
schlagen. 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung 
auszuschließen; besteht die ~öglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenen Gas von 0 ;5 bar (iiberdruck) zu beauf
schlagen. 

Gemäß 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/05 176/TC 

- § 14 (2) zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509), gibt 
die Bundesanstalt für Materialprüfung Ihre Zustimmung zur Weiterver
wendung der entsprechend dem o.g. Baumuster in Serie gefertigten 
Tankcontainer. 
Diese Bescheinigung gilt nur im Zusammenhang mit der Baumusterzu
lassung Nr. D/05 176/TC und ihren ggf. vorhandenen Nachträgen. Sie 
gilt bis zum 19. Januar 1986 sofern sie nicht vorzeitig widerrufen 
wird. 

1000 Berlin 45, den 06. September1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
i.V. Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Gemäß 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/05 180/TC 

- § 14 (2) zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509), gibt 
die Bundesanstalt für Materialprüfung Ihre Zustimmung zur Weiterver
wendung der entsprechend dem o.g. Baumuster in Serie gefertigten 
Tankcontainer. 
Diese Bescheinigung gilt nur im Zusammenhang mit der Baumusterzur 
lassung Nr. D/05 180/TC und ihren ggf. vorhandenen Nachträgen. Sie 
gilt bis zum 13. Januar 1986 sofern sie nicht vorzeitig widerrufen 
wi.rd. 

1000 Berlin 45, den 06. September1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 
LV. 

metallischen Werkstoffen 
Dipl.-Ing. A·. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
{BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 183/TC 

Die Stoffaufzählung -wird um folgende Stoffe ergänzt: 

Stoffbezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

GefahrgutVSee 
Klasse 

UN
Nr. 

Dimethoat 
1\thylparathion 
Methylparathion 
Ethi on 
Novathion 
Monochloressigsäure, 

6.1-83a 
6.1-81a 
6.1-81a 
6.1-82a 
6.1-83a 
8 -21a 

Lösung in Methanol mit min
destens 80% Monochloressigsäure 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8 

2783 
2783 
2783 
2783 
2783 
1750 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 183/TC vom 06. Februar 1981 der Firma Containertechnik Harnburg 
GmbH. & Co. 

1000 Berlin 45, den 04. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ul rich, Dipl.-Ing. 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortl i eher 

Sachbearbeiter 
Mischke, Dr. Blümel 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/70 185/TC 

Die Tankcontainer - ISO l C, !MO Tanktyp 1 - dürfen auch nach 
folgenden Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
gefertigt werden (Wegfall der Schmelzsicherung; Armaturenwechsel): 

CS-529/0a-I vom 26.02.1982 (Zusammenstellung) 
CS-529/3-I vom 15.12.1981 (Tank) 
CS-529/4.3b-I vom 24.03.1982 (Ventilanordnung) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 185/TC vom 17. Februar 1981. 

1000 Berlin 45, den 06. Septemberl982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. Mischke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/70 191/TC 

Die Stoffaufzählung - zulässiger Inhalt - wird um folgende Stoffe 
ergänzt: 
Bezeichnung 

Acetaldehyd 
Aceton 
Diacetonalkohol 
Essigsäure mit mehr als 
80 % reiner Säure 
Essigsäureanhydrid 
Phosphoroxychlorid 
Phosphortrichlorid 
Natriumhydroxid in 
wäßriger Lösung (50 %) 

Auflagen: 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-
Ziffer 
3 5 
3-5 
3-5 
8-2lc 

8-2le 
8-lla 
8-lla 
8-32 

.;vsee 
Anlage 
Klasse 

3.1 
3.1 
3.2/3.3 
3.3 

8 
8 
8 
8 

UN- Auflagen/ 
A Nr. Bemerkung 

Nr. 

1089 X 
1090 X 
1148 X 
1842 X 
(2789) 
1715 
1810 E, H, T 
1809 E,H,T,XX 
1824 max. Einfüll.;./ 

u.Betriebstem-
peratur 60 •c 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
X) nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS 
XX) nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVSee 
E: --ner Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver
mieden wird. 

60 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung 
auszuschließen; besteht die ~öglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem ande
ren geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu be
aufschlagen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 191/TC vom 23. April 1981 

1000 Berlin 45, den 19. August 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1 . 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . A. Ulrich, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

(BAM) 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/70 192/TC 
1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. 11, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl . II, s. 1131) 
- insbesondere Anhang B. lb-

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3 . Rio-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. 11, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif-
fen (GefahrgutVSee) vom 5. Juli 1978 (BGBl.I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -
der Firma 

Gontrans GmbH, 2000 Hamburg 
für das in den Prüfberichten des Germanischen Lloyd (FC-Nr.2802/03 
vom 28.08.1979 und 2802/07 vom 18.02.1980 sowie Zeichnungsprüfung 
vom 25.05.1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZE 4,5/2100/19,4 
- Tankcontainerdaten: (20' - ISO 1 CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 19400 1, Eigengewicht ca. 4190 kg, zul. Gesamt
gewicht: 26000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg), max. 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10 (1.4571). 

- Zeichnungen des Herstellers: 
CE-496/0 III vom 08.04.1981 (Zusammenstellung) 
CE-496/3 III vom 08.04.1981 (Tank) 
CE-496/4.3 III vom 08.04.1981 und (Ventil- und 
CE-496/4.3 b-1 vom 12.12.1979 Stutzenanordung) 
CE-496/4.2.l.A III vom 08.04.1981 (Reinigungsöffnung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID-Klassen 3 und 8 so
wie der Klassen 3, 5.1, 8 und 9 der GefahrgutVSee erteilt. 
Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c 
sind zur Beförderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr 
GGVE, GGVS) nicht zugelassen. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o.g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. Das Baumuster eines 
Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbe
wegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merk
blattes 592-1 sowie die der ISo-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten,mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. l genannten Rechtsvorschriften vorgese
henen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für den · 
Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, 
daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. Im Rahmen der 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 



durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-496/7.1 
vom 05.07 . 1979 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 192/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 09.Februar 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Übereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977- BGBl. II 1977, 
S. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-048/111/79 und dem Hersteller
Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 
2086 ZE 4,5/2100/19,4 R 

1000 Berlin 45, den 10. Februar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg lng.(grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing.(grad.) A. Ulrich, TRA Ing.(grad.) Mischke 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Athanol 
Äthylbenzol 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthylbutyrat 
Äthylenglykoldiäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 
Äthylacetat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
Amylalkohol, tertiär 
Amylalkohole, primär und 
sekundär außer Diäthylcar
binol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
iso-Butanol 
Butanol, sekundäres 
Butanol, tertiäres 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
Butylacetat, sekundäres 
(sec-Butylacetat) 
n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Chlorbenzol 

D/70 192/TC 
RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

3 5 
3 - la 
3 - la 
3 3 
3 - 3 

3 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 3 

3 -
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 la 

3 - la 
3 la 
3 - 3 
3 - 3 

Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans. 
Diacetonalkohol 
Diäthylketon 

3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 

Dibutyläther 
Diisobutylketon 
Hexaldehyd 
Methylamin, wäßrige Lösung 
mit einem Flammpunkt von 
mindestens 0 o C 
Methylamylacet.at 
Mehtylamylketon 
Methylbutyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 

3 - 3 
3 - 3 
3 - la 

3 - 1a 

Gefahr-
gutVSee 
Klasse 

3.2 
3-3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 

·3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 

UN-
Nr. 

1170 
1175 
1178 
1180 
1153 
1171 
1172 
1191 
1192 
1292 
1104 
1105 
1105 

1106 
1107 
1109 
1112 
1990 
1120 
1212 
1121 
1122 
1123 
1213 
1124 

1126 
1128 
1914 
1134 
1915 
1147 
1147 
1148 
1156 
1149 
1157 
1207 
1235 

1233 
1110 
1237 
1188 
1245 

Auflagen/ 
Bemerkung 

B, X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
A, C, X 
X 
X 
A, B 
B, X 
B, X 
B, X 
B, X 
X 
X 
X 

A, X 
X 
X 
A, C 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
B, X 

X 
X 
X 
X 
X 

Methylpropylketon 3 - la 
Nonan 3 - 3 
Octan und seine Isomere mit: 3 - la 
einem Flammpunkt von min-
destens 0 •c 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
n-Propylacetat 
iso-Propylacetat 
iso-Propylbenzol 
Spirituosen, trinkbare 
Styrol, stabilisiert 
Terpentin 
Toluol 
Trimethylamin, wäßrige Lö
sung, höchstens 30 % 
Trimethylamin enthaltend 
mit einem Flammpunkt von 
mindestens 0 •c 
Xylole 
Acetaldehyd 
Aceton 
Äthylacetat 
Äthyläther (Diäthyläther) 
Athylbenzoat 
Benzol 
2-Butanon(Methylätherketon) 
Butyraldehyd 
Diäthylamin 
Diäthylcarbinol(3-Pentanol) 
Dioxan 
Heptan und Isomere 
Hexan und Isomere 
Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin, wäßrige Lö
sung mit höchstens 40 % 
Methylamin 
Methylcyclohexan 
Methylformiat 
(Ameisensäuremethylester) 
Methylpropionat 
Octan und Isomere 
Pentane mit Ausnahme von 
Neopentan 
Pyridin 

3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 

3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 

3 -
3 -
3 -
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 5 

3 - la 
3 - la 

3 - la 
3 - la 
3 - la 

3 - 5 
3 - 4 Tetrahydronaphthalin 

Triäthylamin 3 -
Trimethylamin, wäßrige Lö- 3 -
sung mit höchstens 30 % 
Trimethylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
Äthylendiamin 
2-(2-Aminoäthoxy)-äthanol 
(Alkylamin n.a.g.) 

3 - la 
8 35 
8 - 35 

Butyltrichlorsilan 8 - 23b 
Cyanamid in wäßrigen Lösun- 8 - 32 
gen mit höchstens 50 % 
Cyanamid, stabilisiert 
(ätzende Flüssigkeit n.a.g.) 
Essigsäureanhydrid 8 - 2le 
Formaldehyd in wäßrigen Lö- 8 - 24 
sungen 
Hexamethylendiamin, wäßri- 8 - 35 
ge Lösung 
Natriumhydroxid in wäßrigen 8 - 32 
Lösungen mit einer Dichte von 
höchstens 1,47 kg/dm3 

Phenol in alkalischen Lö
sungen mit einer Dichte 
von höchstens 1,47 kg/dm3 
(alkalische, ätzende Flüs
sigkeit n.a.g.) 
Träthylentetramin 
Vinyltrichlorsilan, sta
bilisiert 

8 - 32 

8 - 35 
8 - 23a 

3.2 
3.3 
3.2 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2/3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 

3.2/3.3 

3.1 
3.2 

3.2 
3.2 
3.2 
3.1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.1 

3.2 

3.2 
3.2 

3.2 

3.2 
3.2 

3.2 
8 
8 

8 
8 

8 
9 

8 

8 

8 

8 
3 . 2 

1249 
1920 
1262 

1264 
1274 
127 4 
1276 
1220 
1918 

2055 
1299 
1294 
1297 

1307 

1090 
1173 

1114 
1193 
1129 
1154 
2706 
1165 
1206 
1208 
1231 
1232 
1235 

2996 

1248 
1262 

1282 

1296 
1297 

1301 
1604 
2734 

17 47 
1760 

1715 
2209 

1783 

1824 

1719 

2259 
1305 

X 
X 
X 

X 
B, X 
B, X 
X 
X 

B, X 
X 
X 
X 

X 

X 
X, y 
X 
X 
X, y 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
c, y 

X 
X 
A, X 

X 

X 
X 

X 
B, X 
X 

E,H,T,X 
nur GGVE/ 
GGVS 

X 
nur GGVE/ 
GGVS 
B 

Füll- und 
Entleerungs
temperatur 
höchstens 
60 •c 

B 
E,H,T,X 

Wasserstoffperoxid, stabi- 8 - 4la 5. 1 2014 H, w 
lisiert in wäßrigen Lösun-
gen mit mehr als 60 % H202 
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht vollständig misch
bar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein . 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver
mieden wird. 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung 
auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beauf
schlagen. 
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W: Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit 
mennigefreien Korrosionsschutzanstrich versehen werden. Die 
inneren Oberflächen der Tanks sind von Wasserstoffperoxidlö
sung sorgfältig zu passivieren. 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 
Y: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GefahrgutVSee - Anlage 

A (IMDG-Code). 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/70 192/TC 

Die Tankcontainer - ISO l C, IMCO Tanktyp l - dürfen auch nach 
folgenden Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
gefertigt werden (Ausrüstung der Tankcontainer mit Untenent
leerung): 

CE-496/0 I vom 07.04.1981 (Zusammenstellung) 
CE-496/3 I vom 07.04.1981 (Tank) 
CE-496/4.3 I vom 07.04.1981 und (Ventil- und 
CE-496/4.3b-I vom 12.12.1979 Stutzenanordnung) 
CE-496/4.2 I vom 07.04.1981 (Untenentleerung) 

Diesem Nachtrag liegt das Zertifikat für Frachtbehälter (Contai
ner) Nr. FC 2802/07 vom 18.02.1980 und die Zeichnungsprüfung vom 
25.05.1981 zugrunde. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 192/TC vom 10.02.1982. 

1000 Berlin 45, den 17. Februar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing.(grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing.-(grad.) Ulrich, TRA Ing.(grad.) Mischke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Nachtrag 
D/70 200/TC 
- l. Änderung -

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgenden Stoff ergänzt: 
Bezeichnung GGVE/GGVS 

Hexachlorcyclo 
pentadien +) 

Klasse
Ziffer 
6.1 - 23 

GefahrgutVSee 
Klasse 

6.1 

UN-Nr. 

2646 

Auflagen/ 
Bemerkung 

wasserfrei 

+)Transport fur den Bereich GGVE bzw. GGVS nur aufgrund der Ausnah 
megenehmigung Nr. 508 - 5. Neufassung vom 01.10.1981 des BMV bzw. 
Ausnahme Nr. s6 vom 02.10.1979 (BGBl. I, S. 1612) 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 200/TC vom 01. Dezember 1981 der Fa. Eastern Mediterranean 
Containers, London, England. 

LV. 

1000 Berlin 45, den 15. September 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dr. P. Blümel 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Nachtrag 
D/70 200/TC 
- l. Änderung -

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgenden Stoff ergänzt: 
Bezeichnung RID/ADR 

GGVE/GGVS 
GefahrgutVSee UN- Auflagen/ 

Acetoncyanhydrin, 
stabilisiert . 

Klasse
Ziffer 
6.1-lla 

Klasse Nr. Bemerkung 

6.1 1541 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 200/TC 1. Nachtrag vom Ol.Dezember 1981 der Fa. Eastern-
Mediterranean Containers, London, England. 
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1000 Berlin 45, den 30. September 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

i.V • 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/05 211/TC 

Gemäß 
- § 14 (2) zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509), gibt 
die Bundesanstalt für Materialprüfung Ihre Zustimmung zur Weiterver
wendung der entsprechend dem o.g. Baumuster in Serie gefertigten 
Tankcontainer. 
Diese Bescheinigung gilt nur im Zusammenhang mit der Baumusterzu
lassung Nr. D/05 211/TC und ihren ggf. vorhandenen Nachträgen. Sie 
gilt bis zum 24. November 1986 sofern sie nicht vorzeitig widerru
fen wird. 

1000 Berlin 45, den 06. September1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wieser Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 
LV. 

Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 214/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b -
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. 11, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
~ovember 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Anderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1131) 
- insbes ondere Anhang B. lb-
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) 
- insbesondere Anhang X -
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl.I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -
der Firma 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
24.11.1981 - FCNr. 2802/19) beschriebene Baumuster eines Tankcon
tainers 
- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZSoih 6,0/2000/16,9 
- Tankcontainerdaten: (20' 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 16900 1, Eigengewicht ca. 5700 kg, zul. Gesamt
gewicht: 26000 kg (UIC.:. 24000 kg, ISO: 20320 kg), max. 
Betriebsdruck: 3 bar (Uberdruck), Prüfdruck: 6 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: 
Kesselblech H 11 (Werkstoff-Nr, 1.0425) Tankinnenauskleidung: 
Säkaphen Sil4E. 

- Zeichnungen des Herstellers: 
CSD-668/0 vom 12.06.1981 (Zusammenstellung) 
CSD-668/3 vom 12.06.1981 (Tank- und Sicherheitsanschlüsse) 
CSD-668/4.la vom 30.07.1981 (Mannloch NW 500 mit Anschlüssen) 
CS0-668/6.1 vom 12.06.1981 (Heizung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe der Klassen 6.1 und 8 der/des GGVS/ADR/ 
GGVE/RID/GGVSee - Anlage A IMDG-Code erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter l. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 



GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee entspricht. 
Das Baumuster eines Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISO-Empfehlung 
1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten,mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jäh
rigen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM 
umgehend einzureichen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs
zweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der 
für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. 
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CSü-668/ 
7.1 vom 07.08.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3. 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 214/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 09.Februar 1987. 
4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Übereinkomr 
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977- BGBl. II 1977, 
s. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-098/214/81 und dem Hersteller
Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 
2086 ZSoih 6,0/2000/16,9 

1000 Berlin 45, den 10. Februar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing.(grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat V,erantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing.(grad.) A. Ulrich, TRA Ing.(grad.) Mischke 

Dr. Blümel 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung, Stoffaufzählung, Prüfbericht 

BUNDESANSTAL~ ~ijJl. ti_ATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/70 214/TC 
Stoffbezeichnung RID/ADR Gefahr- UN-

GGVE/GGVS gutVSee Nr. 
Klasse- (IMDG-Code) 
Ziffer Klasse 

Benzoylchlorid 8-22 8 1736 
Benzalchlorid 6.1-62 6.1 1886 
Benzylchlorid 6.1-61k 8 1738 
Benzotrichlorid 6.1-62 8 2226 
Monochlorpinakolin 6.1-83b 6.1 2902 
(Pestizid, flüssig, 
giftig, n.a.g.) 
Benzolsulfonylchlorid 6.1-62a 8 2225 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
ZULASSUNGSSCHEIN 

1. Nachtrag 
D/70 214/TC 

Auflagen/ 
Bemerkung 

Die Tankcontainer - ISO 1 CC, IMO Tanktyp 1 - dürfen auch nach 
folgenden Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
gefertigt werden (zusätzliches Mannloch) : 

CSü-668/0ai vom 05.03.1982 (Zusammenstellung)· 
CSü-668/3ai vom 05.03.1982 (Tank und Sicherheitsanschlüsse) 

Diesem Nachtrag liegt das Zertifikat für Frachtbehälter (Container) 
Nr. FC 2802/22 des Germanischen Lloyd vom 16.07.1982 zugrunde. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 214/TC vom 10. Februar 1982. 

1000 Berlin 45, den 06. September1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. Mischke 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Nachtrag 
D/70 214/TC 

Die Tankcontainer - ISO 1 CC, !MO Tanktyp 1 - dürfen auch nach 
folgenden Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
gefertigt werden (zusätzliches Mannloch, Volumenreduzierung) : 

CSü-668/0II vom 26.03.1982 (Zusammenstellung) 
CS0-668/3!! vom 25.03.1982 (Tank und Sicherheitsansch1üsse) 

Diesem Nachtrag liegt das Zertifikat für Frachtbehälter (Container) 
Nr. FC 2803/23 des Germanischen Lloyd vom 16.07.1982 zugrunde. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 214/TC vom 10. Februar 1982. 

1000 Berlin 45, den 15. September1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dip1.-Ing. Mischke 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 215/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b-

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1131) 
- insbesondere Anhang B. lb-

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

-Internationale Ordnung für die Beförderung ·gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsver
ordnung vom 26. Februar 1981 (BGBl. II, S. 150) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif-
fen (GefahrgutVSee) vom 5. Juli 1978 (BGBl.I, S. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -
der Firma 

Franz Richter GmbH & Co. KG 
4730 Ahlen (Westf.) 

für das in der Anlage (Ergänzender Prüfbericht Nr. 913-198150 des 
TÜV-Rheinland vom 18.12.1981) beschriebene Baumuster eines Tankcon
tainers 
- Hersteller: 

Franz Richter GMbH & Co., 4730 Ahlen (Westf.) 
- Typenbezeichnung des Herstellers: Kleinbehältergefäß 995 1 Inhalt. 
- Tankcontainerdaten: 

Länge ca. 2200 mm, Breite ca. 1100 mm, Höhe ca. 1650 mm, 
Tankdurchmesser: 950 mm, Tankvolumen: ca. 995 1, Eigengewicht: 
ca. 500 kg, zul. Gesamtgewicht: 1500 kg, Betriebsdruck: 1,7 bar 
(Überdruck), Prüfdruck: 2,6 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: ST 
37-2 nach DIN 17100. 

- Zeichnungen des Herstellers: 
1.208-22(1) vom 23.10.1981 Kleinbehältergefäß 
1.208-23(1) vom 23.10.1981 Mannlochdom NW 500 
1.208-24(1) vom 26.10.1981 Tankcontainer 995 1 

die Zulassung zur Beförderung von Tiefdruckfarben GGVS/ADR/GGVE/ 
RID-Klasse 3, Ziffer 2, GefahrgutVSee-Klasse 3.2, U.N. Nr. 1263, 
erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten 
gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/ 
des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. Das Baumuster eines 
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Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbe
wegliche Tanks vom Typ 2. Weiterhin sind die Maßgaben des Ure
Merkblattes 590 erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten,mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer ist 
erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 Jahre 
den nach den unter Nr. l genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebe
nen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für den Ver
wendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, 
daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung ent
sprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 1.208-22 
(1) vom 23.10.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. l genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reoaraturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 215/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 11. Januar 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 12. Januar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A .Ulrich 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad) Vaidvanathan, 

TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/17 216/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb. -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf .der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBt. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1131) 

insbesondere Anhang B. lb 
der Firma 

Bayer AG, 5090 Leverkusen 
für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Rheinland vom 12.06.1981) 
beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

Hersteller: 
Schwietert & Co., Vellern/Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 
Transportbehälter 950 1 

- Tankcontainerdaten: 
Länge: 1600 mm, Breite: ca. 1000 mm, Höhe: ca. 1580 mm, 
Tankdurchmesser: 950 mm, Tankvolumen: ca. 950 1, Eigengewicht 
ca. 1100 kg, zul. Gesamtgewicht : 1500 kg, Betriebsdruck: 3 bar 
(Überdruck), Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: 
XlO CrNiMoTi 18 10 (1.4571). 

- Zeichnungen des Antragstellers: 
UE 62 500 0 vom 01.06.1981 (Transportbehälter) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Chlorameisensäuremethylester und 
Chlorameisensäureäthyleser GGVS/ADR-Klasse 6.1 Ziffer 4b und 4c 
erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR entspricht. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge-
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schriebeneu Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige beschei
nigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. LE 15.12. 
280 vom 26.01.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
3. 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 216/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 14. Januar 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 15. Januar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing.(grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grd.) Vaidyanathan 

TRA Ing.(grad.) Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/17 217/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb. -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
~ovember 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Anderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1131) 
- insbesondere Anhang B. lb -

der Firma 
Bayer AG, 5090 Leverkusen 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Rheinland vom 
12.06.1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Carl Canzler, Düren/Rheinland 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 

Transportbehälter 950 1 
- Tankcontainerdaten: 

Länge: 1600 mm, Breite: ca . 1000 mm, Höhe: ca. 950 mm, 
Eigengewicht ca. 400 k~, zul. Gesamtgewicht: 1500 kg~ 
Betriebsdruck: 3 bar (Uberdruck), Prüfdruck: 4 bar (Uberdruck), 
Tankwerkstoff: Titan Gr. 2 (3.7035). 

- Zeichnungen des Antragstellers: 
UE 62 499 0 vom 01.12.1980 (Transportbehälter) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Chlorameisensäuremethylester und 
Chlorameisensäureäthyleser 
GGVS/ADR-Klasse 6.1 Ziffer 4b und 4c 
erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR entspricht. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Aus-rüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. LE 15.12. 
280 vom 16.01.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten 



Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 217 /TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung gilt auch für Tankcontainer mit den Fabrika
tions-Nrn. 84172/4, 84172/5, 11499/l und 11499/2- Hersteller: 
Harzer Apparatewerk KG, Bornum/Harz. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 14. Januar 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 15. Januar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing.(grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing.(grd.) Vaidyanathan 

TRA Ing.(grad.) Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 218/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18 . August 1969 (BGBl. II. S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s . 1131) 
- insbesondere Anhang B. lb -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif-
fen (GefahrgutVSee) vom 5. Juli 1978 (BGBl.I, S. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -
der Firma 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
2833/01 vom 27.01.1982) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH. 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZEBih, 2,65/2300/23 
- Tankcontainerdaten: (20' - ISO l CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen: ca. 23000 1, Eigengewicht ca. 4070 kg, zul. Gesamt
gewicht: 28000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg), max. 
Betriebsdruck: 1,75 bar (Überdruck), Prüfdruck: 2,65 bar (Über
druck), Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10 (1.4571). 

- Zeichnungen des Herstellers: 
CE-679/0 vom 20.11.1981 (Zusammenstellung) 
CE-679/3 vom 17.11.1981 (Tank und Anschlüsse) 
CE-679/4.3 vom 20.11.1981 (Anschlüsse Tankscheitel) 
CE-679/6.la vom 20.11.1981 (Heizung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee -
Klasse 3 erteilt. 
Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c 
sind zur Beförderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr 
GGVE, GGVS) nicht zugelassen. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o.g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. Das Baumuster eines 
Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG~Codes an ortsbe
wegliche Tanks vom Typ 2. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merk
blattes 592-l sowie die der ISO-Empfehlung 1496/III erfüll~. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten,mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3 . 2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur genutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-679/ 
7 .l vom 20.11.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach <Jen unter l. genannten Rechts~ 
Vorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Beschein.~gungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 218/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 28. Februar 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Übereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977- BGBl. II 1977, 
S. 41) mit der Zulassungs-Nr. D- BAM----99/218/82 u11d dem Hersteller
Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 
2086 ZEBih 2,65/2300/23 

1000 Berlin 45, den 01. März 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing.(grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing.(grad.) A. Ulrich, TRA Ing.(grad.) Mischke 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/70 218/TC 
Stoffbezeichnung RID/ADR Gefahr- UN- Auflagen/ 

GGVE/GGVS gutVSee Nr. Bemerkung 
Klasse- Klasse 
Ziffer 

Ä thvl benzol 3 - la 3-3 1175 X 
~-Äthylbutyraldehyd 3 - la 3.2 1178 X 
Athylbutyrat 3 - 3 3.3 1180 X 
~thylenglykoldiäthyläther 3 - 3 3.3 1153 X 
Athylglykol 3.3 1171 X 
Äthylglykolacetat 3 - 3 3.3 1172 X 
2-Äthylhexanal 3 - 3 3.3 1191 X 
Äthylacetat 3 - 3 3.3 1192 X 
Ähtylsilikat 3 - 3 3.3 1292 X 
Amylacetate 3 - 3 3.2/3.3 1104 X 
Amylalkohol, tertiär 3 - 1a 3.2 1105 X 
Amylalkohole, primär und 3 - 3 3.3 1105 X 
sekundär außer Diäthylcar-
binol· 
n-Amylamin 3 - 3.2 1106 X 
Amylchlorid 3 - 1a 3.2 1107 A, C, X 
iso-Amylformiate 3 - 3 3.3 1109 X 
Amylnitrat 3 - 3 3.3 1112 X 
Benzaldehyd 3 - 4 3.3 1990 A, B 
Butanol 3 - 3 3.3 1120 B, X 
iso-Butanol 3 - 3 3.3 1212 B, X 
Butanol, sekundäres 3 - 3 3 . 3 1121 B, X 
Butanol, tertiäres 3 - 5 3.2 1122 B, X 
n-Butylacetat 3 - 3 3.2 1123 X 
iso-Butylacetat 3 - la 3.2 1213 X 
Butylacetat, sekundäres 3 - la 3.2 1124 X 
(sec-Butylacetat) 
n-Butylbromid 3 - la 3.3 1126 A, X 
n-Butylformiat 3 - la 3.2 1128 X 
n-Butylpropionat 3 - 3 3.3 1914 X 
Chlorbenzol 3 - 3 3.3 1134 A, c 
Cyclohexanon 3 - 3 3.3 1915 X 
Decahydronaphth~lin, cis 3 - 4 3.3 1147 
Decahydronaphthalin, trans. 3 - 3 3.3 1147 X 
Diacetonalkohol 3 - 5 3.2/3.3 1148 X 
Diäthylketon 3 - la 3.2 1156 X 
Dibutyläther 3 - 3 3.3 1149 X 
Diisobutylketon 3 - 3 3.3 1157 X 
Hexaldehyd 3 - 3 3.3 1207 X 
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Methylamin, wäßrige Lösung 
mit einem Flammpunkt von 
mindestens 0 °C 
Methylamylacetat 
Mehtylamylketon 
Methylbutyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 
Nonan 
Getan und seine Isomere mit 
einem Flammpunkt von min-
destens 0 °C 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
n-Propylacetat 
iso-Propylacetat 
iso-Propylbenzol 
Spirituosen, trinkbare 
Styrol-Monomere, 
stabilisiert 
Terpentin • 
Toluol 
Trimethylamin, wäßrige Lö
sung, höchstens 30 % 
Trimethylamin enthaltend 
mit einem Flammpunkt von 
mindestens 0 oc 
Xvlole 
Aufla~en: 

A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 

3 - 5 

3 - 3 
3 - 3 
3 - la 

3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 

3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 

3 - 3 

3 - 3 
3 - la 
3 - 5 

3 - 3 

3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2/3.3 
3.3 

3.3 
3.2 
3.2 

3.2/3.3 

1235 

1233 
1110 
1237 
1188 
1245 
1249 
1920 
1262 

1264 
1274 
1274 
1276 
1220 
1918 

2055 

1299 
1294 
1297 

1307 

B, X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
B, X 
B, X 
X 
X 

B, X 
X 

X 
X 
X 

X 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

(BAM) 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/56 219/TC 
1 . Hiermit wird nach 

mischbar 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb. -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen-
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) -
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährliche~ Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Uberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom O?.· September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. RID-Anderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförd·erung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 5. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -
der Firma 

Bleiwerk Goslar KG 
3380 Goslar 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV Hannover vom 31.3.82, 
Bericht über die Bau- und Druckprüfung an einem Druckbehälter vom 
15./31.3.78, Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung vom 9.11.81, 
Bericht über die Prüfung vor Inbetriebnahme vom 9.11.81) 
- Hersteller: 

Bleiwerk Goslar KG, 3380 Goslar 1 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 1.250 l 
- Tankcontainerdaten: 

Länge: ca. 1.550 mm, Breite: ca. 1.050 mm, Höhe: ca. 
1.837 mm, 
Tankdurchmesser: 1.100 mm, Tankvolumen: ca. 1.250 1, Eigen
gewicht: ca. 810 kg, zul. Gesamtgewicht: 8.400 ~g, Betriebs
druck: 7 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10,5 bar (Uberdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: 
Kesselblech H II (1.0425), Tankinnenauskleidung (PVDF) 

- Zeichnungen des Herstellers : 
78-0-6010.00 vom 15.2.77 (Tank-Container 0 1.100, 1.250 1) 
78-2-6010.02 vom 31.5.77 (Kesselschild für Tank-Container 

1.250 1) 
die Zulassung zur Beförderung von 
Brom, GGVS-, GGVE-, RID-Klasse 8, Ziffer 14, GGVSee-Anlage A (IMDG
Code)-Klasse 8, UN-Nr. 1744, ungereinigte, leere Tankcontainer, die 
Brom enthalten haben GGVS-, GGVE-, RID-Klasse 8, Ziffer 51 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten 
gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. Das Baumuster des 
Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbe
wegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßgaben des Ure
Merkblattes 590 erfüllt. 
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3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Der Zustand der Innenauskleidung der Tanks ist nach dem ersten 
Transport und danach halbjährlich von einem in den unter Nr. 1 auf
geführten Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen zu prüfen. 
Die Bescheinigungen darüber sind der BAM umgehend einzureichen. 
Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 78-2-6010.02 
vom 31.5.1977 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mantellinie mit der Zulassungsnummer 

D/56 219/TC .. 
zu kennzeichnen. Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Uber 
dieser Zulassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
BAM anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Sie gilt längstens bis zum 17. Mai 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 18. Mai 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: TRA Ing.(grad.) Mischke, 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

Prüfbericht 

Ing.(grad.) A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Ing.(grad.) Ulrich 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/17 220/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b. -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 4. ADR
Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. II, s. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

der Firma 
Gabler & Co., 4230 Wesel 13 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Rheinland vom 
28.01.1982) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Gabler & Co., 4230 Wesel 13 
Typenbezeichnung des Herstellers: '"Saug-Druck-Tankcontainer'" H Il 

G 9,0/35 E 
Tankcontainerdaten: 
Länge: 6030 mm, Breite: 2210 mm, Höhe: 2200 mm, 
Tankvolumen ca. 9.000 1, Eigengewicht ca. 5.760 kg, zul. Gesamt
gewicht: 12.960 kg, Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), max. 
Betriebsdruck: 1,5 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: H II (1.0425), 

- Zeichnungen des Herstellers: 
B 35 G 25 vom 27.07.1981 (Saug-Druck-Tankcontainer) 
C 35 01 G 38 vom 08.07.1981 (Behälter~ 1.600) 
C 35 09 G 18 vom 30.08.1981 (Deckel, Ausf. A) 
C 35 09 G 20 vom 14.07.1981 (Deckel, Ausf. B) 
C 35 08 G 32 vom 28.07.1981 (Behälterlagerung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der/des GGVS/ADR/ - Klasse 3 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR entspricht. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge-



schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen 
Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch 
einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs
zweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der 
für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. 
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. C 35.01 G 
38 vom 08.07.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. l genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3. 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 220/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens jedoch bis zum 23. August 
1985. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 24.August 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dr. Blümel 

Dipl.-Ing. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/17 
Stoffbezeichnung 

220/TC 
GGVS/ADR 
Klasse
Ziffer 

Ottokraftstoffe nach DIN 51600 
Dieselkraftstoffe nach DIN 51601 
Heizöl EL nach DIN 51603, Teil l 
Flugkraftstoffe nach TRbF 401, 
Anhang 1 
Petroläther nach DIN 51630 
Siedegrenzenbenzine nach DIN 51631 
Testbenzine nach DIN 51632 

Solvent Naphtha nach DIN 51633 
Wetterlampenbenzin nach DIN 51634 
FAM-Normalbenzin nach DIN 51635 
Petroleum nach DIN 51636 

Hexan 
Heptan und Isomere 
Octan und Isomere 
Nonan und Isomere 
n-Decan 
iso-Decan 
Xylol 
Bodenschlamm und Rückstände 
aus Benzin-, Heizöl-, und Diesel
kraftstofftanks 
Bodenschlamm und Rückstände aus 
Benzin- und Ölabscheiden 
sowie Altölsammelbehältern 
ungereinigte leere Tanks, die die 
o.g. Stoffe enthalten haben 

3 la 
3 - 4 
3 - 4 
3 - la und 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 und 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 und 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la und 
3 - 2 bis 
3 - 4 
3 - la und 
3 - 2 bis 
3 - 4 
3 - 6 

Auflagen/ 
Bemerkung 

A, c 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A, c 
K 

K 

H 

Mit Ausnahme der Bodenschlämme und 
keine wäßrige Phase ausscheiden! 

Rückstände dürfen die Stoffe 

A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
C: 
H: 

K: 

Der Stoff muß neutral sein. 
Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzula
gern, daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Ein
flüsse vermieden wird. 
Die Bodenschlämme und Rückstände sind nur unter der Auflage 
zugelassen, daß die Tankcontainer nach jeder Beförderung 
der genannten Stoffe schnellstmöglich gereinigt und vom Be
treiber auf Schäden an der Tankinnenwand sowie an den Arma
turen und Dichtungen untersucht werden. Bei erkennbaren 
Schäden ist unverzüglich ein in den Vorschriften genannter 
Sachverständiger hinzuzuziehen und eine Abschrift des Unter
suchungsberichtes der BAM zuzusenden. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERI ALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 221/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb-

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1131) 
- insbesondere Anhang B. l b -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif-
fen (GefahrgutVSee) vom 5. Juli 1978 (BGBl.I, S. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -

- Ausnahmegenehmigung- Klasse 4.3 - Nr. See l/82 des Bundesmi-
nisters für Verkehr vom 17.02.1982-
der Firma 

Eisenbahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, 
4000 Düsseldorf l 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
2800/04 vom 23.11.1981) - beschriebene Baumuster eines Tankcon
tainers 
- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZSfih 15, 52/1900/14,82 
- Tankcontainerdaten: (20' - ISO 1 CC) 

Länge: 6058 mm. Breite: 2438 mm. Höhe: 2591 mm. 
Tankvolumen ca. 15100 1. Eigengewicht ca. 6600 kg, zul. Gesamt
gewicht: 24000 kg (ISO: 20320 kg), max. Betriebsdruck: 8.3 bar 
(Überdruck). Prüfdruck: 15.5 bar (Überdruck). Tankwerkstoff: 
WStE 36 (1.0858) 

- Zeichnungen des Herstellers: 
CS- 616/0c vom 05.10.1981 (Zusammenstellung) 
es - 616/3a vom 05.10.1981 (Tank) 
es 616/4.3 vom 09.04.1981 (Sicherheitsventil) 
es- 616/6.lb vom 20.08.1981 (Heizung) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Natrium-Metall (fest) 
Stoff der/des GGVS/ADR/GGVE/RID-Klasse 4.3 Ziffer la: GefahrgutVSee
Anlage A(IMDG-Code)-Klasse 4.3, U.N. Nr. 1428 
erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt. daß das nach dem beieefüeten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten 
gefährlichen Gutes geeienet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/ 
des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. Das Baumuster eines 
Tankcontainers erfüllt die Anfordernneen des IMDG-Codes an ortsbe
wegliche Tanks vom Typ l. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merk
blattes 592-l sowie die der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten,mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebene Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur genutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
ents~rechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CS-616/ 
7.lb vom 05.10.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 221/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassun2 wird unter dem Vorbehalt rles ierler7.P.ftfQP.n 
Widerrufes erteilt. Sie eilt län2stens bis zum 18.03.1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Übereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- (in der 
BekanntmachunP der NPnf::~,:;RnnP vnm ?7 . . T~nn~r 1 Q77 - Rr..Rl. TT 1Q77 

s. ld'\ mit- fipr Znl;4R~110PR-Nr. Tl-"RAM-100/221/R?.. nnrl rlem HerRteller
Identifizierungskennzeichen 2086 ZSfih 15.52/1900/14.82 zu verse
hen. 
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1000 Berlin 4S, den 19. März 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

In Vertretung 
Dr.-Ing. B. Droste 
Referatsleiter 

Ing.(grad.) A. Ulrich 
Verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing.(grad.) A. Ulrich, TRA Ing.(grad.) Mischke 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/30 222/TC 

l. Hiermit wird nach 
- Europäisches Übereinkommen vom 30. September l9S7 iiber die 

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen 
A und B vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der 
Fassung der 3. ADR-Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 
(BGBl. II, S. 1131) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährliche~ Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Uberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -

der Firma 
Gontrans Gesellschaft für Containerverkehr mbH, 
2000 Hamburg SO 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nrn. 
199, 244, 24S und 266- vom 12.03.1982) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 
- Hersteller: 

Luther Werke GmbH & Co., 3300 Braunschweig 
Typenbezeichnung des Herstellers: TC 18/1-Typ II 

- Tankcontainerdaten: (20' - ISO 1 C) 
L~nge: 60SB mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 100 1, Eigengewicht ca. 3000 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, (ISO: 20 320 kg) 
max. Betriebsdruck: 1,_7S bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 2 ,6S bar (Uberdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 1810 (1.4S71) 
- Boden-, X S CrNiMo 1810 (1.4401) - Zylinder-

- Zeichnung des Herstellers: 
0-1.1404 M vom 10.12.197S (Tankcontainer) 
1-1.1383.01F vom 03.09.197S (Druckbehälter) 
0-1.1404.02C vom 03.09.197S (Rahmen, komplett) 
TSC 2000-1- vom 16.11.1981 (Bodenauslauf-Modifikation)-Fa. 

Gontrans 
TSC 2000-2 vom 27.0S.l982 (Armaturenanordnung)-Fa. Gontrans 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten flüssigen Stoffe der ADR/RID/GGVSee - Klasse 3 mit 
einer Dichte von höchstens 1,38 kg/dm3 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Priifberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
ADR/RID/GGVSee entspricht. Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt 
die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. 
Weiterhin sind die Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfiillt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen fiir 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung ent
sprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. TSC 2014 
vom 14.12.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu rühren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/30 222/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
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3.S Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Sie gilt längstens bis zum 28. Juli 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: .. 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des TTber
einkommens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC 
(in der Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977)
BGBl. II 1977, s. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-101/222/82 
und dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen TC l8/1Typ II 
zu versehen. 

1000 Berlin 4S, den 29.Juli 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich, TRA Dipl.-Ing. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/30 222/TC 
Stoffbezeichnung RID/ADR GGVSee UN-

GGVE/GGVS Klasse Nr. 
Klasse-

~cetessigsäureäthylester 
Athanol u. seine Lösungen, 
einseht. alkohol. Getränke 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
2-Äthylbutanol 
2-Äthylbutylacetat 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthylbutyrat 
Äthylenglykoldiäthyläther 
!'; thylglykol 
Athylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 

Ziffer 
3 4 
3-S 

3-4 
3-la 
3-3 
3-3 
3-la 
3-3 
3-3 

3-3 
3-3 
3-3 Äthyllactat 

Äthylpolysilikat 
Flüssigk., nicht 
n.a.g.) 
Athylpropionat 
Äthylsilikat 

(entzündb.3-3 
giftig, 

Amylacetate 
Amylalkohol, tertiär 
Amylalkohole, primär 
u. sekundär mit Ausnahme 
von Diäthylcarbinol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
iso-Butanol 
sec-Butanol 
tert-Butanol 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
See-Butylacetat 
tert-Butylbenzol 
n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Chlorbenzol 
p-Chlortoluol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin,cis 
Decahydronaphthalin, 
trans 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Hexaldehyd 
Methylamin, wäßrige 
LÖsung m. einem Flamm
punkt v. mind. 0 •c 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methylbutyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 
alpha-Methylvaleraldehyd 
Nonan und Isomere 
Octan und Isomere mit 

3-la 
3-3 
3-3 
3-1a 
3-3 

3-S 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-3 
3-3 
3-S 
3-3 
3-1a 
3-la 
3-3 
3-la 
3-la 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 

3-4 
3-S 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-S 

3-3 
3-3 
3-la 

3-la 
3-1a 
3-la/3 
3-3 
3-la 

3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 

3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2/3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 

1170 

117S 
227S 
1177 
1178 
1180 
11S3 
1171 
1172 
1191 
1192 
1993 

119S 
1292 
1104 
110S 
110S 

1106 
1107 
1109 
1112 

1120 
1212 
1120 
1120 
1123 
1213 
1123 
2709 
1126 
1128 
1914 
1134 
2238 
191S 
1147 
1147 

1148 
11S6 
1149 
11S7 
1207 
123S 

1233 
1110 
1237 
1188 
l24S 
1249 
2367 
1920 
1262 

Auflagen/ 
Bemerkung 

c 
B 

E 

A, C 

A, B 
B 
B 
B 
B 

A 

A, C 

A, C 

B 



einem Flammpunkt von 
mindestens 0 °C 
Paraldehyd 3-1a 3.3 1264 

1274 Propanol 3-5 3.2 B 
1219 iso-Propanol 

n-Propylacetat 
iso-Propylacetat 
iso-Propylbenzol 
Propylendichlorid 
Styrol-Monomere, 
stabilisiert 

3-5 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-1a 
3-3 

3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 

B 
1276 
1220 
1918 
1279 A, C 
2055 

Terpentin 
Tetraisopropyl-ortho
titanat (endzündb. Flüs
sigkeit, nicht giftig, 
n.a.g.) 

3-3 
3-4 

3.3 
3.3 

1299 
1993 

1294 Toluol 3-1a 3.2 
Trimetyhlamin, wäßrige 
Lösung, nicht mehr a ls 
30 % Trimethylamin enth. 
mit einem Flammpunkt von 
mindestens 0 o C 
1,2,4-Trimethylbenzol 
(entzündb. Flüssigkeit, 
nicht giftig, n.a.g.) 
Xylole 

3-5 

3-3 

3-3 

3.2 1297 

3.3 1993 

3.2/3.3 1307 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
E: Der Stoff muß frei von Beimengungen sein. 
Grundsätzlich dürfen 
mischbar sind, keine 

Stoffe, die mit Wasser nicht vollstRndig 
wäßrige Phase ausscheiden. 

l. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSeHE IN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 223/TC 

Hiermit wird nach 
- Verordnung über die 

Straße (GGVS) vom 23. 
- insbesondere Anhang 

Beförderung gefährlicher Güter auf der 
August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
B. 1b -

Europäisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit An lagen 
A und B vom 04. November 1977 (BGB l. II, S. 1190) in der Fas
sung der 4. ADR-1\nderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. 
I I, S. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährli cher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. RID-1\nderungs
verordnung vom 17. Dezember 1981 (BGB l. II, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Verordnung übe r die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGB l. I, S. 1017) 
in de r Fassung der 1. See-Gefahrgut-1\nderungsverordnung vom 
27. Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

der Firma 
Westerwalder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
19. März 1982. FC-Nr.2802/21) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

-Hersteller: 
Westerwalder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Ty enbezeichnung des Herstellers: 2086 ZEih 4,5/2100/19,4 
an con a1ner a en: 

Lange: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 19.400 l, Eigengewicht ca. 515D kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg (ISO: 20 . 320 kg), 
max. Betriebsdruck: 3 bar ( Oberdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Oberdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X10 CrNiMoTi 1810 (We rkstoff-Nr. 1.4571) 

Herstellers: - Ze i chnungen des 
CE-547/0 I 
CE-547/3 I 
CE-547/4,3 I 

vom 08.12.1981 
vom 08.12.1981 
vom 08.12.1981 

(Zusammenstellung) 
(Tank) 
(Ventil- und Stutzen
anordnung) 

die Zulassung zur Beförderung der 
aufgeführten flüssigen Stoffe der 
GGVS/ADR/GGVE/RID/Gefa hrgutVSee -

im Anhang zu dieser Zulassung 
Kl a·ssen 3, 8 und 9 der/des 

(IMDG-Code) erteilt. 

Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55oc 
sind zur Beförderung im nationalen Sch ienen- und Straßenverkehr 
(GGVE/GGVS) nicht zugelassen. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o.g. Prüfbericht 
einschließlich Anhangen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter l. aufgeführten ge
fäh rlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ ADR/GGV E/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Baumuste r des Tankcontainers 
IMDG-Codes an ortsbewegliehe Tanks 
Maßgaben des UIC-Mer k blattes 592-1 
1496/3 erfüllt. 

erfüllt die Anforderungen des 
vom Typ 1. Weiterhin sind die 
sowie die der ISO-Empfehlung 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzu la ssung hergestellte Tank contai ner 
ist erstmalig vor Inbet ri ebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 
2 1/2 -jährigen Prüf ungen ist das Tankinnere de r Tankconta iner 
gleichzeit ig durch einen in den Rechtsvorsc hriften genannten 
Sachverständigen auf Korrosion zu prüfen. Abdrucke dieser Be
scheinigungen sind der BAM umgehend einzureichen. Die Tankcon
tainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzu
lassung n~r benutzt werden, wenn der für die Prüfung zust ändige 
Sachverstandlge bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorge
schr iebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
gebracht haben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CE-547/7.11 
vom 08.12.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tan kco n
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 genannten 
Rechtsvorschr iften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonst iges 
Abdrucke der Besche inigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefe rtigten Tank containern sind Aufzeichnungen zu füh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
s ichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 223/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß 
la ssu ngsnummer sind 
anzubringen. 

mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
in gleicher Schr ifthöhe die Buchstaben BA M 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20. 10.1987 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Überein
kommens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container - CSC - (in 
der Bekan ntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977 - BGBl. II 
1977, S. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-102/223/82 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 
2086 ZS ZEih 4,5/2100/19,4 

1000 Berlin 45, den 21.0ktober 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Sc hulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-lng. Ulrich, Dipl.-lng. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

I_ , NDESANSTAL T FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 
Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbeze ichnung 

Aceton 
Acetaldehyd 
Diacetonalkohol 
Essig säure mit mehr als 
80 % reiner Saure 
Essigsaureanhydrid 
Phosphoroxychlorid 

D/70 223/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
li ffer 

3-5 
3-5 
3-5 
8-2 1c 

8-21e 
8-lla 

Gefahrgut- UN
VSee Nr. 
( IMDG-Code) 
Klasse 

3.1 1090 
3. 1 1089 
3.2/3.3 1148 
3. 3 1842 

8 1715 
8 1810 

Ortho-Phosphorsäure,flüssig- 9 1805 
Natriumhydroxid in wäßriger 8-32 8 1824 
Lösung (50%) 

Auflagen/ 
Bemerkung 

X 
X 
X 

(2789) 

E, H, T 
B, F 
max.:in-
füll - und 
Entleerungs 
peratur 
60o C. 

69 



Hexamethylendiamin, 8-35 8 1783 
wäßrige Lösung 
Auflagen: 
Grundsatzlieh dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
8: Chloridfrei. 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
F: Fluorid frei. 
H: Oie Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
sind. 

T: Es ist sicherzustellen,daß die Tankcontainer nur vollkommen trok-
ken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um ein 
Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszuschlie
ßen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, 
ist der Stoff mit Stickstoff oder einen anderen geeigenten trok
kenen Gas von 0,5 bar {Oberdruck) zu beaufschlagen. 

X: ~zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
{BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. 0/70 223/TC 

Die Tankcontainer- ISO 1 CC, !MO Tanktyp 1 -dürfen auch nach fol
genden Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH. ge
fertigt werden {Armaturenänderungen): 

CE-547/0 !I vom 10.05.1982 {Zusammenstellung) 
CE-547/3 II vom 10.05.1982 {Tank) 
CE-547/4.3 Il vom 10.05.1982 {Ventil- und Stutzenanordnung) 

Diesem Nachtrag liegt das Zertifikat für Frachtbehälter {Container) 
Nr. FC 2802/25 des Germanischen Lloyd vom 02.09.1982 zugrunde. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
0/70 223/TC vom 21. Oktober 1982. 

1000 Berlin 45, den 04. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 

Oipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter Referats] eiter 
Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. Ulrich, Oipl.-Ing. Mischke 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
{BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
Dj70" 225/TC 

Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährl i eher Güter auf der 

Straße {GGVS) vom 23. August 1979 {BGBl .• I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Europ~isches Obereinkommen vom 30. September 1g57 über die 

70 

internationale Beförderung gef~hrlicher Güter auf der Straße 
{ADR) vom 18. August 1969 {BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen 
A und B vom D4. November 1977 (BGBl. !I, S. 119D) in der Fas
sung der 4. ADR-Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. 
I I, S. 665) 
-insbesondere Anhang B. 1b -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der _Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen uber den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. I I, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungs
verordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, S. 1138) 
- lnsbesondere Anhang X -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) 
1n der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Anderungsverordnung vom 
27: Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 

1nsbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -, 
der Firma 

Westerwälder 
für das in der 
30.März 1982. 
contai ners 

Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
FC-Nr.2834/01) beschriebene Baumuster eines Tank-

Weitefeld/Sieg 
6,0/2150/20 

Länge : b058 mm , Breite : 2438 . mm, Höhe : 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 20.000 1, Eigengewicht ca. 4150 kg , 
zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg 
(UIC : 24.000 kg, ISO: 20.320 kg), 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Oberdruck), 
Prüfdruck: 6 bar ( Oberdruck), 
Berechnungsdruck : 10 bar (Oberdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 1810 (1.4571) 

- Zeichnungen 
CE-662/0 
CE-662/3c 
CE-662/4.3b 

des Herstellers: 
vom 27.10.1981 
vom 25.11.1981 
vom 25.11.1981 

(Zusammenstellung) 
(Tank) 
(Ventil- und Stutzen
anordnung) 

CE-662/ 4.2 vom 3D.04.1981 (Untenentleerung) 
die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten flüssigen Stoffe der Klassen 3, 5.1,8 und 9 der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee - {IMOG-Code) 
erteilt. 

Oie im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55oc 
sind zur Beförderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr 
(GGVE/GGVS) nicht zugelassen. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o.g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMOG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISO-Empfehlung 
1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 
2 1/2-j~hrigen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer 
gleichzeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten 
Sachverst~ndigen auf Korrosion zu prüfen. Abdrucke dieser Be
scheinigungen sind der BAM umgehend einzureichen. Die Tankcon
tainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzu
lassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige 
Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung di~ser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorge
schrlebenen Prufungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
gebracht haben. 

3.3 

3.4 

Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-662/7 . 1 
vom 08.12.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

Sonsti~es 
Abdruc e der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
e1nes Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
Slchtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß 
lassungsnummer sind 
anzubringen. 

Dj70 225/TC 

mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27.10.1987 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Oberein
kommens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC - (in 
der Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977 - BGBl. I I 
1977, S. 41) mit der Zulassungs-Nr. 0-BAM-106/225/82 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 
2086 ZE 6,0/2150/20 

1000 Berlin 45, den 28. Oktober 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Oipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 

Oipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Mischke, Dr. Blümel 

Referats] eiter 
Sachbearbeiter: Oipl.-lng. Ulrich, Oipl.-Ing. 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 



BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 
Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbezeichnung 

Äthanol u. se1ne Losungen, 
einschl. alkohol. Getränke 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
2-Äthyl butanol 
2-Äthylbutylacetat 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthyl butyrat 
Äthylenglykoldiäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2-llthyl hexanal 
Äthyllactat 
Äthylpolysilikat 
(Entzündbare Flüssigkeit 
nicht giftig, n.a.g.) 
Äthylpropionat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
Amylalkohol, tertiär 
Amylalkohole, primär und 
sekundär mit Ausnahme von 
Diathylcarbinol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
i so-Butano l 
sec-Butanol 
tert-Butanol 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
n-Butylbromid 
n-Butyl formi at 
n-Butylpropionat 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
Diacetonalkohol 
Diathylketon 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Hexaldehyd 
Methylamin, wäßrige 
Lösung m. einem Flamm
punkt v. mind. 0 ·c 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methyl butyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 
Nonan und Isomere 
Octan und Isomere mit 
einem Flammpunkt von 
mindestens 0 ·c 
Paraldehyd 
Propanel 
iso-Propanol 
n-Propyl acetat 
iso-Propylacetat 
i so-Propyl benze l 
Propylendichlorid 
Styrol-Monomere, 
stabilisiert 
Terpentin 
Toluol 
Trimetyhlamin, wäßrige Lö
sung, nicht mehr als 30% 
Trimethylamin enthaltend 
Xylole 
Acetaldehyd 
Aceton 
Äthylacetat 
Äthylmethylketon 
(2-Butanon) 
Benze l 
Butyraldehyd 
Diathylamin 
Dioxan 
Heptan und Isomere 
Hexan und Isomere 

D/70 225/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

3-5 

3-4 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-1a 
3-3 
3-3 

3-3 
3-3 
3-3 
3-3 

3-1a 
3-3 
3-3 
3-1a 
3-3 

3-5 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-3 
3-3 
3-5 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-5 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-5 

3-3 
3-3 
3-1a 

3- 1a 
3-1a 
3-3 
3-1a 

3-1a 
3-5 
3-5 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-1a 
3-3 

3-3 
3-1a 
3-5 

3-3 
3-5 
3-5 
3-1a 
3-1a 

3-1a 
3-1a 
3-5 
3-5 
3-1a 
3-1a 

Gefahrgut
VSee 
( IMDG-Code) 
Klasse 

3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 

3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 

3.3 
3.2 
3.2 

3.2/3.3 
3.1 
3.1 
3.2 
3.2 

3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.1 

UN
Nr. 

1170 

1175 
2275 
1177 
1178 
1180 
1153 
1171 
1172 
1191 
1192 
1993 

1195 
1292 
1104 
1105 
1105 

1106 
1107 
1109 
1112 

1120 
1212 
1120 
1120 
1123 
1213 
1123 
1126 
1128 
1914 
1134 
1915 
1147 
1147 
1148 
1156 
1149 
1157 
1207 
1235 

1233 
1110 
1237 
1188 
1245 
1249 
192ü 
1262 

1264 
1274 
1219 
1276 
1220 
1918 
1279 
2055 

1299 
1294 
1297 

1307 
1089 
1090 
1173 
1193 

1114 
1129 
1154 
1165 
1206 
1208 

Auflagen/ 
Bemerkung 

B, 

E 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
A, C, 
X 
X 
A, B 
B, X 
B, X 
8, X 
8, X 
X 
X 
X 
A, X 
X 
X 
A, C, X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
B, 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

8, 
8, X 
X 
X 
X 
A, C, X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
T, 
X 
X 
X 

Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin, wäßrige 
Lösung m. höchstens 40% 
Methylamin 
Methyl-tert-butylketon 
(Keton, flüssig, nicht 
giftig n.a.g.) 
Methylcyclohexan 
Methylformiat 
Methyl propi onat 
Octan und Isomere 
Pentane mit Ausnahme von 
Neopentan 
Pyridin 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
ungereinigte leere Tanks 
Natriumchlorit, in alkal i
sehen wäßrigen Lösungen 

3-1 
3-1a 
3-5 

3-1a 

3-1a 
3-1a 
3-1a 
3-1a 
3-1a 

3-5 
3-5 
3-1a 
3-6 
5.1-4c 

Äthylendiamin 8-35 
Butyltrichlorsilan 8-23b 
2-(2-Aminoäthoxy) äthanol 8-35 
(Ätzende Flüssigkeit n.a.g.) 
Essigsäureanhydrid 8-21e 
Formaldehyd in wäßrigen 8-24 
Lösungen 
Natriumhydroxid in 
Lösungen bis höchstens 
33% NaOH 

8-32 

Phenol in alkalischen 8-32 
Lösungen bis zu einer Dichte 
von 1,37 kg/l 
(Alkalische ätzende Flüssig-
keit n.a.g.) 
Triäthyl entetrami n 8-35 
Wasserstoffperoxid in waß - 8-41a/b 
ri gen Lösungen mit mehr als 
6% und höchstens 60% H202, 
stabilisiert 
Propionsäure, Lösungen 
mit mehr als 80% Säure 
Vinyltrichlorsilan, 
stabilisiert 

8-21d 

8-23a 

ungereinigte leere Tanks 8-51 

3.2 
3.2 
3.1 

3.2 

3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
:i 

3.2 
3.2 
3.2 
3.1/3.2/3.3 
8 

8 
8 
8 

8 
3.3 

8 

8 

8 
5.1 

8 

3.2 

1231 
1232 
1235 

1224 

1240 
1243 
1248 
1262 
1265 

1282 
1296 
1301 

1908 

1604 
1747 
1760 

1715 
1198 
2209 
1824 

1719 

2259 
2014 

1848 

1305 

B,X 

A, 

A, T 

8, X 
C,H, T ,X 

Betriebs
temperatur 
kleiner 60oc 

8 
H, W 

C,H, T ,X 

T 
Grundsatzlieh dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden. 
A: wasserfrei 
8: chl aridfrei 
C: neutral 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 
T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen trok

ken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um ein 
Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszuschlie 
ßen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, 
ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trok
kenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

W: Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit men
nigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die inne
ren Oberflachen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung 
zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu passi-
vieren. 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/19 226/TC 

1. ·Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen

bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

- Ausnahmegenehmigung-Klasse 4.2 - (4. Neufassung) Nr. E 394 zur 
GGVE des Bundesministers für Verkehr vom 07.09.1981 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -

- Ausnahmegenehmigung- Klasse 4.2 - (5. Neufassung) Nr. 16/79 zur 
GefahrgutVSee des Bundesministers für Verkehr vom 24.02.1982 

der Firma 
Westerwäler Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
2832/01 vom 02.04.1982) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 Zsfik 15/2000/16,6 
- Tankcontainerdaten: (20' -ISO 1 CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 1.7000 l, Eigengewicht ca. 7.700 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg (ISO: 20.320 kg), 
max. Betriebsdruck: 10 bar (Überdruck), Prüfdruck: 15 bar 
(Überdruck), Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: TT St E 36 (1.0859) 
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- Zeichnungen des Herstellers: 
CS 688/0 vom 10.12.1981 (Zusammenstellung) 
CS-688/3 vom 19.01.1982 (Tank und Kühlung) 
CS-688/4.3.la vom 15.02.1982 (Sicherheitsventil) 
CS-688/4.lb vom 15.02.1982 und Deckblatt Nr. 
CS-688/4.1.la vom 19.03.1982 (Mannloch und Anschlüsse) 

die Zulassung zur Beförderung der in den unter 1. aufgeführten Aus
nahmegenehmigungen genannten Lithiumalkyle und Lösungen von 
Lithiumalkylen (Stoffe der GGVE/GefahrgutVSee-Klasse 4.2, UN-Nr. 
2445) erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVE/GefahrgutVSee entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISo-Empfehlung 
1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfver
merk versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. l genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CS-688-7.1 
vom 14.12.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/19 226/TC 
zu kennzeichnen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt nur in Verbindung mit den unter Nr. 1. 
aufgeführten Ausnahmegenehmigungen, längstens jedoch bis zum 06. Mai 
1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Übereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container - CSC - (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977) -BGBl. II 1977, 
s. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-107/226/82 und dem Hersteller
Identifizierungskennzeichen 2086 ZSfik 15/2000/16,6 zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 07. Mai 1982 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad) A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing.(grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 227 /TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b. -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II. s. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 3. ADR
Änderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1131) 
- insbesondere Anhang B. 1b -
Verordnung über die Beförderune g-efährl i rhP.r ~iitPr mit fip.,- Fi ~Pn-

h::~hn (~~VF.) unm ?'L Ancrn~t 1979 (RC:Rl. I. S. 1502) -

- insbesondere"·Anhang X -
- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 

mit der Eisenbahn (RID). Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl. II. s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I. s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -

der Firma 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1 

für das in der Anlage (Prüfberichte des TÜV-Rheinland vom 
01.04.1982 und der Deutschen Bundesbahn- Nr. 15437 - vom 
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27.10.1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Thvssen Umformtechnik. 5758 Fröndenberg-Langschede 
- Typenbezeichnung des Herstellers: SrhPrinP-T~inPr Nr . R 
- Tankcontainerdaten: 

'T'~nkläncrP. : 2R20 mm . Ta.nkdnrc-.hmesRer: 2100 mm. 
Tankvolumen ca. 8540 1. Eieengewicht ca. 3150 kg. 
zul. Gesamtgewicht: 11000 kg, Betriebsdruck: 6 bar 
(Überdruck). Prüfdruck: 10 bar (Überdruck). 
ßPrer.hnnnC!'Rdrnck: 21 har (Überdruck). 
Tankwerkstoff: Kesselblech H II (Werkstoff-Nr. 1.0425) 

- Zeichnung des Herstellers: 
TAAK 1/43651/0a vom 28.01.1982 (Schering-Tainer Nr. 8) 
TAAK 1/46840/0 vom 05.10.1981 (Kesselstuhl) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und 
Aluminiumalkylhydride 

RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2. Ziffer 3, GGVSee-Anlage A 
(IMDG-Code) Klasse 4.2 UN-Nrn . 1101, 1102, 1103, 1924, 1925, 
1927 und 1930 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt. daß das nach dem beieefüeten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
eines Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführ
ten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee entsoricht. Das Baumuster des 
Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbe
weglichen Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC
Merkblattes 590 erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beieefÜgten. mit dem Prüf
vermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse gebracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. TAAK 
1/42735/3c vom 11.11.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 SonRt1Res 
Abdrucke der BescheinicmnQ"en nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre auf7.nhewahren. nie Ta.nb:; Rinil C!"11t Rir.hth~r ~n 

bPinen Länesseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 
D/70 227 /TC 

zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BAM anzu
bringen. 
3. 5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des iederzeitgen 
Widerrufs erteilt. Sie gilt längstens bis zum 29. Juli 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Rnt-f;illt-. 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließun2en aus 
metallischen Werkstoffen 

ninl.-Tno. ~- Tllri~h 

RpoiPrnno<:!ilirPktor VPrantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich. TRA Diol.-InP.. Mi8chi<R 
A•ll e~·'"t: Rechtsmittelbelehrung. Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/17 228/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b. -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 4. ADR
Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. II, s. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b-

der Firma 
Gabler & Co., 4230 Wesel 13 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Rheinland vom 
18.03.1982) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Gabler & Co., 4230 Wesel 13 
- Typenbezeichnung des Herstellers: .. Saug-Druck-Tankcontainer .. 

1.4571 G 6,0/35 E 
- Tankcontainerdaten: 

Länge: 5500 mm, Breite: 1980 mm, Höhe: 2400 mm, 



Tankvolumen ca. 6000 1, Eigengewicht ca. 3570 kg, zul. Gesamt
gewi cht: 8800 kg, Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), max. 
Betriebsdruck: 1,5 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10 (1 .4571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 
C 35 G 28 vom 24.11. 1981 (Saug-Druck-Tankcontainer) 
C 35 01 G 42 vom 25.11.1981 (Behälter ~ 1.400) 
SKE 0305 vom 11.11.1981 (Rohrleitungsschema) 
C 00.09 G 105 vom 20.10.1981 (Deckel DN 500) 
C 35 08 G 36 vom 23.11.1981 (Behälterlagerung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der GGVS/ADR- Klassen 3, 5.1 und 8 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß' ' das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unte r 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR entspricht. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist ers tmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2jährigen 
Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch 
einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. Bescheinigungen darüber sind der BAM umgehend 
einzureichen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach 
dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die 
Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcon
tainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
erbrach t haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. C 35.01 G 
42 vom 25.11.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannt en 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu l assung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mit t ellinie mit der Zulassungsnummer 

D/ll 228/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens jedoch bis zum 15. November 
1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 16.November 1982 
Unter den Eichen 87 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Stoffbezeichnung 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/17 228/TC 
GGVS/ADR 
Klasse
Ziffer 

Athanol u. seine Lösungen 
einschl. alkohol. Getränke 

3 - 5 

Äthylacetat 3 - la 
Äthylbenzol 3 - la 
2-Äthylbutyraldehyd 3 - la 
Äthylbutyrat 3 - 3 
~thylenglykoldiäthyläther 3 - 3 
Athylglykolacetat 3 - 3 
Äthyllacetat 3 - 3 
~thylpropionat 3 - la 
Athylsilikat 3 - 3 
Amylacetate 3 - 3 
Amylalkohol, tertiär 3 - la 
Amylalkohol,primär u. sekundär 3 - 3 
n-Amylamin 3 - 5 
Amylchl orid 3 - la 
iso-Amylformiat 3 - 3 
Amylnitrat 3 - 3 
Benzaldehyd 3 - 4 
Butanol 3 - 3 
iso-Butanol 3 - 3 
sec-Butanol 3 - 3 

Auflagen/ 
Bemerkung 

B 

A, c 

A, B 
B 
B 
B 

tert-Butanol 
Butanon-2 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
n-Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
Diäthylketon 
Di-n-butyläther 
Diisobetylketon 
Methylacetat 
Methylamin, wäßrige Lösung 
mit höchstens 40 % Methylamin 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylisobutylketon 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
n-Propylacetat 
iso-Propylacetat 
iso-Propylbenzol 
Propylendichlorid 
Styrol-Monomere, stabilisiert 
Terpentin 
Toluol 
Trimethylamin, wäßrige Lösung 
mit nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 

3 - 5 B 
3 - la 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 A, 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 B 

3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 B 
3 - 5 B 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 

Acetaldehyd N 3 - 5 
Aceton 3 - 5 
Äthyläther 3 - la 
Äthylbenzoat E 3 - 4 
Benzol 3 - la 
Diäthylamin 3 - 5 
Dioxan 3 - 5 
Methylformiat 3 - la 
Pentane mit Ausnahme von A 3 - la 
Neopentan 
Pyridin 3 - 5 
Tetrahydronaphthalin 3 - 4 
Triäthylamin 3 - 5 
Vinylacetat, stabilisiert 3 - la 

c 

ungereinigte, leere Tanks, 3 - 6 A, H, N 
die die o.g. Güter enthalten 
haben 
Ottokraftstoffe nach DIN 51600 3 - 1a 
Dieselkraftstoffe nach DIN 51601 3 - 4 
Heizöl EL nach DIN 51603, Teil 1 3 - 4 
Flugkraftstoffe nach TRbF 401, 3 - la und 
Anhang 1 3 - 3 
Petroläther nach DIN 51630 3 - la 
Siedegrenzenbenzine nach DIN 51631 3 - la 
Testbenzine nach DIN 51632 3 - 3 und 

3 - 4 
Solvent Naphtha nach DIN 51633 
Wetterlampenbenzin nach DIN 51634 
FAM-Normalbenzin nach DIN 51635 
Petroleum nach DIN 51636 

Hexan und Isomere 
Heptan und Isomere 
Octan und Isomere 
Nonan und Isomere 
n-Decan 
iso-Decan 
Xyl ole 
Bodenschlamm und Rückstände 
aus Benzin-, Heizöl-, und Diesel
kraftstofftanks 
Bodenschlamm und Rückstände aus 
Benzin- und Ölabscheiden 
sowie Altölsammetbehälte rn 
Kaliumperchlorat in wäßrigen 
Lösungen 
Magnesiumperchlorat in wäßrigen 
Lösungen 
Natriumperchlorat in wäßrigen 
Lösungen 
ungereinigte l eere Tanks, die 
o.g. Stoffe enthalten haben 
Abfallschwefelsäure vollstän
dig denetriert mit mehr als 90 % 
reiner Säure 
Salpetersäure mit mehr als 
55 % aber höchstens 70 % reiner 
Säure 
Salpetersäure mit höchstens 
55 % reiner Säure 
Mischung von Schwefelsäure 

3 -
3 - la 
3 - la 
3 - 3 und 
3 - 4 
3 la 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a und 
3 - 2 bis 
3 - 4 
3 - 1a und 
3 - 2 bis 
3 - 4 

5.1 - 4b 

5.1 - 4b 

5.1 - 4b 

5.1 - 4b 

8 - ld 

8 - 2b 

8 - 2c 

8 - 3b 

A, C 

K 

K 

L 

L 

L 

L 

K 

H 

H 

H 
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(H2S04) mit Salpetersäure (HN03) 
(30 % HN03; 50 % H2S04; 
20 % H20) 
Mischung von Schwefelsäure 
(H2S04) mit Salpetersäure (HN03) 
(35 % HN03; 60 % H2S04; 
s % H20) .. 
Mischung von Schwefelsaure 
(H2S04) mit Salpetersäure 
(HN03) - (34 % HN03; 
66 % H2S04) 
Ameisensäure mit mindestens 
70 % reiner Säure 
Essigsäure und ihre wäßrigen 
Lösungen mit mehr als 80 % 
reiner Säure 
Essigsäureanhydrid 
Acetylchlorid 
Benzoylchlorid 
Natriumhydroxid in wäßriger 
Lösung mit höchstens 50 % NaOH 
Kaliumhydroxid in wäßriger 
Lösung mit höchstens 50 % KOH 
Alkalische Lösungen von Phenol 
Kresolen 
Xylenolen 

8 - 3a 

8 - 3a 

8 - 2lb 

8 - 2lc 

8 - 2le 
8 - 22 
8 - 22 
8 - 32 

8 - 32 

8 - 32 
8 - 32 
8 - 32 
8 - 51 

H 

H 

H 

E, H 
H 
0 

0 

0 
0 
0 
A, H, N ungereinigte leere Tanks, die die 

0 , g. Güter enthalten haben 
Mit Ausnahme der Bodenschlämme und Rückstände dürfen Stoffe, die 
mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine wäßrige Phase 
ausscheiden! 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein bzw. wasserfrei 

H: 

K: 

L: 
N: 

0: 

sein. 
Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver
mieden wird. 
Die Stoffe sind nur unter der Auflage zugelassen,, daß die 
Tankcontainer nach jeder Beförderung der Stoffe schnellst
möglich gereinigt und vom Betreiber auf Schäden an der Tank
innenwand sowie an den Armaturen und Dichtungen untersucht 
werden. Bei erkennbaren Schäden ist unverzüglich ein in den 
Vorschriften genannter hinzuzuziehen und eine Abschrift des 
Untersuchungsberichtes der BAM zuzusenden. 
frei von Chloriden und Chloriten. 
Die Stoffe sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigne
ten Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 
Füll- und Entleerungstemperatur höchstens 60 •c. 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/46 229/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 "(BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. lb-

Ausnahmezulassung Nr. 2/82 NW des Ministers für Wirtschaft, Mit-
telstand und Verkehr ·des Landes Nordrhein-We~tfslen vom 04. Feb
ruar 1982 -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -

Ausnahmegenehmigung- Klasse 4.3 - Nr. E 29/79 des Bundesminister 
für Verkehr vom 04.09.1979 -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -
Ausnahmegenehmigung- Klasse 4.3 - Nr. See l/82 des Bundesmi-
nisters für Verkehr vom 17.02.1982-

der Firma 
Eisenbahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, 
4000 Düsseldorf 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
2830/01 vom 11.03.1982 - beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH , 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers: ZSf 15,52/1900 
- Tankcontainerdaten: 

Tanklänge ca. 4890 mm, Tankdurchmesser: 1900 mm, Breite: 2438 mm 
Tankvolumen ca. 12500 1, Eigengewicht ca. 5100 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 16000 kg 

max. Betriebsdruck: 8,3 bar (Überdruck), Prüfdruck: 15,5 bar (iiber
druck), Tankwerkstoff : WStE 36 (1.0858) 
- Zeichnungen des Herstellers: 

CS - 613/0 d vom 04.02.1981 (Zusammenstellung) 
es- 613/3 b vom 27.01.1981 (Tank) 
CS- 613/4.3 vom 09.04.1981 (Sicherheitsventil) 
CS - 613/2 vom 04.02.1981 (Bodengruppe) 

die Zulassung zur Beförder von Natrium-Metall (fest) Stoff der GGVS/ 
GGVE-Klasse 4.3, Ziffer 1a GefahrgutVSee- Anlage A (IMDG-Code) -
Klasse 4.3 UN, Nr. 1428 entsprechend den unter Nr. 1 aufgeführten 
Ausnahmezulassungen/-genehmigungen erteilt. 
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2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
eines Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführ
gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE/GefahrgutVSee entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG
Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer ist 
erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre 
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebe
nen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für den Ver
wendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, 
daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entspre
chen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CS-613/7.1 
a vom 05.10.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/46 229/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 12.07.87. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfa lt. 

1000 Berlin 45, den 13. Juli 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 
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in Vertretung 
Dr.-Ing. B. Droste 
Referatsleiter 
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BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
\ JlAM.J 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/30 230/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 iiber die 

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen 
A und B vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der 
Fassung der 3. ADR-Änderungsverordnung vom 17. Dezember 19R1 
(BGBL II, S. 1131) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Giiter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen iiberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungsver
ordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güt e r mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -

der Firma 
Gontrans Gesellschaft für Containerverkehr mbH 
2000 Hamburg 50 ' 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
862/01 vom 11.05.1982) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 208 ZE 3,0 

Tankcontalnerdaten: (20 1 - ISO 1 C) 
Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 400 1, Eigengewicht ca. 3070 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, (ISO: 20 320 kg) 
max. Betriebsdruck: 11 75 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 2,65 bar (Uberdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 1810 (1.4571) 

- Zeichnung des Herstellers: 
C-0-207 a vom 14.07.1975 (Zusammenstellung) 
C-0-187/3 d vom 20.02.1974 (Rahmen) 
TSC-2100-2- vom 12.05.1982 (Armaturenanordnung) Fa.Contrans 
TSC 2100-1- vom 25.06.1981 (Bodenauslauf-Modifikation) 

Fa. Contrans 
die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe der ADR/RID/GGVSee - Klasse 3 mit einer 
Dichte von höchstens 1,35 kg/dm3 erteilt. 



2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten gef~hr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften des/der 
ADR/RID/GGVSee entspricht. Das Baumuster des Tankcontainers erflillt 
die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. 
Weiterhin sind die Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen fiir 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse gebracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. TSC 2114 
vom 14.12.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/30 230/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Sie gilt längstens bis zum 28. Juli 1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des iibereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC- (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977)- BGBl. II 1977, 
s. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-108/230/82 und dem Hersteller
Identifizierungskennzeichen 208 ZE 3,0 zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 29.Juli 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
Referat 1.02 

GefahrgutUmschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: DipL-Ing. Ulrich, TRA DipL-Ing. Mischke 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/30 230/TC 
Stoffbezeichnung RID/ADR GGVSee 

GGVE/GGVS Klasse 
UN
Nr. 

Auflagen/ 
Bemerkung 

~cetessigsäureäthylester 
Athanol u. seine Lösungen, 
einschl. alkohol. Getränke 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
2-Äthylbutanol 
2-~thylbutylacetat 
2-Athylbutyraldehyd 
Äthylbutyrat 
Äthylenglykoldiäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 
Äthyllactat 

Klasse
Ziffer 
3-4 
3-5 

3-4 
3-la 
3-3 
3-3 
3-1a 
3-3 
3-3 

3-3 
3-3 
3-3 

Äthylpolysilikat (entzündb.3-3 
Flüssigk., nicht giftig, 
n.a.g.) 
Äthylpropionat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
Amylalkohol, tertiär 
Amylalkohole, primär 
u. sekundär mit Ausnahme 
von Diäthylcarbinol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
iso-Butanol 
sec-Butanol 

3-la 
3-3 
3-3 
3-la 
3-3 

3-5 
3-la 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-3 
3-3 

3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 

3.3 
3.3 
3.3 

c 
1170 B 

E 
1175 
2275 
1177 
1178 
1180 
1153 
1171 
1172 
1191 
1192 
1993 

1195 
1292 
1104 
1105 
1105 

1106 
1107 · .. A,- C 
1~09 
1112 

A, B 
1120 B 
1212 B 
1120 B 

tert-Butanol 
n-Buty1acetat 
iso-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
tert-Butylbenzol 
n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Chlorbenzol 
p-Chlortoluol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin,cis 
Decahydronaphthalin, 
trans 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Hexaldehyd 
Methylamin, wäßrige 
Lösung m. einem Flamm
punkt v. mind. 0 •c 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methylbutyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 
alpha-Methylvaleraldehyd 
Nonan und Isomere 
Octan und Isomere mit 
einem Flammpunkt von 
mindestens 0 °C 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
n-Propylacetat 
iso.;Propylacetat 
iso-Propylbenzol 
Propylendichlorid 
Styrol-Monomere, 
s tabUisiert 
Terpentin 
Tetraisopropyl-ortho
titanat (endzündb. Flüs
sigkeit, nicht giftig, 
n.a.g.) 
Toluol 
Trimetyhlamin, wäßrige 
Lösung, nicht mehr als 
30 % Trimethylamin enth. 
mit einem Flammpunkt von 
mindestens 0 •c 

3-5 
3-3 
3-la 
3-1a 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 

3-4 
3-5 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-5 

3-3 
3- 3 
3-1a 

3-1 a 
3-1a 
3-1 a/3 
3-3 
3-la 

3-1a 
3-5 
3-5 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-la 
3-3 

3-3 
3-4 

3-1a 
3-5 

3.2 1120 
3.2 1123 
3.2 1213 
3.2 1123 
3.3 2709 
3.3 1126 
3.2 1128 
3.3 1914 
3.3 1134 
3.3 2238 
3.3 1915 
3.3 1147 
3.3 1147 

3.2/3.3 1148 
3.2 1156 
3.3 1149 
3.3 1157 
3.3 1207 
3.2/3.3 1235 

3.3 1233 
3.3 1ll0 
3.2 1237 
3.3 ll88 
3 . 2 1245 
3.2 1249 
3.3 2367 
3.3 1920 
3.2 1262 

3.3 1264 
3.2 1274 
3.2 1219 
3.2 1276 
3.2 1220 
3.3 1918 
3.2 1279 
3.3 2055 

3.3 1299 
3.3 1993 

3.2 1294 
3.2 1297 

l ,2,4-Trimethylbenzol 3-3 3.3 1993 
(entzündb. Flüssigkeit, 
nicht giftig, n.a.g.) 
Xylole 3-3 3.2/3.3 1307 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 

B 

A 

A, C 

A, C 

B 

B 
B 

A, C 

E: Der Stoff muß frei von Heimengungen sein. 
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht vollständig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden. 

l. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZU LASSUNGS.SCHE IN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 233/TC 

Hiermit wird nach 
- Verordnung über die 

Straße (GGVS) vom 23. 
- insbesondere Anhang 

Beförde rung gefährlicher Güter auf der 
August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
B. 1b 

- Europäisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl . II, S. 1489) mit Anlagen 
A und B vom 04 . November 1977 (BGBl. !I, S. 1190) in der Fas-
sung der 4. ADR-Anderungsverordnung 
I!, s. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b -, 

vom Ol. Juli 1982 (8GBl. 

- Verordnung über die Beförderung gefährl i eher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -, 

- · Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mkit der . .Eisenbahn . IRID\• Anlaae I zum Iryter:qationalensüberebin-

ommen uller den t1 senM"nfracntverkenr \ClMJ vom u9. eptem er 
1977 (BGBl. !I, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungs
verordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. I!, S. 1138) 
7 insbesondere Anhang X -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
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schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1g73 (BGBl. I, S. 1017) 
in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungsverordnung vom 
27. Juli 1g82 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

der Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH 
5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
26. August 1g82, FC-Nr. 2835/01) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

-Hersteller : 
Westerwalder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZE 6,0/2150/20 
- Tankcontainerdaten: (20' 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 20 000 1, Eigengewicht ca. 4150 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg 
(UIC: 24 000 kg, ISO : 20 320 kg), 
max. Betriebsdruck: 3,52 bar (Oberdruck), 
Prüfdruck: 6 bar (Überdruck), · 
Tankwerkstoff : X10 Cr Ni Mo Ti 1810 (1.4571)/Z6 CNDT 17.12 

-Zeichnungen des Antradstellers: 
CE - 715-1 vom 28. 6.1982 (Zusammenstellung) 
CE - 715-2 vom 28.06.1982 (Rahmen) 
CE - 715-3 vom 28.06.1982 (Tank) 
CE - 715-4.3 vom 28.06.1g82 (Ventil- und Stutzenanordnung) 
CE- 715-4.2a vom 19.07.1982 (Untenentleerung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten flüssigen Stoffe der Klassen 3 und 8 der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID bzw. der Klassen 3 und 5.1 der GefahrgutVSee -
(IMDG-Code) 
ertei 1 t. 

Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 550C 
sind zur Beförderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr 
(GGVE/GGVS) nicht zugelassen. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, da ß das nach dem o.g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISO-Empfehlung 
1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter Nr.1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 
2 1/2-jährigen Prüfung~n ist das Tankinnere der Tankcontainer 
gleichzeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten 
Sachverständigen auf Korrosion zu prüfen. Abdrucke dieser Be
scheinigungen sind der BAM umgehend einzureichen. Die Tankcon
tainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzu-
1 assung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige 
Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorge
schriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
gebracht haben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-715-7.1 
vom 28. 06. 1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 gen·annten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonstiges 

Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mantellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 233/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M 
anzubringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27. 09. 1987 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
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Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Überein
kommens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container - CSC - (in 

der Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977- BGBl. II 
1977, S. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-110/233/82 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

in Vertretung 

2086 ZE 6,0/2150/20 

1000 Berlin 45, den 28. September 1982 
Unter den Eichen 87 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 
Anhang zum 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

Stoffbezeichnung 

Äthanol u. seine Lösungen, 
einschl. al kohol. Getränke 
Mhylbenzoat 
Äthyl benzo 1 
2-Äthylbutylacetat 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthyl butyrat 
Äthylenglykoldiäthyläther 
Äthyl glyko 1 
Äthylglykolacetat 
2-Athyl hexanal 
Äthyllactat 
Äthylpropionat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
Amylalkohol, tertiär 
Amylalkohole, primär 
u. sekundär mit Ausnahme 
von Diäthylcarbinol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
iso-Butanol 
Butanol-2 (sec-Butanol) 
tert-Butanol 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
tert-Butylbenzol 
n-Butyl bromid 
n-Butyl formi at 
n-Butylpropionat 
Chlorbenzol 
p-Chlortoluol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Hexaldehyd 
Methylamin, wäßrige 
Lösung m. höchstens 
40 % Methylamin 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methylbutyrat 
Methyl glyko 1 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 
alpha-Methylvaleraldehyd 
Nonan und Isomere 
Octan und Isomere 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
n-Propylacetat 
iso-Propylacetat 
iso-Propylamin 
iso-Propylbenzol 
Propylendichlorid 
Propylenoxid, stabilisiert 
Sty ro 1-Monome re, 

D/70 233/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

3-5 

3-4 
3-1a 
3-3 
3-1a 
3-3 
3-3 

3-3 
3-3 
3-3 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-1a 
3-3 

3-5 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-3 
3-3 
3-5 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-5 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-5 

3-3 
3-3 
3-1a 

3-1a 
3-1a 
3-1a/3 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-5 
3-5 
3-1a 
3-1a 
3-5 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-3 

Gefahrgut- UN
VSee Nr. 
( IMDG-Code) 
Klasse 

3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 

3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 2/3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.1/3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 

·3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.1 
3.3 
3.2 
3.1 
3.3 

1170 

1175 
1177 
1178 
1180 
1153 
1171 
1172 
1191 
1192 
1195 
1292 
1104 
1105 
1105 

1106 
1107 
1109 
1112 

1120 
1212 
1120 
1120 
1123 
1213 
1123 
2709 
1126 
1128 
1g14 
1134 
2238 
1915 
1147 
1147 
1148 
1156 
1149 
1157 
1207 
1235 

1233 
1110 
1237 
1188 
1245 
1249 
2367 
1920 
1262 
1264 
1274 
1219 
1276 
1220 
1221 
1918 
127g 
1280 
2055 

Auflagen/ 
Bemerkung 

B, 

E 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
A, C, X 
X 
X 
A, B 
B, X 
B, X 
B, X 
B, X 
X 
X 
X 
X 
A, 
X 
X 
A, C, X 
A, C, X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
B, X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
B, X 
B, X 
X 
X 
X 
X 
A, C, X 
N, X 
X 



stabilisiert 
Tetrahydronaphthalin 
Terpentin 
Toluol 
Trimetyhlamin, wäßrige Lö
sung, nicht mehr als 30% 
Trimethylamin enthaltend 
Xylole 

3-4 
3-3 
3-1a 
3-5 

3-3 
8-35 
8-35 

1\thyl endi ami n 
2-(2-Aminoäthoxy)-äthanol 
(Alkylamin n.a.g.) 
Butyltrichlorsilan 8- 23b 
Cyanamid in wäßrigen Lösun- 8-32 
gen mit höchstens 50% (nur GGVE/ 
Cyanamid, stabilisiert GGVS) 
(Ätzende Flüssigkeit n.a.g.) 
Essigsäureanhydrid 8-21e 
Formaldehyd in wäßrigen 8-24 
Lösungen 
Hexa nethylendiamin , Lösung 8-35 
Natriumhydroxid in wäßrigen 8-32 
Lösungen mit höchstens 50% 
NaOH 
Phenol in alkalischen 8-32 
Lösungen bis zu einer Di chte 
von 1,65 kg/dm 
(Alkalische ätzende Flüss ig-
keit n.a.g.) 
Triäthylentetramin 
Vinyltrichlors ilan,stabi-
1 i siert 

8-35 
8-23a 

Wasserstoffperoxid in wäß- 8-41a/b 
rigen Lösungen mit mehr als 
6% und höchstens 60% H 0 
stabilisiert 
ungereinigte leere Tanks, 
die o.g. Stoffe enthalten 
haben 
Acetaldehyd 
Aceton 
1\thyl acetat 
Äthylmethylketon (Bu tanon-
2) 
Benzol 
n-Butyraldehyd 
Di äthyl ami n 
D i äthyl carbi no l 
( 3-Pentano l ) 
Dioxan 
Heptan und Isomere 
Hexan und Isomere 
Methylacetat 
Methylcyclohexan 
Methylformiat 
Methylpropionat 
Pentane mit Ausnahme von 
Neopentan 
Pyridin 
Tri iithyl ami n 
Vinylacetat, stabilisiert 
ungereinigte leere Tanks, 
die o.g. Stoffe enthalten 
haben 
Auflage: 

8-51 

3-5 
3-5 
3-1a 
3-1a 

3-1a 
3-1a 
3-5 
3-3 

3-5 
3-1a 
3-1a 
3-1 
3-1a 
3-1a 
3-1a 
3-1a 

3-5 
3-5 
3-1a 
3-6 

Stoff muß wasserfrei sein 
Stof f muß chl or i dfrei se in 
Stoff mu ß neutral sein 

3.3 
3.2 
3.2 

3.2/3. 3 
8 
8 

8 
8 

8 
3.3 

8 
8 

8 

8 
3.2 

5.1 

3.1 
3.1 
3.2 
3.2 

3.2 
3.2 
3.1 
3.3 

3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.1 

3. 2 
3.2 
3.2 
3.1 /3 .2/ 
3. 3 

A: Der 
B: Der 
C: Der 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 

1299 X 
1294 X 
1297 X 

1307 X 
1604 B, 
2735 

1747 E, T, X 
1760 

1715 X 
1198 X 

1783 B 
1824 Betriebs

temperatur 
kleiner 60 C 

1719 Betriebs-
temperatur 
kleiner 60 C 

2259 B 
1305 E, T, X 

2014 w 

H, U, X 

1089 N, 
1090 X 
1173 X 
1193 X 

1114 X 
1129 X 
1154 X 
2706 

1165 X 
1206 X 
1208 X 
1231 X 
2296 X 
1243 X 
1248 X 
1265 A, 

1282 X 
1296 X 
1301 X 

H, U, X 

H: Die Tankconta iner sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 

N: Der Stoff ist mit Stickstoff von 0,5 bar (Oberdruck) zu beauf -
schlagen. . . 

T: Es ist sicherzustellen, da ß d1e Tankconta1ner nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlo~sen werden, um 
ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beforderung auszu
schließen, bes teht die Mögli chkeit des Eindringens von Feu ch ~ 
tigkeit, ist der Stoff mit St ickstoff oder einem ande ren geelg
neten trockenen Gas von 0,5 bar (Oberdruck) zu beaufschlagen. 

U: Die Tanks sind gege n das Eindringen von Feuchtigkeit dicht zu 
verschließen, besteht die Möglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit , sind die Tanks mit Stickstoff oder e1nem ~nderen 
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Oberdru~k) zu befullen. 

W: Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungstelle durfen nur m1t men
negefreien Ko rrosionsschutzanstrichen versehen werden. D1e ln
neren Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwen
dung zum Transport von Wasserstoffperoxidl ösungen so rgf ältig zu 
passivieren. 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/05 236/TC 

1. Hiermit wird nach de r 
- Verordnung über die Beförderung ge f ährlicher Gü ter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBL I, S. 1509 ) 

- insbesondere Anhang B. lb -
der Fi rma 

Hoechst AG, Werk Offenbach, 6050 Offenbach 
für das in der An l age (Prüfbericht des Tiiv-Baden Nr. 1/82/80 vom 
15.04. und 17. 05. 1982 ), beschriebene Baumuster eines Tankcon t ainers 
- Hersteller: 

Hoechst AG , Werk Offenbach, 6050 Offenbach 
- Typenbezeichnung des Herstellers: TC-Typ 8 
- Tankcontainerdaten: 

Länge: 2300 mm, Breite : 1950 mm, Höhe: 2172 mm, 
Tankdurchmesser: 1600 mm, Tankvolumen ca . 4000 1 , zul. Gesamt ge
wicht: 10000 kg, Eigengewicht: 3140 kg, höchstzul. Betriebsdruck: 
6 bar (Überrlruck), Prüf druck: 9,1 bar (Überdruck), Tankwerkstoff : 
X 10 CrNiMoTi 18 10, (Werks t off- Nr . 1.4571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 
03030-790241-0BOlb vom 06 . 02.80 (Transportbehälter 4m3) 
01482-00040-0a vom 03. 12.7 9 (Flanschdecke l DN 80) 

di e Zulassung zur Beförderung der i m Anhang zu dieser Zulassung au f
geführten entzündharen flüssigen Stoffe rler Kl asse 3, 6.1 unrl 8 der 
GGVS e rt ei lt. 
2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beige fü gten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers fü r die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeigne t ist: und den Ausrlistungsvorschriften der GGVS 
entsprich t . Gegen die Beförderung de r im Anh ang aufgeführten Stoffe 
mit einem Flammpunkt bis 55 •c bestehen keine sicherheit stechnischen 
Bedenken. 
3. Ne benbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach rlen beigefügten mit dem Prüfverme rk 
versehenen Unterlagen herzustellen . 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzu l assung hergestellte Tankcontainer 
ist ers tmalig vor Inbetriebnahme und da nn wiederkehre nd alle 2 1/2 
Jahre den nach de r GGVS vorgeschriebene n Prüfungen zu unterziehen. 
Im Rahmen dieser 2 1/2-jährigen Prüfunge n ist rlas Tankinnere der 
Tankcontainer gleichzeitig dur ch einen in den Rechtsvorschriften ge
nannten Sachverständigen auf Korr osion zu prüfen . Die Tankcontainer 
dürf e n für den Verwendungszweck nach diese r Baumusterzulassung nur 
be nutzt werden, wenn de r fü r die Pr üfung zus t ändige Sachverständige 
bescheinigt ha t, rl aß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung diese r 
Zulassung entsp reche n bzw. daß die vorgeschriebe ne n Prüfungen den 
Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbrach t haben. 
Gegen die Beförderung der im Anhang aufgeführten Stoffe mi t einem . 
Flammpunkt bis 55 •c bestehen keine sicherhe its t echni schen Bedenken .. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tanksch ild nach Zeichnungs - Nr. 01483- . 
00019-0a vom 01.11.1978 z u versehen. Darüber h i naus ist jede r Tank
container mit den Angaben nach der unter 1. gena nnten Rechtsvor
schrift zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke de r Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an de n nach dieser Zulassung 
gefe rt ig t en Tankcontainern sind Aufzeichnu ngen zu führen und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gu t sichtba r an be i 
den Längssei t en i n Höhe de r Mittellinie mit der Zulassungsnumme r 

D/05 236/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm be tragen . iiber dieser Zu
l assungs nummer sind in gleicher Schri fth öhe die Buchs t abe n B A M 
anzubringen . 
3.5 Diese Zu l assung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt l ängstens bis zum 10 . 03 . 1988 . 
4. Fes tlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfiillt . 

1000 Berlin 45 , den 11. März 1983 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließung aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl .-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbea rbeiter : Dipl.-Ing. Vairlyanathan , Dipl.-Ing. Mischke 
Anlagen: Rechtsmi tte lbe l ehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anha ng zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/05 236/TC 

Stoffbezeichnung GGVS 
Klasse-
Ziffer 

Athanol und seine Lösungen, 3 5 
einschl. alkohol. Ge tränke 
Ät hylbenzoat 3 4 
Äthy lbenzol 3 - la 
2- Äthylbutylacetat 3 - 3 
2-Äthylbutyraldehyd 3 - la 
Äthylbutyr at 3 - 3 
Äthyl englykoldiäthyläther 3 - 3 
Äthy l gl yko l ace t at 3 - 3 
2-Äthylhexanal 3 - 3 
Äthyllactat 3 3 
Äthy l propiona t 3 - l a 
Äthy l silikat 3 - 3 
Amylacetate 3 - 3 
Amy lalkohol, tertii:ir 3 - l a 
Amy l alkohole, primär u. se- 3 3 

Auflagen/ 
Bemerkung 

B 

E 
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kundär mit Ausnahme von 
Diäthylcarbinol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
iso-Butanol 
Butanol-2 (sec-Butanol) 
tert-Butanol 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
iso-Butylacrylat, stabilisiert 
tert-Butylbenzol 

3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 

n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Chlorbenzol 
p-Chlortoluol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Hexaldehyd 
Methylamin, wäßrige Lösung 
m. höchstens 40 % Methylamin 
Methanol 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methylbutyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 
alpha-Methylvaleraldehyd 
n-Nonan und Isomere 
n-Octan und Isomere 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
n-Propylacetat 
iso-Propylacetat 
iso-Propylamin 
iso-Propylbenzol 
Propylendichlorid 
Propylenoxid, stabilisiert 
Styrol-Monomere, stabilisiert 
Tetrahydronaphthalin 
Terpentin 
Toluol 
Trimethylamin, wäßrige Lösung 
nicht mehr als 30 % Tri
methylamin enthaltend 
Xylole 
Acetaldehyd 
Aceton 
Äthylacetat 
Äthylmethylketon (Butanon-2) 
Benzol 
n-Butyraldehyd 
Diäthylamin 
Diäthylcarbinol (3-Pentanol) 
Dioxan 
n-Heptan und Isomere 
n-Hexan und Isomere 
Methylacetat 
Methylcyclohexan 
Methylformiat 
Methylpropionat 
Pentane mtt Ausnahme von 
Neopentan 
Pyridin 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
ungereinigte leere Tanks, die 
o.g. Stoffe enthalten haben 
Anilin 
m-Chlorphenylisocyanat 
p-Chlorphenylisocyanat 
Cyclohexylisocyanat 
3,4-Dichlorphenylisocyanat 
Olmethylsulfat 
Dinitrotoluole 
Dinoseb und seine Präparate, 
die mehr als 50 % Dinoseb 
enthalten 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 

3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a/3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 

3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 1a 

3 - 5 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 6 

6.1 - llb 
6.1 - 25b 
6.1 - 25c 
6.1 - 15a 
6.1 - 25d 
6.1 - 13b 
6.1 - 21m 
6 .1 - 81 c 

Präparate von Dinoseb, die 6.1 - 82c 
mehr als 10 % aber nicht mehr 
als 50 % Dinoseb enthalten 
Präparate von Dinoseb, die 6.1 - 83c 
mehr als 2,5% aber nicht 
mehr als 10 % Dinoseb ent-
halten 
Epichlorhydrin 
Methylenchlorid 
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6.1 - 12a 
6.1 - 61a 

A, C 

A, B 
B 
B 
B 
B 

H, 

A 

A, C 
A, C 

B 

B 
B 

A, C 
N 

N 

A 

H, U 

T 
T 
B, C, T 
T 
A 

E 
A, C, H 

Mononitrotoluole 
alpha-Napthylisocyanat 
m-Nitroanilin 

6.1 - 211 
6.1 - 66b 
b.1 - 2lf 

Nitroxylole 6.1 - 21n 
Phenylisocyanat 6.1 - 15b 
Toluidine 6.1 - 21o 
m-Tolylisocyanat 6.1 - 15c 
Tosylisocyanat 6.1 - 66c 
Xylidine 6.1 - 21p 
Abfallschwefelsäure vollstän- 8 - 1d 
dig denitriert mit mehr als 
90 % reiner Säure 
Acetylchlorid 
Ameisensäure mit mindestens 
70 % reiner Säure 
Benzoylchlorid 
Essigsäure und ihre wäßrigen 
Lösungen mit mehr als 80 % 
reiner Säure 
Essigsäureanhydrid 
Kaliumhydroxid in wäßrigen 
Lösungen mit höchstens 50 % 
KOH 
Kresol, alkalische Lösungen 
Mischsäure (Mischung von 
Schwefelsäure und Salpeter
säure mit 60% HzS04, 35 % HN03 
und 5 % HzO) 
Mischsäure (Mischung von 
Schwefelsäure und Salpetersäure 
mit 66 % HzS04 und 34 % HN03) 
Mischsäure (Mischungen von 
Schwefelsäure und Salpetersäure 
mit 50% HzS04, 30% HN03 und 
20 % HzO) 
Natriumhydroxid in wäßrigen 
Lösungen mit höchstens 50 % 
NaOH 
Phenol, alkalische Lösungen 
Salpetersäure mit mehr als 
70 % aber höchstens 95 % 
reiner Säure 
Salpetersäure mit mehr als 
55 % aber höchstens 70 % 
reiner Säure 
Salpetersäure mit höchstens 
55 % reiner Säure 
Schwefelsäure mit mehr als 
90 % reiner Säure 
Xylenol, alkalische Lösungen 
ungereinigte leere Tanks, die 
die o.g. Stoffe enthalten haben 

8 - 22 
8 - 21b 

8 - 22 
8 - 21c 

8 - 21e 
8 - 32 

8 - 32 
8 - 3a 

8 - 3a 

8 - 3b 

8 - 32 

8 - 32 
8 - 2a 

8 - 2b 

8 - 2c 

8 - 1a 

8 - 32 
8 - 51 

T 
E, Betriebstemperatur 
kleiner als 100 •c 

B, C, T 

B, C, T 
B, C, T 

B, H 

E, H, T 
H 

E, H, T 
B, frei von HzS04 und 
HCL, 

0 

0 

0 

0 
H 

H 

0 
A, H, U 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht vollständig misch
bar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
Darüber hinaus müssen die Stoffe folgende Reinheitsgrade aufweisen: 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: säurefrei (pH-Wert: 6,5- 8,5) 
E: frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 

Weitere Auflagen: 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver
mieden wird. 

J: Transport nur aufgrund Ausnahme Nr. S 6 vom 02.10.1979 (BGBl. 
I, S. 1612). 

N: Die Stoffe sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigne
ten Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

0: Betriebstemperatur höchstens 60 •c. 
T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 

trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung 
auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beauf
schlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen Ent
rung des Tanks erhalten bleiben. 

U: Die Tanks sind gegen das Eindringen von Feuchtigkeit dicht 
zu verschließen, besteht die Möglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, sind die Tanks mit Stickstoff oder einem ande
ren geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu be
füllen. 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Hiermit wird nach 
- Verordnung über die 

Straße (GGVS) vom 23. 
- insbesondere Anhang 

0/70 237 /TC 

Beförderung gefährlicher Güter auf der 
August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
B. 1b -

- Europaisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die 



internationale tletorderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18 . August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen 
A und 8 vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fas
sung der 4. AaR-Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. 
I I, S. 665) 
- insbesondere Anhang 8. 1b -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güte r mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungs
verordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) 
in der Fassun~ der 1. See-Gefahrgut-Änderungsverordnung vom 
27. Juli 1982 tBGBl. I, S. 1017) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -, 

der Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
5. Juli 1982 -FC-Nr.2802/24-) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

-Hersteller: 
Westerwalder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZSoih 6,0/ 1900/14 
- Tankcontainerdaten : (20' 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 14.000 1, Eigengewicht ca. 5470 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg 
(UIC: 24.000 kg, ISO: 20.320 kg), 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Oberdruck), 
Prüfdruck : 6 bar (Oberdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Oberdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech H II (Werkstoff-Nr. 1.0425) 
Tankinnenauskleidung: Säkaphen Si14E . 

-Zeichnungen des Herstellers: 
CS0-706-0 vom 05.04.1982 (Zusammenstellung) 
CS0-706-3 vom 30.03.1982 (Tank-u.Sicherheitsanschlüsse) 
CS0-706-4.1 vom 01.04.1982 (Mannloch NW 500 m.Anschlüssen) 
CS0-706-6.1 vom 01.04.1982 (Heizung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten flüssigen Stoffe der Klassen 6.1 und 8 der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee- (IMDG-Code) mit einer . Dichte 
von höchstens 1,83 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, da ß das nach dem o.g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks 
Ma ßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 
1496/3 erfüllt. 

erfüllt die Anforderungen des 
vom Typ 1. Weiterhin sind die 
sowie die der ISO-Empfehlung 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 

3.3 

3.4 

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 
2 1/2-jährigen Prüfungen ist die Tankinnenauskleidung des Tank
container gleichzeitig durch einen in den Rechtsvorschriften ge
nannten Sachverständigen auf Beschädigungen zu überprüfen. Ab
drucke dieser Bescheinigungen sind der SAM umgehend einzurei
chen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach 
dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die 
Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tank
tainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß 
die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse gebracht haben. 

Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CS0-706-7.1 
vom 07.04.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontai
ner mit den übrigen Angaben nach den unter 1 genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

Sonsti~es 
Abdruc e der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 237/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M 
~zubringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum o6.10.1987. 

4. Festlegung de r Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Überein
kommens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container - CSC - (in 
der Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977- BGBl. 11 
1977, S. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-111/237/82 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 
2086 ZSoih 6,0/1900/14 

1000 Berlin 45, den o7.10.1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. 8. Schulz-Forb"!rg 
Regierungsdirektor 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Mischke, Dr. Blümel 

Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-lng. Ulrich, Dipl.-lng. 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 
Anhang zum 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/70 237 / TC 
Stoffbezeichnung RID/ADR Gefahrgut- UN- Auflagen/ 

Bemerkung GGVE/GGVS VSee Nr. 
Klasse- (IMDG-Code) 
Ziffer Klasse 

Benzoyl chl arid 8-22 8 
6.1 
8 

1736 
1886 
17 38 
2225 
2226 
2902 

Benzal chl orid 6.1-62 
Benzylchlorid 6.1-61k 
Benzolsulfonylchlorid 6.1-62a 8 
Benzotrichlorid 6.1-62 8 

6.1 Monochlorpinakolin 6.1-83b 
(Pestizid,flüssig,giftig,n.a.g.) 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZU LA SSU NGSSCH EIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 235/TC 

Hiermit wird nach 
- Verordnung über die 

St raße (GGVS) vom 23. 
- insbesondere Anhang 

Beförderung gefährlicher Güter auf der 
August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
8. 1b -

- Europäisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Be förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen 
A und 8 vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fas
sung der 4. AaR-Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. 
I I, S. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGB l. II, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungs
ve rordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -, 

der Firma 
Hermann Waldner GmbH. & Co., 7988 Wangen/Allgäu 

für das in der Anlage (Prüfberichte des TOV-Baden e.V.-Nr. 1/82/ 
68- vom 14.04.1982 und der Deutschen Bundesbahn - AKz. 47.4707 
Gbgskp/BAM 2/82 -vom 07.06.1982) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 
-Hersteller: 

Hermann Waldner GmbH. & Co., 7988 Wangen / Allgäu 
Typenbezeichnung des Herstellers : TC 2500 Al 

- Tankcontainerdaten: (pa-Behälter) 
Länge: ca. 2165 mm, Breite: ca. 1480 mm, Höhe: ca. 1890 mm, 
Tankvolumen: 2500 1, Eigengewicht ca. 990 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 3400 kg, 
max. Betriebsdruck: 3,0 bar (Oberdruck), 
Prüfdruck: 4,55 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Al 99,5 w (Werkstoff-Nr. 3.0255.10) 

79 



2. 

3. 

- Zeichnun~en des Herstellers : 
8.16.01. 15.0.1 vom 13.05.1981 (Tank-Container 2500 LTR) 
7.24.21.223.0.1 vom 27.03.1981 (Mannloch NW 500) 
8.16.02.115.0.0 vom 04.05.1981 (Untergestell) 

die Zulassung zur Beförderung von 
waßrigen Lösungen von Wasserstoffperoxid 
mit mehr als 6 %Wasserstoffperoxid, stabilisiert, 

Stoff der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/-Klassen 5.1 Z1ffer und 8 
Ziffer 41 a) b) 
erteilt. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den beigefügten Prüf
berichten einschließlich Anhangen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
eines Tankcontainers für die Beförderung der unter 1 aufgeführ
ten gefahrliehen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschrif
ten der/des GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben des UIC
Merkblattes 590. 

Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer 
dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung 
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustandige Sachver
standige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrü
stung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschrie
benen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse ge
bracht haben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 8.16.37. 
115.4.0 vom 08.12.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 ge
nannten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Langsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 235/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M 
anzubringen. 

Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermie
den wird. 

Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit men
nigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die inne
ren Oberflachen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung 
zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorgfaltig zu pas
sivieren. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt langstens bis zum 20.10.1987. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfallt. 

1000 Berlin 45, den 21. Oktober 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich, Dipl.-lng. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfberichte 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRliFUNG 
(RAM) 

ZITT.ASSITNGSSr.HETN 
n/70 238/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Eurooäis~hes ÜbereinkommP.n vom 30. Seotember 1957 über die inter

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 ·(BGBl. ll, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 4. ADR
Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. II, s. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
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Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 ( BGBl. I, S. 1502)
- insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID) , Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. Rio-Änderungsver
ordnungvom 17. Dezember 1981 (BGBl. II, s. 1138) 
- insbesondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b. -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) 
- insbesondere Anlage A (IMDG-Code) -

der Firma 
Eisenbahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, 
4000 Düsseldorf 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
2802/10 vom 30.06.1982 beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZS 4,5/2000/16 
- Tankcontainerdaten: (20' ISO 1 CC) 

Tanklänge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
Tankvolumen ca. 16000 1, Eigengewicht ca. 4400 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24000 kg (ISO: 20320 kg), 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4,5 bar 
(Überdruck), Tankwerkstoff: Kesselblech H II 
(Werkstoff-Nr. 1.0425) 

- Zeichnungen des Herstellers: 
929-1 vom 01.04.1982 (Tank) 
928-1 vom 01.04.1982 (Mannloch) 
CS-506/1 vom 05.09.1979 (Rahmenwerk) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Glycidyltrimethylammoniumchlorid wäßri e Lösun 

GGVS ADR GGVE RID-Klasse 8 Ziffer 32; GGVSee 8, 
UN-Nr. 2904 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
eines Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführ
ten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee entspricht. Das Baumuster des 
Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbe
weglichen Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC
Merkblattes 592-1 sowie die der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben . 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. CS-506/7.1 
vom 05.09 . 1979 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fuhren und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an 
beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 238/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Sie gilt längstens bis zum 15. August 1987. 

nach CSC: 
Die Tan conta ner sin entsprec en en Regelungen des Über
einkommens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container- CSC
(in der Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977)
BGBl. II 1977, S. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-003/046/78 
und dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 2086 ZS 4,5/2000/16 
zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 16.August 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich, TRA Dipl.-Ing. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/05 240/TC 

1. Hiermit wird nach der 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B 
der Firma 

Hoechst AG, Werk Knapsack, 5030 Hürth-Knapsack 
für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Rheinland vom 28.05.1982 
beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Weigel & Co., 5900 Siegen 31 
- Typenbezeichnung des Herstellers: Transportbehälter 6 m3 

- Tankcontainerdaten: 
Länge: 2950 mm, Breite: 1950 mm, Höhe: 2260 mm, 
Tankdurchmesser: 1700 mm, Tankvolumen ca. 6000 1, höchstzul. Be
triebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 7,8 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: Kesselblech H II (Werkstoff-Nr. 1.0425), Tankinnen
auskleidung: Lining (F) der Fa. Ceilcote Korrosionstechnik GmbH 

- Tankcontainer-Zeichnung: 
07260-01172-0 vom 23.07.1981 (Zusammenstellung) 
07262-02187-0 vom 23.10.1981 (Flanschdeckel DN 80 mit Entlüftungs
schraube) 
die Zulassung zur Beförderung von 
MDP-Rückstand, Stoff der Klasse 8 Ziffer 5 der GGVS, 
Zusammensetzung des MDP-Rückstandes: ca. 30 % wäßrige Salzsäure, 
ca. 40 % Dodecylsulfonsäure, ca. 15 % phosphorige Säure/Methan
phosphonsäure und ca. 15 % Phosphorsäureester eines 5fach äthoxy
lierten Oleylalkohols) erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der GGVS 
entspricht. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten mit dem Prüfvermerk 
ersehenen Unterlagen herzustellen. 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach der GGVS vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 
Der Zustand der Innenauskleidung der Tanks ist jährlich von einem in 
den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Schäden zu 
prüfen. Bescheinigungen hierüber sind der BAM unverzüglich einzu
reichen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach 
dieser Baumusterzulassung nur genutzt werden, wenn der für die 
Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcon
tainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 01483-
00019-0a vom 01.11.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tank
container mit den Angaben gemäß Rn 212 161 des Anhanges B. 1b der 
GGVS zu kennzeichnen. 
3.4 Sonstiges: Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Über die Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/05 240/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 14.11.1987. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 15. November 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließung aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsdirektor Verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dr. Blümel 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSeHE IN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 241/TC 

1. Hiermit wird nach 

- Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter auf der 
Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang 8. 1b -

- Europaisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefahrl i eher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. Au gust 1969 (BGBl. !I, S. 1489) mit Anlagen 
A und 8 vom 04. November 1977 (BGBl. !I, S. 1190) in der Fas
sung der 4. ADR-Änderungsverordnung vom 01. Juli 1982 (BGBl. 
I I, S. 665) 
- insbesondere An h ang B. 1b -, 

- Verordnung über d ie Beförderung gefahrl i eher Güter mit der 
Ei senbahn (GGVE) v om 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere An h ang X -, 

- Internationale Ord nung für die Beförderung gefahrlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. I!, S. 778) in der Fassung der 3. RID-l\nderungs
verordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. I!, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Verordnung über die Beförderung gefahrl i eher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) 
in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-l\nderungsverordnung vom 
27. Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

der Firma 
Sehering AG., 4619 Bergkamen 1 

für das in der Anlage (Prüfberichte des TOV-Rheinland vom 
30. Juli 1982 und der Deutschen Bundesbahn - Nr. 15437 - vom 
27. Oktober 1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 
Thyssen Umformtechnik, 5758 Fröndenberg-Langschede 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Schering-Tainer Nr. 8 
- Tankcontainerdaten: 

Lange: 2820 mm, 8 reite: 2135 mm, Tankdurchmesser 2100 mm, 
Tankvolumen ca. 8540 1, Eigengewicht ca. 3250 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 11000 kg 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 10 bar (Oberdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech H I! (Werkstoff-Nr. 1.0425) 

-Zeichnungen des Antragstellers: 
TAAK 1/43651/0a vom 28.01.1982 (Schering-Tainer Nr. 8) 
TAAK 1/46840/0 vom 05.10.1981 (Kesselstuhl) 
TAAK 1/49461/3a vom 13.05.1982 (Schwallwand) 

die Zulassung zur Beförderung von Titantetrachlorid RID/GGVE/ADR 
GGVS-Klasse 8, Ziffer 11 a, GefahrgutVSee (IMDG-Code) Klasse 8 
UN-Nr. 1838 erteilt. 
- Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 
- Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse ver
mieden wird. 

- Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um 
ein Eindringen von Feuchtigkeit wahrend der Beförderung auszu
schließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuch
tigkeit , ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen ge
eigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Oberdruck) zu beaufschla
gen. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
berichten einschließlich Anhangen (Anlagen) gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers für die Beförderung des unter 1. auf
geführten gefahrliehen Gutes geeignet ist und den Ausrüstungs
vorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgabe des UIC-Merkblattes 590 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
. versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter Nr.1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer 
dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung 
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustandige Sachver
ständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrü
stung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse gebracht ha
ben. Darüber hinaus ist spätestens nach Ablauf eines jeden Jah
res von einem in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständi
gen eine Untersuchung des Tankinneren auf Korrosionsschaden 
durchzuführen. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. TAAK 1/ 
50266/3 vom 30.06.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichen. 

3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach d1eser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fuh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks s1nd gut 
sichtbar an beiden Langsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 
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D/70 241/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M 
anzubringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20.10.1g97 

4. Festle~ung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfal t. 

1000 Berlin 45, den 21. Oktober 1g82 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ul rich, Dipl.-Ing. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FORMATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 242/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter auf der 

Straße (GGVS) vom 23. August 1g79 (BGBl. I, S. 1509) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Europaisches Obereinkommen vom 30. September 1g57 über die 
internationale Beförderung gefahrlicher GUter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1g5g (BGBl. !!, S. 148g) mit Anlagen 
A und B vom 04. November 1g77 (BGBl. !I, S. 1190) in der Fas
sung der 4. ADR-Änderungsverordnung vom 01. Juli 1g82 (BGBl. 
I I, S. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b - , 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 197g (BGBl. !, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher GUter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom og. September 
1977 (BGBl. !! , S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungs
verordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. !I, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Verordnung über die Beförderung gefahrlicher GUter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. !, S. 1017) 
in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungsverordnung vom 
27. Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) - , 

der Firma 
Sehering AG., 4619 Bergkamen 1 

für das in der Anlage (PrUfbericht des TOV - Rheinland vom 
D1.07.1982 und der Deutschen Bundesbahn - Nr. L4/L430 Gbks 25431 
vom 05.07.1982 beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

F. Richter GmbH & Co. KG, 4730 Ahlen 
- Typenbezeichnung des Antragstellers: Schering-Tainer Nr. 5.1 

fankconta1nerdaten: 
Tanklänge: 11go mm, Tankdurchmesser : 750 mm, 
Tankvolumen ca. 470 1, Eigengewicht ca. 270 kg, 
zul. Gesamtgewicht : 690 kg 
max. Betriebsdruck: 6 bar (Oberdruck), 
PrUfdruck: 10 bar (Oberdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech H I! (Werkstoff-Nr. 1.0425) 

-Zeichnungen des Antragstellers: 
TAAK 1/44891/1b vom 29.03.1g82 (Schering-Tainer Nr.5.1) 
TAAK 1/42735/3c vom 11.11.1g81 (Fabrlkschild) 

die Zulassung zur Beforderung von 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide 
und Aluminiumalkylhydride 

RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2,Ziffer 3, GefahrgutVSee (IMDG-Code) 
Klasse 4.2 U.N.Nr. 1101, 1102, 1103, 1g24, 1g25, 1927 und 1g3o 
erte1lt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefUgten PrUf
berlcht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
e1nes Tankcontainers für die Beförderung der unter 1 aufgeführ
ten gefahrliehen GUter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschrif
ten der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 
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Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des U!C-Merkblattes 590 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer 
dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung 
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachver
ständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrü
stung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse gebracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. TAAK 1/ 
42735/3c vom 11.11.1g81 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 ge
nannten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonstiges 

Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 242/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M 
anzubringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20.10.1g87. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfallt. 

1000 Berlin 45, den 21.10. 1g82 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-lng. B. Schulz-Forberg 
Regierungsdirektor 
Referatsleiter 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbea rbei te r 
Sachbearbeiter: Dipl.-lng. Vaidyanathan, Dr. BlUmel 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfberichte 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 243/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße (GGVS) vom 23. August -1g7g (BGBl. !, S. 150g) 
- insbesondere Anhang B. 1b -

- Europäisches Obereinkommen vom 30. September 1g57 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. I!, S. 148g) mit Anlagen 
A und B vom 04. November 1g77 (BGBl. II, S. 1190) in der Fas
sung der 4. ADR-Änderungsverordnung vom 01 . Juli 1982 (BGBl. 
I I, S. 665) 
- insbesondere Anhang B. 1b -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1g79 (BGBl. I, S. 1502) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefahrlicher GUter 
mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Oberein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. !!, S. 778) in der Fassung der 3. RIO-Änderungs
verordnung vom 17. Dezember 1g81 (BGBl. !!, S. 1138) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1g79 (BGBl. I, S. 1017) 
in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungsverordnung vom 
27. Juli 1g82 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -, 

der Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
28. Oktober 1g82 -FC-Nr.2835/02-) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 



-Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/ Sieg 

- T enbezeichnun des Herstellers: 2086 ZEih 6,0/2150/20 UE 
- Tankcontainerdaten: 20 ' 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe : 2591 mm, 
Tankvolumen ca . 20 000 l, Eigengewicht ca. 4950 kg, 
zul. Gesamtgewicht : 30 480 kg 
(UIC: 24 000 kg, ISO: 20 320 kg), 
max . Betriebsdruck: 3,52 bar (Oberdruck), 
Berechnungsdruck: 10 ba~ (Überdruck) 
Prüfdruck: 6 bar (Oberdruck), 
Tankwerkstoff: X10 Cr Ni Mo Ti 1810 (1 .4571)/Z6 CNDT 17 . 12 

- Zeichnungen des 
CE - 725 - la 
CE - 725 - 2 
CE - 725 - 3a 
CE - 725 - 4.3 

CE - 725 - 4.2 
CE - 725 - 6.1a 

Antragstellers: 
vom 03.09.1982 
vom 21.07 .198?. 
vom 03.09 . 1982 
vom 20.07.1982 

vom 07.07.1982 
vom 03.09.1982 

(Zusammenstellung 
(Rahmen) 
(Tank) 
(Ventil- und Stutzen
anordnung) 
(Untenentleerung) 
(Heizung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten flüssigen Stoffe der Klassen 3 und 8 der/des GGVS/ 
ADR/GGVE/RID bzw. der Klassen 3 und 5.1 der GefahrgutVSee -
( I MDG-Code) 
erteilt . 

Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC/007 
gewährleistet ist. 

Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55oc 
sind zur Beförderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr 
(GGVE/GGVS) nicht zugelassen. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o.g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISO-Empfehlung 
1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 

3.3 

3. 4 

Jeder nach Qieser BQumu sterzulossung hergestellte Tankcontaioer 
1st erstmal1g vor lnbetrlebnahme und dann Wlederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 
2 1/2-jährigen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer 
gleichzeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten 
Sachverständigen auf Korrosion zu prüfen. Abdrucke dieser Be
scheinigungen sind der BAM umgehend einzureichen. Die Tankcon
tainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzu
lassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige 
Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorge
schriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
gebracht haben. 

Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CE-725-7.1a 
vom 19,10.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben na ch den unter 1 genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh
ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/ 70 243/TC 
zu kennzeichnen . 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 8 AM 
anzubringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 02.11.1987 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Überein
kommens vom 02 . Dezember 1972 über sichere Container - CSC - (in 
der Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977 - BGBl. II 
1977, S. 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-112/243/ 82 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen · 

2086 ZEih 6,0 / 2150/ 20 UE 

zu versehen. 
1000 Berl in 45, den 03. November 1982 

Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 

Referat 1. 02 
Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl. - lng. K. Wieser 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Dipl.-lng . Ul rich, Dipl.-Ing. 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Dipl.-lng. A. Ulrich 
verantwortlicher 

Sachbearbeiter 
Mischke, Dr. Blümel 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(SAM) 
Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbezeichnung 

Äthanol u. seine Lösungen, 
einschl. alkohol. Getränke 
1\thylbenzoat 
Äthylbenzol 
2-Äthylbutylacetat 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthyl butyrat 
Äthylenglykoldiäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2 -Äthyl hexana 1 
Äthyllactat 
1\thyl propi onat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
Amyl a 1 koho 1 , tertiär 
Amylalkohole, primär 
u. sekundär mit Ausnahme 
von Diäthylcarbinol 
n-Amyl ami n 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
i so-Butano 1 
Butanol-2 (sec-Butanol) 
tert-Butanol 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
iso-Butylacrylaf 
stabilisiert 
tert-Butylbenzol 
n-Butylbromid 
n-Butyl formi at 
n-Butylpropionat 
Ch 1 o rbenzo 1 
p-Chlortoluol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
HexalG!ehyd 
Methylamin, wäßrige 
Lösung m. höchstens 
40 % Methylamin 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methyl butyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 
alpha-Methylvaleraldehyd 
Nonan und Isomere 
Octan und Isomere 
Para 1 dehyd 
Propanel 
iso-Propanol 
n-Propyl acetat 
iso-Propylacetat 
iso-Propylamin 
iso-Propylbenzol 
Propylendichlorid 
Propylenoxid, stabilisiert 
Styrol-Monomere, 
stabilisiert 
Tetrahydronaphthalin 

D/70 243/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

3-5 

3-4 
3-1a 
3-3 
3-1a 
3-3 
3-3 

3-3 
3-3 
3-3 
3- 1a 
3-3 
3-3 
3-1a 
3-3 

3-5 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-3 
3-3 
3-5 
3-3 
3- 1a 
3-1a 
3-3 

3-3 
3-1a 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
3-4 
3-3 
3-5 
3-1a 
3-3 
3-3 
3-3 
3-5 

3-3 
3-3 
3-1a 

3-1a 
3-1a 
3-1a/3 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-5 
3- 5 
3-1a 
3-1a 
3-5 
3-3 
3-1a 
3-1a 
3-3 

3-4 

Gefahrgut
VSee 
( IMDG -Code) 
Klasse 

3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 

3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.1/3.2/3.3 

3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.1 
3.3 
3.2 
3.1 
3.3 

UN 
Nr. 

1170 

1175 
1177 
1178 
1180 
1153 
1171 
1172 
1191 
1192 
1195 
1292 
1104 
1105 
1105 

1106 
1107 
1109 
1112 

1120 
1212 
1120 
1120 
1123 
1213 
1123 
2527 

2709 
1126 
1128 
1914 
1134 
2238 
1915 
1147 
1147 
1148 
1156 
1149 
1157 
1207 
1235 

1233 
1110 
1237 
1188 
1245 
1249 
2367 
1920 
1262 
1264 
1274 
1219 
1276 
1220 
1221 
1918 
1279 
1280 
2055 

Auflagen/ 
Bemerkung 

B, 

E 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
A, C, 
X 
X 
A, B 
8, X 
B, X 
B, X 
8, X 
X 
X 
X 
H,X 

A, 
X 
X 
A, C, 
A, C, 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
B, 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
8, 
B, X 
X 
X 
X 
X 
A, C, 
N, X 
X 
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Terpentin j-3 
Toluol 3-1a 
Trimetyhlamin, wäßrige Lö- 3-5 
sung, nicht mehr als 30% 
Trimethylamin enthaltend 
Xylole 3-3 
Acetaldehyd 3-5 
Aceton 3-5 

Äthylmethylketon (Butanon- 3-1a 
2) 
Benzol 
n-Butyraldehyd 
Diäthylamin 
Diäthylcarbinol 
(3-Pentanol) 
Dioxan 
Heptan und Isomere 
Hexan und Isomere 
Methylacetat 
Methylcyclohexan 
Methylformiat 
Methylpropionat 
Pentane mit Ausnahme von 
Neopentan 
Pyridin 
Triäthylamin 

3-1a 
3-1a 
3-5 
3-3 

3-5 
3-1a 
3-1a 
3-1 
3-1a 
3-1a 
3-1a 
3-1a 

3-5 
3-5 

Vinylacetat, stabilisiert 3-1a 
ungereinigte leere Tanks, 3-6 
die o.g. Stoffe enthalten 
haben 
Mhyl endi ami n 8-35 

8-35 2- ( 2-Ami noäthoxy) -athano 1 
(Alkylamin n.a.g.) 
Butyltrichlorsilan 8-23b 
Cyanamid in wäßrigen Lösun- 8-32 
gen mit hn~hstens 50% (nur GGVE/ 
Cyanamid, _ 1bilisiert GGVS) 
(Ätzende Flüssigkeit n.a.g.) 
Ess i gsäu reanhyd ri d 8-21e 
Formaldehyd in wäßrigen 8-24 
Lösungen 
Hexanethylendiamin, Lösung 
Methyldichlorsilan 
Natriumhydroxid in wäßrigen 

8-35 
8-23a 
8-32 

3. 3 
3.2 
3.2 

3.2/3.3 
3.1 
3.1 

3.2 

3.2 
3.2 
3.1 
3.3 

3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.1 

3.2 
3.2 
3.2 
3.1/3.2/ 
3.3 

8 
8 

8 
8 

8 
3.3 

8 
3.2 
8 

1299 X 
1294 X 
1297 X 

1307 X 
1089 N, X 
1090 X 

1193 

1114 X 
1129 X 
1154 X 
2706 X 

1165 X 
1206 X 
1208 X 
1231 X 
2296 X 
1243 X 
1248 X 
1265 A, 

1282 X 
1296 X 
1301 X 

H, U, X 

1604 B, X 
2735 

1747 E, T, X 
1760 

1715 X 
1198 X 

1783 B 
1242 E,H,T,X 
1824 Betriebs-

Lösungen mit höchstens 50% 
NaOH 
Phenol in alkalischen 
Lösungen bis zu einer Dichte 
von 1,65 kg/dm 
(Alkalische ätzende Flüssig
keit n.a.g.) 
Triäthylentetramin 
Vinyltrichlorsilan,stabi-
1 i si ert 

8-32 

8-35 
8-23a 

Wasserstoffperoxid in waß- 8-41a/b 
rigen Lösungen mit mehr als 
6% und höchstens 60% H202, 
stabi 1 i si ert 
ungereinigte leere Tanks, 
die o.g. Stoffe enthalten 
haben 
Auflage: 

8-51 

A: Der Stoff muß wasserfrei sein 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein 
C: Der Stoff muß neutral sein 

8 

8 
3.2 

5.1 

E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 

1719 

2259 
1305 

2014 

temperatur 
kleiner 60oc 
Betriebs
temperatur 
kleiner 60 C 

B 
E, T, X 

H, U, X 

H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 
Der Stoff ist mit Stickstoff von 0,5 bar (Oberdruck) zu beauf -
schlagen. 
Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um 

N: 

T: 

U: 

W: 

ein Eindringen von Feuchtigkeit wahrend der Beförderung auszu
schließen, besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuch: 
tigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geelg-
neten trockenen Gas von 0,5 bar (Oberdruck) zu beaufschlagen. 
Die Tanks sind gegen das Eindringen von Feuchtigkeit dicht zu 
verschließen, besteht die Möglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, sind die Tanks mit Stickstoff oder einem ~nderen 
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Oberdruck) zu befullen. 
Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit men
negefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die in-
neren Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwen
dung zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu 
passivieren. 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. . . . 
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die m1t Wasser n1cht bel1eb1g m1schbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 

Im Jahre 1982 vom Sekretariat für U .E.A.t.c .-Fragen bisher erteilte Agrements 

Agrement Nr. 203/82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

Erbslöh Aluminium 
Julius & August Erbslöh 
Aluminium-Walz- u. Preßwerke 
5600 Wuppertal 

EKONAL iW 40 
Fenstersystem 

bis 31. Januar 1985 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für die 
Erteilung von Agrements für 
Fenster; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Das beurteilte wärmegedämmte Aluminiumfenstersystem 
EKONAL iW 40 wird aus von der Firma Erbslöh herge
stellten Aluminiumverbundprofilen, bestehend aus ei
nem Strangpreßprofil und einem Polyurethan-Isolier
kern, gefertigt. Die Fertigung der Fenster erfolgt 
durch Fensterbaufirmen im In- und Ausland nach den 
Verarbeitungsvorschriften der Firma Erbslöh. 

Das Agrement enthält ausführliche Angaben zu den 
Materialien und Bestandteilen des Systems. Neben 
Herstellung, Lieferung und Lagerung der Profile 
werden Fertigung, Montage und Einbau der Fenster 
beschrieben. Außerdem werden Angaben zur Reinigung 
und Kontrolle der Profile gemacht und die durchge
führten Prüfungen mit den dazugehörigen Prüfergeb
nissen aufgeführt. 

Die Fenster werden entsprechend den U.E.A.t.c.
Richtlinien wie folgt eingestuft: 

Fugendurchlässigkeit: 
Schlagregensicherheit: 
Widerstand gegen Wind: 
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Klasse A 3 
Klasse E 4 
Kategorie V 2 

Agrement Nr. 204 / 82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

Thyssen Plastik Anger KG 
8443 Bogen/Donau 

PVC-Fenster System 2000 

bis 31. Januar 1985 

U. E.A.t . c.-Richtlinien für die 
Erteilung von Agrements für 
Fenster; 
U.E . A.t.c.-Richtlinien "Fenster 
aus PVC hart"; 
U.E.A.t.c.-Richtlinien zur Be
urteilung der Haltbarkeit von 
an Außenteilen von Gebäuden 
verwendeten Produkten aus 
PVC hart; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Das beurteilte Kunststoff-Fenster "System 2000" wird 
mit Fensterprofilen aus erhöht schlagzähem PVC hart 
(Formmasse Vinnol-K der Firma Wacker-Chemie} in der 
Farbe weiß hergestellt. Aus den von der Firma 
Thyssen Plastik Anger KG hergestellten Profilen wer
den die Fenster von Fensterbaufirmen im In- und Aus
land nach den Verarbeitungsvorschriften der Firma 
Thyssen Plastik Anger KG gefertigt. 

Das Agrement enthält ausführliche Angaben zu den 
Materialien und Bestandteilen des Systems. Neben 
Herstellung, Lieferung und Lagerung der Profile be
richtet es über die Fertigung, Montage und den Ein
bau der Fenster. Darüber hinaus werden Angaben zur 
Reinigung, Reparatur und Gütekontrolle gemacht und 
die durchgeführten Prüfungen mit den dazugehörigen 
Prüfergebnissen aufgeführt. 

Die an fertiqen Fenstern gemäß den U.E.A.t.c.-Richt-



linien durchgeführten Prüfungen erlauben folgende 
Klassifizierungen : 

Fugendurchlässigkeit: Klasse A 3 
Klasse E 4 
Kategorie V 2 

Schlagregensicherheit: 
Widerstand gegen Wind: 

bzw. V l 

Agrement-Bestätigung Nr. 205/82 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlage der 
Agrement-Erteilung : 

Mauerwerk 

Siporex S.A. 
F-75001 Paris 

Mauerwerk aus 
SIPOREX-MO-Plansteinen 

bis 31. Dezember 1986 

Zulassungsbescheid 
Nr . Z 17.1-251 des Instituts 
für Bautechnik 

Inhalt der Agrement - Bestätigung: 
Inhalt der Agrement-Bestätigung ist der Zulassungs 
bescheid Nr. Z 17.1-251 des Instituts für Bau 
technik . (Die vorherige Erteilunq der Zulassung w2 
erforderlich, da der Agrement-Gegenstand in den bc 
aufsichtlich zu regelnden Bereich gehört.) Die zu~ 
lassenen Siporex-MO-Gasbeton-Plansteine der Festi' 
keitsklassen G 2 (G 25) und G 4 (G 50) dienen zur 
Errichtung von Mauerwerk nach DIN 1053, Teil l, 
unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenem 
Dünnbettmörtel . 

Der Zulassungsbescheid berichtet über den Anwen
dungsbereich der Siporex-MO-Gasbeton-Plansteine ur 
nennt die an sie gestellten Anforderungen. Es werc 
die Rechenwerte für Eigenlasten angegeb~n und die 
Verarbeitung der Plansteine sowie ihre Uberwachunc 
und Kennzeichnung beschrieben. Darüber hinaus be
richtet der Zulassungsbescheid über den Wärme-, 
Schall- und Brandschutz von mit Siporex-MO-Gasbetc 
Plansteinen hergestelltem Mauerwerk. 

Agrement Nr . 206/82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Außenseitiges Wärmedämm
verbundsystem 

Diessner + Co. KG 
Lack- und Farbenfabrik 
1000 Berlin 47 

Diessner-Wä rmehaut 
Vollwärmeschutz-System 

bis 30. April 1985 

U. E.A.t . c.-Richtlinien für die 
Erteilunq von Agrements für 
außenseitige Wärmedämmverbund
systeme mit dünnen Putzen auf 
Wärmedämmaterial: 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten: 
Prüfbescheid PA-III 2.854 des 
Instituts für Bautechnik 

Das beurteilte "Diessner-Wärmehaut Vollwärmeschutz 
System" besteht aus Polystyrol - Hartschaumplatten, 
die mit Hilfe einer Klebemasse auf den Wandunter
grund geklebt werden , sowie eine r gewebearmierten 
kunstharzgebundenen Putzschicht . Das System dient 
zur Verbesserung des Wärmeschutzes von bestehenden 
Gebäuden und von Neubauten . 

Im Agrement werden neben dem Anwendungsbereich und 
den vorgesehenen Untergründen die Bestandteile des 
Systems, die Anwendungsdicken sowie Etikett ierung 
und Lagerung beschrieben . Außerdem enthält das 
Agrement ausführliche Angaben über den Einbau des 
Systems mit den entsprechenden Detailausbildungen. 
Daneben werden die durchzuführenden Kontrollen, be
stehend aus Eigen- und Fremdüberwachung, genannt und 
die durchg e führten Prüfungen mit den dazugehörigen 
Prüfergebnissen aufgeführt. 

Agrennent Nr. 207 / 82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung : 

Geltungsdauer : 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachabdichtung 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 

Dachabdichtungssystem mit 
TROCAL-Dachabdichtungsbahn 
Typ SmA 

bis 31 . Mai 1985 

Vorläufige U. E . A.t.c.-Richt
linien für die Beurteilung von 
Dach~d ich tungen 
(Fass~g Febr. 1977); 
U.E.A.t.c. -Richtlinien für die 
F.rteilung von Agrements für 
Dachabdichtungssysteme unter 
Ven1endung von nicht verstärk
ten , nicht bitumenverträglichen 
Dachbahnen aus PVC weich 
(Entwurf April 1980); 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Die beurteilte TROCAL - Dachabdichtungsbahn Typ SmA, 
bestehend aus einem Suspensions-PVC und e inem mono
meren Phthalsäureester als Weichmacher , findet als 
Bestandteil von Dachabdichtungssystemen als Dich
tungslage lose verlegter Bedachungen mit schwerem 
Oberflächenschutz Verwendung. Die mit dieser Dach
bahn hergestellten Systeme können als wärmegedämmte 
und nicht wärmegedämcrnte Systeme ausgeführt werden. 
Die Nähte der Dachbahnen werden durch Quellschweißen 
mit einem schnell verdunstende n Lösungsmittel oder 
du~ch Warmgasschweißen geschlossen . -

Das Agrement enthält ausführliche Angaben zu den 
Mate rialien, zu Lieferform, Verpackung, Lagerung , 
Herstellung und Kennzeichnung d e r nachdichtungs
bahnen . Es beschreibt die Verlegung der Dachbahnen 
mit den entsprechenden An- und Abschlüssen und ent
h ä lt Angaben zur Verträ glichke it mit anderen Stoffe n 
sowi e zu Reparaturen . Außerd em werden die im Rahmen 
der Eigen- und FremdUberwachung durchzuführenden 
Ko ntrollen genannt und die Prüfungen mit den dazu
g eh ö rigen Prüfergebnissen aufqefiihrt. 

Agrement Nr. 208/ 8 2 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Be ze ichnung: 

Geltungsd auer: 

Grundlagen der 
Agrement - Erteilung : 

Inhalt des Agrements: 

D'lchabd ich tung 

Braas & Co . GmbH 
Kunststoffwerk Mannheim 
6800 Mannh e im 24 

Dachabdichtunqssystem mit 
Dachbahn RHENOFOL C\1 
1,2 mm dick 

bis 31. Mai 198 5 

U. E.A.t.c . -Richtlinien fiir die 
Be urteilung von Dach
abdichtungen: 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten . 

Bei der beurteilten Dachbahn "RHENOFOL Cll" handelt 
es sich um eine gewebeverstä rkte, nicht bitumenver
trä gliche PVC-weich-Bahn, die als Bestandteil eines 
Dachabdichtungssystems zur einlaqigen Bedachung von 
Flachdä chern verwendet wird, die aus statischen 
Gründen eine A~flast nicht erlauben. Die Verbindung 
der Dachbahn m1t den darunter liegenden Schichten 
e~folgt ~urch punktweise mechanische Befestigung, 
d1e Verb1ndung der Dachbahnen untereinander erfolgt 
durch Quell - oder Warmgasschweißung mit zusätzlicher 
Nahtsicherung. 

Das Agrement enthält Angaben zum Material , zu 
Lieferform, Verpackung, Lagerung und Herstellung 
der Dachbahnen . Es beschreibt die Verlegung der 
Dachbahnen mit den entsprechenden An- und Abschlüs
s en. ~ußerdem nennt es die im Rahmen der Eigen - und 
Fremduberwachung durchzuführenden Kontrollen und 
führt die dur chgeführten Prüfungen mit den dazuge 
hörigen Prüfergebnissen auf . 
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Agrement Nr. 209/82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Außenseitiges 
Wärmedämmverbundsystem 

König und Flügger 
4400 Münster 

BRILLUX-Außenwand-Dämmsystem 

bis 30. Juni 1985 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für die 
Erteilung von Agrements für 
außenseitige Wärmedämmverbund
systeme mit dünnen Putzen auf 
Wärmedämmaterial; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten; 
Prüfbescheid PA-III 2.1257 des 
Instituts für Bautechnik 

Das beurteilte "BRILLUX-Außenwand-Dämmsystem" be
steht aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die mit 
Hilfe einer Klebemasse auf den Wanduntergrund ge
klebt werden, sowie einem gewebearmierten, kunst
harzgebundenen Putz. Es dient zur Verbesserung des 
Wärmeschutzes von bestehenden Gebäuden und von 
Neubauten. 

Im Agrement werden Anwendungsbereich und vorgesehene 
Untergründe aufgeführt sowie die Bestandteile des 
Systems, Anwendungsdicken, Etikettierung und , 
Lagerung beschrieben. Außerdem enthält das Agrement 
eine ausführliche Beschreibung des Einbaus mit den 
entsprechenden Detailausbildungen . Neben den im 
Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung durchzufüh
renden Kontrollen werden die Prüfungen mit den dazu
gehörigen Prüfergebnissen aufgeführt . 

Agrement Nr. 210/82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Wandverfahren 

ISORAST GmbH 
4300 Essen 1 

Wandbauart mit 
ISORAST-Schalungselementen 

bis 30 . Juni 1985 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für die 
Erteilung von Agrements für 
außenseitige Wärmedämmverbund
systeme mit dünnen Putzen auf 
Wärmedämmaterial; 
Prüfungszeugnisse aner~annter 
Prüfanstalten; 
Prüfbescheid PA-III 2.992 des 
Instituts fiir Bautechnik 

Die beurteilte Wandbauart besteht aus großformati
gen, quaderförmigen Polystyrol-Schalungselementen, 
die mit Beton verfüllt werden und deren Oberflächen 
mit einem Gipsputz (Innenwandflächen) bzw. einem 
gewebearmierten Kunstharzputz (Außenwandflächen) 
versehen werden. Die Schalungselemente, die aus dem 
Rohstoff "Styropor F" der Firma BASF hergestellt und 
durch Verbindungsstege zusammengehalten werden , 
dienen gleichzeitig als Wärmedämmung in den Außen
wandbereichen. 

Das Agrement enthält Angaben zu den Bestandteilen 
des Systems sowie zu Verpackung, Etikettierung, 
Lieferung und Lagerung der Schalungselemente . Der 
Einbau der Elemente mit den entsprechenden Detail
ausbildungen wird beschrieben, und es werden Angaben 
über die Bemessung der Wände sowie über den Brand
und Wärmeschutz gemacht. Außerdem wird über die 
Güteüberwachung der Schalungselemente und des Außen
putzes, jeweils bestehend aus Eigen- und Fremdüber
wachung, berichtet , und es werden die durchgeführten 
Prüfungen mit den dazugehörigen Prüfergebnissen 
aufgeführt. 
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Agrement Nr. 211 /8 2 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-F.rteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachelemente 

Vöroka Kunststoff-Verarbeitung 
Willi Völkle 
7519 Eppingen-Mühlbach 

Vöroka-Dachelemente aus glas
faserverstärktem Polyesterharz 

bis 31. August 1986 

U.E.A.t.c. - Richtlinien für die 
Beurteilung von glasfaserver
stärkten Polyester-Bauteilen; 
Zulassungsbescheid Z 10.1-31 
des Instituts für Bautechnik; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Bei den beurteilten Vöroka-Dachelementen handelt es 
sich um transluzente schalenförmige Dachelemente aus 
glasfaserverstärktem ungesättigtem Polyesterharz, 
die über rechteckigem Grundriß zu Hallen zusammen
gesetzt oder zur Überdachung von Schwimmhallen ver
wendet werden. Diese Hallen dürfen nur verwendet 
werden, wenn Anforderungen an den Schall-, Wärme
und Brandschutz (höher als Klasse B 2) bauaufsicht
lieh nicht gestellt werden. 

Das Agrement enthält Angaben über die konstruktive 
Durchbildung und Verankerung der Dachelemente sowie 
über die verwendeten Baustoffe, die Herstellung der 
Elemente, den Standsicherheitsnachweis sowie Kenn
zeichnung, Lieferung und Lagerung der Dachelemente . 
Darüber hinaus werden Transport und Montage be
schrieben und Angaben über Wartung, Pflege und Re
paratur gemacht. Die durchgeführten Prüfungen mit 
den dazugehörigen Prüfergebnissen werden aufgeführt, 
und es werden die im Rahmen der Eigen- und Fremd
überwachung erforderlichen Prüfungen genannt . 

Agrement Nr. 212/82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

I solierglas 

Flachglas AG 
4650 Gelsenkirchen 

GADO-Ganzglas-Isolierscheiben 

bis 31 . Dezember 1985 

Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Die beurteilten "GADO-Ganzglas-Isolierscheiben" be
stehen aus zwei Spiegelglastafeln (Floatglas), die 
im Randbereich durch Aufschmelzen und Zusammen
pressen der Glastafeln unter Beibehaltung eines 
Luftzwischenraumes in der Fläche miteinander ver
schweißt werden. Der Luftzwischenraum wird mit 
Trockenluft gefüllt. Die Isolierscheiben bilden 
eine gegen die Außenatmosphäre luftdicht verschlos
sene Einheit. 

Das Agrement enthält Angaben zu Systemaufbau, Mate
rialien und Abmessungen sowie zum Wärmeschutz und 
zur Herstellung der Isolierscheiben . Neben Liefe
rung, Lagerung und Kennzeichnung werden der Einbau 
der "GADO-Ganzglas-Isolierscheiben" sowie ihre 
Reinigung beschrieben. Außerdem werden die im Rahmen 
der Eigen- und Fremdüberwachung erforderlichen Kon
trollen sowie die durchgeführten Prüfungen mit den 
dazugehörigen Prüfergebnissen aufgeführt. 



Agrement Nr. 213/82 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung : 

Fenster 

GARDINIA Fenster-Elemente 
GmbH + Co. KG 
7972 Isny/Allgäu 

PVC-Fenster GARDINIA MD RO 

bis 30. September l9R5 

U.E.A.t.c .-Richtlinien für die 
Erteilung von Agrements für 
Fenster; 
U. E.A.t . c.-Richtlinien für die 
Erteilung von Agrements für 
Fenster aus PVC hart; 
U.E.A.t.c.-Richtlinien zur 
Beurteilung der Haltbarkeit vo 
an Außenteilen von Gebäuden 
verwendeten Produkten aus 
PVC hart; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Inhalt des Agrements: 
Das beurteil te Kunststoff-Fenstersystem GARDINIA 
MD 80 wird mit Fensterprofilen aus erhöht schlag
zähem PVC hart (Formmasse Vestolit Bau der Firma 
Chemische Werke Hüls) in der Farbe weiß hergestellt 
Aus den von der Firma GARDINIA hergestellten Pro
filen werden die Fenster von Fensterbaufirmen im 
In- und Aus land nach den Verarbeitungsvorschriften 
der Firma GARDINIA gefertigt. 

Das Agrement enthält ausführliche Angaben zu den 
Materialien und Bestandteilen des Systems . Neben 
Herstellung, Lieferung und Lagerung der Profile 
berichtet es über die Fertigung, Montage und den 
Einhau der Fenster. Außerdem werden Angaben zur 
Reinigung, Reparatur und Gütekontrolle gemacht und 
die durchgeführten Prüfungen mit den dazugehörigen 
Prüfergebnissen wiedergegeben. 

Die an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A . t . c . -Richt 
linien durchgeführten Prüfungen erlauben folgende 
Klassifizierungen: 

Fugendurchl ässigkeit: 
Schlagregensicherheit: 
Widerstand gegen Wind: 

Klasse A 3 
Klasse E 4 
Kategorie V 3 

bzw. V 2 

Bekanntmachung von Zulassungsscheinen für die Verpackungsbauarten zum Transport 
gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1289/1G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

I. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der An! oge zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113 ff. ). 

~- Antragsteller 

Von Leer Verpackungen GmbH 
Werk Porz 
Am Westhover Berg 30 
5000 Köln 90 

3~ Beschreibung der Verpackungsbauart 

I. 

1,1 

Fibertrommel, mit Boden und Stülpdeckel ous Fiber und eingesetztem 
Polyethylensock. 

Der Innendurchmesser der Trorrmeln dieser Baureihe beträgt 395 rrm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betrogen die Nennvolumino der 
Tronmel n entsprechend den unterschied! ichen 1-iöhenobmessungen 30 1 
bis höchstens 60 1. 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Oie zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumustern ~ntsprechen, die gemäß 

Bericht 97 984 Vgob 80 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 18.08.1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministers für Verkehr vom 22.0~.1979 

(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 197 9)) unterzogen worden sind. 

1.2 Der Stülpdeckel aus Fiber muß wie im Bericht 97 984 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 

Oie nach diesen Baumustern hergesteilten Ver pack:ungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1G1/X/ .............. /D/1289/ ........ .. ....... .... .. 
{Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort {Fass aus Fiber) 
wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 
erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 2 kg/1 nicht überschreiten, 

7. Sonstiges 

7.1 Die Souort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi·ffohrtsorganisation { IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten, 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •.Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir,u.Prof. 
Dr, H. Feuerberg 

BAM-Az,, 3,3/5406 

Berlin, den 'J.'L . -~~ . .A 4 fiL.t 

BUNDE SANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Papier, ruck, Verpackung 
Fochgru~e 3. 3 

~- ~ 
Dir, Prof, 
Dr.-lng. W. Franke 
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1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
( BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1290/1G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgr undlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 

Von Leer Verpackungen GmbH 
Werk Porz 
Am Westhaver Berg 30 
5000 Köln 90 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Fibertrorrmel, mit Boden und Stülpdeckel aus Fiber und eingesetztem 
Palyethylensack. 

Der Innendurchmesser der Trorrmeln dieser Baureihe beträgt 395 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumina der 
Trorrmeln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 30 1 
bis höchstens 110 1. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4. 1 Oie zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumustern e_ntsprechen, die gemäß 

Bericht 97 931 Vgab 80 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 18.08.1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 • des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979» unterzogen warden sind. 

4.2 Der Stülpdeckel aus Fiber muß wie im Bericht 97 931 
verschlossen werden. 

beschrieben 

5. Kennzeichnung 

6. 

7. 

7. 1 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1G 1/X/ ............ . . /D/1290/ .................... . . . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung jahr) des Herstellers) 

Oie unter Nr. 3 besc hriebene Verpackungsbauort (Fass aus Fiber) 
wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 
erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Die Schüttdichte der .Füllgüter darf 1, 2 kg/1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 

Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischenstaat 1 ichen beratenden Seeschi ffahrtsarganisat ian ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport geföhr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •hnts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin• ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 

.Cn~:ch;. Stoffe 

~raf. 
Dr.. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3. 3/5408 

8B 

Berlin, den 11'L . )C . • lli~;<, . 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) ~ Fachgru pe 3.3 
Papier, ruck, Verpoc 

W. 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALP~OFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1291/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs, 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änder ungsverordnung 
GefahrgutVSee vom 27.07 . 1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Herzberger Papierfabrik GmbH & Ca. KG 
3420 Herzberg/Harz 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend a us 
o) einer öußeren Kiste aus Vollpoppe, in die 
b) zehn Faltschachteln aus Vollpappe eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu ve rwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ih ren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Lab o ratoriumsbericht Nr. S 815/1 
der Herzberger Papierfabrik, Herzberg/Harz 
vom 18.05.1982 

einer Bauortprüfung noch den "R ichtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförder un g gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzagen warden sind. 

4.2 Die Vollpappekisten müssen wie im Loboratoriumsbericht S 815 be
schrieben verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G1/Y/ .............. /D/1291/ .................... , . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr .• 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusanmengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung# daß die Auflogen der 
Nt.JTmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen li und III . 
Das maximale Füllgewicht darf 25 kg nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrt sargani sat i an ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7 .. 4 Dieser Zulassungsschein wird im •A-nts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin• ( ISSN 0340-7551) veröf
fent 1 icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Praf. 
Or. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5401 

Berlin, den 2'71. AO .. H9~ 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPilÜFUNG 

(BAM) . 

Fachgruppe 3. 3 

Papier,,.ru~k, Verpackung 

w. 'Hllulu 
Dir. Prof. 
Dr .- lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1292/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

Antragsteller 

Herzberger Papierfabrik GmbH & Co. KG 
3420 Herzberg/Harz 

Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus Vollpoppe, in die 
b) zehn Faltschachteln aus Vollpappe eingesetzt sind. 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 

. 1 Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Loboratori umsbericht Nr. S 815/2 
der Herzberger Popierfobrik, Herzberg/Harz 

vom 18.05.1982 
einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Ertei lung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 .1 979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

.2 Die Vollpappekisten müssen wie im Loboratoril..rnsbericht 5 615 be
schrieben verschlossen werden. 

Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
l öschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G1/Y/ .............. /D/1292/ .................... .. 
(Her stell ungs

johr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Zulassung 

Oie unter Nr .• 3 beschriebene Verpackungsbauart ( ZusartYTlengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
NLITI"'1ern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen li und 111. 
Des maximale Füllgewicht darf 25 kg nicht überschreiten. 

Sonstiges 

'.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen {UN)/ der 
zwischenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrtsorgoni sot i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr 

licher Güter. 

'.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrun~ bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin " ( ISSN 0340-7551) veröf

fent 1 icht. 

Abteilung 3 
~rgonische Stoffe 

~ 
Ltd , Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5403 

Berlin, den 1;'1.· J(}, ,A<\SZI 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fochgrup~3. 3 
Popier,D ck,Verpockung 

~- ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-ln~. W. Franke 

BUNDESANSTA LT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1293/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur l. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Rheinpfälzische Embollogenfobrik 
G. Schönung & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustodt/Weinstr. 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 [)JN 1623 • 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver 
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

5. 

Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht 82/7 
des Fachreferates D-DLL/VA- I 660 - Eingongskontrol le 
der BASF AG 
vom 01. 06. 198 2 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlic her Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind . 

Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

sind unaus-

5. 1 Das Gefäß, 

1A1/X 1, 3-Y1, 9/ •••••...••.••. /D/1293/ . . , •• • •..• •• , ....... .. 
(1-6erstellungs- (Norne oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: D/1293. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpcckungsbouort (Faß ous Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor ) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der NV11mern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpockungen.dürfen . . für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig i~t. 
Die Verpackungsbauo rt erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Die Dichte der Füllgüterdorf 1,3 g/cm' bzw. 1,9 g/cm' nicht über
schreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe 
nenfalls .. vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 'C dorf 
1,4 bar Uberdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorganisation ( IMCO) 
geste ilten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Tran sport ge
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( JSSN 0340-755 1) ver
öffentlicht. 

Berlin, den O:Z,t,, .40 • .A&,8Z,, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 
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Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~' Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.3/5438 

Fochgrut' e 3.3 
Papier, ruck, Verpackung 

w. cuJu 
Dir . Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1294/1A2A 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

2. 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 
Robe r t Themas 
Metall- und Elektrower ke 
5908 Neunkirchen/Siegerlond 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Stohlblechfoß, in dessen Oberboden ein mit drei Stutzen ausgerü
steter Deckel angebracht ist, der mit einem Spannring mit Schraub
verschluß (M12 x 90) verschlossen wird 

In der Bodenmitte ist ein Auslaufstutzen angeschweißt. 

Nennval umen ' 225 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623, St 37 und St 33 . 

4. Anfo rderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Fässer aus Stahlblech müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 749 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (We stf . ) 
vom 26. 07. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Befö rderung g~föhrlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Boum'ustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

6. Zulassung 

1A2A/Y/ •••.•••••••.•• /D/1294/ ••••••••••••••••••••••• 
(Her stell ungs

johr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar, ver stärkte Mantel/Boden-Ver
bindung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 
4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpockungsgruppen· I I und I I I. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,0 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorgonisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "l'mts- und lo'itteilungsblott der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin " ( ISSN 0340-7551) veräf
fent 1 icht. 
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Berlin, den '11'/t . )d. )q(;J.r 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Abteilung 3 · 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 

Fochgr~J:~c 3. 3 

'o~.'ljfö:["" 
Dir. Prof. 

Dr. H. Feuerberg Dr . -Ing . W. Franke 

BAM-Az., 3.3/5436 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1295/1A1A 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Schwelmer Verpackungs GmbH 
Lohe r St roße 1 
D-5830 Schwelm 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Rollreifenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden, in dem sich ein 
angeschweißter M 64 x 4 Einschweißflansch befindet, der mit einer 
Verschlußmutter verschlossen wird. 
Nenn vo lumen, 205 1. 
Werkstoff ' St 1203 DIN 1623 und St 37. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Die zu ve rwendenden Ro llreifenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Ba um ustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 994 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 26.07. 1982 

einer B~~ortprüf~ng noc~ den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprufung, d1e .. Ert~1lung .der Kennzeichnung und die Zulassung 
von . Verpackungen :ur d1e Befor.de.rung gefährlicher Güter mit See
sclu ffen - RM 001 des Bundesrn> n1 sters für Verkehr vom 22 03 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. • 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous~ 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen, 

5. 1 Das Gefäß , 

1A1A/X2, 0/ •.•••••••••••• /D/1295/ 
(Herstellungs- (N~~~·~d~;·K~~~;~i~h~~· 

johr) des Herstellers) 

5.2 Oie Verschlüsse, D/1295. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar, ver stärkte Montel / 
Boden-Verbindung) wird unter der Voraussetzung, daß die Aufloge1 

der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solch4 

Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschf"i ften der Gefahr · 
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderun· 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. · 

Die Dichte der Füllgüter darf 2,0 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe 
nenfolls .. vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c dar 
3,3 bar Uberdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) 1 de 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion ( IMCO 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fährlicher Güter. 



7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im """'ts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ver
äffentl icht. 

Berlin, den 'llt..JO . .A4 SZ,; . 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5434 

Fochgr1.~~c3.3 

'D·:~·~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1296/lAl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Schwelmer Verpackungs GmbH 
Loher Straße 1 
D-5830 Schwelm 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsäffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Fülläffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 635 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 28.05.1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
läschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß: 

1A1/X-Y1,81 •••••••••••••• /D/12961 •••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: D/1296. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß ous Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw. 1,8 g/cm' nicht über
schreiten. 

Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls .. vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
2,0 bar Uberdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
föhrlicher Güter. 

7. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulossungssch~in wird ill) ·,.~ts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, ·serlin " ( ISSN 0340-7551) 
öffentlicht. · 

Berlin, den 2Z. . )() .. )'i8~ 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG· 

(BAM) 

der 
ver-

Abtei 1 ung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

~o'-
Papier, ruck, Verpackung 
Fochgrhe ·3.3 

w. ~ 
Dr. H. Feuerberg 

Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az. : 3.3/5364 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1297/lAlA 

für eine Verpockungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungs ve rordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Schwelmer Verpackungs GmbH 
Loher St roße 1 
D-5830 Schwelm 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rollreifenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden, in dem s ich je 
ein angeschweißter M 64 x 4- und R 3/4*-Aufschweißflonsch befinde n, 
die mit Verschlußschrauben verschlossen werden. 
Im Montel ist ein weiterer M 64 x 4-Anschweißflansch angebracht. 

Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 und St 37. 

4. Anforderungen an die Verpock.ungsbauort 

Die zu verwendenden Rollreifenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 637 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom ·28.05. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "'Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmbisters für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
läschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß: 

1A1AIX2,0/ •••••••••••••• /D/1297/ •.•.•••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Jahr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: D/1297. 

6. Zulosswng 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar, verstärkte Mantel/
Boden-Verbindung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen 
der Nummern 4 und 5 erfüllt sind. zuqelossen. 
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Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüll.t die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Oie Dichte der Füllgüter darf 2, 0 g/cm1 nicht überschreiten. 
Der Danpfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
4,6 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7 . Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von · den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatUchen. beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion ( IMCD) 
gestellten Prüfanforderungen für·· Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im uPmts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( JSSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

Berlin, den Z1.! . .10, A~tz. 
BUND~SANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5365 

Fochgru~3. 3 
Papier, ruck, Verpackung 

W. M 
Dir. Prof. 
Dr.-Jng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1298/lAl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhr 1 icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur L Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07. 1982 ( BGBl. I, 1982 , S . 1113 ff.). 

2. Antragsteller 

Schwelmer Verpackungs GmbH 
Loher Straße 1 
D-5830 Schwelm 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 . 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4
4 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 781 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West f) 
vom 14.07.1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß: 
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lA 1/X-Yl, 8/ ..... .. ....... /0/1298/ ... .. . .. .. .. ........ . . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: D/1298. 

6 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpac kungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Oie noch dieser Bauart hergeste llten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw. 1,8 g/cm' nicht über
schreiten. 
Der Danpfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls .. vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 'C darf 
1,5 bar Uberdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstoat 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgani sot ion ( IMCO) 
gesteilten Prüfanforderungen für . Verpoc kungen zum Transpart ge
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im " A-nts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Berlin, den 1.1'/.t. )0. J~ ff~ 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Papier, uck , Verpackung 

~oL 
Fochgru~3. 3 

w. luL 
Dir. Prof . 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dr. H. Feuerberg Dr.-Ing. W. Franke 

--·· 
BAM-Az . : 3.3/5484 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1299/lAl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abs c hnitt 10 de r 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungs verordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff . ). 

Antragsteller 

Muhr & Söhne 
5952 Attendorn/Westf . 

Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennva l umen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DJN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4'-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 DJ~I 6643 ver
schlossen. 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Oie zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihr~n 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 676 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden {Westf) 
vom 28. 05. 1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 



' • Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen si n d unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

;, 1 Das Gefäß: 

1A1/X-Y1,8/, ••••••••••••• /D/1299/ •••••••• , ............ . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

;,2 Die Verschlüsse: 0/1299. 

'· Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel , wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Ncmmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen _für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulössig ist. 

Die Verpackungsbauart er füllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' bzw. 1, 8 g/cm' nicht über
schreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 •c dorf 
1,7 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 
1.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ de r 

zwi schenstoot liehen beratenden .Seeschi ffahrtsorgani sati on ( lMCO) 
gesteilten Prü fonforder ungen für Verpoc kungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-755 1) ver
äffent licht. 

Berlin, den Z~ . ,JO. ,.!'1Bv 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
'bteilung 3 
)rgonische Stoffe Papier, ruck,Verpackung 

Fachgr~pe 3. 3 -
~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 

u. ouJu 
Dir. Prof. 

Dr. H. Feuerberg Dr.-Ing, W. Franke 

BAM-Az. : 3. 315328 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAMJ 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1300/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.) . 

2. Antragsteller 
Muhr & Söhne 
5952 Attendorn/Westf. 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 

Nennval umen: 120 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß noch 
DIN 6644 verschlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Deckelbehölter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 677 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 16. 06. 1982 

5. 

6, 

7. 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die .. Er t~ilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen fur d1e Beförderung geföhrlicher Gü t er mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03,1979 
(VI:Bl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind, 

Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackunge n 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

sind unaus-

1A2/YI ••••••••••••.• ID/13001 ...................... . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß ous Stahlblech 
abneh~borer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraussetzung: 
daß dle Auflogen der Nummern 4 und 5 erfü llt sind, zugelassen . 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften der Ge fahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 1 kg/1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 

7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion {IMCO} 
gestellten Prüfonfarderunge~ für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

7,4 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts - und Mitteilungsblatt de r 
Bundesa nstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Berlin, den ~z .A~. A4(f<; 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 Abteilung 3 

Organische Stoffe 

~ 
Papier, fuck, Verpackung 

~ Ucwlu Ltd. Dir . u.Prof . Dir, Prof. 
Dr. H. Feuerberg Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az.: 3 . 3/5361 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1301/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
ge fährli cher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleit ung der Anlage zu r 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 
Graten GmbH 
Höuschensweg 12 
5000 Kö ln 30 (Bickendorf) 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Konischer Deckelbehä lter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden , 

Nennvolumen: 25 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 

Der Decke l wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß noch 
DIN 6644 versch l ossen, 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Oie zu verwendenden Deckelbehöl ter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 818 VQab 50 
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der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 26.07.1982 

einer Bauortprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung,' die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 .03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X/ .••••••••.•••• /D/1301/ ••••••••••••••••••••••. 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,3 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 
zwi schenstaat 1 ichen beratenden Seeschi ffahrt sorgani sat ion ( !MCO) 
gestellten Prüfenforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7. 4 Dieser Zulassung sschei n wird im "/lmts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (! SSN 0340-7551) veröf

fentlicht. 

Berlin, den "1/L .. ./P, .)'l€7.
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe Papier, uck, Verpackung 

Fachgr~u 3. 3 

~o<. u. cwk 
Dir. Prof. 

Dr. H. Feuerberg Or.-lng. W. Franke 

BAM-Az. , 3. 3/5432 

1. 

2. 

3. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1302/1A2 

für eine VerpaCkungsbauart zum Transport 
ge föhrl ic her 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. !, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 
Graten GmbH 
f-i;uschensweg 12 
5000 Köln 30 (Bickendorf) 

Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälter ous Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 
Der Innendurchmesser der Behälter dieser Baureihe beträgt 500 nm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumino der 
Behälter entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 140 1 
bis höchstens 160 1. 
Werkstoff' St 1203 D!N 1623 . 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß noch 
D!N 6644 verschlossen. 
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4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Deckelbehölter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 819 Vgab 51 
. der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 

vom 26. 07. 1982 
einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

6. 

7. 

7. 1 

Die nach diesen Baumustern hergesteH ten Verpackungen 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

sind unous-

1A2/Y/ .............. /D/1302/ •••••••••••••••.••.•••• 
(Her stell ungs- ( Nome oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, ~iederverwendbor) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der Nunmern 4 _und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart er füllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen !! und !!!. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf l,O .kg /1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 

Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisati on ( !MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transpo rt gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "ftmts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( !SSN 0340-7551) veröf 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~0, 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. , 3.3/5433 

Berlin, den ~t. . . JC : .A~ßZ, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgrup3. 3 
Papier, uck,Verpockung 

~- OuJu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1303/lHl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 
1.1 § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 

Allgemeinen Einleitung der Anlage zur l. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. !, 1982, S. 1113 ff.). 

1.2 Ziffer 1 der 3. Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesministers für Verkehr vom 14 . 02.80. 

2. Antragsteller 
Kautex Werke 
5300 Sonn 3 Holzier 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitragendes Kunststoff-Faß aus Polyethylen, nicht abnehmbarer 
Oberboden. 
Nennvolumen 220 1. 
Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungsstutzen, die mit einem 2"
und 314"-Schroubstopfen verschlossen werden. 



Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden freitragenden Kunststoff-Fässer müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 681 Vgob 40 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt -Minden (Westf.) 
vom 30. 06. 1982 

einer Prüfung nach den "Richtlinien für die Baumusterprüfung und 
Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zur ReförderUng 
gefährlicher Stoffe" des Bundesministers für Verkehr vom 08.03.1976 
(VkBl. Bd. 30, H.6, S. 258 ff.(1976)) unterzogenworden sind. 

Kennzeichnung 
Oie noch diesen BoLKnustern herge.stellten Verpackungen sind unnus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

. 1 Das Gefäß, 

1H1/Y/ •.••.•.. , •. . •• /D/1303/ • • •..••• • •••••....... 
(Herstellungs
monat u. johr} 

(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

. 2 Die Verschlüsse: NOI'T'le oder Kennzeichen d. Her ste llers 
D/BAM/10.06 (2"-Spund verschluß) 
D/BAM/10.07 (3/4"-Spundverschluß) 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Freitrogendes Faß 
aus Kunststoff, nicht abnehmbarer Deckel) wird unter der Vorausset
zung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, für den 
Seeschiffstransport der nochfolgend genannten Stoffe zugelassen: 

A-nei sensäure 
Essigsäure 
Propionsäure 
Phosphorsäure 
Hydrazinlösung 
t.Jethocrylsäure 

Sonstiges 

bis 85 %ig 
64 %ig 

Stoffseite 
der Anlage 
zur GGVSee 

8227 
3502 
8286 
8265 
8233 
8247 

UN-Nr. 

1779" 
1842 
1848 
1805 
2030 
2531 

.. 1 Die Bauort 'entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorganisation (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Tr anspo rt gefähr
licher Güter. 

• 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeha lten. 

.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

.,4 Dieser Zulassungsschein wird im "Pints- und Mitteilungsblatt der 
.Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf 
fentlicht. 

Berlin, den ZZ, . . J O. _!•l kZ; 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPR ÜFUNG 

(BAM) 
bteilung 3 
rgoni sehe Stoffe 
....., 

~rof. 
•r. H. Fe ue rberg 

AM-Az. , 3. 3/5441 

Fochgrute 3. 3 
Papier, uck , Verpackung 

U. ruJu 
Dir. Prof. 
Dr.-!ng. W. Franke 

~UNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1304/1G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhrl icher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstroß e 71 - 163 
5040 Brühl 

Beschreibung der Verpackungsbauart 

Fibertrammel , mit Boden und Stülpdeckel aus Stahlblech und mit 
eingesetztem Pol yet hylensock. 

Der Innendurchme sser der Tronrneln dieser Baureihe beträgt 315 rrm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesse r betrogen die Nennvolunino der 
TrorTYT'Ieln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 30 1 
bis höchstens 50 1. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumustern entsprechen. die gemäß 

Prüfbericht Nr. 1/82 
der Mauser-Werke GmbH, Brühl 
vom 16.07 . 1982 

einer Bauortprüfung noch den • Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für di.e Beförderung geföhrlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind . 

4.2 Der Stülpdeckel aus Stahlblech muß wie im Prüfbericht Nr. 1/82 
beschrieben verschlossen werden. 

5. 

6. 

7 . 

Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie f olg t zu kennzeichnen: 

1G1/X/ ••••••. . •.. .•. /D/1304/ ...••....•.......... .. . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Fass aus Fiber} 
wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und S 
erfüllt sind, zugelassen. · 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüttdichte der Fül l güter darf 1,2 kg/1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 

7. 1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) 1 der 
zwi schenstoot I ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sot ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen z um Tran sport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeha lten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Ants- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fent 1 i cht. 

Berlin, den OS' . .AA. ;ICi[(Z; 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(SAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe Papier, ruck,Verpockung 

Fochgrpe 3.3 

~0, 4. oudu 
Dir. Prof. 

Or.. H. Feuerberg Dr.-lng . W. Franke 

BAM-Az., 3.3/5446 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1305/1G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anloge zur 1~ Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 111 3 ff . ). 
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2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Fibertrommel, mit Boden und Stülpdeckel aus Stahlblech. 
Der Innendurchmesser der Trommeln dieser Baureihe beträgt 450 rTM. 

Bei gleichbleibendem Durchmesser betrogen die Nennvolumina der 
TrO'll'Tleln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 110 1 
bis höchstens 130 1. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Oie zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 1/82 
der Mauser-Werke GmbH, Brühl 
vom 16.07.1982 

einer Bauortprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung unU die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministe r s für Verkehr vom 22 . 03.1979 
(VkBl. Bd. 33 , H.8, S . 136 ff. ( 1979D unterzogen worden sind. 

4.2 Der Stülpdeckel aus Stahlblech muß wie im Prüfbericht Nr. 1182 
beschrieben verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 

Oie nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1G1/X/ .••••••••••••• /D/1305/ •• , •••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Fass aus Fiber) 
wird unter der Voraussetzung, daß die Auf l ogen der Nummern 4 und 5 
erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die ' noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,2 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisot i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "/omts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fent 1 i c ht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5445 

Berlin, den 'Z"i". AO . Aqs:z, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgru~ 3 . 3 
Papier, ruck,Verpackung 

4. ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1306/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
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Allgemeinen Einleit ung de r Anlage zu r 1. Ände ru ng s ve r ordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.198 2 (BGBl. I, 1982 , S. 1113 ff . ). 

2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstroße 71 - 163 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Verpackungsba uort 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und Kunst
stoffinnenbehälter . 

Nennvolumen : 60 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623 . 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß nach 
DIN 6644 verschlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Oeckelbehöl ter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 96 971 Vgob 63 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 13.01.1982 

einer Bauartprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.B, S. 136 ff.(1979)) unterzogenworden sind. 

5 . Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2/X 1, 3-Y1, 9- Z2, 4/ •..•.••••••••• /D/ 1306/ •••••••• • .• . .•.• • ••••• 
(Herstellungs- {Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zul ossung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort {Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm1 bzw. 1,9 g/cm' bzw. 
2,4 g/cma nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7. 1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen {UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden See s chiffahrt sorgon isation (HKO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten . 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulas s ungsschein wird im • ßmts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3.3/5555 

Berlin, den )/Ja Pt
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgr u~ 3.3 
Papier, uck,Verpockung 

~. ~ 
Dir. Prof. 
Dr . -Ing. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

5. 

s. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1307/1A2 

für eine Verpackungsbauort zvm Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit ~ 5 sowie Abschnit t 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

Antragsteller 
Südenbender & Co. KG 
5905 Freudenberg-Niederndorf 

Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälter aus Stah l blech mit abnehmbarem Oberboden und einge
setztem Kunststoff-Foliensack. 

Nennval cmen: 160 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel wird mit ei.nem Spannring mit f-l.ebelverschluß noch 
DIN 6644 verschlossen. 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 090/82 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, Frankfurt (M) 
vom 29. 06. 1982 

einer Bauartprüfung nach den '"Richtlinien für das Ve rfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher. Güter mit ?ee
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/ ••• .••..• ••.•• IDI 1307/ •.••••••••••••.••.••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der Ncmmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen . 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,0 kg/1 nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrtsorgoni sot i on ( JMCD) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

.---. 

~of. 
Dr. H. Feuerberg 

Berlin, den 'JJ~.)O. _AO,Sl,; 
BUNDESANSTALT FÜR MATERJALPRÜFUNG 

(BAMl 
Fachgruppe 3 . 3 
Popier,~~ck,Verpockung 

4. f10U4u. 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

trm:.AZ:7-3.3ffiTS -

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1308/5H2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güte r. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

der 
zur 

2. Ant rogsteller 

Nordenio-Kunststoffe 
284 1 Steinfeld 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Kunststoff-Ventilsack, 
bestehend aus einer Loge Polyethylen-Folie . 

Das mo>imole Füllgewicht des Packstücks beträgt 25 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Die zu verwendenden Kunststoff-Ventilsäcke mü ssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis 3.3/5429/82 
der Bundesonstalt für Materialprüfung 
vom 27 . 08 .1 982 

einer BauortPrüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas s ung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd.33, H.8, S.136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

6. 

7. 

Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind vnous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5H2/Y/ .••••..•..•••. /D/1308/ . •.•. ..••••. • .....• . ... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Kunst
stoff-Folie) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die noch den Vorsehr i ften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart er füllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,9 kg/1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 

7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischen staot 1 ic hen be rot enden Seeschi ffohrt sorgoni sot i on { IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr-
1 icher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Ants- und Mitteilung sblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" ( JSSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5566 

Berlin, den '21~,1/J, ..AG ~Z.. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgruf:: 3.3 

'Tiiio;;;L' 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. Dl03 130915H2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföh~ 1 icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Nordenio-Kunststoffe 
2841 Steinfeld 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Kunststoff-Ventilsock, 
bestehend aus einer Loge Polyethylen-Folie. 

Das maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen an die Verpac kungsbauart 

Oie zu verwendenden Kunststoff-Ventilsöcke müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis 3.315217182 
der Bundesonstalt für l.'oteriolprüfung 
vom 05. 08. 1982 

einer BouortPrü fung noch den •Richt 1 inien für das Ver fahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd.33, H.8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

6. 

7. 

7. 1 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kenn zeichnen : 

SH21 Yl • ••• • ..•••••. • IDI13091 ••••••••••••••••• • ••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Kunst
stoff-Folie) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dür~en für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist . 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpack ungsgruppen I! und II! . 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,7 kgll nicht überschreiten. 

Sonstiges 

Die Bauer t entspricht den von den Vereinten Notionen ( UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport geföhr~ 
1 icher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Ants- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin " ( ISSN 0340-7551) veröf

fent 1 icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.315567 
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Berlin, den '21~ . . AO. ,J'lSV 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

FochgrT~ 3.3 

Oo~:'·~o;r 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing . W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFU NG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. DI03 131014G1 

für eine Verpockungsboucrt zum Transport 
geföhr 1 !eher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlo~ 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der An! oge zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 

Hoechst AG 
Werk Gr!esheim 

3. 

6230 Frankfurt om Mein 83 

Beschreibung der Verpack ungsbauart 

Zusammengesetzte Verpack ung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in 
b) zehn mit je 1 kg befüllte kunststoffkaschierte 

eingesetzt sind. 

die 
Papierbeutel 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 084182 
des Ressorts Beschaffung Meterialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, 6230 Frankfurt (M) 80 
vom 05.07 •. 1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Befö rderung geföhr 1 icher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht 084 182 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. 

6. 

Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten VPrpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G 11 X I • • • •••••••• • • • I Dl131 01 • • • ••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kenn zeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort ( Zusomme ngeset zte 
Verpackung} wird unter der Vora ussetzung, daß die Auflogen der 
NIJTYT'Iern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie noch dieser Ra uort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist . 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis II!. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,25 kgll nicht überschreit e n . 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".l>mts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Mcteriolprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

~"" Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.315412 

Berlin , den Z~.AO • .AQ'il; 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgru~1.c~.3 

''~·'i/i;;;k 
Dir. Prof . 
Dr.-Ing. W. Fronke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1311/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

Antragsteller 

fbechst AG 
Werk. Griesheim 
6230 Frankfurt om Mein 83 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1312/461 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

fbechst AG 
Werk Griesheim 
6230 Frankfurt om Mein 83 

Beschreibung der Verpackungsbauort 3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengese tzte Verpackung, be s t ehend a~s Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) zehn Kleinpackungen aus einwelliger Wellpappe und je einem 

Papierbeutel eingesetzt sind, befüllt mit je 1 kg Füllgut. 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 085/82 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, 6230 Frankfurt (M) 80 
vom 05.07 • .1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 7ulossung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Sf'e
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

2 Die Wellpappeleisten müssen wie im Prüfbericht 085/82 beschrieben 
verschlossen werden . 

Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen, 

4G1/X/ •••.•• •••••••• /D/1311/ ••••••••••••••••••.••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

,. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpoclcungsbauort (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
NUTYnern A und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpoclcungsbouort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111 . 
Oie Schüttdichte der Füllgüter darf 0,30 kg/l nicht überschreiten. 

1. Sonstiges 

1.1 Die Bauer t entspricht den von den Vereinten Notionen ( UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr-
1 icher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fent I icht. 

Abtei I ung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Berlin, den 
1.1~ . JO, .)4 s 'k 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Fochg~~~~e 3. 3 

'W: ~"ü;;;L" 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Fronlee 

a) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) ein mit 5 kg befüllter Pol yethy lenbeutel eingesetzt ist. 

4 . Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Ei genschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 086/82 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, 6230 Frankfurt (M) 80 
vom 05.07.1982 

einer Bauortprüfung nach den .. Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht 086/82 be schriebe n 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
l öschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen, 

4G1/X/ •.••.•••••••.• /D/1312/ .• • • • •.••••..•••.•••.• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (ZusOilYT'tengesetzte 

Verpackung) wird unter der VoraussetzUng, daß die Auflogen der 
NL.I'TYnern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen . Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen z~lässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,33 kg/l nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr 
licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Jmts- und Mitte ilungsb latt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fent I icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~oL 
Dr. H. Feuerberg 

Berlin , den 'Zf>.)O . ..AGgJ.;, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 

Papier, ruck, Verpackung 
Fochgru~e 3.3 

~- ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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1. 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1313/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abs chn itt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änder ungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

1-bec hs t AG 
Werk Griesheim 
6230 Frankfurt am Mein 83 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die 
b) Aluminiumflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nen nvo lumen von höchstens 300 ml und einer Gesamtfüllmenge von 
höchstens 3,0 1 eingesetzt sind. 

4. Anfo rderungen an die Verpackungsbauart 

4. 1 Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Ba umuste rn entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr . 087/82 
des Ressort s Besc haffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG, 6230 Frankfurt (M) 80 
vom 05.07.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Ba ua rtprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33 , H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4 .2 Die Wellpappeki s ten müssen wie im Prüfbericht 087/82 beschr ieben 
verschlossen werden . 

5. Kennzeichnung 

6. 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 4G1/Y/ •. ••. .•...•.•. /D/1313/ . ••.••.•..• ...•.. •.. •• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulass ung 
jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart ( Zusarrnengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die , Auflagen der 
Nl.XTVTlern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauort 
herge s tellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vor sehr i ften der Ge fahrgut V See die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 
1,3 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi sch~nstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrtsorgoni sot ion { IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr

licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Ants- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~o< 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.3/5415 
100 

Berlin, den t,{;, ){i .. A4 gz, 
BiJI~ DESANSTALT FÜR MATER IALPRLFUNG 

(BAM) 

Fachgr~e 3. 3 
Papier ruck,Verpockung 

w. ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

1. 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1314/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transpart 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

ZU I 

2. Antragsteller 

1-bechst AG 
Werk Griesheim 
6230 Frankfurt am Mein 83 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die 
b) Aluminiumflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweilige 

Nennvolt . ..men von höchstens 100 ml und einer Gesamtfüllmenge vo 
höchstens 2,0 1 eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihre 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 088/82 
des Ressorts Beschaffung Meterialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingong skontrolle D 207 
der Hoechst AG, 6230 Frankfurt ( M) 80 
vom 05.07. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien f ür das Verfahren de 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulossun 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03.197 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S . 136 ff. (1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht 88/82 beschriebe 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 

6. 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 4G1/Y/ ..•.•••••••••• /D/1 314/ .•••.•.•..• ••• ..•••• • • 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung 
johr) des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Z us011mengesetzt 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen de 
NLmmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelossen. Die noch dieser Bauer 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwende 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen 
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförde ru,., 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe 
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 •c dar 
1,3 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den vo n den Vereinten Notionen (UN}/ dE 
zwi sc henstaatlichen beratenden - Seeschiffohrtsorgonisotion ( IMCC 
gestellten Prüfanforderungen für Verpack unge n zum Transport geföhr 
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im " Ä'nts- und Mitteilungsblatt dE 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) verö · 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~' Dr. 'H. FeuerberQ 
BAM-Az., 3.3/5416 

Berlin, den 1Jfi , )O,A~B2.t. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgru~3. 3 
Pnpier, ruck,Verpockung 

~- Uu1u 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



I. 

!. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0103 131514G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföhr 1 icher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 

1-bechst AG 
Werk Gr iesheim 
6230 Frankfurt am Mein 83 

l. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) zwanzig Kleinpackungen aus einwelliger Wellpappe mit je einem 

Papierbeutel eingesetzt sind, befüllt mit je 0, 5 kg Füll gut. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu verwendenden ZusCJTlmengesetzten Verpackungen müssen in ih.-en 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 092182 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle 0 207 
der Hoechst AG, 6230 Frankfurt (M) 80 
vom 08.07.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilvng der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 00 J• des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03. 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Oie Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht 092182 beschrieben 
verschlossen werden . 

5. Kennzeichnung 
Oie nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G 11 X I •••••••••••••• I 0/ 13 151 •••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort ( Zusarrroengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nl..fT'llllern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Oie Schüttdichte der Füllgüter darf 0,4 kgll nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgonisation ( !MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "1\nts- und Mi ttei lungsblot t der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (lSSN 0340-7551) veröf
fent 1 icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~o<. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.315417 

Berlin, den "II!;, All. A~ S.L. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgr"~~ 3. 3 

'~.· iJ;;I'" 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

1. 

2. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0103 l31614G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Rechtsgrundlagen Güter. 

§ 2. Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
All:.Jemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 

E. Merck 
Frankfurter Straße 250 

6100 Darmstadt 1 

der 
zur 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer ä ußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) Glasflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nennvolumen von höchstens 2500 ml und einer Gesamtfüllmenge von 
höchstens 10 1 eingesetzt und mit Formteilen aus Pappe gepol
stert sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Oie zu verwendenden Zusanmenge s etzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 100/82 
derForschungsstelle des Verbondes der 
Wellpappen-lndus trie e.V., Darmstadt 
vom 12. 02. 1982 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpock"Jngen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr. 100182 beschrie
ben verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 

6. 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

0 4G11Y1, 61 ••••••••••••• • 1011316/ .•...•..••.•••....•.•. 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung jahr I des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nt.~Tmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelossßn. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefnhrgutVSee die Verwen 
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 1, 6 g/cmi nicht überschreiten . 
Der DOllpfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls .. vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 oc darf 
2,6 bar Uberdruck nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Praf. 
Dr. H. Feuerberg 

_ . [l_AM-Az. : .. }.._3/ 5<\JB. 

Berlin, den '2Jf>,JO.tff1q2,;. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Papier,O uck,Verpackung 
Fachgrutp3. 3 

W. ~ 
Oi r. Prof. 
Dr.-lng . W. Franke 
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1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1317/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Paul Emil Hoesch GmbH & Co. KG 
Farbmühlenstr. 11 

5160 Düren 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a} einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b)Polyethylenfloschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 
Nennvolumen von höchstens 1000 ml und einer Gesamtfüllmenge von 
höchstens 20 1 eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7298-4 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
Materialprüfung und Werkstofftechnik, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 25.03.1982 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - · RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd . 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7298-4 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 

6. 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 4G1/X 1, 3/ •••..••••.•..• /D/1317/ .•... •• .••••••.••••••• 
~ {Herstellungs- {Name oder Kennzeichen 

Zulassung 
jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort { Zu~ommengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nl.IT11lern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm1 nicht überschreiten. 
Der Dompfüberdr uck ( Dompfdr uck ei nschl ießl ich Porti oldr uck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zv.~i sc henst oot 1 ichen berat enden Seeschi f fahrt sorgoni sat i an { I MCO} 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr

licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin " ( ISSN 0340-7551) veröf

fent 1 icht. 

Abteilung 3 
Organi sehe Stoffe 

~o•. 
Dr. H. Feuerberg 

- ~AM~_Az.: 3.3/5230 
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Berlin, den ·!S',AO.)qS:lv. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgru~e 3. 3 
Papier, ruck, Verpackung 

~~ llli1« 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

1. 

BUNDESANSTA LT FOR MATE RIA LPROFUN G 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1318/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Günther Degenhordt Weilpappenwerk 
Industriestraße 
4048 Grevenbroich 5 (Kapellen) 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger Wellpappe , in die 
b) zehn Kleinpackungen aus Vollpappe mit je 6 Blechdosen, befüllt 

mit je 54 g Füllgut, eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-3 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG , Leverkusen 
vom 05.05 . 1982 

einer Bauortprüfung noch den " Richtlinien f ü r das Verfahren de r 
Bouortprüfung, die Erteil ung der Kennzeichnung und die Zulas s ung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7J08-3 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. 

6. 

Kennzeichnung 
Oie nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus 
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G1/Y/ ••••• • ••..•• • • /D/1318/ . • •• • •.• •. • •• • •••. .•.. 
(Herstellungs- (Name o der Kennzeichen 

jahr) des Her s tellers) 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsba uart (Zus ammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
Nl.IMlern 4 und 5 erfüllt sind , zugeLassen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche St o ffe verwendet 
werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen 
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111 . 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,8 kg/1 nicht übersch r eiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgani sot i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im " .Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung , Berlin " ( ISSN 0340-7551) veröf
fent 1 icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5468 

Berlin, den 1"5"' . .)O . .A"'82t 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgr~pe 3. 3 

'W:c Oe"~'' 
Dir. Pro • 
Dr.-Ing. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1319/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

Antragsteller 

Bayer AG 
Werk Darmagen 
4047 Darmagen 

Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) Aluminiumflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jewei 1 igen 

Nennvolumen von höchstens 30 ml und einer Gesamtfüllmenge von 
höchstens 7 1 eingesetzt sind . 

Anforderungen an die Verpackungsbauart 

• 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-8 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer .AG, Leverkusen 
vom 02. 06. 1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers f ü r Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

• 2 Die Wellpappekisten rrussen wie im Bericht 82/7308-8 beschrieben 
verschlossen werden. 

'· Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen , 

~ 4G1/X/ •.•••••••••.•• /D/1319/ •• • •••••.•••••••••.•.• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraus s etzung, daß die Auflagen der 
NLrnmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist . 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für d i e Befö rderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Dichte der Füllgüter da~f 1,2 g/cm1 nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließl i ch Partialdruck gegebe 
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreiten. 

Sonstiges 

'.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
Z'Ni schenstaot 1 iche n beratenden Seeschi f fahrt sorgoni sot i on ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr-
1 icher Güter. 

'.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

1 .3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

1 .4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteil ungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

\bteilung 3 
lrganische Stoffe 

~ 
.td. Dir.u.Praf. 
lr. H. Feuerberg 

AM-Az., _3_,_3/5470 

Berlin, den ZS". )Q. _,{q BJ.., 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fachg~l6~; 3. 3 

'W.'~o;ro•o 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1320/4G1 

für" eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änder"ungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (8GB1. I, 1982, S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Werk Darmagen 
4047 Darmagen 

3. Beschreibung der" Ver"pockungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer öußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) 592 Blisterkorten mit je 2 festen, kugelförmigen Stoffen einge

setzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungs ba uort 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen i n ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-11 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Le verkusen 
vom 02.06.1982 

einer Bauortprüfung nach den HRichtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind . . 

4. 2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7308-11 beschrieben 
verschlossen werden . 

5. Kennzeichnung 

6. 

7. 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen , 

4G1/X/ ••.••••.•••..• /D/1320/ •.•....•••••...•••.••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Jahr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflegen der 
Nl.I'TYTlern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dü rfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulössig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gü tern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Das Bruttogewicht der befüllten Verpackung darf 10 kg nicht über
schreiten. 

Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Die s er Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~'0' 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.3/5472 

Berlin, den OS. ).A. ,AQg}., 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Papier, ruck,Verpack.ung 
Fachgru~e 3. 3 

w. ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1321/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur l. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Wer L:: Dormogen 
4047 Dormogen 

3 . Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o} einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) zehn mit je 500 g Fü llgut befüllte Kunststoffdosen eingesetzt 

sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu verwendenden ZusCJTJnengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-12 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftec hnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 02.06; 1982 

einer Bauortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8 , S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4. 2 Die Wellpoppeki sten müssen wie im Bericht 82/7308-12 beschrieben 
verschies s en werden. 

5. Kennzeichnun_g 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
l öschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G1/X/ .•.•••••••.••. /D/1321/ .••... ••.•.. • • ....•• •• 

6. Zulassung 

(Herstellungs
jahr) 

(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Verpackung} wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nli'TJ'nern 4 und 5 er'füllt sind, zugelassen. Oie nac'h dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen .. dvrfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die nach den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüttdichte der Fü llgüter darf 0,65 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Souort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstootlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblott der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fent 1 icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3.3/5473 
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Berlin, den /)~. AA. ,At; fllJ 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fochgrr.~: 3.3 

'4:'W~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1322/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföhrlicher 

Güter . 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Werk Darmagen 
4047 Dormogen 

3 . Be schrei l:ung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die 
b) fünfzig mit je 100 g Füllgut befüllte Kunstst of f dosen eingesetz t 

sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4. 1 Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-13 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverleusen 
vom 03.06.1982 

einer Bauortprüfung noch den "R ichtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung geföhr 1 icher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd . 33, H.B, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7308-13 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous · 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G1/X/ •••••••••••••• /D/1322/ • .• • ••• • •..••• • •••••.• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzt~ 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen de1 
NU'Tli'Tlern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauer · 
hergesteilten Verpackungen dürfen für solehe Stoffe verwende 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen 
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderun 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüttdichte der ·Füllgüter darf 0, 75 kg/l nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ de 
zwi schenstoat 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sotian ( IMCO 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport geföhr 
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Ants- und Mitteilungsblatt de 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf 
fent 1 i cht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az .: 3.3/5474 

Berlin, den 0) . .AA . .Aqil:V. 
BUNDE SANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fochgr~e 3.3 
Papier ruck:,Verpockung 

~- Uul4 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



I . 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1323/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhr licher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

1. Antragsteller 

Bayer AG 
Werk Darmagen 
4047 Dormogen 

3. Be schrei ~ung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die 
b) zwölf Kleinpackungen aus Vollpappe mit je 25 Blechdosen, befüllt 

mit je 18 g Füllgut, eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpack ungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-14 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Le verkusen 
vom 03.06.1982 

einer Bauortprüfung noch den nRichtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden s ind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7308-14 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackung e n sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen , 

4G1/ X/ ..••••.••••••• /D/1323/ • • .••••. • . ...•• .. • ••.• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
NlKTlmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gü tern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,8 kg/l nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot liehen beratenden Seeschi ffohrt sorgani soti on ( lMCO) 
gestellten Prü fanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •.Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( lSSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~f. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.3/5475 

Berlin, den OS',.AA. )qgz, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochg~~g~: 3 . 3 

'4.·~;;""" 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . 0/03 1324/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
ge fähr Ii eher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07 .1 982 (BGBI. I, 1982, S. 111 3 ff.). 

der 
zur 

2 . Antragsteller 

Bayer AG 
Werk Darmagen 
4047 Darmagen 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die 
b) sechs Kleinpackungen aus einwelliger Wellpoppe mit je 50 Kunst 

stoffdosen, befüllt mit je 25 g Füllgut, eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-1S 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 03.06.1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4 . 2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7308-15 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen , 

4G1/X/ ..•... .. ••.... /D/1324/ ....•......... . ...•... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusomm• ngesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetz~ng, daß die Auflagen der 
Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie nach dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpockun9en zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Die Sch ü ttdichte der Füllgüter darf 0,75 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstaot 1 i chen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni soti on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt de• 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~co<. 
Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az., 3.3/5476 

Berlin, den Oo. AA, AG g Z, 

BuNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Papier ruck, Verpackung 
Fochg~pe 3 . 3 

U. lWk 
Oi r. Prof. 
Dr.-Ing. W. Fronke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1325/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhr 1 icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

2 . Antragsteller 

Bayer AG 
Werk. Darmagen 
4047 Darmagen 

3 . Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a} einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) zehn mit je 1 kg Füllgut befüllte Kunststoffdosen eingesetzt 

sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-16 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Pockmi ttel Frü fcng 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 03.06.1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind . 

4.2 Oie Wellpappekisten rr<Jssen wie im Bericht 82/7308-16 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G1/X/ •.•.•••.••.••• /D/1325/ .•.••• . .... • .•••.....• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Ve r packungsbauort (Zusorm>engesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetz ung, . daß die Auflogen der 
Nl..l'l'Ynern 4 und 5 erfü'llt sind, zugelassen. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Oie Schüttdichte der Füllgüter darf 0,75 kg/1 nicht überschreit e n. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwi schenstaot I ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sot i an ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •.Amts- und Mitteilungsblctt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abtei I ung 3 
Organische Stoffe 

~0 .. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5477 
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Berlin, den ~J. M. )<r.Bü 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(OAM) 

Fochgr~e 3.3 
Papier ruck,Verpackung 

u. OlML 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT F 0 R MATERIAL PR 0 F U N G 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1326/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhrlicher 

Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

f'oe c hst AG 
Werk Griesheim 
6230 Frankfurt om Mein 83 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste -aus zweiwelliger Wellpappe , in die 
b) zwanzig mit je 0,5 kg Füllgut befüllte kunststoffkaschierte 

Papierbeutel eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 093/82 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, 6230 Frankfurt (M) 80 
vom 12.07.1982 

einer Bauo r tprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 " des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBI. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht 093/82 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. K.ennzei chnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G1/X/ •••..•••••..•• /D/1326/ .•.•••• . •• •• •.•.•••••. 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (ZusOITYnengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung , daß die Auflogen der 
NL.fm1ern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der Gefahrgut VSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111 . 
Oie Schüttdichte der Füllgüter darf 0, 40 kg/1 nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7.1 Oie · Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot liehen ber otenden Seeschi ffohrt sorgoni soti an ( IMCO) 
gestellten Prüfenforderungen für Verpackungen zum Transport gefäh r 
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi ttei lungsblctt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~coL 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. , 3.3/5479 

Berlin, den br .. AA . _.4qg;u 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(SAM) 

Fochgr~e 3. 3 
Papier ruck,Verpockung 

u~ M 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1327/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

I. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

!. Antragsteller 

BASF Farben und Fasern AG 
Max Winkelmann Straße 80 
4400 MJnster-Hiltrup 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzt~ Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) zwei je acht Kassetten aus geschäumtem Polystyrol enthaltende 

Wellpappe-Schachteln eingesetzt sind, jede Kassette mit 
c) Kunststoff-Flaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili

gen Nennvolumen von höchstens 20 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 120 ml befüllt. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht WK 32/81 
des Fachreferats D-DLL/VP - · D 102 
Produktschutz 
der BASF AG, Ludwigshafen 
vom 21. 05. 1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht WK 32/81 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. 

6. 

7. 

7. 1 

Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
läschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(7?\ 4G 1/X/ •...•••••••••• /D/1327/ ••••.••••••. • •••.••.•• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung 
jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nl.XTlfTlern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die nach dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Danpfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 'C darf 
1,0 ba~ Überdruck nicht überschreiten. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenst aat 1 ichen beratenden Seeschi ffahrt sorgoni sation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5327 

Berlin, den () !>, lA. Aq € :Z, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Fochgr~pe 3. 3 
Papier, ruck,Verpackung 

~. ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1328/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 

BASF Farben und Fasern AG 
Max Winkelmann Straße 80 
4400 Münster-Hiltrup 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 

4. 

4. 1 

4.2 

5. 

6. 

7. 

o) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b} sechzehn Kisten aus einwelliger Wellpappe eingesetzt sind , deren 

jede mit je 16 mit 30 g Füllgut befüllte Kunststofftuben ent
hält. 

Anforderungen on die Verpackungsbauort 

Die zu verwendenden Zusonmengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht WK 32/81 
des Fachreferats D-DLL/VP - D 102 
Produktschutz 
der BASF AG, Ludwigshafen 
vom 21.05.1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen · für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht WK 32/81 beschrieben 
verschlossen werden. 

Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 4G1/Y/ .•..••••••.... /D/1328/ .•.•.......• . ... . • . •.. 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusa!'lYnengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nl..l'nmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die nach dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Danpfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 °( darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreiten. 

Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgoni~ation (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulossungsscheir wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

~<o<. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5400 

Berlin, den OS", JA. Aq llL 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Papier, ruck,Verpockung 
Fachgrute 3.3 

~. wJu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1329/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
Gefohrg utVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, 5. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Schwelmer Verpack ungs GmbH 
Laher Straße 1 
D-5830 Schwelm 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung . 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Fülläffr.ung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Oie zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Ei genschaften den Baumus tern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 779 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minder. (Westf) 
vom 14.07.1982 

einer Bauortprüfung noch den "'Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteil ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmir.isters für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H. 8 , S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß: 

fu\ 1A1 /X-Y1,8/ ••••...•••••.. /D/1329/ .• •..•...........•. • .. 
~ (Herstellungs- {Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
5.2 Die Verschlüsse: D/1329. 

6. Zulossu~ 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor} wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
las sen. 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulössig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' bzw. 1, 8 g/cm' nicht über
schreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Portialeruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
1,75 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oot 1 i chen berat enden Seeschi f fahrt sorgoni sat i an ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fähr 1 icher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Recht~mittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ." .Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 

öffentlicht. Berlin, den OS' . .All . _JC, ~k 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

der 
ver-

Abteilung 3 
Orgoni<.che Stoffe Papier, ruck,Verpockung 

Fochgrte 3.3 

~oL U, ouJu 
Dir. Prof . 

Dr. H. Feuerberg Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az.: 3.3/54 83 
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1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1330/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transpo rt 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsg!"~~JO:.ll2~ 

§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeir.en Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antro~~2!" 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Honno ve r 6 1 

3. Beschreibun_il~erpock~~uort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stohlbl~ch mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
NennvolL·men : 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Füllcffnung und 3/4" -Entlüft ungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlcssen. 

4. Anforder~en an_ die· Verpackungsba uort 

4.1 Die zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl· 
blech müssen in ihrer. Eigenschaften den Baumust e rn entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 65 689/Vgob 2a 
der Bundesbohn-Versuchscnstolt Minder. (Westf.) 
vom 27. 07. 1962 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnur"lg über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblctt I, Nr. 54 vom 29.09 . 19 79) unter;:o· 
gen worden sind. 
Alle Fösser müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen, 

4. 2 Die Werk!;tof fe der Wandungen und der Ver schl C s$e müssen mit der 
jeweiligen Füllgüt ern verträglich sein. 

5. K.ennze~_tJ!l~.9 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbor und gu ~ 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß: 

fu""'1A1/Y/ .••.•.•. •• /D/1330/ ••••.•.• •••••• .. • I ...... ........• ... I 
\.V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

jahr) Rekonditionierers} Rekonditionierung) 

5.2 Die Verschl üsse : D/1330. 

6. Zulass ung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus 
setzung, daß die Auflogen der NI.IMlern 4 und 5 erfüllt sind, zuge 
lassen . 
Diese rek ondi tionierten Verpackungen dürfen für solche Stoff 
verwendet werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSe 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Beding ungen fü 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füll güter darf 1,2 g/cm1 nicht überschreiten . 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partial druck gegebe 
nenfclls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c dar 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkelt dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.191 
befri$tet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ d, 
zwi sehe nst oot ll ehe n ber otenden Seeschi ffohrt so rgoni5ot i on ( IMCI 
gestellten Prüfanfcrderungen für Verpackungen zum Transport g1 
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts - und Mitteilung sblc•tt 
Bunde sonstalt für Materialprüfung, Berlin " ( ISSN 0340-7551) 
äffentlicht. 

Abteilung 3 

Berlin, den Ot . A4. )t;$Z, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ve 

Orgoni sehe Stoffe · Papier, uck, Verpocku 
Fochgrute 3.3 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3.3/5439-1 

/jl)Uvl 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1331/1A1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowi~ Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur _1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 111 3 ff. ). 

Antragsteller 

Carl Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

Beschreibung der Verpockungsbou~~! 

Rekcnditioniertes Rollsickenfcß ous Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
NennvolL~en: 216,5 1 . 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 2n-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlCssen gemöß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver

schlossen. 

f. Anforderungen an die Verpackung3bou~~ 

S. 1 Oie zu verwender"'den rekonditionierten Roll5icker.fässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemöß 

Bericht 67 517 Vgob So 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 21. 05. 1963 

einer BouartprüfL·ng entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
•Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblctt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzc

gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4.2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüss.e müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzei~~~9 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5. 1 Dos Gefäß, 

(7:"\ 1A 1/Y/ ••••••••.. /D/1330/ •••••••• .•• •.• .. • I •.•.•... •• ... . ... . /R 
\..V (!-'erstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

jahr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

;, 2 Die Verschlüsse' D/1330. 

I. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß ous Stohlbl~ch, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nl..lllTlern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften der Gefahrgut V See 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die BefCrderung von Gütern der Verpackungsgruppen li und III. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm·i nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfclls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sanstig!'2_ 

7.1 Oie Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31 . 12.1987 
befristet. 

7.2 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi sehen st oat 1 iche n beratenden Seeschiff ehrt scr gani E.ot i an ( I MCO) 
gestellten Prüfonfcrderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei , 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "Pints- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
öffentlicht . 

Berlin, den DZ. AA. A<lß~ . 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUtJG 

(BAM) Fachgruppe 3.3 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

~~~J"~•-, ,~ Popier~uck, VerpockL•ng 

{zr~~w\ ~ ~ ~ b~ .. r .ik~·~. ..; -";. •it; t-•;:>;;1 s . 
~.>: ·•1-..:(:_.Y-' I D P f 

q-'tlv ,~ ir. ro • 
Dr.-lng. W. Franke 
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2. 

BUNDESANSTALT FORMATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1332/1A1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 
Antrogsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 
3000 Hannover 61 

15 - 17 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rekcnditioniertes Rollsickenfaß ous Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anforder unge n an die Verpackungsbauart 

4.1 Die zu verwendenden rek:onditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemöß 

Bericht 73 176 V gab So 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt Minden (Westf.) 
vom 22. 11. 1965 

einer Bauartprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlo e zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher GJter mit der 

9
Eisen

bohn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 

Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4.2 Oie Werkstaffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. 

5. 1 

5.2 
6. 

Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Dos Gefäß, 

CD 1A1/Y/ .......... /D/1330/ ............... .. i .................. /R 
(Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierunq) 
Oie Verschlüsse, 0/1330. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Foß ous Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
v:rwendet werden, für die nach den Varschri ften der GefahrgutVSee 
d1e Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie rekonditionierte Verpockungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' ·nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls .. vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 'C darf 
0,5 bor Uberdruck nicht überschreiten. 

7 . Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1 987 
befristet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst aat 1 i ehe n ber otenden Seeschi f fahrt sorgoni sot i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter . 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "Pints- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ver 
öffentlicht. 

Berlin, den 02 . AA. _,.jl/€21 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. , 3. 3/5439-3 

( BAM) Fachgruppe 3. 3 

Papier, Drrk~ Verpackung 

i/i-1~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Fronke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. Dl03 13331 1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur l. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I , . 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Car 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberbaden 
und Füll- und Entlüftungsäffnung. 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DJN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 314"-Entlüft ungsöffnung werden mit Sicher
heitsver,;chlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R314 DIN 6643 ver
schlossen. 

4 . Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4 .. 1 Die zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 76 069 Vgab 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 05.05.1967 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
•Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn- GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unter·zo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4 . 2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Oie rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5. 1 Das Geföß: 

~ 1A 11YI • .••..•••• IDI 13301 •.•••.••.•••••.•• I •••••• •• •••••••••• IR 
\V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5. 2 Oie Verschlüsse' Dl 1330. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der NLIT!mern 4 und 5 erfüilt sind, zuge
lassen . 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefot-lrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7 . 1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12 .1987 
befristet. 

7.2 Die Bauart entspricht den von den Vere int en Nationen (UN)I der 
zwi schenst aat 1 i chen beratenden Seeschi ffahrt sorgani sat i on ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
öffentl icht. 

Berlin, den ~'h . U . . -ltfo1J . 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) Fachgruppe 3.3 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe Papier, ~u~k, Verpackung 

~, 'H lffilu_ 
Ltd. Dir.u.Prof. Dir. Prof. 
~~ H. Feuerberg 
BAM-Az. ' 3. 3/5439-4 

Dr.-lng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . DI03 133411A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhrlicher 

Güter. 

1. Recht•g!_u."dlcgen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemei r.en Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Car 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschr~jp~~-~!0-~!:~~.U~~P~E~ 
Rekonditioniertes Rollsickanfcß aus Stahlbl•ch mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
NennvolL·men: 216,5 1: 
Werkstoff , St 12 03 DIN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4" -Entlüftung•öffnung werden mit Sicher
heitsverschlC.sen gemöß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4 . Anfo~~:y~~_En die Verpac k~~~~?~~!! 

4.1 Oie zu verwendenden rekonditionierten RollsickEnfös!.er aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 77 761 Vgab So 
der Bunde sbahn-Ver suchsenstalt Minden (Westf.) 
vom 02. 02. 1966 

einer BauortprüfL·ng entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblott I, Nr . 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4 . 2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß, 

fu\1A11YI •••••••.•• IDI 13301 •• • •••.•••••••••• I •••••••••••••••••• IR 
\..V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

jahr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5.2 Die Verschlüsse, Dl1330. 
6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der N~.,~T~mern 4 und 5 erfüllt sind, zuge· 
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche StoffE 
verwendet werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSeE 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt ·die Bedingungen fü1 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 glcm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe · 
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 •c dar 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.198 
befristet. 

7.2 Oie Ba uar t entspricht den von den Vereinten Notionen (UN}/ de 
zwi schenstoat 1 ichen beratenden Seeschi ffahrt sorgoni sat i an ( IMCO 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Tran sport ge 
föhrlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im •ßmts- und Mitteilungsblatt de 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( JSSN 0340-7551) ver 

öffentlicht. Berlin, den d't .. lA. Aq $2, • 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Or. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3. 315439-5 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 3. 3 

Papier ,/.u~k, Verpack ur 

~~ Wtud 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1335/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr·. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur L Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I. 1982, S. 1113 ff.). 

Ant rogsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

der 
zur 

J. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit Wellsicken, mit 
festem Oberboden und Füll- und Entlüftungsäffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DI N 1623 . 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

t. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Die zu ve rwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 

gemäß 
Bericht 77 761 Vgob 5o 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 02. 02. 1968 

einer Bauartprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt ·1, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Versch l üsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5. 1 Das Gefäß : 

~1A1/Y/ • ••• • •. •• • /D/1330/ ...••••• •• • • ... • • I .............. ... . /R 
\..::..) (Herstell . - (Name o . Kennz. d. (Jahr der 

jahr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5 . 2 Die Verschlüsse: D/1330. 
6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpack ungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von GUtern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Fdllgüter darf 1,2 g/cm' .ni~h t überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vo rhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
Z'Ni schenst aot 1 i c hen beratenden Seeschi f fahrt sorgani sot i on ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im •ftmts - und Mitteilungsb l att 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
öffentl icht. 

O'l.i .JA.A ~I>z-Berlin, den 

der 
ver-

1. 

2. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1336/1A1 

für eine Verpockl.•ngsbouort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Recht_;.~il~i1~ 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
All gemei r.en Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 
Antragsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

der 
zur 

3. Besch!"~i~_n_9_~!!!.!___V~!.PE~i:_u_n_g~_?~.?~~ 

Rekondi t ioniertes Roll s i ckenfcß aus Stahlble-ch mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftung söffnung. 
NennvolL•m~;-n: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 D!N 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüs"en gemäß V1R2 DI N 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anfo_!j~~.0~~- die__.:!~~~~ L•ngsb.9~.9~~ 

4.1 Die zu verwendenden rekor.diti o nierten Rollsicker. fCsser aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die 
gemäß 

Bericht 82 110 Vgob 5o 
der Bunde s bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 05. 10. 1970 

einer Bouartprl.ifl.ng entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bunde sgesetzblott I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unteroc
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 tragen. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandunge n und der Verschlüsse müssen mit den 
jewei li gen Fül lgüt ern verträglich sein. 

5. Kennze ichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß: 

('7:'\1A1/Y/ ••••..•••• /D/1330/ ••••••••.•••••••• / •• .. •• ...•• .• .•. •• /R 
\...::.) (Herstell.- (Name o. Kennz . d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 
5 . 2 Die Verschlüsse: D/1330. 

6. Zul ossung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech , 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Ncmmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
las sen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt 'die Bedingungen für 
die Beförderung von GUtern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter dorf 1, 2 g/cm• · nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließ! ich Parti aldruck gegebe
nenfalls .. vorhandener inerte.r Gose) der Füllgüter bei 55 oc darf 
0,5 bar Uberdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 D~e Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 3 1. 12.1 987 
befristet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Mate ri alprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
öffentlicht. 

Berlin, den az .. JA . .A4 g 2. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAM) Fach ru e 3 3 Abteilung 3 

.g PP • Orgon1sche Stoffe 
( BAM) Fachgruppe 3 . 3 

~ 
Ltd. Dir . u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5439-6 

Oo~~·~;z~ 
Dir. Prof. Ltd. D1r.u.Prof. 
Dr.-Jng. w. Franke Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5439-7 

e~:c~~O 
Dir. Prof. 
Dr.-Jng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1337/1A1 

für eine Verpockung5bauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgc:undlcg!'~ 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowi .. Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderur.gsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Cer 1 Meyer GmbH 
Buchhol>er Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschr~ibur'l~er Verpockung~~oua~ 

Rekonditioniertes Rollsickenfcß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolcm~no 216,5 1. 
Werkotoff , St 1203 DIN 1623. 

Oie 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DlN 6643 ver
schlcssen. 

4. Anfc!E~~~~-~~-die_~~o~~~~E~~~ 

4.1 Die zu verwendenden rekonditioniert~n Rollsickenfös5er aus Stahl
blech rriissen in ihrer Eigenschaften den Baumustern entspre-chen, die 
gemäß 

Bericht 85 355 
der Bundesbohn-Versuchscnstalt Minden (Westf.) 
vom 18.09.1973 

einer Bauartprüf~ng entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GG'iE" (Bundesgesetzblott I, Nr. 54 vom 29.09 . 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der VerschlLsse müssen mit den 
jeweiljgen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß' 

r:;'\ IA1/Y/ .......... /D/1330/ •••.••.••••••.•• . I .• • •...•...•..... • IR 
\.:;_) (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr} Rekonditionierers) Rekonditionierung} 

5.2 Die Verschlüsse• D/1330. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverWendbar} wird unter der Voraus
setzung, daß die Au~logen der NLIM'Iern 4 und 5 erfül'lt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' · nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgonisation ( IMCO} 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im ".6mts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Moteriolprü.fung, Berlin' ( ISSN 034D-7551) 
öffentlicht. 

Berlin, den 11Z . JA • .-IQ !l ~ 

der 
ver-

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1338/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

1. RechtS§JrundJ~~!'~ 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeir.en Einleitung de·r Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antrogst!'J~ 

Cer 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschre2E~~~~!-~~~E~~ungsb~~~! 

Rekonditioniertes Rollsickenfcß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungs.öffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DlN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlcssen. 

4. Anfcrder~~..9~~-~ Ver~~~~~.9~~! 

4.1 Oie zu verwer.denden rekonditionierten Rollsicker.fösser aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baum uste rn entsprechen, die 
gemäß 

2. Nochtrog zum Bericht 85 387 Vgob So-2 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt Minden (Westf.) 
vom 13. 12. 1974 

einer Bouartprüf~ng entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 tragen. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der VerschlLsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern vertröglich sein. 

5. Kennzeichnung 

5 . 1 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Das Gefäß' 

~1A1/Y/ •.••.•••.. /D/1330/ ••••• •• •.•....•• . I .•.••...••..•.••. • /R 
\.V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

jahr} Rekonditionierers) Rekonditionierung} 

5.2 Die Verschlüsse• 

6. Zulassung 

D/1330. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverw~ndbar} wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften der Gefahrgut V See 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' "nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °( darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oat 1 i c hen beratenden Seeschi f fahr tsorgani sat i on ( IMCO} 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin' ( ISSN 0340-7551) 
öffentlicht. 

Berlin, den 01.. . M. -1-q ({l/, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

der 
ver-

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG Abteilung 3 (SAM) 3.3 
Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.• 3.3/5439-8 
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( BAM) Fachgruppe 3. 3 Organische Stoffe 

~-"~;;:;;:' ~ .•. 
Dir. Prof. Dr. H. Feuerberg Franke 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az.o 3.3/5439-9 



I . 

1. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0103 133911A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungs ve rordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 

Cer 1 Meyer G-nbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heits verschlüssen gemöß V1R2 DIN 6643 und V1R314 DIN 6643 ver 
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Oie zu verwende nden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren ~~qenschoften d~n Baumustern entsprechen, die 

gemäß 
3. Nochtrog zum Bericht 85 3871Vgob 5o-2 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt Minden (Westf.) 
vom 13. 12.1974 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 tragen. 

4 . 2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Oie rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Des Geföß' 

~ 1A11YI • .•.•.•••• 10113301 •••••.•..• ..••.• • I ....... ...... .. . . . IR 
\...:2) (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 
5.2 Die Verschlüsse, 011330. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Foß ous Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraus 
setzung, doß die · Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften der Gefahrgut VSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die B.eförderung _von Gütern der Verpackungsgruppen I I und I I I. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm1 nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °( darf 
0, 5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

/ .. Sonstiges 

7.1 Oie Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sot ion (I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( JSSN 0340-7551) 

öffentlicht. o• . J.A. A~ n, 
Berlin, den v 

BUNDE SAN$': ALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

der 
·.ter-

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

1. 

2. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0103 134011A1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföhr 1 icher 

Güter . 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutV~ee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff.). 
Antragsteller 

Cor 1 Meyer G-nbH 
Buchholzer Stroße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

der 
zur 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß ous Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll - und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff ' St 1203 DIN 1623. 

Die 2" -Füllöffnung und 314"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R314 DIN 6643 ver 
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumust ern entsprechen, die 
gemöß 

Bescheinigung 
des Technischen Überwachungs-Vereins Rheinland e. V., 
Köln 
vom 28. 03. 1963 

eine r Bauortprüfung ent5prechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher G:.iter mit der Eisen
bchn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein . 

5. Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unousläschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Dos Gefäß, 

01A11YI •.•.•••••• IDI1 3301 ..••••••••...... . I ••. ...... .... . ... . IR 
\..::_) (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Johr der 

jahr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 
5.2 Die Verschlüsse, 011330. 
6. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpockungibouort (Foß ous Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, doß die Auflogen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpockungs~ruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls .. vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °( darf 
0,5 bar Uberdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 

7.2 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni soti on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpocku0gen zum Transport ge
fährlicher Güter . 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten. 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
öffentlicht. 

Berlin, den a2.. AA . ..l<i KZ. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

(BAMl Fachgruppe 3.3 Abteilung 3 

''t;·~~ ~·"· 
(SAM) Fachgruppe 3.3 

Ltd. Dlr.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.315439-10 

Dir. Prof . 
Dr.-Ing. W. Franke 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 
BAM-Az. , 3. 315439-11 

Papier,J.ru:k,Verpockung 

llwW 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1341/1A1 

für eine Verpackungsbauort . zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleit ung der Anlage zur 1. Änderungs verordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 111 3 ff. ). 

2. Antragsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchho lzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibun g der Verpackungsbauort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit Wellsicken, mit 
festem Oberboden und Fü ll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heits verschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschafte n den Baumus tern entsprechen, die 
gemäß 

Bescheinigung 
des Technischen Überwach ungs-Vereins Rheinland e.V., 
Köln 
vom 28. 03. 1963 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
•verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GüVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4. 2 Die Werkstaffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jewei ligen Füllgütern ver träglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Oie rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß: 

fu\ 1A1/Y/ • . .• . •..• . /D/1330/ •.•.•. •• ••.•.... . I .• . . ...•..•...• .. . /R 
\..::.) (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

jahr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 
5.2 Die Verschlüsse: D/1330. . 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abneiYnborer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der NLtTll'llern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
las sen. 
Diese rekon cÜtionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von GUtern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füll güter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füll güter bei 55 'C darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12. 1987 
befristet. 

7.2 Oie Bauort entspricht den von den Verein ten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion { IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Tr anspo rt ge
fährlicher Güter . 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "Prnts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 

öffentlicht . 011 AA . A q SZ 
Berlin, den 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) Fachgruppe 3.3 

der 
ver -

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Popier,~u~k,Verpockung 

~.fiUL«L 
Dir. Prof. 
Dr.-lng . W. Franke 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3. 3/5439-12 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1342/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
ge föhrl icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleit ung der Anlage zur 1. Anderungs verordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Corl Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hennever 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboaen 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 . 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4" -Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Die zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eige nschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bescheinigung des 
Technischen Überwachungs-Vereins Rheinland e. V., 
Koblenz 
vom 06. 03. 1968 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
•Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29 .09 . 1979) unterzo
gen werde~ sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4. 2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Versc hlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5. 1 Des Gefäß: 

(u"\, 1A 1/Y/ •..••• .••• /D/1330/ . ••.•.•.•.•.••.. . I ....•.....•..... • . IR 
\V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr} Rekonditionierers) Rekonditionierung) 
5.2 Die Verschlüsse: D/1330. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort {Faß ous Stahlblech , 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverWendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der NLtTll'llern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditianierten Ve-rpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt ·die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' · nitht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 °( darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 3 1. 12.1987 
befristet. 

7.2 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 i c hen beratenden Seeschi f fahrt sorgoni sat i on ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen fü r Verpackungen zum Tran spor t ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten. 

7.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 

öffentlicht. OZ .. JA. ,lq t.z, 
Berlin, den 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) Fachgruppe 3.3 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe Papier ,, u~k, Verpockun, 

~, lf-1~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Or . H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5439-13 

Dir. Prof . 
Dr.-lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FORMATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1343/ 1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung de_r An l .oge zur 1. Änderungsverordnung zur 
Ge·fahrgut VSee vom 27. 07. 1982 ( BGBl. I, 1982, S. 1113 ff . ) • 
Antragsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchho lzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 
Beschre ibung der Verpackungsbauort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Fül l - und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Oie 2"-Füllöffnung und 3/4"'-Entlüftungsöffnung we rden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 66 43 und V1R3/4 D!N 6643 ver
sch lossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 

• 1 Oie zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 87 060 Vgab So 
der Bundesbahn-Versuchsansta lt Minden (Westf.) 
vom 25.04.1974 

einer Bauartprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen 
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt !, Nr. 54 vom 29 .09 . 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

• 2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Fü l lgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

i. 1 Das Gefäß' 

fu\1A1/Y/ /D/1330/ .• . ••.•••••••.... / ••. . .•. ••••• . ... •• /R 
\.V (H:,~~~~ii:~ (Name o. Kennz. d. (Jahr der. . 

jahr) Rekonditionierers) Rekond1t1on1erung) 

;. 2 Die Verschlüsse' D/1330. 
6. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor} wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nl.ITWTlern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
ve rwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Beding ungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' · nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdr uck gegebe 
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 oc darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten . 
Sonstiges 

'· 1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31 . 12. 1987 
befristet. 

7.2 Oie Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN}/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfan forderungen für Ve rpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteil ung sblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( I SSN 0340-7551) 
öffentlicht. 

Berl in, den OZ . . ~.A . A 4 Sl. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) Fachgruppe 3 . 3 

der 
ver-

Abteilung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

Ltd. Dir.u.Prof. 

-~l;;;z· 
Dir. Prof . 
Dr.-lng. W. Franke )r. H. Feuerberg 

3AM-Az., 3. 3/5439- 14 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1344/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr Ii eher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung de r Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. !, 1982, S. 1113 ff . ). 

2. Antragsteller · 

Cer 1 Me ye r GmbH 
Buchho lzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsö ffnung . 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff , St 12 03 DIN 1623 . 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden r.">it Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 D!N 6643 ve r
schl ossen . 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Oie zu verwendenden re kond itionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 87 220 Vgab So 
der Bundesbahn-Versuchsanst alt Minden (Westf.) 
vom 21. 06. 1974 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
HVerordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fä sse r müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen . 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern vertröglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Oie rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß' 

fu\ 1A1/Y/ ..•...... • /D/1330/ ....• . ....•....• . I .... ... .... . ..... . IR 
\.V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

jahr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5 . 2 Die Verschlüsse' D/1330 . 
6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebe ne Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbar er Deckel, wiederverwendb9r) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge 
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist . 
Die rekonditionie rte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und lll . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdr uc k gegebe 
nenfalls vo rhandener inerter Gose} der Füllgüter bei 55 °( darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12 . 1987 
befristet. 

7.2 Die Ba uo rt entspricht den von den Ve reinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstootl ichen beratenden Seeschi ffohrtsorgoni sat ion ( IMCO} 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fähr Ii eher Güter. 

7. 3 Ein Widerruf dieser Zulass ung wird vorbehalten. 

7.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7. 5 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- un d Mitteilungsblatt 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( !SSN 0340-7551) 
öffent licht. 

Berlin,den CZ . A4.)qSL. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 
Fachgruppe 3 . 3 

der 
ver-

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe Papier, r uc

1

k, Verpackung 

~ f-flilik 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 
BAM-Az. , 3. 3/5439- 15 

Dir; Prof . 
Dr . -lng. W. Fr anke 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0103 134511Al 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 ~owie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur L Anderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27 .07 .1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nenn vo lumen , 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623 . 

Oie 2"-Füllöffnung und 3/4 1'-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R314 DIN 6643 ve r
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Die zu verwendenden rekonditi on ierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 87 435 Vgob So 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf .) 
vom 16. OB. 1974 

einer Bauartprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
HVerordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn- GGVE ' (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09 . 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemöß Rn 1503 trogen. 

4.2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Oie rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5. 1 Das Gefäß , 

~ lAliYI •••.•••.• • 10113301 ••••••••• •••••• •• 1 ••• •• •••• ••••• •••• IR 
\V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5.2 Die Verschlüsse, 011330. 
6. Zulassung 

7. 
7. 1 

7. 2 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbore.r Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der NLrnmern 4 und · 5 erfülLt sind, zuge

lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche· Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist . . 
Die rekonditionierte VerpockungsbouQrt erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und III. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 glcm• · nicht überschreiten. 
Oe r Dompfüberdr uck (Dompfdr uck ei nschl ießl i eh Porti ol druck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 
Sonstiges 
Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 
Oie Souart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst aot 1 ichen ber otenden Seeschi f fahrt sorgoni sat i an ( IM CO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für l.'oteriolprüfung , Berlin' ( ISSN 0340-7551) 
äffentlicht. 

Berlin, den 01- . hf. A</t.Z, . 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG \ 

(BAM) Fachgruppe 3.3 

der 
ver-

Abteilung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

~oL 
Popier~r~ck, Verpackung 

~.~aulu 
Or. H. Feuer~er~ 
BAM-Az., 3.315439-16 
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Dir . Prof. 
Dr . -lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 134611Al 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
Gefohr~utVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Corl Meye r GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mi t festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung . 
Nennvolumen, 216,5 I. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 2'-Füllöffnung und 314'-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsver schlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R314 DIN 6643 ve r
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 87 609 Vgob So-2 
der Bundesbahn-Versuchsansta lt Mi nden (West f.) 
vom 08. 10. 1974 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage z ur 
•Ver ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE' (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Oie rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß, 

01A liYI •• ••.•••• • 1011330/ .• ••• ..•••. ••• •• . I . . . ..•.......•... . IR 
\..::..) (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5.2 Die Verschlüsse, 011330. 
6. Zulassung 

7. 

7. 1 

7. 2 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unt er der Voraus
setzung, daß die Auflogen der N~..mmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die nach den Vorschriften der GefohrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist . 
Oie rekonditionierte Verpackungsbauort erfüllt ~ie Bedingungen für 
die Beförderung von GUtern der Verpackungsgruppen 11 und IIJ. 
Die Dichte der Fullgüter darf 1, 2 glcm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfolls_vorhondener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
0.5 bar Uberdruck nicht überschreit e n. 
Sonstiges 

Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12 .1987 
befristet. 

Oie Souort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni soti on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen .für Verpackungen zum Transpor t ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7. 4 Diesem Zulossungsschei n 1 iegt eine Rechtsmi ttelbelehrum·. ,-,.,;. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts- und Mitteilun .blott der 
Bundesonstalt für l.'oteriolprüfung, Berlin' (ISSN 0340~. "51) ver 
öffent I icht. 

Berlin, den OZ. AA .. >iq!/:z- . 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Feuerberq 

BAM-Az. , 3. 315439-17 

( BAM) Fachgruppe 3 . 3 
Papier , rck, Verpackung 

l/wM 
Dir~ Prof . 
Dr.-lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1347/lAl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 OIN 6643 ve r
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Oie zu verwendenden rekonditionierten 
blech müssen in ihren Eigenschaften den 
gemäß 

Bericht 88 277 Vgob 5o-2 

Ro llsi ckenfässe r aus Stahl
Ba umustern entsprechen, die 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 28. 04. 1975 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
~Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fösser müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen . 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Fül lgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unouslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5. 1 Das Gefäß' 

(7:'"\lAl/Y/ • • ...•.... /0/1330/ •..•.....•..... .. ! .... ..... ....... .. /R 
\V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5.2 Oie Verschlüsse, 0/1330. 
6. Zulassung 

7. 
7. 1 

7.2 

Oie unter Nr. 3 besch•iebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unt er der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rek:onditionierte Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen II und III. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm• · nicht überschr'eiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 'C darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 
Sonstiges 

Oie Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 

Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sot i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 

äffentlicht. ot . .1,;1 ... N!. z, . 
Berlin, den 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(SAM) Fachgruppe 3. 3 

der 
ver -

Abteilung 3 
Organische Stoffe Popi er, 7.u~k, Verpackung 

LI 'Huwk 
Ltd. Dir.u.Prof. Dir ·. Prof. 
Dr. H. Fe uer berg Or.-lng. W. Franke 
BAM-Az. , 3. 3/5439-18 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1348/lAl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in , Verb~ndung , mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982 , S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Cor 1 Meyer GmbH 
Buchholzer Straße 15 - 17 
3000 Hannover 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Fül l- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Oie 2"-Fül l öffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 OIN 6643 und V1R3/4 OIN 6643 ve r
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Die zu verwendenden rekonditionierten Rollsickenfässer aus Stahl
blech rriissen in ihren Eigenschaften den Baumustern ents prechen , die 
gemäß 

Bericht 9 1 977 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsansta lt Minden (Westf . ) 
vom 07. 04. 1978 

einer Bauartprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
HVerardnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgeset zb latt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind. 
Alle Fässer müssen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4.2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Oie rekonditionie rten Ver pack ungen sind u~auslöschbor und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Dos Gefäß, 

AlAl/Y/ ••.•.••••• /0/1330/ . ••• •.....•. •• .• . I ..............•.. . /R 
\V (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

johr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5.2 Oie Verschlüsse' D/1330 . 
6. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor} wird unter der Vo raus
setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind , zuge
l assen . 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vor sehr i ften der Gefahrgut V See 
die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die rekonditionierte Ve rpackungsbauort erfül l t die Beding ungen für 
die Beförderung von Gütern der Verpackungsgruppen li und 111 . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm1 nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °C dorf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 31. 12.1987 
befristet. 

7.2 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transpo rt ge
fährlicher Güter . 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im H.Amts- . und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
öffentlicht . 

Berlin, den (}f., JA . ,;~q g-z.. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) Fachgruppe 3.3 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

;..;t~·~;-~, I ' Popier,~uck, Verpackung 

üt~:"', : ,';{,,0, rtuk Ltd. Oir.u.Prof. 
Or. H. Feuerberg 
BAM-Az. , 3. 3/5439-19 

·~"·! · :,,: ' ~ .. ' / 1 Dr.-Ing. W. Franke ___ / 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 1349/1 A 1 

für eine Verpackungsbauort zum Transpor t 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (8GB!. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Cer! Meye r GmbH 
Buchho lzer Straße 15 - 17 
3000 Honno ve r 61 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rekonditioniertes Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden 
und Füll- und Entlüftungsäffnung . 
Nenn volumen : 216,5 I. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 

Die 2"-Fülläffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Oie zu verwendenden rekonditiorderten Rollsickenfässer aus Stahl
blech rrijssen in ihren Eigenschaften den Baumust ern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 94 942 Vgob 51 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt Minden (Westf.) 
vom 20. 08. 1980 

einer Bauortprüfung entsprechend dem Anhang V der Anlage zur 
"Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn - GGVE" (Bundesgesetzblatt I, Nr. 54 vom 29.09. 1979) unterzo
gen worden sind . 
Alle Fässer müsSen eine gültige Kennzeichnung gemäß Rn 1503 trogen. 

4. 2 Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 

Die rekonditionierten Verpackungen sind unauslöschbar und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Des Gefäß : 

fu'\1A1/Y/ • ....••••. /D/1330/ • ..•. ••••.••...•• / •••••••••.•.• • .... /R 
\.:;..) (Herstell.- (Name o. Kennz. d. (Jahr der 

jahr) Rekonditionierers) Rekonditionierung) 

5.2 Die Verschlü s se: D/1330. 
6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setl:ung, daß die Auflogen der Nl.I'TYnern 4 und · 5 erfüllt sind, zuge
lassen . 
Diese rekonditionierten Verpackungen dürfen für solche Stoffe 
verwendet werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee 
die Verwendung s olcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie rekonditionierte Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für 
die Beförderung vo n Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der FüllgDter darf 1,2 g/cm' · nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdr uck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
0, 5 bar Überdruck ni·cht über schreiten. 

7. Sonstiges 
7.1 Oie Gültigkeit dieses Zulas sungssc heines ist bis zum 31. 12.1987 

befristet. 

7.2 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN}/ der 
zwi schenstaot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgani sat ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transpo rt ge
föhr I icher Güter. 

7.3 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.4 Oiesem Zulassu ngsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.5 Dieser Zulassungsschein wird im "~ts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Motericlprüf ung , Berlin " ( ISSN 0340- 7551) 
öffentlicht . 

Berlin, den t1Z . ..IA . A 4 S~. 
BUND~SANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) Fachgruppe 3.3 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe '"''" [J,''' '•" ~''""" 

~ ~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 
BAM-Az .: 3.3/5439-20 
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Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1350/5L1C 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlege zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Fischer GmbH & Co 
Spinnerei, Weberei und Sackfabrik 
4430 Steinfurt 

3. Beschreibung der Verpo.>=kungsbouor_! 

Flachseck aus Te xtilgewebe , feuchtigkeitsdicht, bestehend aus 

a) einem Außensack aus Jutegewebe, innen beschichtet mit Papier 
und 

b) einem inneren Polyethylenfoliensock. 

Des maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 25 kg. 

4. Anfcrderungen an die Verpockungsbouor~ 

4.1 Die zu verwendenden Flachsäcke aus Textilgewebe müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfzeugnis Nr. 1773/21/1982 
der Beratung s- und Forschungsstelle 
für Versandverpackungen e. V. 
vom 24. 06. 1982 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfehren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulcssung 
von Verpackungen für die Beförderung gefChrlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBI. 8d.33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Säcke sind wie im Prüfzeugnis 1773/21/1982 beschrieben zu ver
schl ießer.. 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
l öschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5L1C/Z/ ••••••••••••• ID/1350/ •••••.••••••••••••.•• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Te xt il 
gewebe, feuchtigkeitsdicht (woterproofed)) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Ncmmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppe 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,5 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen {UN)/ der 
zwi schenstoot I ichen ber otenden Seeschi ffohrt sorgoni sot ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Ants- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Moteriolprüfc•ng, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5440 

Berlin, den OS" . .I.A . .A4 !!.1-
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 

Popier,~ruck,Verpock ung 

~-W~ 
Dir. Prof . 
Dr.-lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1351/1A2 

für eine Verpackungsbauort z~ Transport 
geföhrlicher 

Güter. 

1. Recht~grundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlege zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 
Südenbender & Co. KG 
5905 Freudenberg-Niederndorf 

L Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehölter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und einge
setztem Kunststoff-Foliensock. 

Nennvolumeno 80 I. 
Werkstoff, St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß noch 
DIN 6644 verschlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 089/82 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle 0 207 
der Hoechst AG, Frankfurt (M) 80 
vom 29. 06. 1982 

einer Bauortprüfung entsprechend den NRichtlinien für das Verfahren 
der Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen RM 001 " des Bundesmir.isters für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBI. Bd. 33, H,8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden 
sind. 

5. Kennzeichnung 

6. 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen, 

1A2/X/ •••••••••••••• /D/1351/ ••••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefchr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,0 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi sehenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrt sorgani sati on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmitt"elbelehrung bei . 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Jvnts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 
_......._ 

~rof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3. 3/5514 

Berlin, den OS'. All . .Aq'z, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgrwpe 3. 3 
Papier Druck,Verpockung 

~ .. ouJu 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1352/5H1C 

für eine Verpackungsbauort zun Transport 
ge föhr licher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Oe Swaan Bannist B.V. 
Niederlassung Deutschland 
Wernher von Braun - Straße 6 
6806 Viernheim 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Freitrogender Kunststoffsock, bestehend aus 

o) einem Außensack aus Polypropylen-Bändcheng ewebe 
und 

b) einem inneren Polyethylenfoliensock. 

Das maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 

4 . Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Kunststoffsäcke müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumuste r n entsprechen, die gemäß 

Bericht Nr. 092/82 
des lnstituut TNO voor verpokking, Delft, Niederlande 
vom 21. 07. 19 82 

einer Bauartprüfung entsprechend den nRichtlinien für das Verfnhren 
der Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBI. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden 
sind. 

4.2 Die Säcke sind wie im Bericht 092/82 beschrieben zu verschließen. 

5. Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5H1C/YI ••••••••••••• /NL/1352/ •• . .•••••• • ••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Kunst
stoffgewebe, feuchtigkeitsdicht (woteq}roofed)) wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen de.r Nunmern 4 und 5 erfüllt sind 
zugelassen. ' 

Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen li und 111. 

Des Schüttgewicht der Füllgüter darf 1,2 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorganisotion ( H~CO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport geföhr-
1 icher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung hei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~' Dr. H. Feuerberg 

Berlin, den O!i. ),of, .A'l (11" 
BUtlDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fachgv.b~.e 3. 3 

ü:· ifj;l'""" 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

___ B~._3L5_5.l8_ 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1353/4G1 

für eine Verpackungsbauart zLrn Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgerneinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 ( BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Poul Emil Hoesch GmbH & Co. KG 
Farbmüh le ns traße 11 
5160 Düren 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äu ße ren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) AluminiL.nlflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nennvolumen von höchstens 1000 ml und einer Gesamt füllmenge von 
höchstens 20 1 eingesetzt sind. 

4. An forderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baum ustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7298-2 
des Zentralbereichs Inge nieu r-Ver waltung 
fvbteriolprüfung und Werkstofftechnik, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Le verkusen 
vom 24.03.1982 

einer Bauartprüfung noch den HRichtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBI. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4. 2 Die Weil poppeki sten müssen wie im Bericht 82/7298-2 beschrieben 
versch l ossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie f olgt zu kennzeichnen: 

fu'\ 4G1/Y/ ... . . ••••••••• /D/1353/ ..•.•... .••. .. •••..•.• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort {Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
N~.XT~mern 4 und 5 erfüllt sind, zuge~ossen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpock'ungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Dichte der Fü llgüte r darf 1, 2 g/cm1 nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfal ls vorhandene r inerter Gose} der Füllgüter bei 55 °C darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreit en. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen {UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sot ion { IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf diese r Zulassung wird vorbehalten. 

7. 3 Diesem Zulass ungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fent I icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ Ltd. Dir.u.Prof. 
Or. H. Fe uerberg 

BAM-Az. , 3. 3/5224 
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Ber l in, den 0 q · .M . .A 4 (? Z.., 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fochg rMpe 3. 3 
Papier, ruck,Verpockung 

q[JuJu_ 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1354/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrund] ogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982 , S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Poul Emil Hoesch GmbH & Co. KG 
Farbmühlenstraße 11 
5160 Düren 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe , in die 
b) Pol yethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili

gen Nennvoli.XTlen von höchstens 1000 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 20 1 eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baum ustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7298-3 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
~teriolprüfung und Werkstofftechnik, Packmittelpr üfung 
der Bayer AG, Leverleusen 
vom 24.03.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung , die Erteil ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBI. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4. 2 Die Wellpoppeki sten müssen wie im Bericht 82/7298-3 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
l öschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu'\ 4G1/XI ..•.•.•.••..•. ID/1354/ ...•.......••••••..•.. 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort {Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unte r der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
N~..Xnmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der Gefohrg1..•t VSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dompfüberdr uck (Dompfdr uck ei nschl i eßli eh Por ti ol druck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaat lichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion (IMCO ) 
gestellten Prüfanforde rungen für Verpackungen zum Tran spo rt gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im H.Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf· 
fe nt licht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

BAM-Az., 3.3/5225 

Berlin, den OC.U. ,A~ ISJ.J . 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgr uppe 3.3 

Popier,~u~k,Verpockung 

II uouJu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1355/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 de r 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 

Paul Emil Hoesch GmbH & Co. KG 
Farbmühlenstr. 11 
5160 Düren 

Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) Aluminiumflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nennval umen von höchstens 1000 ml und einer Gesamt fü 11menge von 
höchstens 20 1 eingesetzt sind. 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 

• 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7298-1 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
Materialprüfung und Werkstofftechnik, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 24.03.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güte·r mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

• 2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7298-1 beschrieben 
verschlossen werden. 

Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G1/X/ .........••... /D/1355/ ............. ........ . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nurrvnern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie noch dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen 
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 
1,0 bar· Überdruck n.icht überschreiten. 

Sonstiges 

'.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstoat l ichen beratenden Seeschi ffahrt sor"goni sot i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

' .2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

'.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

'.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( JSSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

\bteilung 3 
lrgoni sehe Stoffe 

r--

~f. 
)r. H. Feuerberg 

3AM-Az.: 3. 3/5223 

Berlin den "AS • . M.,Jqgz 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgr~e 3. 3 
Papier ruck,Verpackung 

q, OLuk 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1356/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transpart 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Klingele Papierwerke GmbH & Co. 
7064 Remsholden 

3. Beschreibung der Ve rpack ungsbauart 

Zusarrrnengesetzte Verpackung, bestehe11d aus 
a) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) Aluminiumflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nennvolumen von höchstens 1000 ml und einer Gesomtfüll~enge von 
höchstens 10 1 eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7298-13 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 30. 04. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 00 1" des Bundesministers für Verke hr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7298-13 beschrieben 
verschlossen werden • 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G1/Y/ •..••.••••.... /D/13561 ...•...•....... •••• ••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zul ossung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
NLITlmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelossen·. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und III. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 
1,0 borÜberdrucknicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oat 1 i c hen beratenden Seeschi f fahrt sor gani sot i an ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "f.mts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (JSSN 0340-755 1) veröf 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~' Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az. : 3. 3/5336 

Berlin, den 04 . JA . ,A'l [<j, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAIA) 

Fachgruppe 3. 3 

:w~~;;b"" 
Dr.-Jng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. Dl03 135714G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

1. Rechtsgrund] ogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBJ. I. 1982, S. 1113 ff.). 

2 . Antragsteller 

Klingele Papierwerke GmbH & Co. 
7064 Remsholden 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusarrrnengeset zte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili

gen Nennvolumen von höchstens 1000 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 10 l eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eige nschaften den Baumustern e ntsprechen , die gemäß 

Bericht 8217298-14 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 30. 04. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfehren der 
Bauortpr üfung, die Erteil ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7298-14 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G 1 I X 1, 31 . ••..•.....•. • I Dl 135 7 I . .•..••..••...•.... . .• 
(tJerstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulass ung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
NlJTlmern 4 und 5 erfUllt sind, zugelassen. D1e noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 glcm1 nicht überschreiten. 
Der Dompfüberdr uck ( Dompfdr uck ei nschl i eßl ich Port iol druck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 'C darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr

licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf

fentlicht. 

Abtei I ung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3. 315337 
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Flerlin, den Otf.)A . .A~fSl.! 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Popier,Jruck,Verpockung 

~- '1-/C!JJu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
( BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. DI03 135814G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr Ii eher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Klingele Papierwerke GmbH & Co. 
7064 Remsholden 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die 
b) Aluminiumflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nennvolumen von höchstens 1000 ml und einer Gesamtfüllmenge yon 
höchstens 10 1 eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 8217298-12 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 30. 04. 1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.{1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Bericht 82/7298-12 beschrieben 
verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous 
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G11XI .•...•..•.•... IDI13581 ...•.••.•.•.... • .••.•. 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort {Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
NLrnmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Ba uort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Dichte der Füllg·Jter darf 1,2 glcm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Portio!'druck gegebe
nenfalls vorhandener· inerter Gose) der Füllgüter bei 55 'C darf 
1,0 Öar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstaat 1 ichen beratenden Seeschi ffahrt sorgoni sat1 an ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fent 1 icht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

~f. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.315335 

Berlin, den .A S. ~A · .A q ~ Zt 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgr~pe 3. 3 
Papier, ruck,Verpockung 

qruJu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. DI03 135914G1 

für eine Verpackungsbaua rt zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

l. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Herzberger Papierfabrik 
Ludwig Osthushenrich GmbH & Co. KG 
Andreasberger Straße 1 
3420 Herzberg I Harz 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Stülpdeckelschachtel aus Vol lpappe , in di e 
b) ein mit 25 kg Füllg ut befüllter Polyethylenbe utel eingesetzt 

ist. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Oie zu verwendenden Zusorm1engesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baum ust ern entsprechen, die gemäß 

Laboratoriumsbericht Nr. S 898-1 
der Herzberger Papierfabrik 
vom 15. 06. 1982 

e1ner Bauortprufung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
BauortprUfung, die Erte1lung der Kennze1chnung und d1e Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmi nisters für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Laborotoril.r'nsbericht Nr. S 898-1 
beschrieben versch l ossen werden. 

5. K~nnzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G11YI .......... . ... IDI13591 .... .. .... ........... . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

7. 

7. 1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Verpackung ) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauo rt 
hergestellten Ve rpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförder ung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und III . 
Das maximale Füllgewicht darf 25 kg nicht überschreiten. 

Sonstiges 

Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr

licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wi rd im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az., 3.315450 

Berlin, den (Jf ~A. ACfBZ, · 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier,

1

Druck, Verpackung 

~-'HOl4k 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Fr onke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. DI03 136014G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

1. Rechtsgr undlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 ( BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 

1-ier zberger Papier fobr i k 
Ludwig Osthushenr ich GmbH & Co. KG 
Andreosberger Straße 1 
3420 Herzberg I Harz 

3. Beschreibung der Ve rpack ungsbauor t 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Stülpdeckelschachtel aus Vollpcppe, in die 
b) ein mit 25 kg Füllg ut befüllter Pol yethylenbe utel eingesetzt 

ist. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen mü ssen in ihren 
Eigenscl-.aften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Loborotori""sbericht Nr. S 898-2 
der Herzberger Papierfabrik 
vom 15 .06 . 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Rich tli nien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Ertei lung der Kennzeichnung und die Zulcssung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - R~w1 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . i97 9 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wi e im Laborotori~Snsbericht Nr. S 898-2 
beschrieben verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumus tern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G11YI .••••••• • •• • •• IDI 13601 •. . ..••..•• •. . ..•. . ..• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

7. 

7. 1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengeset zte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
NL.rnme rn 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen . Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden , für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
d ung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und III. 
Das maximale Füllgewicht darf 25 kg nicht überschreiten. 

Sonstiges 

Di e Souort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ cjer 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrtsorg ani soti an ( JMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.2 Ei n Widerruf dieser Zulassung wird vo rbe halten . 

7.3 Diesem Zulassungsschein l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Diese r Zulassungsschein wi rd irT' "Amts- und Mitteilungsblatt de r 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~' Dr. H. Fe uerberg 

BA/.1-Az., 3. 3/5451 

Berlin, den 17q , .. U . A<fgz.. 
BUNDESANSTALT FÜR MAT ERIALPRÜ FUNG 

(SAM) 

Papier, uck, Verpackung 
Fochgr~3.3 

~, VwL 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1362/4(1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhrl icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einle itung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
Gefahrgut V See vom 27.07. 1982 ( BGBJ. I, 1982, S. 1113 ff. ) • 

2. Antragsteller 

Ba yer AG 
Werk Darmagen 
4047 Dormogen 

3. Besch reibung der Ve rpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus Holz, in die 
b) Vollpoppeschochteln zur Aufnahme von je 12 Falzschachteln a us 

Vo ll pappe eingesetzt sind, in denen sich 
c) je eine mit 30 g Füllgut befüllte Bleitube befindet. 

Die Höchstmenge an befüllten Bleituben beträ gt tausend Stück. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu verwendenden Zusammenge setzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308 -7 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Pockmi t tel prü fung 
der Bayer AG, Lever k usen 
vom 02.06. 1982 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Ertei l ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBI. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Holzkisten müssen wie im Bericht 82/7308-7 beschrieben ver
schlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4(1/Z/ ...•.. •••••••• ID/ 1362/ . •.• . ••.•.. ..••. .. .. • • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unte r der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
NL.mmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Oie noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpack ung sgruppe 111. 
Die Dichte der Füllgü ter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgonisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Wider ruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein li e gt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im 01 .Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( 1SSN 0340-755 1) veröf
fent I icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5469 
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Berlin, den CG . A/1 . .A'i8Z,, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFU~G 

(SAM) 

Fochor~pe 3. 3 
Papier, ruck,Verpockung 

~' ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1363/4(1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBJ. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Ant r ogste!l er 

Ba ye r AG 
Werk Darmagen 
4047 Der magen 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus Holz, in die 
b) fünfn under t mit je 54 g Fü II gut be fü II te Schwor zbl echdos en 

eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Ve rpackungs ba uor t 

4.1 Die zu verwendenden ZuSammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7308-9 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittelprüfung 
der Ba yer AG, Le verk usen 
vom 02. 06. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Ve r fahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulass ung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesminis ters für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBI. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. (1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Holzkisten müssen wie im 
schlossen werden. 

Bericht 82/7308-9 beschrieben ver-

5. 

6. 

Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4(1/Y/ ..••.•.•.••••• /D/ 1363/ ...••..•.• •••... ••.... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbovort (Zusammengesetzte 

Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
NLtnmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter dorf 0,8 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oot I i chen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sot ion ( 1MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Diese r Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( 1SSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3.3/5471 

Berlin, den Oq .. U. A'igz. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUt~G 

(SAM) 
Fochgr uppe 3 . 3 
Papier , ruck, Verpackung 

Li. ufluk 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1364/5H2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zu r 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S . 1113 ff .). 

2. Antragsteller 

BASF Aktiengesellschaft 
D-6700 Ludwig shc fen 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Freitrogender Kunst stoff-Ventilsack, 
bestehend aus einer Loge Pol yethylen-Folie. 

Das maximale Füllgewich t des Packstücks beträgt 25 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

Die zu verwendenden Kunststoff-Ventilsöcke müssen i n ihren Eigen
schaften den BaUmustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. FS 34/82 I 712 2143 
des Fachreferates VVL/HP-D 102 
Prod uktschutz 
der BASF AG, Ludwi gshofen 
vom 02 . 08 . 1982 

einer Bauortprüfung entsprechend den nRichtlinien für das Verfnhren 
der Bauortprüfung, die Erte i lung der Kenn zeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen RM 001'' des Bundesministe rs für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd.33, H.8, 5.136 ff.(1979)) unterzogen worden 
sind. 

5. Kennzeichnung 

s. 

Die noch diesen Baumust ern hergestellten Verpackungen sind unaus
l öschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Zulassung 

5H2/Y/ . •.. .. •. ...... /D/1364/ ..••......••. . .... .. .•• 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Kunst
stoff-Folie) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
NLJTII'Tlern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Ba uort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, f ür die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförde r ung 
von Gütern der Verpack ung sgr uppen II und 111. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,55 kg/1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen z um Transport gefähr
lic he r Güter . 

7. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zula ss ungsschein wird im ".Arots - und Mitteilung sblatt der 
Bunde sonstalt für Materialprüf ung, Berlin" ( ISSN 0340-755 1) ver ä f
fent 1 icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~' Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5524 

Berlin, den C4.,iA .. Aqfsz.,. 
BUt<DE SANST ALT FÜR MATERIALPR ÜFUNG 

(BAM) 

Fochgr~u 3. 3 
Papier, uck, Verpackung 

~. cwk 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

B U N D ES A N S TA LT F 0 R M A TE R I A L P R 0 F U N G 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1365/5H2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 No-. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleit ung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff . ). 

2. Antragsteller 

BASF Aktiengesellschaft 
D-6700 Ludwigshofen 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Freitrogender Kuns tstoff-Flachsack, 
bestehend aus einer Loge Pol yeth y le n -Folie. 

Des ma ximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4.1 Oie zu verwendenden Kunststoff-Ventilsöcke müssen in ihren Ei gen -
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr . FS 29/82/719 9058 
des Fachreferates VV L/HP -D 102 
Produktschutz 
der BASF AG, Ludwigshofen 
vom 23.07. 1982 

einer Ba uort prüfung entsprechend den "Richtlinien für das Verfahren 
der Bauortprüfung , die Erteil ung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22 .03 .19 79 (VkBl. Bd.33, H.8, S.136 ff. (1979)) unterzogen worden· 
sind. 

4 .2 Die Kunstst offsäcke müssen wie im Prüfbericht Nr . FS 29 / 82/719 9058 
beschrieben verschlossen werden. 

5. Kennzeichnung 

Die noch di esen Ba umust ern hergesteilten Verpackungen sind unous
l öschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H2/Y/ .• . •• ....... . • /D/1365/ . ...••...•.......... . .• 
{Herstellungs- {Name oder Kennzeichen 

johr) des Herste ller s) 

6. Zulass ung 

Die unter Nr. 3 be s chriebene Verpackungsbauo rt (Sack aus Kunst 
stoff-Folie) wird unte r der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nummern 4 und 5 erfül lt sind, zugelo.ssen . 
Di e ncch dieser Bauo rt hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die nach den Vorschriften der Gefohr 
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Re dingungen für d ie Beförderung 
von Güte rn der Ve rrockungsg r uppe n II und 111. 
Die Schüttdichte de r Füllgüter darf 1, 2 kg /1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (L;N)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgon isotion { IMCO) 
gestellten Prüfanforder l,ngen für Verpackungen zum Transport gefähr 
licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulass ung wird vorbehalten . 

7 . 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Recht sm ittelbelehr ung b~· i. 

7.4 Diese r Zulassungsschein wird im "A-n"':~- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ve r ö f 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Pr of. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az . : 3.3/5~ 

Ber!in, den . .45' . .fA. ,{q(/)., 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNe 
(ßAM) 

Fachgruppe 3 . 3 

PopieHruck, Ver~·ockung 

u. auJu 
Di r. r of . 
Or.-lng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1366/3H1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 
1.1 § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Vecbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 

Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1 .. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

1. 2 Ziffer 1 der 3 . Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesministers für Verkehr vom 14.02 . 80. 

2. Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Woltgeristr . 29 - 37 
4900 Herford 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polyethy len, 
Nennvolumen 30 I. 

4.. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden freitrogenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 89 296 Vgob 40 
und 1. Nochtrog zum Bericht 89 296 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt-Minden (Westf.) 
vom 16. 12.1976 und 25.04.1977 

einer Prüfung noch den "Richtlinien für die Bovmusterprüfung und 
Zulassung von freitrogenden Kunststoffgefäßen zur Beförderung 
gefährlicher Stoffe" des Bundesministers für Verkehr vom 08.03.1976 
(VkBl. Bd. 30, H.6, S. 258 ff.(1976)) unterzogen w6rden ·sind. 

5. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen , 

5. 1 Das Gefäß, 

~ 3H1/Y 1,8/ ..•.•••..••••. /D/1366/ •••.••••••••••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

monot u. johr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: Name ode r Kennzeichen d . Her ste llers 
D/BAM/3.0 1 (fü r Ameisensäure und Notror• l ouor,) 
D/BAM/3.03 (fü r Sol>etersäure, Salzsäur e , -

6. ~l_a_ssung 

Schwefelsäure und Essigsäure) 
D/BAM/3.04 (mit Druckbegrenzungsvorrichtung) 

Di e unter Nr. beschriebene Verpockungsbc,uart (Frei trogend e: r 
Kaniste r aus Kunsts t off)· wird unter der Voraussetzung, daß die 
Auflogen der NL.(l"lmern 4 und 5 erfüllt sind , für den Seeschiffstrans
Port der nochfolgend genannten Stoffe zugel a .ssen: 

Stoffseite 
rle r Anloge UN-Nr. 
zur GGVSee 

A-nei sensäure 8227 1779 
Essigsäure 3502 1842 
Salpetersäure 55 %ig 8249 203 1 
Sol zsö ure 38 %ig 8236 1789 
Schwefelsäure 95 %ig 8310/8311 1830 
Notr(1nlauge 50 %ig 8304 1824 
Hypochloritl ösung 160 g Cl/1 8239 1791 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ de r 
zwischenstaatlichen berc .. tenden Seeschiffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Ve r packungen zum Tron~pa rt gefö ~.r- · 

licht:r Güter . 

7.2 Ein WidErruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zula ssungssc hein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7 .4 Dieser ZulO S!:l:ngsschein wird im ".Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Motericlprü'Lng, Berlin" (1 SSN 0340-755 1 ) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Or gan i sehe Stoffe 

~,0, 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. , 3. 3/5642 
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Berlin, den .AS" . /f~ . 4~8~ 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

FochgT/ippe 3. 3 
Papier Druck,Verpackung 

w. owk 
Oi r. r c.+. 
Dr.-lng . W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1367/1G1 

für eine Verpackungsbauort zum Tr ansport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSeevom27.07 .1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113ff.). 

2. Antragsteller 

K. Kurz Hessental GmbH & Co. KG 
Kerl-Kurz-Straße 36 
D-7170 Schwäbisch Hol! 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Fibertrommel mit e ingesetztem Pol yet h ylensock, Boden und Deckel aus 
Sperrholz. 

Der innere Durchmesser der Tr ommeln dieser Baureihe beträgt 315 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumina der 
Trommeln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 25 1 
bis höchstens 50 1. 
Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß verschlos 

sen . 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

5. 

6. 

Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumustern entsprechen, die gemäß 

Beri cht 97 992 Vgob 80 
der Bundesba hn-Ver suchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 09.08. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Ve rfahren der 
Bauortprüfung, die Erte ilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförder ung gefäh rlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind . 

Die noch d iesen Baumustern her9t:•~• te llte n Verpackungen sind unous
l öschbo r und gut sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

1G1/ X/ •....•..•..... /D/1367/ ........... . .......•... 
(Herstellungs- (Norne oder Kenn ;:eichE:n 

jahr) des Herste!ler•l 

Zulassung 

Oie unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Fass a u s Fiber) 
wi r d unter der Voraussetzung, daß die AuflqjC"·n der NL~T~mern 4 und 5 
erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauart hergestellten Ve rpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcht:r Verpackungen zuläs!:ig iE"t . 
Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Die Schüttc'ichte der FüllgütEr darf 1, 0 kg/l nicht überschreiten. 

7. Sonstig~ 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi sehenstaatlichen beratenden See-~-chi ffchr t ~. c: r ~cmi ~crt.icn ( IMCO) 
gestellten Prü-tc.r.for c~t::n , r·gc·r: für Verpackungen zum Trcn spc, rt gefähr
licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf die~er Zulassung wird vo rbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsscheir liegt eine Rech1.~";~ tttlbelehrung bE:i. 

7.4 Diese r Zulassung~.~.c.heir wird im ".Amts- und Mitteilungsb latt de r 
Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-755 1) veröf 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~. 
Dr. H. Feuerberg 

BAIA-Az., 3. 3/5522 

Berlin, den "AS. AA . .A 4BZ., 
BUNDESAI~~TALT FÜR MATER I ALPRUFUNG 

(SAM) 

Fochgr~pe 3. 3 
Papier, r uck ,Verpackung 

UO!uk 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Fror.ke 



1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1368/1A4 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 111 3 ff.). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

MAUSER-Werke GmbH 
Schildgesstroße 71 - 163 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Stahlblechfaß mit festem Oberboden, 
von 177 rrrn Durchmesser befindet, die 
verschlossen wird. 

Nennvolumen: 220 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623 

in dem sich eine Füllöffnung 
mit einem Folz verschlußdeckel 

~. Anforder unge n an die Verpackungsbauort 

Die zu ve rwende nden Deckelbehälter aus Stahlblech m~ssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 125 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 24.02.1982 

einer Bauortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas sung 
von Verpackungen für die Beförder ung geföhrlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

). Kennzeichnung 

) . 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Ve r packungen sind unaus
l öschbo r und gut sichtbar wie folgt zu kenn;:e-ichn(:r: : 

CD 1A4/ Yl, 8/ ..••.. • ...• •. /D/1368/ . ..... ..... •.• ...•••.. 
(Herstellungs- (Name oder Kenr,zeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpockl:ngsbcJL.or t (Faß aus 
abnehmbarer Deckel, nicht wiederverwendbor) wird unter 
setzung, daß die Auflogen der NL.rnmern 4 und 5 erfüllt 
las!".en. 

Stahlblech, 
der Voraus 
sind, zuge-· 

Die noch dieser Bauort hergestellten Ve rpockl ; ng~n dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Va rschri ften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Ve rpack unge n z~lössig ist . 

Die Verpc•c.kungsbouort erfüllt die BedirQl•r•sw r: für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 

Die Schüttdichte der -Füllgüterdarf 1, 8 kg/1 nicht überschreiten. 

Son~tigc~s 

·• 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen {UN)/ de r 
zwi schenstao t 1 ichen beratenden Seeschi ffahrtsorgani sation ( IMCO) 
gestellten PrüfanforderL;ngen für Verpackungen zum Tron~~c · rt g~~öhr 
licht:r Güter. 

. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten. 

.3 Diesem Zulassungssche in liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

• 4 Dieser Zulc!".!. ur·g~,~ c. hedr wird im nArnts - und MitteilLngsblatt 
Bunde sonsta lt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
öffent licht . 

Ber 1 in, den ";r:. ,J,A • "JG Ii ~ 
BUNDESANSTALT FÜR MATERI ALPR ÜFUNG 

( BAM) 

der 
ver-

bte i 1 ung 3 
r go~jsc he Stoffe Papier , uck, Ve rpack ung 

Foc h gr~e 3 . 3 

~ 

~ 
td. Dir.u.Prof. 

~ OJ1k. 
Dir. Prof. 

r. H. Feuerberg Dr. -Jng . W. Franke 

N-A-Az.: 3.3/5188 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1369 / 1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbind ung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Ei n leit ung der Anlage zur 1. Änder ungsve r ordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 
Graten GmbH 

3. 

Hö uschensweg 12 
5000 Köln 30 (Bickendorf) 

Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 

Nennvolumen: 200 1. 

Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel wird mit 
DIN 6644 verschlossen. 

einem Span n ring mit Hebelverschluß nach 

4. Anforderungen an die Ve rpackungsbauort 
Oie zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Ei genschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/9922 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, Leverkusen 
vom 22.07. 1982 

eine r Bauortprüfung entsprechend den )/Richtlinien für das Verfahren 
der Bouortp rüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden 
sind. 

5. Kennzeichnung 

6. 

Oie noch diesen Baumustern hergesteJ lter: Verpackungen sind unm;!.=-· 
l öschbar und gut. sichtbar wie folgt. zu kE·r -r zeichr ·f!r: 

1A2/Y/ ••••.•••..•••. /D/1369/ .............•....•.... 
(Herstellungs- {Name oder Kennzeichf;:n 

johr) des Herste 1. lers) 

Die untE,r Nr. 3 beschr iebnre Verpach}ng~•tUl• Grt. (Faß aus Stahlblec:h, 
abr :t: hmbc•re-,r- Decke!, wied('.rH;r·wendbar· ) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflagen der NLmmer~ 4 und 5 erfOllt sind, zugelcssen. 
Die nach dieser BmK,r t. hergC'~ . tt.· ~Jt~· r, Verpnr:h:r•gc·r dürfer, für solche 
Stc.t"f e verv,('.r clc•t werdr:n, für' die nach den Vo r sehr i ften der Gefah r
gut VSee d i e Verwendung so!.cher Verpackungen zvläs~j s ist. 
Die Verpc'c~ Lngr.b(•l·Crt. erfGllt die Bedinguns;c- r· für die Befördr:rL.ng 
von Gütern der Veq:wc.~ L·r·g!-gr· ~o· r· f. •E : r I I und I I I. 
Die SchC~tc: icht e der -Füllgüter dc•rf 1, 0 kg/1 nicht übürschreiten. 

7.1 Die Bauort enb:.p·icht den von den Verefrte.n Natic =r.f:n (U~I; I der 
zwi~chE:r;!:i tC• Cltlicht:r: berater:den Seeschiffehr t.~.c.~rscr. i~c.;t.icr. { u .. -co: 
gestellten Prüfonforderunger· für VerpockL:ngen zum Tran 5p<,rt gnrahr-
1 icher Güte r • 

7.2 Eir Widerruf dieser Zula!;~L:ng wird vorbE~hclt€;· r:~ 

7.3 Diesem Zulc~•!.L:ng~~. c: hcjr_ lieQt einE~ Recht!:.rr; .i. t -t€;· lb·~ehr L.ng bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "/lini:s- uncl Mitteilungsblctt der 
Bunckcc r. cot <.d t für Moteriolpr(',fu•g , Berlir" ( JSSN 0340-755 1) verö' -
fentli cht. 

Abte-:lLng 3 
Orgor. i sehe; Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BN-A-Az. : 3 . 3/5525 

Berlir, den .AS: )A. ,)q5?)1 
BUNDE SANSTJ.L.T FÜF: MAT EF:: ~ l.F'f: [Hit IG 

(BA~ ; ) 

Papier, ruclr-:,Verpackung 
Fod•gr~p<• 3. 3 

U. ~ 
Dir. Prof. 
Dr .-lng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
( BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1370/ 1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
All gemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Gottlie b Duttenhöfer KG 
D-67 33 Hoßloch/Pfolz 

3 . Be schrei bung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, in dem 
sich eine 2#-Füllöffnung befindet. 

Nenn vo l umen: 60 1. 

Werkstoff, St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß nach 
DIN 6644 verschlossen, die 2"-Füllöffnung durch einen Schraubstop 
fen aus Meta ll. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Deckelbehöl ter aus Stahlblech müssen in ihrer . 
Ei genschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Bericht 97 339 Vgab 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 14.05.1982 

einer Bauortpr üfung entsprechend den uRicht linien für das Verfahren 
der Bouartprüfung, die Erteil ung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen RM 001" des Bundesmi ni ste rs für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBI. Bd . 33, H.B, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden 
sind . 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind una us
löschba r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X/ . ..• . . • ..•. ..• /D/1370/ .. .• .........••.......• 
(Herstellungs - {Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauart (Fa ß a us Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflagen der Ncmmern 4 und 5 erfüllt sind , zugelassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die noch den Vor schriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Ve rpackungen zulässig ist. 
Die Ve rpocb.:ngsbauo rt erfüllt die Bedingungen für die Be förderung 
von Güte rn der Verpackungsgruppen I bis 111. 
Die Schüt tdi chte der Füllgüter darf 1,2 kg/1 nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7 .1 Oie Bauor t entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zy.~ischenstootlichen beratenden Seeschiffohrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen z um Transport gefähr
licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7 . 3 Diesem Zulass ungsschein l iegt eine Rechtsmit telbe lehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "llmts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fent I icht. 

Abteilung 3 
Organi sehe Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az., 3 . 3/5348 
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Berlin, den . .AS. A;1. _,1~(1.1 
BUNDESANSTAL T FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fachgru~e 3.3 
Papier, uck, Verpackung 

lJ. oudu 
Dir. Pr of . 
Dr .- Jng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
( BAM ) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 1371/1 A 1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güte r . 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeine n Ei nl eitung der Anlage zur 1. Änderungsver ordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I , 1982, S . 1113 ff.). 

2. ~ntragste!ler 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustadt/Weinstr. 

3. Beschreibung der Verpockung!-~<-'uort 

Rollsickenfaß ous Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entl üftungsö ffnung. 
Der innere Durchmesser der Fässer dieser Baureihe beträgt 571,5 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumina der 
Fässer entspreche nd den unterschiedlichen HGhencbmessungen 216,5 1 
bis höchstens 225 I . 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 
Di e 2" - Füllöffnung und 3/4" -Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver 
schl essen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Oie zu verwender:den Rollsickenfässer aus Stahlblechnüssen in ihren 
Ei genschaf ten den Baumustern e nt sprechen, die gemäß 

Prüfbericht 82/5 und 1. Nachtrag zc<n Prüfbericht 82/5 
des Fach referates D-DLL/VA- I 660- Eingongskontrolle 
der BAS F AG 
vom 07.01.1982 und 24.05.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien f ür das Verfahren der 
Bauortpr ü fung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güt er mit SeE:-· 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBI. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

5 . Kennzeichnung 

5. 1 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichr,en: 

Das Gefäß, 

CD 1A1/ X1, 3-Y1, 91 •••• ••• •••••• • /D/1067 / ..•.•• •.... .••••• •• .•. 
(Herstellung s - (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

5 . 2 Die Verschlüsse, D/1067. 
6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblec h, 
nicht abnehmbarer Decke l, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Aufloge n der Nurrtnern 4 und 5 erfü llt sind, zuge
lassen . 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für s olche 
St c. ffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauort erfüll t die Redingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis lii. 
Die Dichte der Füll güt er darf 1,3 g/crr.' bzw. 1,9 g/crr.' nicht über 
schreiten. 
Der Dcrnpfüberdruck (Damp fdru ck einschließ lich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener i nerter Gose) der Füllgüter bei 55 °( dar f 
1,7 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7 .1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen {UN)/ de r 
zwi schenstaot 1 ichen beratenden Seeschi ffahrt sorgoni sot i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transpo rt ge 
fährlicher Gü ter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zula ssung wird vorbehalten . 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehr ung bei. 

7.4 Die ser Zulossunssschein wird i m "Ants - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( I SSN 0340-7551) ver
öffentli cht. 

Abtei!Lng 3 
Organische Stoffe 

§;~f. 
Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az. , 3. 3/5457 

Berlin, den .)O .. AA . .At! g7.; 
BUNDESANSTALT FÜR I.IATER I ALPRÜFUNG 

(BN/,) 

Fachg r~~:, 3. 3 

TtWQUX" 
Dir. Prof. 
llr. -Jng . W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1372 /1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 {BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 
Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schänung & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustodt/Weinstr. 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Rollsickenfaß ous Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entiüftungsäffnung. 
Der innere Durchmesser der Fässer dieser Baureihe beträgt 571,5 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betrogen die Nennvolumina der 
Fäs ser entsprechend den unterschiedlichen 1-iöhenobmessungen 216,5 1 
bis höchstens 225 1. 
Werkstoff : St 12 03 DIN 1623. 
Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsäffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R2 ! 4 DIN 6643 ver
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen i n ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht 82/6 und 1. Nochtrog zum Prüfbericht 82/6 
des Fachreferates D-DLL/VA- I 660 - Eingongskontrolle 
der BASF AG 
vom 07.01.1982 und 24.05.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers f ür Verkehr vom 22.03.1979 
{VkBl. Bd. 33. H.8, S. 136 ff. { 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

5. 1 

Die noch diesen Bo~.~nustern hergestellten Verpackungen sind unous
l öschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Das Gefäß: 

CD 1A1/ X1,5-Y1,9 / .•....• •...•.• /D/1068/ ••.....•••...... ...... 
(Herstellungs- (Name oder Kenr,zeichen 

johr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: D/1068. 
6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht obnehn;borer Deckel, wiederverwendbar) wird unte r der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackun9en zulässig ist. 
Oie Verpackungsbauort erfüllt die Eledingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
Die Dichte der· Füllgüter darf 1, 5 g/cm' bzw. 1,9 g/cm' nicht über
schreiten. 
Der Dampfüberdruck {Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüte r bei 55 °C darf 
2,0 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 
zwi schenstootl ichen ber otenden Seeschi ffohrt sorgoni sot ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Tr ansport ge 
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Beriin" { ISSN 0340 -7551) ver 
öffentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Berlin, den AC. A.A. ~C,(IZ., 
BUNDESA~'STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

{SAM) 

Fochg"]g~~ 3. 3 

Poq1er~~g 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 
( BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1373/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleit ung der Anlage zur 1. Änderungsverordn ung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 {BGBl. I, 1982, S. 11 13 ff.). 

Antrag st e 11 er 
Siepe GmbH 
HJttenstroße 185 
5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und einge
setztem Kunststoffbehälter. 

Nennvolumen: 
Werkstoff: 

60 1. 
St 1203 DIN 1623 für den Außenbehälter ous Stahl 
blech, Niederdr uckpol yethylen "Lupolen 5261 Z" für 
den Kunststoffinne nbehölter. 

Der Deckel wird mit einem Spa n nring mit Hebelversch l uß noch 
DIN 6644 verschlossen . 

Anforderungen an die Verpack ungsbauort 
Oie zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 006 Vgab 50 
und 1. Nochtrog zum Bericht 94 005 
der Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden {Westf .) 
vom 29. 11.1979 und 31. 01. 1980 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 00 1" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
{VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. {1979)) unterzogen worden sind. 
Kennzeichnung 

Oie noch d iesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
l ö schbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2/X-Y1,8/ ............•. /D/751/ ...................... . 
(Herstellungs - (Name oder Kennzeichen 

Zulassung jahr) des Her s tellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech , 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbo r ) wird unter der Vorau s setzung, 
daß d ie Auflagen der Nl.KT'Imern 4 und 5 erfüllt sind, zugela s sen . 
Oie noch dieser Bauort her s c, ~tellten Veq:~c • c. k ungen dürfen für solche 
Stoffe verwe ndet wer d en, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gu t VSee die Verwendung s o lcher Verpackungen zulässig i~t. 

Die Verpack ungsbauart erfüllt die Bedir tJ ungc,r· für die Beförder ung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/crri' bzw. 1,8 g/cm' nicht 
über schreiten. 

Der Dampfüberdruck {Dampfdruck einschließlich Portidn,,c, gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °( darf 
1,0 bar Überdruck nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notioncr; (U~J .' 1 der 
zw i ~ c.hf:r ; ~ t oot l ic hen ber ot e nden Seeschi f fahrt sorgen i sat i an ( I MCO) 
gestellten Prüfanforder ung en für Verpackungen zum Tran s port gefähr
lid~ er Güter. 

7 . 2 Ein Widerruf dieser Zul oss ~ r · g wird vorbehalten. 

7. 3 Die s e m Zulassung sschein liegt eine Rechtsmittelbelehr ung bei. 

7.4 Dieser Zulass ungsschein wird im "A-nt~-· und Mitteilungsbl a tt der 
Bundeso nstalt für Materialprüfung, Berlir" {ISSN 02.•0-7551) veröf
fentlicht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

~'O' 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3. 3/392 1 

Ber!in, den _AS . . .A,1 . J~!lz, 
BUI<DE SANST AlT FÜR IAATER I ALPRÜFUNG 

{SAM) 

Popier,D ck,Verpockung 
Fochgrutp 3.3 

~ ()Jdu 
Dir . Prof. 
Dr. -I ng. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FORMATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1374/1A2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
Gefahrgut VSee vom 27. 07. 1982 ( BGBl. I, 1982, S. 1113 ff . ). 

2. Antragsteller 
Siepe GmbH 
1-1Jttenst roße 185 
5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und einge
setztem Kunststoffbehälter. 

Nennval umen: 
Werkstoff, 

60 1. 
St 1203 D!N 1623 für den Außenbehälter aus 
blech, Niederdr uckpo l yethylen "Lupolen 5261 
den Kun ststoffinne nbehölter . 

Stohl
Z" für 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebel ve rschl uß noch 
DIN 6644 ve rschlossen. 

4 . Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 006 Vgob SO 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden {Westf.) 
vom 29 . 11.1979 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

5 . Kennzeichnung 

6. 

Die nach diesen Baumustern her geste llten Ve rpackungen sind unous
löschb<:r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1 A2/ X- Y 1, 8/ .....•..... ... I D/7 51/ . .. .. . . .. • . • .•......... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Hersteller , ) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wf rd ur•ter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der N~.JTimern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen ~ulössis ist. 

Die Verpockungsbouc.or't er füllt die Bedingungen für die Befö rderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Die Dichte der Fü llgüter darf 1, 2 g/cm' bzw. 1, 8 g/cm' ni c ht 
üb~r schreitE r:. 

Der Dampfüberdruck (Dampfdruck ei nschl ießl ich Portioldr uc k gegebe
nenfall s vo rha ndene r i nert er Gose) der Fü ll gü ter bei 55 oc darf 
1,0 bar Übe rdruck nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgoni sot ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpockunge~ zum Transport geföhr
liche·r Güte r. 

7 . 2 Ein Widerruf diese r Zulassung wir d vo rbeha lten . 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zu l assungssc hein wird im "A-nts - un<: MitteilLngsblott de r 
Bund<.sonstolt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verö f
fentlicht. 

Ahteil ung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. , 3 . 3/3327 
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Berlin, den . .AS'. )A . ,A'i gz, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAM) 

Fachgruppe 3.3 
Papier, 'uck, Verpackung 

ll111M 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, 0/03 1375/1A2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefllhrlicher 

Güter. 

1, Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S, 1113 ff.). 

2, Antr·ogsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
SO 14 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Konischer Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 

Nennval Lmen: 120 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel wird mit einem 
DIN 6644 verschlossen . 

Spannring mit Hebelverschluß noch 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 668 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 28. OS. 1980 

einer Bauortprüfung noch den • Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22. 0 3 . 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.S, S. 136 ff.(1979)) unterzogenworden sind. 

5. Kennzeichnung 

6. 

Oie nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
läschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen, 

1A2/Y/ •••••••••• ••• • /D/1013/ ..• ••••• • •••••••• • • • ••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpock,ungsbouort (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar} wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für' die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulössig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen .für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 

Die Dichte der flüs'sigen f'ürlgüter bzw." di'e Schüttdichte der festen 
Füllgüter darf 1,2 g/cm1 bzw. 1,0 kg/1 nicht überschreiten. . 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
0,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstoot liehen beratenden Seeschi ffohrtsorg<>ni sotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen fü~ Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschei,n wird im • ,Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf

fentlicht . 

Abtei 1 ung 3 
Orgonis.che Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/3492 

Berlin, den "16"'. AA, 'Aqß%J. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG , 

(BAM) 

Fochgrttp e 3.3 
Papi~r ,, uc.k, Verpackung 

tJ. OL«k 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1376/3H1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
• 1 § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 

Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (SGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

.2 Ziffer 1 der 3 . Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesministers für Verkehr vom 14. 02 . 80. 

Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Woltgeristr. 29 - 37 
4900 Herford 

I. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polyethylen, 
Nennvolumen 30 1. 

I. Anforderungen an die Verpackungsbauort . . . . 

der 
zur 

Oie zu verwende nden freitragenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß · · 

Bericht 89 297 Vgob 40 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt-Minden (Westf.) 
vom 27. 12. 1976 

einer Prüfung entsprechend den •Richtlinien für die Baumusterprü
fung und Zulassung von frei trogenden Kunststoffgefäßen zur Beför
derung gefährlicher Stoffe" des Bundesministers für Verkehr vom 
08.03.1976 (VkBI. Bd. 30, H.6, S. 258 ff.(1976)) unterzogen wor den 
sind. 

i. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

;. 1 Das Gefäß: 

fu\ 3H1/Y/ ••••• • •••••••• /D/1376/ ••••••••••••••••••••• 
\V (Herstellungs- (Nane oder Kennzeichen 

monot u. Jahr) des Herstellers) 

;.2 Die Verschlüsse: Name oder Kennzeichen d. Herstellers 
D/ BAM/3. 01 

,. Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschr iebE:ne Verpoc.h:ng!d'"':CJuort. (Frei trogender 
Koni ·ster aus Kunststoff) wird unter der Voraussetzung, daß die 
Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, für den Seeschiffstrons
pcwt der nochfolgend genannten Stoffe zugf:~. c!'isen: 

.Ameisensäure 
Essi gsäure 

Sonstiges 

Stoffseite 
der Anlage 
zur GGVSee 

8227 
3502 

UN-Nr. 

1779 
1842 

·• 1 Die Bauort entspricht den ·von den Vereinten Notionr.n (UN ) I der 
zwi sc-.he:ln!.itcwt.l i c he::n berat enden Seeschi ffahrt sorgani sat i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefäKr
licher Güter. 

'.2 Ein Widerruf dieser tulossung wird vorbeholt~n. 

'. 3 Diesem Zulossung5schein liegt eine Rechtsmittel~elehrung bei . 

'. 4 Dieser Zulossungsschein. wird im ",6mts- und Mitteilungsblatt der 
Bundescro<tolt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) verö~

fentl i cht. 

lbteilung 3 
lrgoni sehe Stoffe 

~ 
. td. Dir.u.Prof. 
Ir. H. Feuerberg 

IAM-Az.: 3.3/564 0 

Berlin, den Aff. ,-fA' Atl fJ'ZJ, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(SAM) 

Fachgruppe 3. 3 
Papier "~uck, Ve rpoch·ng 

U.tNauiu. 
Dir. Prof • 
Dr . -Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1377/3H1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr Ii eher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

1. 1 § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderu~gsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

1.2 Ziffer 1 der 3. Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesministers für Verkehr vom 14 . 02. 80. 

2. Antragsteller 
Sulo Eisenwer k 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Woltgeristr. 29 - 37 
4900 Herford 

3 . Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehölter aus Polyethylen, 
N~nnvolumen 30 1. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

der 
zur 

Die zu . ve_rwendenden freitrogenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 89 533 Vgob 40 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt-Minden (Westf.) 
vom 09. 12. 1976 

einer Prüfung entsprechend den "'Richtlinien für die Baumusterprü
fung und Zulassung von frei trogenden Kunststoffgefäßen zur Beför
derung gefährlicher Stoffe• des Bundesministers für Verkehr vom 
08.03 . 1976 (VkBI. Bd. 30, H.6, S. 258 ff. ( 1976)) unterzogen worden 
sind. 

5 . Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu ken nzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß : 

CD 3H1/Y/ • •• •••• •• • •• •• /D/1377/ 
(Herstellungs- ( N;;"~. ~d~~. K~~~~~f~h~~ 
monot u. johr) des Herstellers) 

5.2 Oie Verschl üs se: Name oder Kennzeichen d. Herstellers 
D/BAM/3.01 

6. Zulassung 
Oie unter Nr. 3 bE:=!.~c hriebt:l r;f: Verpoc:~ltr·g~·bauart (Freitragender 
Kanist e r aus Kunststoff) wird unter der Voraussetzung, daß die 
Auflagen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, für den Seeschiffstr Cln!;~· 
port der nochfolgend g e nannten Stoffe zugelassen: 

.Ameisensäure 
Essigsäur e 

7. Sonstiges 

· Stoffsei te· 
der An! oge 
zur GG'iSee 

8227 
3502 

UN-Nr. 

1779 
1842 

7.1 Die Bauart entspricht den ·von den Vereinten Notionen (UN~/ der· 
zwi 5chen!.itc•ot 1 ic.ht:n berotende:-:n Seeschi ffohrtsorgoni sot i on ( IMCO) 
gestellt<.n Prüfanforderungen für Verpac kungen zum Transport gefähr·· 
lich<> r Güter. 

7.2 Ein ~i~erruf di~ser lulossu~g wird vorbtthclt~r, . 

7.3 Oiesem Zulos.ungs<chein liegt eine Rechtsmittel~elehrung bei. 

7. 4 Dieser Zulossungsschein . wird im ",6mts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Moteriolprl:·~Lng, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ver(;~-

fent.licht. 

Abteilung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

~' Dr. H. Feuerbe rg 

B/V.'~Az . : 3. 3/5641 

Bedir, den .)S" . .AA. Aqgz,, 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Papier, ruck, Verpackung 
Fochgr~e 3. 3 

u. ~ 
Dir. Prof . 
Dr . -Ing. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1378/3H1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 

Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I. 1982, S. 1113 ff. ). 

1.2 Ziffer 1 der 3. Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesministers für Verkehr vom 14.02.80. 

2. Antragsteller 
Sulo Ei senwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Ca. KG 
Waltgeristr. 29- 37 
4900 Her ford 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Freitragender r un ststoffbehälter aus Pol ye th ylen, 
Nennvolumen 30 1. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden freitrogenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 90 136 Vgab 40 
und 1. und 2. Nachtrag zum Bericht 90 136 
der Bundesbahn-Vers uc hsanstalt-Minden (Westf.) 
vom 08. 12.1977, 20. 10.1978 und 16. 10.1979 

einer Prüfung entsprechend den "Richtlinien für die Baumusterprü
f ung und Zulassung von freitrogenden Kunststoffgefäßen zur Beför
derung gefährlicher Stoffe 11 des Bundesministers für Verkehr vom 
08.03.1976 (VkBl. Bd. 30, H. 6, S. 258 ff.(1976)) unterzogen warden 
sind. 

5. Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzei c hnen: 

5.1 Oas Gefäß, 

CD 3H1/Y 1,8/ .• •...•.. . • ... /D/1378/ .....•...•.......•..• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
monat u. jahr) des Herstellers) 

5. 2 Die Verschlüsse : Norne oder Kennzeichen d. Herstellers 
D/ BAM/3. 06 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 3_ beschriebene Verpackungsbauart {Freitrogender 
Kanister aus Kun~1:stoff) wird unter der Voraussetzung, daß die 
Auflagen der NIJMle rn 4 und 5 erfüllt sind, für den Seeschiffstrans
port der nochfolgend genannten Stoffe zugelassen: 

.Ameisensäure 
Essigsäure 
Propionsäure 
Schwefel säure 
Kalilauge 
Natronlauge 
Formaldehydlösung 
Hydrazinlösung 

7. Sonstiges 

bis 95 '!,ig 
50 '!,ig 
50 '!,ig 

64 '!,ig 

Stoffseite 
der Anlage 
zur GGVSee 

8227 
3502 
8286 

8310/8311 
8283 
8304 
3590 
8233 

UN-Nr. 

1779 
1842 
1848 
1830 
1814 
1824 

1198 
2030 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sat ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr

licher Güter. 

7. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird' vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulass ungs schein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7. 4 Dieser Zulcssungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u .Praf . 
Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az. , 3.3/5644 
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Berlin, den .AS. 4A, .-tqg;>. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜF UNG 

(BAM) 

Fachgr~u 3. 3 
Papier, uck, Verpackung 

l/ OlUiu 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1379/3H1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 

Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982 , S. 1113 ff.). 

1.2 Ziffer 1 der 3. Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesministers für Verkehr vom 14. 02. 80. 

2. Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Ca. KG 
Waltgeristr. 29 - 37 
4900 Her fard 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyethylen, 
Nennvolumen 30 1. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden freitragenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 89 007 Vgab 40 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt-Minden (Westf.) 
vom 28.02.1977 

einer Prüfung entsprechend den 11 Richtlinien für die Baumusterprü
fung und Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zur Beför
derung gefährlicher Stoffe 11 des Bundesministers für Verkehr vom 
08.03.1976 (VkBl. Bd. 30, H.6, S. 258 ff. ( 1976)) unterzagen worden 
sind. 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß , 

,-;;'\ 3H1/Y/ .•. • .•••....•• /D/1379/ ••••.•.••••.•••. : ..•• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennze1chen 

monat u. jahr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: Name oder Kennzeichen d. Herstellers 
D/BAW3.02 

6. Zulassung 
Die unter Nr. beschriebene Verpackungsbm;ort (Frei. tr uger:cl€·r· 
Kanister aus Kunststoff) wird unter der Voraussetzung, daß die 
Auflager: der NI.IMlern 4 und 5 e rfüllt sind, für den Seeschiffstrcmr.
port der nochfo!sc~ r. d genonntt:·r: Stoffe zvgelc~sen: 

Stoffse i t<· 
der Anlage 
zur GGVSee 

UN-Nr. 

Essig sä ureor.hydr i d 8101 1715 

7. Sonstlees 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereirtf:r: Naticnr,n (UN)/ der 
zw: H.ht : r: ~t.cot iichen berater:den Seeschi ffchr t.~. (: r sor. j ~c• ti< • r• ( IMCO) 
g('):tellten PrOfonforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr· 
lich~r Güter. 

7.2 Ein Widerruf die~er· Zulassung wird vorbf!t· Llt~n. 

7.3 Diesern Zulossungsschtdn liegt ei. rn Rechtsmitte· lbe~. ehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Moterialprü.Cung 1 Berlin" (ISSN 0340··7!-. 5~) ve r öf
fent 1 icht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. , 3 .3/5649 

Ber lin, d<>n _A~ AA · ,.1<1 SZ, 

Bli~I[;ESANSTAL T FÜR MATER I PLPI~l:Fl.NG 
(BAM) 

Fachgrte 3.3 
Papier ruck, Verpackuno 

w ouJu_ 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Frar.ke 



BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/D3 1380/1A 1 

für eine Verpackungsbauart zum Tran sport 
geföhr li cher 

Güter. 

I . Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 
Antragsteller 

Metallwarenfabrik Seebach 
A-9523 Villoch-Londskron 
Österreich 
Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen : 216,5 1. 
Werkstoff , St 30. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 D1N 6643 ver
schlossen. 

L Anforderungen an die Verpackungsbauart 

Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech mü ssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 105 
über Bauortprüfung von Stahlfässern 
zum Tran spor t gefährlicher Güter 
der Materialprüfanstalt der Österreichischen Bundesbohnen 
vom 02.03.1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmini sters für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. (1979)) unter zoge n worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie f o lgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß, 

1A1/Y/ ••.•.•. ••• .... /A/1380/ •• .• •.......•....•..•• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

5. 2 Die Verschlüsse' A/1380. 
I. Zulossun.a 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der NLmmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe ve rwendet we rden , für die noch. den Vo r schriften der Gefahr
gut V See die Verwendung solcher V.er.pockungen zulä ss ig ist. 

Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und 111. 

Die Di c hte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandene r inerter Gose) der Füll gü ter bei 55 °( darf 
1,5 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entsp ri cht den von den Ve reinten Notionen (UN)/ der 
zwi sc henstoot 1 ichen beratenden Seeschi ffahrt so rgani sat i on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeha lten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmitte lbe l ehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bunde sonstalt für Materialprüfung, Berlin " ( ISSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

'-hteilung 3 
)rgoni sehe Stoffe 

~rof. 
l r. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.3/5509 

Berl in den :.1 ·1. t ./ ./ <i li ·; 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgru~3. 3 
Papier, uck, Verpackung 

tJ. rwk 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1381/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
ge fö hr 1 i eher 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbi ndun g mit § 5 sowi e Abschnit t 10 
All g emeinen Einleitung der Anlege zur 1. Änderungsverordn ung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 ( BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

Antragsteller 

Metall wa r enfabrik Seebach 
A-9523 Villoch -Landskran 
Öste rrei ch 
Beschreibu~g der Verpockungs bovo rt 

Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff , St 30. 

der 
zur 

Di~ 2"-Füllö.: fn un g und 3/4" -E ntlüftungsöffnung werden mit Sicher 
helts verschl us sen gemöß V1R2 DIN M 43 und V1R3 /4 DIN 6643 ve r 
schl essen. 

Anforderungen an die Ve rpoc k ung~bcuar t 

D~e z u verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eige nschaf ten den BoufT'Ius ter n entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr . 105 
Ober Bauortprüfung von St ah lfässern 
zum Transport gefährlicher Güter 

.der Mater iol pr ü fo n5to l t der Österrei chi sehen Bundesbohnen 
vom 02. 03. 1982 

eine r Bauartprüfung nach den "Richtl· · f" d 
Bauort r"f n d' . lnlen ur os Verfahren der 
von V p u ~ g, le .. Ert~ll ung der Kennzeichnung und die Zul assung 
sch if~;~ac ~ngen ;,ur dle Beförderung gefäh rlicher Güter mit See
(VkBI Bd- 33M OHO~ des Bur.des'l'inisters für Verkehr vcm 22 .03 . 1979 

· · • · • S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind . 
Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumus tern hergestellten Verpackungen sind unaus 
löschbor und gut sichtbar wie f o lgt zu ken n zeichnen: 

5. 1 Des Gefäß, 

1A1/Y1,4/ ..........•... /A/138 1/ .... .. . . ...... . .. .. ..• 
(Herstellungs - (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlösse, A/1381. 
6 . Zulassung 

Oie unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird untEr der Voraus 
setzung, daß die Auflogen de r Nummern 4 und 5 erfüllt sind , zuge
lassen . 

Die noch dieser Ba uort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet w~rden, für die noch den Vorschriften der Gefohr 
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen z u lässig ist. 

Oie Verpackungsbauart erfü llt die Beding ungen für die Befö rder ung 
von Gütern der Verpockungsgruopen II und 111. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,4 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Damp fdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfal l s .. vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 oc darf 
1, 8 bar Uberdruck nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7 .1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstoct 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sot ion ( JMCO) 
gestellten Prüfenforder ungen für Verpackungen zum Tr ans port ge 
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7 . 3 Diesem Zulass ungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zu lassungsschein wird im "/lmts - und Mitteilungsblatt de r 
Bundesonstalt für Mate ri a l prüfung, Berlin" ( 1SSN 0340-7551) ver 
öffent 1 i cht. 

Abteilung 3 
Orgonisc~e Stoffe 

~ 
Ltd. Dir . u.Prof. 
Dr . H. Fe uerberg 

BAM-Az., 3.3/5510 

Berlin den , ft.. . A-1 A 4 '?.l.J 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

Fochgru~ 3 . 3 
Papier, uck, Verpackung 

~- (]l«k_ 
Dir . Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 
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1. 

2. 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG 
( SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1382/1A1 

für eine Verpackungsbauart zum Tr anspor t 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der An l age zur l. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 [BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 
Antragsteller 

Metollworenfobri k Seeboch 
A-9523 Villoch-Londskron 
Öste rreich 

der 
zur 

3. Beschr~ibung der Verpackungsbauort 

Rollsickenfaß ous Stohlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffn ung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : St 30. 

Die 2''-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 OIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver 
schl essen . 

4. Anforderungen an die Verpackur"''gsbouort 

Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Ba umust ern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr . 105 
übe r Bauortprüfung von Stahlfässern 
zum Transport gefährlicher Güter 
der Materialprüfanstalt der Österreichischen Bundesbohnen 
vom 02. 03. 1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauer t prü fung , die Ertei lung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Ver~ackungen für die Beförder ung gefährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministe rs für Verkehr vom 22.03 . 1979 
[VkBl. Bd. 33, H.8 , S. 136 ff. [ 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Ve rpack ung en sind unaus 
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5 . 1 Dos Gefäß: 

1 A 1/ X- Y 1, 8/ .. .. •. .......• I Al 1382/ ....... . ..•........... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

5. 2 Die Verschlüsse: A/1382 . 
6 . Zulossung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpockungsbouort [Foß ous Stohlblech, 
nicht abnehmbarer Decke l, wiederverwendbo r) wird unter der Voraus 
setzung, daß die Auflogen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
l assen. 
Oie noch dieser Bauort hergestel l ten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vo rschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Ve rpack ungen zulässig ist. 

Oie Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen fü r die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis Ifl. 

Die Dichte der Füllgüterdorf 1,2 g/cm' bzw . 1,8 g/cm' nicht über
schreiten . 
Der Dampfüberdruck [Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 °( darf 
2,2 bar Übe rdr uck nicht überschreiten. 

7 . Sonstiges 

7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstootl ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni soti on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fährlicher Güter . 

7 . 2 Ein Widerruf dieser Zulass ung wird vo rbehalten. 

7.3 Diesem Zulass ungssc hein liegt eine Rechtsmitte l belehrung bei. 

7 . .4 Dieser Zulassungsschein wi rd im ".Amts - und Mittei l ungsb lott 
Bunde sonstalt für Moteriolprüfung, Berlin" [ ISSN 0340- 755 1) 
öffentlicht. 

Berlin den .Ao. I_,/. A~ SZ, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
[SAM) 

der 
ver-

Abteilung 3 
Orgonische Stoffe Papier, ruck, Verpackung 

Fochgr~e 3 . 3 

~ 
Ltd . Dir.u.Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

SAM-Az.: 3. 3/5511 
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~. ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Fronke 

1. 

2. 

3. 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG 
( SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1383/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrund! ogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleit ung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27 . 07.1982 [8GB!. I, 1982, S. 1113 ff.). 
Antragsteller 

Metollworenfobrik Seeboch 
A-9523 Villoch-Londskron 
Öst erreich 
Beschreibung der Verpackungsbauort 

Rollsickenfaß ous Stohlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüft ungsöffnung. 
Nennvolumen : 216,5 1. 
Werkstoff : St 30. 

der 
zur 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung we r den mit Sicher 
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/ 4 DIN 6643 vcr
schl essen. 

4. Anforderungen an die Verpockvngsbauart 

Die zu ve rwende nden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 105 
über Bauortprüfung von Stahlfässern 
zum Transport gefährlicher Güter 
der Materialprüfan stalt der Österreichischen Bundesbohnen 
vom 02 . 03 .1 982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien fü r das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
[VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. [1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

5. 1 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
l öschbar und gut sichtbar wie folgt zu ke nnze ichnen: 

Dos Gefäß: 

CD 1A1/X1,6-Y2, 4/ . .•....•..• ... /A/1383/ 
(Herstellungs- (N~~~-~d~~-K~~~;~i~h~~ 

johr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse: A/1383. 
6. Zulos sung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpockungsbouort [Foß ous Stohlblech, 
nicht abnehmbarer Decke l, wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung , daß die Auflogen der Nunmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge

lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwende t werden, für die noch den Vorschriften de r Gefahr 
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Befö rderu ng 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111 . 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 g/cm' bzw . 2, 4 g/cm' nicht über 
schreiten . 
De r Dampfüberdruck [Dompfdruck einschließlich Portioldruck gegebe
nenfalls vorhandener inerte r Gose) de r Füllgüter bei 55 °( darf 
2,4 bar Übe r druck nicht überschreiten. 

7 .. Sonstiges 

7 .1 Die Bauort entspricht den von den Ve rei nten Notionen (UN)/ de r 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisation ( IMCO) 
gestel l ten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf diese r Zulassung wird vor behalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmi t telbelehrung bei. 

7 . 4 Dieser Zulass ungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsb l att der 
Bundesonstalt für ~te ri olprüfung, Berlin" [JSSN 0340- 755 1) ver 
öffent 1 icht. 

Abteilung 3 
Orgonische St offe 

~ 
Lt d. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BMI-Az.: 3 . 3/5512 

Berlin, den ..J~ .i.A. -4 4 r?2/ 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

[SAM) 

Fochgr~pe 3 . 3 
Papie r , r uck, Verpackung 

u. ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-Jng. W. Fronke 



I. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
( SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1384/1A 1 

für ei ne Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rech tsgrund logen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Ve r bindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einlei tung der Anlage zur l . Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07. 19 82 (BGBl. I , 1982, S. 111 3 ff. ) . 

Antragsteller 

Metallwarenfabrik Seebach 
A-9523 Villoch-Londskron 
Österreich 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Ro llsickenfaß aus Stahlblech mi t festem Oberboden und 
Fü ll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvo lumen : 2 16,5 1. 
Wer ks toff ' St 30. 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffn ung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1 R3/4 DIN 6643 ver 
schlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

Oie zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigens chaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 105 
über Bauartprüfung von Stahlfässern 
zum Transport gefährlicher Güte r 
der Materialprüfanstalt der Öste rreichisc hen Bundesbohnen 
vom 02. 03. 1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüf ung, die Erteil ung der Ke nn zeichnung und die Zulas sung 
von Verpackungen für die Beförder ung gefährlicher Güte r mit See
schiffen - RM 00 1" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S . 136 ff . (1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous 
l öschbo r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß' 

(7:'\ 1A1/X1,7-Y2,6/ •............• /A/1384/ ... .. . ....... . •. ... . .. 
~ {Herstellungs- {Name oder Kennzeiche n 

johr) des Herstellers) 
5. 2 Die Verschlüsse' A/1384, 

6. Zula ssung 

Die unte r Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß ous Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wieder verwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen d~r NLmmern 4 und 5 erfü llt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Ve rpackungen dürfen für s o lche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vor sehr i ften der Gefoh r
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Ve rpack ungsbauort erfüllt die Bedi ngungen für die Beförderung 
von Gü tern der VerpOck ungsgruppen I bis I I I . 

Die Dichte de r Füllgüter dorf 1, 7 g/cm' bzw. 2, 6 g/cm' nicht über-
schreiten . 1 

Der Dampfüberdruck (Dampfdruck ei nsc hließlich Portioldruck gegebe 
nenfalls vorhande ne r inerter Gose) der Fü llgüter bei 55 'C da rf 
2,7 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7. 1 Die Ba ua r t entspricht den von den Ve reinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden ·seeschiffahrtsorgonisati on ( IMCO) 
geste llten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fähr 1 icher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wi rd vorbehalten , 

7 . 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts - un d Mittei l ungsblatt de r 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-755-1) ver
öffent li cht. 

Abteil ung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd . Di r. u. Prof . 
Dr . H. Feuerberg 
BAM-Az . , 3 . 3/5513 

Berlin, den .A" .. ./A . ;<ig z 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM ) 

Fochgr~pe 3. 3 
Papier, ruck, Verpack ung 

lJ lULL 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

1. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1385/5H 1C 

fü r eine Verpack ungsbauort zum Tr ansport 
gefährl i eher 

Güter, 

Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Ve rb indung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einl eitung der Anlage zur 1. Ände r ungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27. 07.1982 ( BGBl. I , 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2 . Ant rogsteller 

Norddeutsche Aff ine rie AG 
Alsterterrasse 2 
D-2000 Homburg 36 

3. Besch r eibung der Verpackungsbauort 

Kunststoffgewebesock, bestehend aus 

o) einem Außensack aus Kunststoffgewebe 
und 

b) einem ei ngearbeiteten Po l yeth ylenfoliensoc k. 

Dos maximale Füll gewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 

4. Anforderung en an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die 
den 

zu verwendenden Kunststoffsäcke müssen in ihren Ei genscha ften 
Baumuster n entsprechen, die gemäß 

Prüfungsze ugn i s 3.3/6827 
der Bundesa nsta lt für Materi a lprüfung 
vom 17.07 . 1975 

einer Bauortprüfung entsprechend den "Richtlinien für das Ve rfahren 
der Bo uortprüfung, die Erteil ung der Kennzeichn ung und die Zulas
sung v~n Verpack ungen f ü r die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seesch 1ffen - RM 001" des Bunde sministers für Ver kehr vom 
22.03 .1 979 (VkBl. Bd.33, H.8, S.136 ff.(1979)) unterzogen worden 
sind. 

4.2 Die Säcke sind wie im Pr üfungszeugnis 3.3/6827 be sc hrieben zu ver 
schließen. 

5. 

6. 

Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern hergestellten Ve rpackungen sind uncus
l ös chbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H1C/Y/ • . •.•. • • ....• /D/1385/ . ... .....•. .. . ••..... . 
(Herstellungs- (Name ode r Kennzeichen 

johr) des Herstel ler s) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackung s bauort (Sack aus Kunst 
stoffgewebe, feuchtigkeitsdicht (woterproofed» wird unter der 
Voraussetzung , daß die Auflogen der Nt.rnmern 4 und 5 er füllt sind 
zugelassen. ' 

Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorsch riften der Gefahr 
gutVSee die Verwendung solche r Verpack ung en zulässig ist. 

Die 
von 

Dos 

Verpackungsbauort erfüllt die Beding unge n für 
Gütern de r Verpackungsgruppen II und 111 . 

Schüttgewicht der Füllgüt er dorf 1, 2 kg/1 nicht 

die Beförderung 

über schreiten. 

7. Sonstiges 

7 . l Die Bauort entsprich t den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oot 1 i c hen ber ot enden Seeschi f fahrt sorgen i sot i an ( IMCO) 
gestellten Prüfanfo rderungen für Verpackungen zum Tr ansport gefähr 
li c her Güter . 

7 . 2 Ein Widerruf dieser Zulass ung wird vorbehalten . 

7 . 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

7.4 Diese r Zul as sungsschein wird im "~ts - und Mittei l ungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) ver öf
fentlicht . 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~oL 
Dr . H. Feuerberg 

BAM-Az. ' 3.3/5686 

Berlin den .)(.M. _At:;gz 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Papier , ruck,Verpockung 
Fochgr~e 3 . 3 

u. ow1u 
Dir . Prof. 
Dr.-lng. W. Fro nke 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1386/SH1C 

f ür eine Verpackungsbauort zum Transpo rt 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrund! agen 

§ 2 Abs. Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleit ung der . .Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
Gefahrs vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antrogstt>.ller 

Norddeutsche Affinerie AG 
Alsterterrosse 2 
D-2000 Hamburg 36 

3. Beschreibung der Ver packungsbauort 

Kunststoffgewebesock, bestehend aus 

o) einem Außensack aus Kunststoffgewebe 
und 

b) einem ei ngearbeiteten Pol yethylenfo lien sack . 

Das maximale Füll gew i ch t des Packstücks beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu ve r wendenden Kunststoffsäcke müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumustern e ntsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis 3.3 /7199 
der Bundesonstalt für Materialprüfung 
vom 23. 10. 1975 

einer Bauortprüfung entsprechend den uRichtlinien für das Verfahren 
der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001" des Bundesmini st ers fGr Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBI. Bd.33, H.8, 5.136 ff.(1979)) unterzogen worden 
sind. 

4.2 Die Säcke sin d wie im Prüfung s zeugnis 3.3/7199 be sc hrieben zu ver
sch lie ßen . 

5. Kennzeichnung 

6. 

Die nach diesen Ba umuste rn hergestellten Verpackungen sind unaus
löschba r und gut sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

SH1C/ Y/ .. ....•.•..•• /D/1386/ ..•..•.....•....••.•.. 

Zulassung 

(Herstellungs
j ah r) 

(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack a us Kunst
stoffgewebe, feuchtigkeitsdicht (waterproofedD wird unte r der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der . Nt..rnmern 4 und 5 erfüllt sind, 
zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförder ung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und !li. 

Das Schüttgewicht der · Füllgüt e r darf 1,2 kg/1 nicht übersch reiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Ba ua rt en tspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenst aat 1 i chen beratenden Seeschi f fahrt sorgani s ot i an ( IMCO) 
gestel lten Prüfanfo rderu ngen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegi eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fent I icht. 

Abteil ung 3 
Organische Stoffe 

~'-
Dr. H. Fe ue rberg 

BAM-Az., 3.3/5733 
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Berlin, den _,Ao· . 1-" · .AC:S2.! 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 

Fachg}~~ 3.3 

u::~o;;z· 
Dr. -lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1387/3H1 

für e ine Ve rpackungsbauort z um Transport 
gefähr I icher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. ÄnderUngsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 
Elbatainer 
Kunststoff- und Verpackungsgesellschaft mbH 
Hertzstraße 24- 30 
D-7505 Ettlingen 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Pol yethylen, 
Nennvolumen 30 l. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden freitrogenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Ei genscha ften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 90 686 Vgab 40 
der Bundesba hn-Versuchsanst a lt-Minden (Westf.) 
vom 28.02.1978 

einer Prüfung noch den 11 Richt lin i en f ür die Baumusterp r üfung und 
Zulassung von freitrogenden Kunststoffgefcßen zur Beförder ung 
gefährlicher Stoffe" des Bundesministers für Verkehr vom 08.03.1976 
(VkBI. Bd. 30, H.6, S. 258 ff. ( 1976)) unterzogen wor de n sind. 

5. Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumuste rn hergestel lten Verpackungen sind unaus
löschbor und gut sichtbar wie fol gt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß, 

~ 3H1/Y/ .. • .. ..... .... /D/1387/ . . ...............•... 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

monat u. jahr) des Hersteller s) 

5.2 Oie Verschlüsse: Name oder Kennzeichen d. Herstellers 
D/BAM/13.01 

6. 

7. 

7. 1 

Zulassung 
Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Freitrogender 
Kanister a us Kunststoff) wird unter der Voraussetzung, daß die 
Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, für den Seeschi ffstrans
port der nachfolgend genannten Stoffe zugelassen: 

Essigsäur e 

Sonstiges 

Stoffseite 
der An! oge 
zur GGVSee 

3502 

UN-Nr. 

Oie Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstaot I i chen beratenden Seeschi ffohrt sargani sat ian ( !MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zu l assung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im NA-nts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt f ü r Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organi sehe Stoffe 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az., 3.3/5395 

Berlin den 1-1. . -lA. A~gJ., 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgrwe 3. 3 
Papier, uck, Verpackung 

tr ~ 
Dir. Prof. 
Dr.-!ng. W. Franke 



1. 

BUNDESANSTAL T FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1388/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee ~om 27.07.1982 (BGBl. I , 1982 , S. 1113 ff.). 

2. Antragsteller 
Gottlieb Duttenhäfer KG 
0-6733 Hoßloch/Pfolz 

3. Beschreibung ' der Verpocku~gsbouort 
Oeckelbehö 1 ter ous Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, in dem 
sich eine 2"-Füllöffnung befindet. 

Nennvolumen: 30 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß noch 
OIN 6644, die 2"-Fülläffnung mit einem Schraubstopfen ous Metoll 
verschlossen. 

4 . Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht Nr. 97 338 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 14.05.1982 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03 . 1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden 
sind . 

5. Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
läschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2/X1,7/ •.••••••.••••• /D/1388/ .•..••••••.•••.••...... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zu! os s ung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wieder verwendbar) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I und bis 111. 

Oie Schüttdichte der Füllgüter darf 1,7 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoot liehen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Moteriolprüfc·ng, Berlin• (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

·~ 
Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerber g 

BAM-Az. : 3.3/5347 

Berlin, den Zt.. ~A . ..14(121 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fochgr~pe 3. 3 
Papier f ruck , Verpack ung 

~ audu 
Dir. Prof. 
Or.-lng. W. Franke 

1. 

BUNDESANSTA LT FOR MAT ERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULA SSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1389/1A1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährl i eher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ . 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbi ndung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änder ungs verordnung 
GefohrgutVSee vom 27 . 07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer KG 
0-6733 Hoßloch/Pfolz 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Flachkanne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füllöffnung . 

Nennvolumen : 12 1. 

Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 

Die 70 rrm-Füllöffnung wird mit einem Sicherheitsverschluß gemäß 
V5-70 DIN 6643 verschlosse n. 

4. Anfo rderungen an die Verpac kung s bauo rt 

Die zu verwendenden Flod·d(onnen aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7338-1 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherheit, Packmittelprüfung 
der Ba yer AG, 5090 Le verk usen 
vom 25 . 05.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Ri c htlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Ertei 1 ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährliche r Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesminis ters für Verkehr vom 22.03. 1979 
(VkBl. Bd . 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5 . Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumus \ ern hergesteilten Verpackungen sind uno us
l ö schbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5 . 1 Das Gefäß: 

(;) 1A1/ X- Y1, 8-Z2, 71 ... . ...... . . .. /0/1389/ •.. . .... •. •........ ..• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

5.2 Die Versc h lüsse : 0/1389 . 
iohr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

7. 
• 7. 1 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stohlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wieder verwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nurrmern 4 und 5 erfüllt sind, z uge
lassen. 

Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe ve~wendet werden , für die nach den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Oie V~rpockungsbouort erfüllt die Bedingungen für die Befö rderung 
von Gutern der Verpackungsgruppen I bis II I. 

Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw. 1,8 g/cm' bzw. 
2f7 g/cm• nicht überschreiten. 

Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls . vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
1,6 bar Überdruc k nicht überschreiten. 
Sonstiges 

Die Bauort en:spr icht den von den Vere i nten Noti onen (UN) 1 de r 
ZWl s chenstootl1chen berotenden Seeschiffohrtsorgonisotion (IMCO) 
gestellten Prüfanfo rderungen für Verpackungen T 
fähr licher Güter. z um ransport ge-

7.2 Ein Widerruf di e ser Zulassung wird vo rbehalten . 

7.3 Oiesem Zulossungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassun~sschein . wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt 
~undesonstolt fur Motenolprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
offentbcht. 

Ber !in, den ·z.z, .lA. -(4 B 2, 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

der 
ver-

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Papier, ruck, Verpackung 
Fochgtrpe 3 . 3 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Or. H. Feuerberg 

u vwk 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az.: 3.3/5503 

137 



1. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1390/ 1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 ~owie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer KG 
D-6733 Hoßloch/Pfolz 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einen Deckebehölter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, in 

4. 

5. 

6. 

7 . 

den 
b) ein Polyethyle nbehölter eingesetzt ist. 

Nennvolu~en: 30 1. 
Werkstoff, St 1203 DIN 1623. 

Der Deckel des Stahlblechbehälters wird mit einem Spannring mit 
Hebelverschluß noch DIN 6644, die Öffnung des Polyethylenbehälters 
mit einem Kunststoff-Eindrückstopfen und Schraubkoppe verschlossen. 

Anforderungen an die Verpackungsba uart 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den BauMustern entsprechen, die gemäß 

ßericht 93 162 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 

vom 24.04.1979 
einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnu~g und .~ie Zu.lossung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährl1cher Güter rn1t See
schiffen _ RM 00 1" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind uncus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 1A2/X-Y1,8-Z2,7/ .............. /D/1390/ ................ :···· 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennze1chen 

Zulassung johr) des Herstellers) 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflogen der NI.Tolmern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Oie Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der V~rpackungsgruppen I ~is 111. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw. 1,8 g/cm' bzw. 
2, 7 g/cM3 nicht überschreiten. 
Der Dcmpfüberdr uck ( Dompfdr uck einschließ! ich Porti oldruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 oc darf 1,3 
bar Überdr uck nicht 0berschreiten. 

Sonstiges 

7. l Oie Bauort entspricht den von den Vereinten ~Iotionen (UN)/ der 
zwi schenstoat 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgoni sotion ( HKO) 
gestellten PrOfanforderungen für Verpackungen zuM Transport gefähr

licher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassu ngsschein wird im ".Amts- und f..ßitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für f,1oteriolprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf

fentlicht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

~0, 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.3/5635 
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Berlin, den ·l·i. _1A, .i~S"' 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 

Dr.-Ing. W. Fronke 

1. 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1391/1A1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S, 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antragsteller 

Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Woltgeristroße 29 - 37 
4900 Herford 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

4. 

5. 

Faß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 60 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 2'1 -Füllöffnung und 3/4 11 -Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen. 

Anforderungen an die Verpackungsbauart 

Oie zu verwendenden Fässer aus Stahlblech müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 777 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 25.06.1982 

einer Bauortprüfung noch den 11 Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. (1979)) unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß' 

fu'\ 1A1/Y-Z1,8/ ..•...•..•.•.. /D/1391/ ...•.••..•.•••••• :···· 
~ (Herstellungs- (Nome oder Kennze1chen 

5.2 Die Verschlüsse, 
D/ 

139
1. jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Ncmmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbouar t erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen II und !II. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw. 1,8 g/cm' nicht über
schreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gose) der Füllgüter bei 55 •c darf 
1,4 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oat liehen ber otenden Seeschi ffahrt sorgoni sat i on ( I MCO) 
gestellten Prüfenforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im 11 ,.6rots- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( !SSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az .: 3.3/5578 

Berlin, den 'Q'z. , ;f_., .Jfi'L 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgrute 3. 3 
Popie r, uck, Ver pack ung 

lJ. owb 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



I . 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1392/5H1C 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrund I ogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungs verordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

Antragstelle r 

Spoon Verpackungs GmbH 
2808 Syke 

3. Beschreibung der Verpac k ungsba uort 

Freitrogender Kunststoffsack, bestehend aus 

o} einem Außensack aus Pol yp ropylen-Bändchengewebe 
und 

b) einem inneren Polyethylenfoliensock. 

Dos moximole Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4.1 Die zu verwendenden Kunststoffsäcke müssen in ihren Eige nschaften 
den Ba umuste rn entsprechen, die gemäß 

Prüfungsze ugn is 3.3/5389-2 
der Bunde sanstalt für Materialprüfung 
vom 04. 11. 1982 

ei ne r Bauort prüfung noch den "Richt linien für das Verfahren der 
Bo uo rtpr ü f ung , die Ertei l ung der Kennzeichnung und die Zulassu ng 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03 .1979 (VkBI. Bd.33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden 
sind. 

4.2 Die Säcke sind wie im Pr ü fungszeugn is 3.3/5389-2 beschrieben zu 
verschließen . 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind una us
löschbor und gut sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

5H1C/Z/ ..•• .... • ..•. /D/1392/ ... .... .. .... ... .. ... . 
(Herstellungs- (Name oder Kennze ichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zu la ssung 

Die unt er Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Kunst 
stoffgewebe, feuchtigkeitsdicht (woterproofed» wird unter der 
Voraussetzung , daß die Auflogen der Nl..lllmern 4 und 5 erfüllt sind, 
zugelassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vor sehr i ften der Gefahr 
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig i st. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Ve rpackungsgruppe III. 

Dos Schüttgewicht der Füllgüter dorf 1,3 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenst oot I i chen ber otenden Seeschi ffoh rt sorgon i sot i on ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güte r. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteil ung sblatt de r 
Bundesonstalt für Moteriolprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf 
fe ntlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir.u.Pro f. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az . , 3.3/5756 

Berl in, den Z 'Z· • .M · .)'i(l Z., 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAM) 

Fochgr~e 3.3 
Papier, ruck,Verpockung 

lJ ruJu r
-:~ ),. 

- !' r;,..) 
" . , 

' ."1 ~ ..... - ' ·,. ~ 
\ .. ·~ 

\'<:~::..:~~/" 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Fronke 

1. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für eine 

Rechtsgrundlogen 

Nr. D/03 1393/5H1C 
Verpackungsbauort zum Transport 

gefährliche r 
Güter. 

§ 2 Ab~. 1 N:· 5 in Ver-bindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 
Allgeme1nen E1nle1tung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung 
GefohrgutVSee vom 27.07. 1982 (BGBI. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

der 
zur 

2. Antrogsteller 

3 . 

Spoon Verpackungs GmbH 
2808 Syke 

Beschreibung der Verpackungsbauart 

Freitragender Kunststoffsock, bestehend ous 
o) einem Außensack aus Pol yp r o py len-Bändc he ngewebe 

und 

b) einem inneren Polyethylenfoliensack. 

Dos moximole Füllgewicht des Dockstücks beträ g t 50 kg. 

4. Anforder ungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die 
den 

zu ve rwendenden Kunststoffsä ck e müssen in ihren Eigensc haften 
Baum ustern entsprechen, die gemäß 

Prüfung s zeugnis 3.3/5389-1 
der Bundesanstalt für Materialprüfung 
vom 04.11 .1982 

einer B~~artprüf ~ng noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprufung, d1~ .. Ert~ilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen fur dl.e Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22 .03 .1 979 (VkBI. Bd.33, H.8, S.136 ff.(1979)) unterzogen worden 
sind. 

4.2 Die Säcke sind wie im Prüfungszeugnis 3.3/5389-3 beschrieben zu 
ve rschließen. 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baum us tern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H1C/ Z/ • .. ..•. ..•... /D/1393/ ....• ••.............. . 
(Herstel lungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpockungsbauart (Sack aus Kunst
stoffgewebe, feuchtigkeitsdicht (woterproofedD wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der NLrnmern 4 und 5 erfüllt sind 
zugelassen. ' 

Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Ve rpackungsgruppe III. 

Dos Schüttgewicht der Füllgüterdorf 1,3 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen {UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgordsation (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt ein~ Rechtsmittelbelehrung bei. 

7. 4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Moteriolprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veräf
fentlieht. 

Abtei I ung 3 
Organische Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Fe uerberg 

BAM-Az . , 3. 3/5757 

Berlin, den t~ .. ·U. A~!l:l 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Papier, ruck,Verpackung 
Fochgr~pe 3.3 

ll awk 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Fronke 
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B U N D E SAN S TA LT F 0 R M AT E R I AL PR 0 F U N G 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1394/SH1A 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Spoon Verpackungs GmbH 
2808 Syke 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Freitrogender Kvnststoffsock aus Polypropylen-Bändchengewebe. 

Des maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

4. 1 Die zu verwenderden Kunststoff5öcke müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumustern entsprechen, die gemäß

Prüfungszeugnis 3.3/5389-1 
der Bundesonstalt für Materialprüfung 
vom 04. 11.1982 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfehren der 
Bauortprüfung, die Ertei 1 vng der Kennzeichnung und die Zul ossung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmiristers für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd.33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden 
sind. 

4.2 Die Säcke sind wie im Prüfungszeugnis 3.3/5389-1 beschrieben zu 
verschließen. 

5. Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpockung~n sind unaus
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H1A/Z/ ..... •• ...... /D/1394/ •.•.....•..•.•.•..... • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

7. 

7. 1 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Kunst
stoffgewebe, feuchti gkei t sdi cht (woter proofed )) wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der · Nl.ITlmern 4 und 5 erfüllt sind, 

zugelassen. . ... 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendu.ng solcher Verpackungen ·zulässig ist. 

Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppe lll. 

Das Schüttgewicht der Füllgüter darf 1,3 kg/1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion (!MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr

licher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1395/SL1C 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur L Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Kurt A. Uebel 
Sock fobr i ken 
Veddeler Damm 39· o 
2000 Homburg 11 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Flachsack aus Textilgewebe, feuchtigkeitsdicht, bestehend aus einerr: 
Außensack aus Jutegewebe, innen leimkaschiert mit polyethylenbe
schichtetem Natronkreppapier. 

Das maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 25 kg. 

4.1 Die zu verwendenden Flachsäcke aus Textilgewebe müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis 3.3/5521/82 . 
der Bundesonstalt für Materialprüfung 
vom 04. 11. 1982 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfehren der 
Bauartprüfung, die Erteilung · der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmiristers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd.33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Säcke sind wie im Prüfungszeugnis 3.3/5521/82 beschrieben zu 
verschließen. 

5. Kennzeichnung 

6. 

7. 

7. 1 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

SL 1C/ Y/ ....••...•... /D/1395/ •.••••.•.....••...•.. 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Sack aus Textil
gewebe, feuchtigkeitsdicht (woterproofed)) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Ncmmern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefchr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 
Die Verpackungsbauart erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen !I und !!!. · 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,2 kg/1 nicht überschreiten. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstaat 1 ichen beratenden Seeschi ffohrt sorgani sot ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Arlts- und Mitteilungsblatt der 7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Bundesonstalt für Materiolprüfcng, Berlin" ( ISSN 0340-7551 l veröf- 7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung .bei. 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3.3/5758 
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Berlin, den ·24--~4. )~S;(r 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

I SAM) 

Fochgrze 3. 3 
Papier uck,Verpackung 

LI OLalu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

7.4 Dieser Zulossungsscheir. wird im "A-nts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-755.1) veröf
fent 1 icht. 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5759 

Berlin, den '211. 1A. ) 4S1.t 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Popi er , ~ uck, Ver pack ung 

ll ~oudu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. Dl 03 1396/1 A 1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.D7.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenkäfer KG 
D-6733 Haßlech/Pfalz 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Flachkanne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Fülläffnung. 

Nennvolumen: 30 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 70 mm-Füllöffnung wird mit einem Sicherheitsverschluß gemäß 
V5-70 DIN 6643 verschlossen. 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROF UNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1397/1A1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

l. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage zur l. Änderungsverordnung zur 
GefohrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenkäfer KG 
D-6733 Haßlech/Pfalz 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 

Flachkenne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füllöffnung. 

Nennvolumen: 60 1. 
Werkstoff , St 12D3 DIN 1623. 

Die 70 mm-Füllöffnung wird mit einem Sicherheitsverschl·uß gemäß 
V5-70 DIN 6643 verschlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 

5. 

Oie zu verwendenden Fässer aus Stahlblech müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7338-2 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlogensicherhel t, Pockmi ttel prü fung 
der Bayer AG, 5090 Leverkusen 
vom 25.05.1982 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM OD1" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.B, S. 136 ff.(1979)) unterzogenworden sind. 

Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

unaus-

5. 1 Das Gefäß' 

fu\ 1A1/X/ • • .•••••... . .• /D/1396/ ..• . ....•.• • ..... :·· · · 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

iohr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse' D/1396. 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Befärderuns 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,0 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls vorhandener inerter Gcse) der Füllgüter bei 55 °C dar1 
1,6 bar Überdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 

5. 

Die zu verwendenden Fässer aus Stahlblech müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7338-4 
des Zentralbereichs I ngenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlagensicl-)erheit, Packmittelprüfung 
der Bayer AG, 5090 Leverkusen 
vom 25.05.1982 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Ertei lung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

sind unaus-

5. 1 Das Gefäß, 

CD 1A1/X/ .. . •••.•. . • . . . /D/1397/ .. . .•..... . .••....•... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
5.2 Die Verschlüsse' D/1397 . 

6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, ~iederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nummern 4 !Jnd 5 erfüllt sind, zuge 
lassen. 

Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist . 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111 . 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,0 g/cm3 nicht überschreiten. 
Der Danpfüberdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck gegebe
nenfalls .. vorha ndener inerter Gase) der Füllgüter bei 55 °( darf 
1,6 bar Uberdruck nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 
7.1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 7 _ 1 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorganisation ( !MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Tronspor~ ge
föhr 1 icher Güter . 

Die Ba uort entspricht den von den Vereinten Nationen {UN)/ der 
zw i schenst oot 1 i c hen be rot enden Seeschi f fahrt sorg an i sot i an { I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
äffentlicht. 

Berlin, den 1,4 t/1, .<t. s·z.. 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

der 7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Prots - und Mitteilungsblatt 
ver- Bundesenstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 

äffent 1 icht. 

Serlin, den '2.1' 1,1 )\f>i... 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

der 
ver-

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe Papier, uck,Verpackung 

Fochgrut 3. 3 Abtei 1 ung 3 
Organi sehe Stoffe Papier, uck,Verpackung 

Fochgrtcp e 3.3 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 

u. QWk, 
Dir. Prof. 

Dr. H. Feuerberg Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az., 3.3/5504 

~ 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

SAM-Az., 3.3/5506 

LI OlU1u 
Dir. Prof. 
Dr . -Ing. W. Franke 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1398/1A1 

für eine Verpack ungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mi t § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allger.'leinen Ei nleitung der Anlag e zur 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I, 1982, S. 1113 ff. ) . 

2 . Antragste ller 

Gottlieb Duttenhöfer KG 
D- 6733 Hoßloch/Pro lz 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 

Fl ach~onne aus Stahlblech mit festem Oberboden und FüllBffnung. 

Nennvo l ume n: 60 1 . 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 

Die 70 mm-Füll öffnung wird mit ei r. em Sicherheitsverschluß gemäß 
VS-70 DIN 6643 verschlossen. 

4. !'-nforderungen an die Verpackungsba uart 

Di e zu ve~wendenden Fösser aus Stahlblech müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 82/7338-5 
des Zentralbereichs Ingenieur-Verwaltung 
AP Werkstofftechnik und Anlcge n sicherhei t, Poclcmi ttel prü fung 
der Bayer AG, 5090 Le verkusen 
vom 25.05.1982 

eir.er Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung , die Ertei lung der Ke nnze ichnung und die Zulassung 
von Ve rpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 00 1" des Bundesmi nister s für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S . 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Ba umustern he rgestellten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Dos Gefäß, 

0 IAI/X/ .•• •• . .•• • •••• /D/1398/ .•••....•..•.• . •.• • ••• 
'-V { !-ierstell OJngs - (Name oder Kennzeichen 

joh r) des Herstellers) 
5.2 Die Verschlüsse, D/ 1398. 
6. Zul as5ung 

Die unte r Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart {Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbare r Deckel, wiederverwendbar) wird unt er der Voraus
setzung, daß die Auflegen · der Numme rn 4 und 5 erfül lt sind, zuge

lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpockyngen dürfen für solche 
St offe verwef"ldet werden , für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist. 

Die Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen fü r die Beförderung 
von Gütern der Verpackungsgruppen I bis 111. 

Die Dichte der Füllgü ter darf 1,0 g/cm' nicht übersch reiten. 
Der DCT"pfüberdrud:. (Dampfdruck ein schließ lich Partialdruck gegebe
ne nfa lls vorho,.,de f'ler inerter Gose) der Füllgüter bei 55 oc darf 
1,6 bar Überdr uck nicht überschreiten . 

7. Sonstiges 

7 . 1 Die Bauor t entspricht den von den Ve reinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtsorgonisotion (IMCO) 
gesteilten Prü fonforderungen für Verpackungen z um Tr ansport ge
föhr l icher Güter. 

7.2 Ein Wijerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsm itt elbelehrung bei . 

7. 4 Dieser Zulossuflgsschein wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesenstalt fü r Moteriolprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ver 
öffent 1 i cht . 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 

~' Dr. H. Fe uer berg 

BAM- Az. , 3. 3/5507 
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Berlin, den Z\ AA . . 14 's"I.
BU~DESANSTALT FÜR MATERIALP~ÜFUNG 

(SAM) 

Fachgr •.te 3.3 
Papier, uck, Verpackung 

li wJ«_ 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Fronke 

BUNDESANSTALT FüR MATER IALPRüFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1399/1A1 

für eine Verpackungsbauart zum Tran sport 
gefähr lic her 

G\jt er. 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. I Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Alloemeinen Einleitung de r Anlage zur 1. Änderur.gsverordnung zur 
Gefohrg utVSee vom 27.07.1982 (BGBl. I , 1982, S. 1113 ff. ). 

2. Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmonn GmbH & Co. KG 
Walt geristroße 29 - 37 
4900 Her ford 

3 . Beschreibung der \'erpockungsbcuort 
Faß aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füll- und Entlüft ungs 
öffnung. 
Nennvolui"'"len: 34 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 
Die Füllöffnung wird wohlweise durch 
o) einen Si cher heitsverschluß genäß VIR2 DIN 6643 oder 
b) einen flexiblen Auslaufstutzen FS 10-4-34 entsprechend Ziffer 

3.1.4.9 . 3. und Abb. 10 "Flexible spout closure" der Puhlikotion 
"U.S. Gcvernment Printing Office, 1977-241-233/1007" 

verschl ossen. 
Bei Verwe nd•_•ng der Verschluß f orm o) ist im Oberboden z us ä tzlich 
ei ne 3/4" -Bel üftungsöffnung angeb r acht , die mit einem Sicherheits
verschluß ge~äß VIR3/4 DIN 6643 verschlossen wird. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Fösser aus Stahlblech müssen in ihren Eigen 
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 773 Vgob 50 
de r Bundesbohn-Ve rsuch sonsto lt Minden (Westf.) 
vom 25.06.1982 

einP.r Bcuortprüfung noch den ''Richtlinien für d a s Verfahren der 
Bouortprüfung, die Ertei lung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlich~r Güter mit See
schiffe n - RM 00 1" de s Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(Vkßl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unter zoge n worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern he r gestel lte n Verpackungen sind unous 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. I Dos Gefäß, 

A l A 1/X I' 3-Y2, 0-Z3 , 0/ .. . ..... .. .... /D/1399/ .........••.......... . 
'-V (Herstellungs- (Name ode r Kennzeichen 

5.2 Die Verschlüsse, D/1399 . johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unte r ~k. 3 beschriebene Verpackungsbauo rt (Faß aus Stahlblech , 
nicht ab nehmbarer Decke l, wiederverwendbar) wird unte r der Voraus
setzung, daß die Auflegen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, z uge 
lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen filr solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr 
gut VSee die Ve rw endung solche r Verpackungen zulässig ist. 

Oie Verpackungsbauort erfüllt die Bedingungen für die Beförderung 
von Güte rn der Verpackungsgruppen I bis JII. 

Die Dichte der Füllgüter dorf 1, 3 g/cm3 bzw. 2, 0 g/cm3 bzw. 
3, 0 g/cm) nicht über schreiten . 
Der Dampfüberdruck {Dampfdruck einschließlich Parti a ldruck ge gebe
nenfalls vorhandener inerter Gase) der Füllgü ter bei 55 °( da r f 
2, 0 bar Überdruck nicht Gbe r schreiten. 

7 . Scr.stiges 

7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten No tionen {UN)/ de r 
Z\Vi sc~e r stcot 1 ichen beratenden Seeschi f fohrt s o rg o ni sot ion ( IHCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Tran spo rt ge 
fährlic~er Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulcssung wird vorbehclten . 

7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine RechtsMittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts- und Mitteilungsblatt de r 
Buodesonsto lt für 1.\oteriolprüfung, Berlin" (ISSI·i 0340-7 55 1) ve r
öffentlicht . 

Abtei 1 ung 3 
Orgoni sehe Stoffe 

~f. 
Dr. H. Feue rberg 

BAM- Az., 3.3/5571 

Berlin, den Z4. I,A . A-1!:2; 
BUNOESNISTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 

Fochgru~e 3 . 3 
Papier, • uck,Verpackung 

lJ ouJu 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 



BUND ESA NSTALT FO R MAT ERIALPRO FUNG 
( B AM ) 

Z ULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/D3 l400/1A l 

für eine Verpocku~gsbaua r t zum Tr anspo r t 
gefäh r liche r 

wte r. 

5 . Kennze i chnung 

Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus 
löschbo r und gut si~htbar wie folgt zu kennzeich nen: 

5. I Das Geföß, 

CD 1A1/X 1,2 - Y1, 8-Z2,7/ . . .. .. .. .•. ... /D/1400/ .. .. . . . . .• . .. .. . . .. ... 
(f--lerstel l ungs- (Norne oder Kennzeichen 

5 . 2 Die Verschlüsse, D/1400. johr) des Herstellers) 

6. ~c~sung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech , 
nicht abnehmbare r Deckel, wiederverwendbo r) ..... ird unte r de r Voraus 
setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge 
lassen . 

1. Rechtsgrundlagen Die noch dieser Bauort hergestellten Verpack ung en dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr 
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist . 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 de r 
Allgemeine n Einleitung der Anlage z u r 1. Änderungsverordnung zur 
GefahrgutVSee vom 27.07 . 1982 (BGBl. I , 1982 , S. 1113 ff. ). Die Verpcckungsbo•..Jort erfü l lt die Bed i ngungen für die Beförde rung 

von Gütern der Verpackungsgruppen I bis III. 
2 . An tr agstel l e r 

Sulo Ei senwerk 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' bzw. 1, 8 glcm' bzw . 
2,7 g/cm3 nicht überschreiten. 

3 . 

4. 

Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Woltgeristroße 29 - 37 
4900 Her fo r d 

Beschreibung der Verpackungsbauo r t 

Faß aus Stahlblech mit festem Oberboden und Fül l- und Entlüft un9s 
öffnung. 
Nennvolumen: 34 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623 . 

Die FDllöffnung wird wahlweise durch 
o) einen Sicherheitsverschluß ge~öß V1R2 DIN 6643 ode r 
b) einen flexiblen Auslaufstutzen FS 10-4-34 entspreche"d Ziffer 

3. 1. 4.9.3. und Abb. 10 "Flexibl e spout closure" der Pub likati on 
"U . S. Governc,ent Printing Office ' 1977-24 1-233/1 007" 

·:erschlossen . 
Bei Verwendung der Verschlußform a) ist im Oberboden zusötzl ich 
eine 3/4"-ßelüftungsö ffnung c:-:gebrocht, die mit einem Siche rhe its 
verschluß gemöß V1R3/4 DlN 6643 verschlossen wird. 

Anforderungen an die Verpackungsbauart 

Di e zu verwendenden Fässer aus Stahlblech rnüssen in ihren Eigen 
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 97 77 4 V gab 50 
de r Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 25.06 . 1982 

einer Ba uortprüfung noch den "Richtlinien für d8s Ver~chren der 
BauortprL:fur.g , die Er teilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefähr l icher Wter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministe r s für Verkehr vom 22. 03.1979 
(VkB l. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worder, sir.d. 

Der Dampfüberdruck (Dcr~pfdruck einschl i eßlich Partialdruck gegebe 
nenfalls vorflondener inerte r Gcse) Cer Füllgüter bei 55 oc darf 
1,6 ba r Überdruck nicht Cberschreiten. 

7. Sonstiges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenst oot 1 i chen ber cter.den Seescf-.i ffchrt s orson i sct i on ( lHCO) 
gestellten Prüfanforderung en für \'erpockungen zum Transpo rt ge 
fC~rlicher Wter . 

7.2 Ein Widerruf diese r Zu lassung wird vorbe~clten. 

7 . 3 Diesem Zulcssungsschein liegt eine Rechts~i ttelbelehrung bei . 

7 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im "r\rlts - und Mitteilu n gsblatt der 
Bu ndesons talt für /,1oteriolpr~· f...,r.g, Berlin" {ISSI·J 0340- 7551) ve r 
öffer.tlicht . 

Abteilung 3 
Orgcnische Stoffe 

~coL 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az., 3.3/5572 

Be r 1 i n, den :h l ·1 I \ B }., 
BUr>DE SANST ALT FÜR f.1, ATE~ I ALPRi.:F UrJ G 

(BM.\) 

Focha r·_ce 3. 3 
Papier, ruck, Verpackung 

~~ ~ 
Dir. Prof. 
Dr . - Ing . W. Franke 

Bekanntmachung von Nachträgen zu Baumusterzulassungen von Tanks aus 
glasfaserverstärktem ungesättigten Polyesterharzformstoff (GFK) 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tanks aus glasfaserverstärktem ungesättigten Polyesterharzformstoff (GFK) mit PVDF-Auskleidung 

Nr. D/17013/GFK 

Der Tank kann wahlweise mit einem Blockflansch im Mantelbereich oder im Übergangsbereich zwischen Mantel und Boden ausge
rüstet werden. 

Herstellerzeichnung : Nr . K 4732/ 2 

Dieser Zulassungserweiterung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen zugrunde: 

Untersuchungsbericht Prüf-Nr. MP L/8015 des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e. V. vom 08.07.82; 

Berechnung zum Blockflansch des Antragstellers vom 1 0.12.82. 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 

Abteilung 3 

Organische Stoffe 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.4 

Sonderprüfungen für organische Stoffe 

.i.A. 

RD Dr.-lng. G. Fuhrmann 
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Bundesanstalt für Mat erialprüfung 
(BAM) 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tanks aus glasfaserverstärktem ungesättigten Polyesterharzformstoff (GFK) mit PVDF-Auskleidung 

Nr. D/ 17014/GFK 

Der Tank kann wahlweise mit einem Blockflansch im Mantelbereich oder im Übergangsbereich zwischen Mantel und Boden ausge
rüstet werden . 

Herstellerzeichnung : Nr. K 4732/ 2 

Dieser Zulassungserweiterung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen zugrunde: 

Untersuchungsbericht Prüf-Nr. MPL/ 8015 des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e. V. vom 08.07.82; 

Berechnung zum Blockflansch des Antragstellers vom 1 0.12.82. 

Abteilung 3 

Organische Stoffe 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 

Fachgruppe 3 .4 

Sonderprüfungen für organische Stoffe 

i.A. 

Ltd . Dir . u. Prof. Dr. H. Feuerberg RD Dr. -lng. G. Fuhrmann 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

6. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tanks aus glasfaserverstärktem ungesättigten Polyesterharzformstoff (GFK) mit PVC-Auskleidung 

Nr. D / 17002/GFK 

Der Tank kann mit einem Blockflansch im Mantelbereich oder im Übergangsbereich zwischen Mantel und Boden ausgerüstet werden. 

Herstellerzeichnung : Nr . K 4512/2c 

Dieser Zulassungserweiterung liegen die nach stehend aufgeführten Unterlagen zugrunde: 

Untersuchungsberi cht Prüf-Nr. MP L/8015 des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e. V . vom 08 .07 .82; 

Berechnung zum Blockflansch des Antragstellers vom 1 0.12.82. 

Abteilung 3 

Organische Stoffe 

1000 Berlin 45, den 21 . Dezember 1982 

Fachgruppe 3.4 

Sonderprüfungen für organische Stoffe 

i.A. 

Ltd. Dir. u . Prof. Dr. H. Feuerberg RD Dr .-lng. G . Fuhrmann 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

6. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tanks aus glasfaserverstärktem ungesättigten Polyesterharzformstoff (GFK) mit PVC-Auskleidung 

Nr . D/17003/GFK 

Der Tank kann mit einem Blockflansch im Mantelbereich oder im Übergangsbereich zwischen Mantel und Boden ausgerüstet werden. 

Herstellerzeichnung: Nr. K 4512/2c 

Dieser Zulassungserweiterung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen zugrunde: 

Untersuchungsbericht Prüf-Nr. MP L/8015 des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e. V . vom 08.07.82; 

Berechnung zum Blockflansch des Antragstellers vom 1 0.12.82. 

Abteilung 3 

Organische Stoffe 

1000 Berlin 45, den 21. Dezember 1982 

Fachgruppe 3.4 

Sonderprüfungen für organ ische Stoffe 

i.A. 

Ltd. Dir. u. Prof . Dr. H. Feuerberg RD Dr .-lng. G. Fuhrmann 



Rechtliche Grundlagen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung derdeutschen Wirtschaft 
fördern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande 
Berlin nach§ 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie 
d1e chemische Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll 
auf der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete 
beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheitzugänglich und nutzbar 
zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im 
Einvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen 
ihrer Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Cie Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Emrichtungen 
der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der 
§§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer 
Auffassung keine wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren 
Ergebnisse weder volkswirtschaftlich noch fürdie Schaden- und Unfallverhütung von 
Belang sind. 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum 
Bundesminister für Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der 

Bundesministerien, dem Deutschen Normenausschuß (DNA) ",der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, internationalen oder suprana
tionalen Stellen, die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines 
staatlichen Materialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer 
Gebührenordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
bedarf. 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Verhinderung von 
dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident- und im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident- vertritt die 
Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und außergerichtlich in allen Angelegenhei
ten, welche die Bundesanstalt betreffen. 

§ 12 lnkrafllreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM Bl1954 S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzei
ger Nr. 36 vom 21 Februar 1956, BWM Bl1956 S. 114) und vom 6. November 1962 
(Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM Bl1962 S. 241) außer Kraft. 

Bann, den 1 September 1964 
z 4- 44 02 19-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

' Seit 1. 7. 1975 DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Artikel1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichneten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) einschließlich 
der Anlagen in ihrer am 29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. Das 
Übereinkommen wird nachstehend, die Anlagen A und B werden in einem 
Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel 4 

(1) Zuständig für die Ausführung des Übereinkommens sind 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstall für Materialprüfung 

·(1) Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist eine bundesunmittelbare, nicht 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesmini
sters für Wirtschaft; sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstall für Materialprüfung 

Die Bundesanstalt für Matenalprüfung ist zuständig für die Durchführung und 
Auswertung physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstrukti
onen sowie für die ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von 
Verpackungen und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Hainemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 

Der Bundesmmister für das Post- und Fernmeldewesen Dollmger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

§ 53 lnkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1 Juli 1977 in Kraft. Die Vorschriften, d1e zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) M1t dem lnkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 
25. August 1969 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann, den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14. Juli 1980 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1980, Teil I, S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antnebsvorrichtung darf nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer 
Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt 
für Materialprüfung zugelassen ist. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder 

Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, 

Maße, den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und 
die Bezeichnung (§ 26 Abs. 1) nicht entspricht, 

3. soweit die Mumtion in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem 
jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die 
Bundeswehr, den Bundesgrenzschutz, die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien 
der Länder hergestellt und ihnen überlassen wird. 

(4) D1e Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem 
Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Interessen 
nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstände zur Ausfuhr oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Bann, den 14. Juli 1980 

Der Bundespräsident Carstens 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Baum 111 
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Makroskopische Bruchstrukturen eines vergüteten Spannstahls 
Oberes Paar: Durch Wasserstoffaufnahme versprödete Bruchstruktur 
Unteres Paar: Zäher Bruch 
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